
Seite 1 von 2 

 

 
                                                               

 

Deutscher 
Naturwerkstein- 
Verband e.V.  

Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V.  
Sanderstraße 4  
97070 Würzburg 
 
Fon 09 31.1 20 61 
Fax 09 31.1 45 49 
info@natursteinverband.de 
www.natursteinverband.de 

 

EnWG-Novelle: Verlängerung der Kundenanlagenregelung 

(Werksstromnetze) bis 2028 beschlossen 
 

Gemäß des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) handelt es sich bei 

Kundenanlagen um vom allgemeinen Verteilnetz räumlich klar abgegrenzte 

Strom- oder Gasnetze zur betrieblichen Eigenversorgung. Gängige Formen 

sind durch eine eigene Photovoltaik-Anlage versorgte Mehrfamilienhäuser (sog. 

Mieterstrommodelle nach § 3 Nr. 24a EnWG), Einkaufszentren mit 

untervermieteten Läden oder Industrieanlagen mit Unterabnehmern auf dem 

Werksgelände (geregelt in § 3 Nr. 24b EnWG). Letztere Konstellation ist auch 

in der deutschen Baustoff-Steine-Erden-Industrie weit verbreitet. 

  

Für Betreiber von Kundenanlagen gelten bislang weitreichende 

Vereinfachungen. So sind sie etwa von den hohen regulatorischen 

Anforderungen an klassische Verteilnetze ausgenommen (Registrierungs-, 

Melde- und Anschlusspflichten, Messstellenbetrieb, uvm.). Auch fallen 

innerhalb einer Kundenanlage üblicherweise keine Netzentgelte und Umlagen 

an. Die Regelung besteht seit dem Jahr 2011. Ein Urteil des Europäischen 

Gerichtshofs (EuGH) von Ende 2024 hatte die bisherige Regelung allerdings 

infrage gestellt. Insofern bestand zuletzt Unsicherheit über deren Fortbestand. 

  

Am vergangenen Freitag hat der Bundestag nunmehr beschlossen, die derzeit 

geltenden Regelungen zu Kundenanlagen für Bestandsanlagen zunächst bis 

Ende 2028 fortzuschreiben. So sieht es eine neu geschaffene 

Übergangsregelung in § 118 (7) EnWG vor (siehe Anlage Gesetzesentwurf). 

In der Begründung der Gesetzesänderung auf S. 248 f. werden zudem erste 

Ansätze beschrieben, wie eine künftige EU-rechtskonforme Anschlussregelung 

ausgestaltet werden könnte.  

  

Hintergrund 

Der EuGH hatte die Kundenanlagenregelung im EnWG Ende 2024 für 

unvereinbar mit der EU-Strommarktrichtlinie erklärt. Demnach verzerre sie den 

Wettbewerb, weil sie eine Vielzahl von Einrichtungen von den allgemeinen 

Pflichten und Kosten für Netzkunden in klassischen Verteilernetzen 

regulatorisch abkopple. Infolgedessen und angesichts der weiten Verbreitung 

von Kundenanlagen in Industrie und Gewerbe in Deutschland kamen zuletzt 
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Befürchtungen auf, dass sich Betreiber von Werksnetzen künftig nicht mehr auf 

die weitgehend unregulierte Rechtsform der Kundenanlage berufen dürfen und 

stattdessen die Pflichten regulärer Verteilnetzbetreiber erfüllen müssen. Die 

Folge wäre erheblicher Mehraufwand wie zusätzliche Bürokratie, erweiterter 

Personalbedarf und deutlich höhere Kosten. Nebenbei droht auch eine 

Verschlechterung der Wirtschaftlichkeit transformativer Projekte wie 

Eigenerzeugungs- und Speicheranlagen oder grüne Onsite-PPAs in Form von 

Windkraft- und Solaranlagen. Auch die Bundesnetzagentur (BNetzA) müsste 

künftig eine vielfach höhere Zahl als die heute schon registrierten 866 

Verteilnetzbetreiber genehmigen und überwachen. 

  

Angesichts der drohenden erheblichen Mehrbelastungen hatte der bbs Ende 

August zusammen mit zahlreichen weiteren betroffenen Industriebranchen und 

Wirtschaftssektoren einen eindringlichen Appell auf den Weg gebracht (siehe 

Anlage Verbändeapell). Darin fordert er Planungssicherheit und, dass die 

bestehenden Erleichterungen möglichst bestehen bleiben. 

  

Bewertung vom bbs 

Es ist ein sehr positives Signal, dass der Bundestag den Betreibern von 

Kundenanlagen in Deutschland mit der nun beschlossenen EnWG-Novelle 

vorerst bis 2028 Rechtsicherheit verschafft. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber 

nun Zeit für die Ausgestaltung einer dauerhaft EU-rechtskonformen 

Anschlussregelung gewonnen, die möglichst bald im Dialog mit der Industrie 

entwickelt werden sollte. Der bbs wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass hier 

möglichst schnell Klarheit für die Unternehmen geschaffen wird. Die nun 

getroffene Übergangsregelung schließt nämlich lediglich aus, dass Betreibern 

von Kundenanlagen schon vor Ende 2028 Mehrbelastungen drohen. 

 

Quelle: Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V., 18.11.2025 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung 

Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Energiewirtschafts-

rechts zur  
Stärkung des Verbraucherschut-
zes im Energiebereich sowie zur  

Änderung weiterer energierechtli-
cher Vorschriften1, 2 

Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung des Energiewirtschafts-

rechts zur  
Stärkung des Verbraucherschut-
zes im Energiebereich sowie zur  

Änderung weiterer energierechtli-
cher Vorschriften1, 2 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Der Bundestag hat das folgende Ge-
setz beschlossen: 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes 

Artikel 1 Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes 

Artikel 2 Änderung der BSI-Kritisverord-
nung 

Artikel 2 Änderung der BSI-Kritisverord-
nung 

Artikel 3 Änderung der Verordnung zur 
Festlegung weiterer Bestim-
mungen zur Treibhausgasver-
minderung bei Kraftstoffen 

Artikel 3 Änderung der Verordnung zur 
Festlegung weiterer Bestim-
mungen zur Treibhausgasver-
minderung bei Kraftstoffen 

 
1 Artikel 1 dieses Gesetzes dient der Umsetzung  

– der Richtlinie (EU) 2023/2413 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001, der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG 
im Hinblick auf die Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Aufhebung der Richtlinie 
(EU) 2015/652 des Rates (ABl. L, 2023/2413, 31.10. 2023);  

– der Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Än-
derung der Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in Bezug auf die Verbesserung des Elektrizi-
tätsmarktdesigns in der Union (ABl. L, 2024/1711, 26.6.2024);  

– der Richtlinie 2024/1788 (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über 
gemeinsame Vorschriften für die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Wasserstoff, zur Än-
derung der Richtlinie (EU) 2023/1791 und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/73/EG (Neufassung) (ABl. 
L, 2024/1788, 15.7.2024) sowie  

– der Verordnung (EU) 2024/1106 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1227/2011 und (EU) 2019 /942 in Bezug auf einen besseren 
Schutz der Union vor Marktmanipulation auf dem Energiegroßhandelsmarkt (ABl. L, 2024/1106, 17.4 
2024); 

 
2 Artikel 25 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1711 des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 13. Juni 2024 zu Änderung der Richtlinien (EU) 2018/2001 und (EU) 2019/944 in 
Bezug auf die Verbesserung des Elektrizitätsmarktdesigns in der Union (Abl. L, 26.6.2024). 

Anlage 1 
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Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

Artikel 4 Änderung des Börsengesetzes Artikel 4 Änderung des Börsengesetzes 

Artikel 5 Änderung des Körperschaft-
steuergesetzes 

Artikel 5 Änderung des Körperschaft-
steuergesetzes 

Artikel 6 Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 

Artikel 6 Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 

Artikel 7 Änderung der Konzessionsab-
gabenverordnung 

Artikel 7 Änderung der Konzessionsab-
gabenverordnung 

Artikel 8 Änderung der Niederspan-
nungsanschlussverordnung 

Artikel 8 Änderung der Niederspan-
nungsanschlussverordnung 

Artikel 9 Änderung der Niederdruckan-
schlussverordnung 

Artikel 9 Änderung der Niederdruckan-
schlussverordnung 

Artikel 10 Änderung der Stromgrundver-
sorgungsverordnung 

Artikel 10 Änderung der Stromgrundver-
sorgungsverordnung 

Artikel 11 Änderung der Gasgrundversor-
gungsverordnung 

Artikel 11 Änderung der Gasgrundversor-
gungsverordnung 

Artikel 12 Änderung der Verordnung zum 
Schutz von Übertragungsnet-
zen 

Artikel 12 Änderung der Verordnung zum 
Schutz von Übertragungsnet-
zen 

Artikel 13 Änderung der Systemstabili-
tätsverordnung 

Artikel 13 Änderung der Systemstabili-
tätsverordnung 

Artikel 14 Änderung der Kapazitätsreser-
veverordnung 

Artikel 14 Änderung der Kapazitätsreser-
veverordnung 

Artikel 15 Änderung des Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes Über-
tragungsnetz 

Artikel 15 Änderung des Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes Über-
tragungsnetz 

Artikel 16 Änderung des Messstellenbe-
triebsgesetzes 

Artikel 16 Änderung des Messstellenbe-
triebsgesetzes 

Artikel 17 Änderung des Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetzes 

Artikel 17 Änderung des Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetzes 

Artikel 18 Änderung des Strompreisbrem-
segesetzes 

Artikel 18 Änderung des Strompreisbrem-
segesetzes 

Artikel 19 Änderung des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes 

Artikel 19 Änderung des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

Artikel 20 Änderung des Energiesiche-
rungsgesetzes 

Artikel 20 Änderung des Energiesiche-
rungsgesetzes 

Artikel 21 Änderung der Gassicherungs-
verordnung 

Artikel 21 Änderung der Gassicherungs-
verordnung 

Artikel 22 Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 

Artikel 22 Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 

Artikel 23 Änderung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes 

Artikel 23 Änderung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes 

Artikel 24 Änderung des Energiefinanzie-
rungsgesetzes 

Artikel 24 Änderung des Energiefinanzie-
rungsgesetzes 

Artikel 25 Änderung des Wärmepla-
nungsgesetzes 

Artikel 25 Änderung des Wärmepla-
nungsgesetzes 

Artikel 26 Änderung der Betriebssicher-
heitsverordnung 

Artikel 26 Änderung der Betriebssicher-
heitsverordnung 

Artikel 27 Änderung der Luftverkehrs-
Ordnung 

Artikel 27 Änderung der Luftverkehrs-
Ordnung 

Artikel 28 Inkrafttreten Artikel 28 Inkrafttreten 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes 

Änderung des Energiewirt-
schaftsgesetzes 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zu-
letzt durch … geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

Das Energiewirtschaftsgesetz vom 7. 
Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zu-
letzt durch … geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:  

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:  

a) Die Angabe zu § 5 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

a) Die Angabe zu § 5 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 
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„§ 5 Anzeige der Energiebeliefe-
rung von Haushaltskunden; 
Sicherstellung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähig-
keit“. 

„§ 5 Anzeige der Energiebeliefe-
rung von Haushaltskunden; 
Sicherstellung der wirt-
schaftlichen Leistungsfähig-
keit“. 

b) Die Angabe zu § 11 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

b) Die Angabe zu § 11 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 11 Betrieb von Energieversor-
gungsnetzen; Verordnungs-
ermächtigung“. 

„§ 11 Betrieb von Energieversor-
gungsnetzen; Verordnungs-
ermächtigung“. 

c) Die Angabe zu § 11c wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

c) Die Angabe zu § 11c wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 11c Überragendes öffentliches 
Interesse für Energiespei-
cheranlagen“. 

„§ 11c Überragendes öffentliches 
Interesse für Energiespei-
cheranlagen“. 

d) Die Angabe zu § 14 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

d) Die Angabe zu § 14 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 14 Aufgaben der Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen; 
Festlegungskompetenz, 
Evaluation“. 

„§ 14 Aufgaben der Betreiber von 
Elektrizitätsverteilernetzen; 
Festlegungskompetenz, 
Evaluation“. 

e) Nach der Angabe zu § 17j wird die 
folgende Angabe zu § 17k einge-
fügt: 

e) Nach der Angabe zu § 17j wird die 
folgende Angabe zu § 17k einge-
fügt: 

„§ 17k Erstattung von Entschädi-
gungszahlungen bei Stö-
rungen oder Verzögerun-
gen der Errichtung internati-
onaler Offshore-Anbin-
dungsleitungen“. 

„§ 17k Erstattung von Entschädi-
gungszahlungen bei Stö-
rungen oder Verzögerun-
gen der Errichtung internati-
onaler Offshore-Anbin-
dungsleitungen“. 

f) Die Angabe zu § 19a wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

f) Die Angabe zu § 19a wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§19a Umstellung der Gasqualität; 
Verordnungsermächtigung 
und Subdelegation“. 

„§19a Umstellung der Gasqualität; 
Verordnungsermächtigung 
und Subdelegation“. 

g) Nach der Angabe zu § 20a wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

g) Nach der Angabe zu § 20a wird die 
folgende Angabe eingefügt: 
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„§ 20b Gemeinsame Internetplatt-
form für die Abwicklung des 
Netzzugangs; Festlegungs-
kompetenz“. 

„§ 20b Gemeinsame Internetplatt-
form für die Abwicklung des 
Netzzugangs; Festlegungs-
kompetenz“. 

h) Die Angabe zu den §§ 21c bis 21i 
wird gestrichen. 

h) Die Angabe zu den §§ 21c bis 21i 
wird gestrichen. 

i) Die Angabe zu § 25 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

i) Die Angabe zu § 25 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 25 Ausnahmen vom Zugang 
zu den Gasversorgungsnet-
zen im Zusammenhang mit 
unbedingten Zahlungsver-
pflichtungen; Verordnungs-
ermächtigung“. 

„§ 25 Ausnahmen vom Zugang 
zu den Gasversorgungsnet-
zen im Zusammenhang mit 
unbedingten Zahlungsver-
pflichtungen; Verordnungs-
ermächtigung“. 

j) Die Angabe zu § 27 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

j) Die Angabe zu § 27 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 27 Zugang zu den vorgelager-
ten Rohrleitungsnetzen; 
Verordnungsermächti-
gung“. 

„§ 27 Zugang zu den vorgelager-
ten Rohrleitungsnetzen; 
Verordnungsermächti-
gung“. 

k) Die Angabe zu § 29 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

k) Die Angabe zu § 29 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 29 Verfahren zur Festlegung 
und Genehmigung; Verord-
nungsermächtigung“. 

„§ 29 Verfahren zur Festlegung 
und Genehmigung; Verord-
nungsermächtigung“. 

l) Die Angabe zu § 37 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

l) Die Angabe zu § 37 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 37 Ausnahme von der Grund-
versorgungspflicht; Verord-
nungsermächtigung“. 

„§ 37 Ausnahme von der Grund-
versorgungspflicht; Verord-
nungsermächtigung“. 

m) Nach der Angabe zu § 38 wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

m) Nach der Angabe zu § 38 wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

„§ 38a Übergangsversorgung in 
Mittelspannung und Mittel-
druck sowie in der Umspan-
nung von Niederspannung 
zu Mittelspannung“. 

„§ 38a Übergangsversorgung in 
Mittelspannung und Mittel-
druck sowie in der Umspan-
nung von Niederspannung 
zu Mittelspannung“. 
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n) Die Angabe zu § 39 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

n) Die Angabe zu § 39 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 39 Allgemeine Preise und Ver-
sorgungsbedingungen; Ver-
ordnungsermächtigung“. 

„§ 39 Allgemeine Preise und Ver-
sorgungsbedingungen; Ver-
ordnungsermächtigung“. 

o) Die Angabe zu den §§ 40 bis 40c 
wird durch die folgende Angabe er-
setzt:  

o) Die Angabe zu den §§ 40 bis 40c 
wird durch die folgende Angabe er-
setzt:  

„§ 40 Inhalt von Energierechnun-
gen; Festlegungskompe-
tenz 

„§ 40 Inhalt von Energierechnun-
gen; Festlegungskompe-
tenz 

§ 40a Verbrauchsermittlung für 
Energierechnungen 

§ 40a Verbrauchsermittlung für 
Energierechnungen 

§ 40b Rechnungs- und Informati-
onszeiträume 

§ 40b Rechnungs- und Informati-
onszeiträume 

§ 40c Zeitpunkt und Fälligkeit von 
Energierechnungen; Festle-
gungskompetenz“. 

§ 40c Zeitpunkt und Fälligkeit von 
Energierechnungen; Festle-
gungskompetenz“. 

p) Die Angabe zu § 41a wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

p) Die Angabe zu § 41a wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§41a Lastvariable, tageszeitab-
hängige oder dynamische 
und sonstige Stromtarife 
sowie Festpreisverträge“. 

„§41a Lastvariable, tageszeitab-
hängige oder dynamische 
und sonstige Stromtarife 
sowie Festpreisverträge“. 

q) Die Angabe zu § 41c wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

q) Die Angabe zu § 41c wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 41c Vergleichsinstrumente bei 
Stromlieferungen“. 

„§ 41c Vergleichsinstrumente bei 
Stromlieferungen“. 

r) Nach der Angabe zu § 41e wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

r) Nach der Angabe zu § 41e wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

„§ 41f Versorgungsunterbrechun-
gen wegen Nichtzahlung 
bei Haushaltskunden 

„§ 41f Versorgungsunterbrechun-
gen wegen Nichtzahlung 
bei Haushaltskunden 
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§ 41g Ergänzende Regelungen zu 
Versorgungsunterbrechun-
gen wegen Nichtzahlung 
bei Haushaltskunden in der 
Grundversorgung mit Strom 
oder Gas“. 

§ 41g Ergänzende Regelungen zu 
Versorgungsunterbrechun-
gen wegen Nichtzahlung 
bei Haushaltskunden in der 
Grundversorgung mit Strom 
oder Gas“. 

s) Nach der Angabe zu § 42b wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

s) Nach der Angabe zu § 42b wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

„§ 42c Gemeinsame Nutzung 
elektrischer Energie aus 
Anlagen zur Erzeugung von 
Elektrizität aus erneuerba-
ren Energien“. 

„§ 42c Gemeinsame Nutzung 
elektrischer Energie aus 
Anlagen zur Erzeugung von 
Elektrizität aus erneuerba-
ren Energien“. 

t) Die Angabe zu § 50 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

t) Die Angabe zu § 50 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 50 Verordnungsermächtigung 
zur Vorratshaltung zur Si-
cherung der Energieversor-
gung“. 

„§ 50 Verordnungsermächtigung 
zur Vorratshaltung zur Si-
cherung der Energieversor-
gung“. 

u) Die Angabe zu den §§ 50e bis 50j 
wird gestrichen. 

u) Die Angabe zu den §§ 50e bis 50j 
wird gestrichen. 

v) Die Angabe zu § 54a wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

v) Die Angabe zu § 54a wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 54a Zuständigkeiten nach der 
Verordnung (EU) 
2017/1938; Verordnungser-
mächtigung“. 

„§ 54a Zuständigkeiten nach der 
Verordnung (EU) 
2017/1938; Verordnungser-
mächtigung“. 

w) Die Angabe zu § 91 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

w) Die Angabe zu § 91 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 91 Gebührenpflichtige Hand-
lungen; Verordnungser-
mächtigung“. 

„§ 91 Gebührenpflichtige Hand-
lungen; Verordnungser-
mächtigung“. 

x) Die Angabe zu § 112b wird durch 
die folgende Angabe ersetzt: 

x) Die Angabe zu § 112b wird durch 
die folgende Angabe ersetzt: 
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„§ 112b Berichte des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und 
Energie sowie der Bundes-
netzagentur zur Evaluie-
rung der Wasserstoffregu-
lierung“. 

„§ 112b Berichte des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und 
Energie sowie der Bundes-
netzagentur zur Evaluie-
rung der Wasserstoffregu-
lierung“. 

y) Die Angabe zu den §§ 114 bis 116 
wird durch die folgende Angabe er-
setzt: 

y) Die Angabe zu den §§ 114 bis 116 
wird durch die folgende Angabe er-
setzt: 

„§ 114 (weggefallen) „§ 114 (weggefallen) 

§ 115 (weggefallen) § 115 (weggefallen) 

§ 116 (weggefallen)“. § 116 (weggefallen)“. 

z) Die Angabe zu den §§ 118b und 
118c wird gestrichen. 

z) Die Angabe zu den §§ 118b und 
118c wird gestrichen. 

aa) Die Angabe zu § 121 wird gestri-
chen. 

aa) Die Angabe zu § 121 wird gestri-
chen. 

2. § 3 wird durch den folgenden § 3 er-
setzt: 

2. § 3 wird durch den folgenden § 3 er-
setzt: 

„§ 3 „§ 3 

Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes sind 
oder ist 

Im Sinne dieses Gesetzes sind 
oder ist 

1. Abrechnungsinformationen 1. Abrechnungsinformationen 

Informationen, die üblicherweise in 
Rechnungen über die Energiebe-
lieferung von Letztverbrauchern 
zur Ermittlung des Rechnungsbe-
trages enthalten sind, mit Aus-
nahme der Zahlungsaufforderung 
selbst, 

Informationen, die üblicherweise in 
Rechnungen über die Energiebe-
lieferung von Letztverbrauchern 
zur Ermittlung des Rechnungsbe-
trages enthalten sind, mit Aus-
nahme der Zahlungsaufforderung 
selbst, 

2. Aggregatoren 2. Aggregatoren 
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kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die eine Tätigkeit ausüben, 
bei der der Verbrauch oder die Er-
zeugung von elektrischer Energie 
in Energieanlagen oder in Anlagen 
zum Verbrauch elektrischer Ener-
gie auf einem Elektrizitätsmarkt ge-
bündelt angeboten werden, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die eine Tätigkeit ausüben, 
bei der der Verbrauch oder die Er-
zeugung von elektrischer Energie 
in Energieanlagen oder in Anlagen 
zum Verbrauch elektrischer Ener-
gie auf einem Elektrizitätsmarkt ge-
bündelt angeboten werden, 

3. Ausgleichsleistungen 3. Ausgleichsleistungen 

Dienstleistungen zur Bereitstellung 
von Energie, die zur Deckung von 
Verlusten und für den Ausgleich 
von Differenzen zwischen Ein- und 
Ausspeisung benötigt wird, zu de-
nen insbesondere auch Regelener-
gie gehört, 

Dienstleistungen zur Bereitstellung 
von Energie, die zur Deckung von 
Verlusten und für den Ausgleich 
von Differenzen zwischen Ein- und 
Ausspeisung benötigt wird, zu de-
nen insbesondere auch Regelener-
gie gehört, 

4. Ausspeisekapazität 4. Ausspeisekapazität 

im Gasbereich das maximale Volu-
men pro Stunde in Normkubikme-
ter, das an einem Ausspeisepunkt 
aus einem Netz oder Teilnetz ins-
gesamt entnommen und gebucht 
werden kann, 

im Gasbereich das maximale Volu-
men pro Stunde in Normkubikme-
ter, das an einem Ausspeisepunkt 
aus einem Netz oder Teilnetz ins-
gesamt ausgespeist und gebucht 
werden kann, 

5. Ausspeisepunkt 5. Ausspeisepunkt 

ein Punkt, an dem Gas aus einem 
Netz oder Teilnetz eines Netzbe-
treibers entnommen werden kann, 

ein Punkt, an dem Gas aus einem 
Netz oder Teilnetz eines Netzbe-
treibers entnommen werden kann, 

6. Betreiber technischer Infrastruktu-
ren 

6. Betreiber technischer Infrastruktu-
ren 
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natürliche oder juristische Perso-
nen, die für den sicheren Betrieb 
technischer Infrastrukturen verant-
wortlich sind, wobei technische Inf-
rastrukturen alle Infrastrukturen 
sind, an denen durch Einwirken ei-
nes Elektrizitätsversorgungsnetzes 
elektromagnetische Beeinflussun-
gen auftreten können, dabei zählen 
hierzu insbesondere Telekommu-
nikationslinien im Sinne des § 3 
Nummer 64 des Telekommunikati-
onsgesetzes vom 23. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1858), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 181) geän-
dert worden ist, Rohrleitungsanla-
gen aus leitfähigem Material, 
Steuer- und Signalleitungen oder 
Hoch- und Höchstspannungslei-
tungen innerhalb eines Beeinflus-
sungsbereichs von bis zu 1 000 
Metern um die beeinflussende An-
lage, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die für den sicheren Betrieb 
technischer Infrastrukturen verant-
wortlich sind, wobei technische Inf-
rastrukturen alle Infrastrukturen 
sind, an denen durch Einwirken ei-
nes Elektrizitätsversorgungsnetzes 
elektromagnetische Beeinflussun-
gen auftreten können, dabei zählen 
hierzu insbesondere Telekommu-
nikationslinien im Sinne des § 3 
Nummer 64 des Telekommunikati-
onsgesetzes vom 23. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1858), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 181) geän-
dert worden ist, Rohrleitungsanla-
gen aus leitfähigem Material, 
Steuer- und Signalleitungen oder 
Hoch- und Höchstspannungslei-
tungen innerhalb eines Beeinflus-
sungsbereichs von bis zu 1 000 
Metern um die beeinflussende An-
lage, 

7. Betreiber eines digitalen Energie-
dienstes 

7. Betreiber eines digitalen Energie-
dienstes 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die den Betrieb eines digitalen 
Energiedienstes ausüben, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die den Betrieb eines digitalen 
Energiedienstes ausüben, 

8. Betreiber von Elektrizitätsversor-
gungsnetzen 

8. Betreiber von Elektrizitätsversor-
gungsnetzen 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die Betreiber von Übertra-
gungs- oder Elektrizitätsverteiler-
netzen sind, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die Betreiber von Übertra-
gungs- oder Elektrizitätsverteiler-
netzen sind, 

9. Betreiber von Elektrizitätsverteiler-
netzen 

9. Betreiber von Elektrizitätsverteiler-
netzen 
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Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
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natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Vertei-
lung von Elektrizität wahrnehmen 
und verantwortlich sind für den Be-
trieb, die Wartung sowie erforderli-
chenfalls den Ausbau des Vertei-
lernetzes in einem bestimmten Ge-
biet und gegebenenfalls der Ver-
bindungsleitungen zu anderen Net-
zen, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Vertei-
lung von Elektrizität wahrnehmen 
und verantwortlich sind für den Be-
trieb, die Wartung sowie erforderli-
chenfalls den Ausbau des Vertei-
lernetzes in einem bestimmten Ge-
biet und gegebenenfalls der Ver-
bindungsleitungen zu anderen Net-
zen, 

10. Betreiber von Energieversorgungs-
netzen 

10. Betreiber von Energieversorgungs-
netzen 

Betreiber von Elektrizitäts- oder 
Gasversorgungsnetzen, 

Betreiber von Elektrizitäts- oder 
Gasversorgungsnetzen, 

11. Betreiber von Fernleitungsnetzen  11. Betreiber von Fernleitungsnetzen  

Betreiber von Netzen, die Grenz- 
oder Marktgebietsübergangs-
punkte aufweisen, die insbeson-
dere die Einbindung großer euro-
päischer Importleitungen in das 
deutsche Fernleitungsnetz ge-
währleisten, oder natürliche oder 
juristische Personen oder rechtlich 
unselbständige Organisationsein-
heiten eines Energieversorgungs-
unternehmens, die die Aufgabe der 
Fernleitung von Erdgas wahrneh-
men und verantwortlich sind für 
den Betrieb, die Wartung sowie er-
forderlichenfalls den Ausbau eines 
Netzes, 

Betreiber von Netzen, die Grenz- 
oder Marktgebietsübergangs-
punkte aufweisen, die insbeson-
dere die Einbindung großer euro-
päischer Importleitungen in das 
deutsche Fernleitungsnetz ge-
währleisten, oder natürliche oder 
juristische Personen oder rechtlich 
unselbständige Organisationsein-
heiten eines Energieversorgungs-
unternehmens, die die Aufgabe der 
Fernleitung von Erdgas wahrneh-
men und verantwortlich sind für 
den Betrieb, die Wartung sowie er-
forderlichenfalls den Ausbau eines 
Netzes, 

a) das der Anbindung der inländi-
schen Produktion oder von 
LNG-Anlagen an das deutsche 
Fernleitungsnetz dient, sofern 
es sich hierbei nicht um ein 
vorgelagertes Rohrleitungs-
netz im Sinne von Num-
mer 112 handelt, oder 

a) das der Anbindung der inländi-
schen Produktion oder von 
LNG-Anlagen an das deutsche 
Fernleitungsnetz dient, sofern 
es sich hierbei nicht um ein 
vorgelagertes Rohrleitungs-
netz im Sinne von Num-
mer 112 handelt, oder 
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b) das an Grenz- oder Marktge-
bietsübergangspunkten Bu-
chungspunkte oder -zonen 
aufweist, für die Transportkun-
den Kapazitäten buchen kön-
nen, 

b) das an Grenz- oder Marktge-
bietsübergangspunkten Bu-
chungspunkte oder -zonen 
aufweist, für die Transportkun-
den Kapazitäten buchen kön-
nen, 

12. Betreiber von Gasspeicheranlagen 12. Betreiber von Gasspeicheranlagen 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Spei-
cherung von Erdgas wahrnehmen 
und für den Betrieb einer Gasspei-
cheranlage verantwortlich sind, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Spei-
cherung von Erdgas wahrnehmen 
und für den Betrieb einer Gasspei-
cheranlage verantwortlich sind, 

13. Betreiber von Gasversorgungsnet-
zen 

13. Betreiber von Gasversorgungsnet-
zen 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die Gasversorgungsnetze 
betreiben, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die Gasversorgungsnetze 
betreiben, 

14. Betreiber von Gasverteilernetzen 14. Betreiber von Gasverteilernetzen 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Vertei-
lung von Gas wahrnehmen und 
verantwortlich sind für den Betrieb, 
die Wartung sowie erforderlichen-
falls den Ausbau des Verteilernet-
zes in einem bestimmten Gebiet 
und gegebenenfalls der Verbin-
dungsleitungen zu anderen Net-
zen, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Vertei-
lung von Gas wahrnehmen und 
verantwortlich sind für den Betrieb, 
die Wartung sowie erforderlichen-
falls den Ausbau des Verteilernet-
zes in einem bestimmten Gebiet 
und gegebenenfalls der Verbin-
dungsleitungen zu anderen Net-
zen, 

15. Betreiber von LNG-Anlagen 15. Betreiber von LNG-Anlagen 
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natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Verflüs-
sigung von Erdgas oder der Ein-
fuhr, Entladung und Wiederver-
dampfung wahrnehmen, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Verflüs-
sigung von Erdgas oder der Ein-
fuhr, Entladung und Wiederver-
dampfung von verflüssigtem Erd-
gas wahrnehmen und für den Be-
trieb einer LNG-Anlage verantwort-
lich sind, 

16. Betreiber von Übertragungsnetzen 16. Betreiber von Übertragungsnetzen 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Übertra-
gung von Elektrizität wahrnehmen 
und die verantwortlich sind für den 
Betrieb, die Wartung sowie erfor-
derlichenfalls den Ausbau des 
Übertragungsnetzes in einem be-
stimmten Gebiet und gegebenen-
falls der Verbindungsleitungen zu 
anderen Netzen, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Übertra-
gung von Elektrizität wahrnehmen 
und die verantwortlich sind für den 
Betrieb, die Wartung sowie erfor-
derlichenfalls den Ausbau des 
Übertragungsnetzes in einem be-
stimmten Gebiet und gegebenen-
falls der Verbindungsleitungen zu 
anderen Netzen, 

17. Betreiber von Übertragungsnetzen 
mit Regelzonenverantwortung 

17. Betreiber von Übertragungsnetzen 
mit Regelzonenverantwortung 

die Unternehmen 50Hertz Trans-
mission GmbH, Amprion GmbH, 
TenneT TSO GmbH und Trans-
netBW GmbH sowie ihre Rechts-
nachfolger, 

die Unternehmen 50Hertz Trans-
mission GmbH, Amprion GmbH, 
TenneT TSO GmbH und Trans-
netBW GmbH sowie ihre Rechts-
nachfolger, 

18. Betreiber von Wasserstoffnetzen 18. Betreiber von Wasserstoffnetzen 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die die Aufgabe des Trans-
ports oder der Verteilung von Was-
serstoff wahrnehmen und verant-
wortlich sind für den Betrieb, die 
Wartung sowie erforderlichenfalls 
den Ausbau des Wasserstoffnet-
zes, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die die Aufgabe des Trans-
ports oder der Verteilung von Was-
serstoff wahrnehmen und verant-
wortlich sind für den Betrieb, die 
Wartung sowie erforderlichenfalls 
den Ausbau des Wasserstoffnet-
zes, 
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19. Betreiber von Wasserstoffspei-
cheranlagen 

19. Betreiber von Wasserstoffspei-
cheranlagen 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Spei-
cherung von Wasserstoff wahrneh-
men und für den Betrieb einer Was-
serstoffspeicheranlage verantwort-
lich sind, 

natürliche oder juristische Perso-
nen oder rechtlich unselbständige 
Organisationseinheiten eines 
Energieversorgungsunterneh-
mens, die die Aufgabe der Spei-
cherung von Wasserstoff wahrneh-
men und für den Betrieb einer Was-
serstoffspeicheranlage verantwort-
lich sind, 

20. Betreiber von Wasserstofftrans-
portnetzen 

20. Betreiber von Wasserstofftrans-
portnetzen 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Leitungen zum Wasser-
stofftransport betreiben, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Leitungen zum Wasser-
stofftransport betreiben, 

21. Bilanzkreis 21. Bilanzkreis 

im Elektrizitätsbereich innerhalb ei-
ner Regelzone die Zusammenfas-
sung von Einspeise- und Entnah-
mestellen, die dem Zweck dient, 
Abweichungen zwischen Einspei-
sungen und Entnahmen durch ihre 
Durchmischung zu minimieren und 
die Abwicklung von Handelstrans-
aktionen zu ermöglichen, 

im Elektrizitätsbereich innerhalb ei-
ner Regelzone die Zusammenfas-
sung von Einspeise- und Entnah-
mestellen, die dem Zweck dient, 
Abweichungen zwischen Einspei-
sungen und Entnahmen durch ihre 
Durchmischung zu minimieren und 
die Abwicklung von Handelstrans-
aktionen zu ermöglichen, 

22. Bilanzzone 22. Bilanzzone 

im Gasbereich der Teil eines Net-
zes oder mehrerer Netze, in dem 
Ein- und Ausspeisepunkte einem 
bestimmten Bilanzkreis zugeordnet 
werden können, 

im Gasbereich der Teil eines Net-
zes oder mehrerer Netze, in dem 
Ein- und Ausspeisepunkte einem 
bestimmten Bilanzkreis zugeordnet 
werden können, 

23. Biogas 23. Biogas 
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Biomethan, Gas aus Biomasse, 
Deponiegas, Klärgas und Gruben-
gas sowie Wasserstoff, der durch 
Wasserelektrolyse erzeugt worden 
ist, und synthetisch erzeugtes Me-
than, wenn der zur Elektrolyse ein-
gesetzte Strom und das zur Metha-
nisierung eingesetzte Kohlendioxid 
oder Kohlenmonoxid nachweislich 
weit überwiegend aus erneuerba-
ren Energiequellen im Sinne der 
Richtlinie 2009/28/EG in der Fas-
sung vom 23. April 2009 stammen, 

Biomethan, Gas aus Biomasse, 
Deponiegas, Klärgas und Gruben-
gas sowie Wasserstoff, der durch 
Wasserelektrolyse erzeugt worden 
ist, und synthetisch erzeugtes Me-
than, wenn der zur Elektrolyse ein-
gesetzte Strom und das zur Metha-
nisierung eingesetzte Kohlendioxid 
oder Kohlenmonoxid nachweislich 
weit überwiegend aus erneuerba-
ren Energiequellen im Sinne der 
Richtlinie 2009/28/EG in der Fas-
sung vom 23. April 2009 stammen, 

24. Datenformat 24. Datenformat 

eine für die elektronische Weiter-
verarbeitung oder Veröffentlichung 
geeignete und standardisierte For-
matvorgabe für die Datenkommuni-
kation, die die relevanten Parame-
ter enthält, 

eine für die elektronische Weiter-
verarbeitung oder Veröffentlichung 
geeignete und standardisierte For-
matvorgabe für die Datenkommuni-
kation, die die relevanten Parame-
ter enthält, 

25. dezentrale Erzeugungsanlage 25. dezentrale Erzeugungsanlage 

eine an das Verteilernetz ange-
schlossene verbrauchs- und last-
nahe Erzeugungsanlage, 

eine an das Verteilernetz ange-
schlossene verbrauchs- und last-
nahe Erzeugungsanlage, 

26. digitaler Energiedienst 26. digitaler Energiedienst 

eine Anlage oder ein System, das 
den zentralen, standortübergrei-
fenden Zugriff auf die Steuerung 
oder die unmittelbare Beeinflus-
sung von Energieanlagen oder von 
dezentralen Anlagen zum Ver-
brauch elektrischer Energie oder 
Gas ermöglicht, 

eine Anlage oder ein System, das 
den zentralen, standortübergrei-
fenden Zugriff auf die Steuerung 
oder die unmittelbare Beeinflus-
sung von Energieanlagen oder von 
dezentralen Anlagen zum Ver-
brauch elektrischer Energie oder 
Gas ermöglicht, 

27. Direktleitung 27. Direktleitung 
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eine Leitung, die einen einzelnen 
Produktionsstandort mit einem ein-
zelnen Kunden verbindet, oder 
eine Leitung, die einen Elektrizi-
tätserzeuger und ein Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen zum 
Zwecke der direkten Versorgung 
mit ihrer eigenen Betriebsstätte, 
Tochterunternehmen oder Kunden 
verbindet, oder eine zusätzlich zum 
Verbundnetz errichtete Gasleitung 
zur Versorgung einzelner Kunden, 

eine Leitung, die einen einzelnen 
Produktionsstandort mit einem ein-
zelnen Kunden verbindet, oder 
eine Leitung, die einen Elektrizi-
tätserzeuger und ein Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen zum 
Zwecke der direkten Versorgung 
mit ihrer eigenen Betriebsstätte, 
Tochterunternehmen oder ihren 
Kunden verbindet, oder eine zu-
sätzlich zum Verbundnetz errich-
tete Gasleitung zur Versorgung 
einzelner Kunden, 

28. Eigenanlage 28. Eigenanlage 

Anlage zur Erzeugung von Elektri-
zität zur Deckung des Eigenbe-
darfs, die nicht von Energieversor-
gungsunternehmen betrieben wird, 

Anlage zur Erzeugung von Elektri-
zität zur Deckung des Eigenbe-
darfs, die nicht von Energieversor-
gungsunternehmen betrieben wird, 

29. Einspeisekapazität 29. Einspeisekapazität 

im Gasbereich das maximale Volu-
men pro Stunde in Normkubikme-
ter, das an einem Eispeisepunkt in 
ein Netz oder Teilnetz eines Netz-
betreibers insgesamt eingespeist 
werden kann, 

im Gasbereich das maximale Volu-
men pro Stunde in Normkubikme-
ter, das an einem Eispeisepunkt in 
ein Netz oder Teilnetz eines Netz-
betreibers insgesamt eingespeist 
werden kann, 

30. Einspeisepunkt 30. Einspeisepunkt 

ein Punkt, an dem Gas an einen 
Netzbetreiber in dessen Netz oder 
Teilnetz übergeben werden kann, 
einschließlich der Übergabe aus 
Speichern, Gasproduktionsanla-
gen, Hubs oder Misch- oder Kon-
versionsanlagen, 

ein Punkt, an dem Gas an einen 
Netzbetreiber in dessen Netz oder 
Teilnetz übergeben werden kann, 
einschließlich der Übergabe aus 
Speichern, Gasproduktionsanla-
gen, Hubs oder Misch- und Konver-
sionsanlagen, 

31. Energie 31. Energie 

Elektrizität, Gas oder Wasserstoff, 
soweit sie zur leitungsgebundenen 
Energieversorgung verwendet wer-
den, 

Elektrizität, Gas oder Wasserstoff, 
soweit sie zur leitungsgebundenen 
Energieversorgung verwendet wer-
den, 

32. Energieanlage 32. Energieanlage 
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Anlage zur Erzeugung, Speiche-
rung, Fortleitung oder Abgabe von 
Energie, soweit sie nicht lediglich 
der Übertragung von Signalen 
dient; dies schließt die Verteileran-
lagen der Letztverbraucher sowie 
bei der Gasversorgung auch die 
letzte Absperreinrichtung vor der 
Verbrauchsanlage ein, 

Anlage zur Erzeugung, Speiche-
rung, Fortleitung oder Abgabe von 
Energie, soweit sie nicht lediglich 
der Übertragung von Signalen 
dient; dies schließt die Verteileran-
lagen der Letztverbraucher sowie 
bei der Gasversorgung auch die 
letzte Absperreinrichtung vor der 
Verbrauchsanlage ein, 

33. Energiederivat 33. Energiederivat 

ein in Anhang I Abschnitt C Num-
mer 5, 6 oder 7 zu der Richtlinie 
2014/65/EU genanntes Finan-
zinstrument, sofern dieses Instru-
ment auf Elektrizität oder Gas be-
zogen ist, 

ein in Anhang I Abschnitt C Num-
mer 5, 6 oder 7 zu der Richtlinie 
2014/65/EU genanntes Finan-
zinstrument, sofern dieses Instru-
ment auf Elektrizität oder Gas be-
zogen ist, 

34. Energieeffizienzmaßnahme 34. Energieeffizienzmaßnahme 

Maßnahme zur Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen Energie-
aufwand und dem damit erzielten 
Ergebnis im Bereich von Ener-
gieumwandlung, Energietransport 
und Energienutzung, 

Maßnahme zur Verbesserung des 
Verhältnisses zwischen Energie-
aufwand und dem damit erzielten 
Ergebnis im Bereich von Ener-
gieumwandlung, Energietransport 
und Energienutzung, 

35. Energielieferant 35. Energielieferant 

Gaslieferant, Stromlieferant oder 
Wasserstofflieferant, 

Gaslieferant, Stromlieferant oder 
Wasserstofflieferant, 

36. Energiespeicheranlage 36. Energiespeicheranlage 

Anlage in einem Elektrizitätsnetz, 
mit der die endgültige Nutzung 
elektrischer Energie auf einen spä-
teren Zeitpunkt als den ihrer Erzeu-
gung verschoben wird oder mit der 
die Umwandlung elektrischer Ener-
gie in eine speicherbare Energie-
form, die Speicherung solcher 
Energie und ihre anschließende 
Rückumwandlung in elektrische 
Energie oder ihre anschließende 
Nutzung als ein anderer Energie-
träger erfolgt, 

Anlage in einem Elektrizitätsnetz, 
mit der die endgültige Nutzung 
elektrischer Energie auf einen spä-
teren Zeitpunkt als den ihrer Erzeu-
gung verschoben wird oder mit der 
die Umwandlung elektrischer Ener-
gie in eine speicherbare Energie-
form, die Speicherung solcher 
Energie und ihre anschließende 
Rückumwandlung in elektrische 
Energie oder ihre anschließende 
Nutzung als ein anderer Energie-
träger erfolgt, 
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37. Energieversorgungsnetze 37. Energieversorgungsnetze 

Elektrizitätsversorgungsnetze und 
Gasversorgungsnetze über eine 
oder mehrere Spannungsebenen 
oder Druckstufen mit Ausnahme 
von Kundenanlagen im Sinne der 
Nummern 65 und 66 sowie, im 
Rahmen von Teil 5 dieses Geset-
zes, Wasserstoffnetze, 

Elektrizitätsversorgungsnetze und 
Gasversorgungsnetze über eine 
oder mehrere Spannungsebenen 
oder Druckstufen mit Ausnahme 
von Kundenanlagen im Sinne der 
Nummern 65 und 66 sowie, im 
Rahmen von Teil 5 dieses Geset-
zes, Wasserstoffnetze, 

38. Energieversorgungsnetze der all-
gemeinen Versorgung 

38. Energieversorgungsnetze der all-
gemeinen Versorgung 

Energieversorgungsnetze, die der 
Verteilung von Energie an Dritte 
dienen und von ihrer Dimensionie-
rung nicht von vornherein nur auf 
die Versorgung bestimmter, schon 
bei der Netzeinrichtung feststehen-
der oder bestimmbarer Letztver-
braucher ausgelegt sind, sondern 
grundsätzlich für die Versorgung 
jedes Letztverbrauchers offenste-
hen, 

Energieversorgungsnetze, die der 
Verteilung von Energie an Dritte 
dienen und von ihrer Dimensionie-
rung nicht von vornherein nur auf 
die Versorgung bestimmter, schon 
bei der Netzerrichtung feststehen-
der oder bestimmbarer Letztver-
braucher ausgelegt sind, sondern 
grundsätzlich für die Versorgung 
jedes Letztverbrauchers offenste-
hen, 

39. Energieversorgungsunternehmen 39. Energieversorgungsunternehmen 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Energie an andere liefern, 
ein Energieversorgungsnetz betrei-
ben oder an einem Energieversor-
gungsnetz als Eigentümer Verfü-
gungsbefugnis besitzen, wobei der 
Betrieb einer Kundenanlage oder 
einer Kundenanlage zur betriebli-
chen Eigenversorgung den Betrei-
ber nicht zum Energieversorgungs-
unternehmen macht, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Energie an andere liefern, 
ein Energieversorgungsnetz betrei-
ben oder an einem Energieversor-
gungsnetz als Eigentümer Verfü-
gungsbefugnis besitzen, wobei der 
Betrieb einer Kundenanlage oder 
einer Kundenanlage zur betriebli-
chen Eigenversorgung den Betrei-
ber nicht zum Energieversorgungs-
unternehmen macht, 

40. Energieversorgungsvertrag 40. Energieversorgungsvertrag 

ein Vertrag über die Lieferung von 
Elektrizität, Gas oder Wasserstoff, 
mit Ausnahme von Energiederiva-
ten, 

ein Vertrag über die Lieferung von 
Elektrizität, Gas oder Wasserstoff, 
mit Ausnahme von Energiederiva-
ten, 

41. Erlösobergrenze 41. Erlösobergrenze 
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Obergrenze der zulässigen Ge-
samterlöse eines Netzbetreibers 
aus den Netzentgelten, 

Obergrenze der zulässigen Ge-
samterlöse eines Netzbetreibers 
aus den Netzentgelten, 

42. erneuerbare Energien 42. erneuerbare Energien 

Energien im Sinne des § 3 Num-
mer 21 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes, 

Energien im Sinne des § 3 Num-
mer 21 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes, 

43. Erzeugungsanlage 43. Erzeugungsanlage 

Anlage zur Erzeugung von elektri-
scher Energie, 

Anlage zur Erzeugung von elektri-
scher Energie, 

44. europäische Strommärkte 44. europäische Strommärkte 

die Strommärkte der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sowie 
der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und des Königreichs 
Norwegen, 

die Strommärkte der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union sowie 
der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft und des Königreichs 
Norwegen, 

45. Fernleitung 45. Fernleitung 

der Transport von Erdgas durch ein 
Hochdruckfernleitungsnetz, mit 
Ausnahme von vorgelagerten 
Rohrleitungsnetzen, um die Ver-
sorgung von Kunden zu ermögli-
chen, jedoch nicht die Versorgung 
der Kunden selbst, 

der Transport von Erdgas durch ein 
Hochdruckfernleitungsnetz, mit 
Ausnahme von vorgelagerten 
Rohrleitungsnetzen, um die Ver-
sorgung von Kunden zu ermögli-
chen, jedoch nicht die Versorgung 
der Kunden selbst, 

46. Festpreisvertrag 46. Festpreisvertrag 

ein Energieliefervertrag mit einem 
Letztverbraucher, bei dem die Ver-
tragsbedingungen einschließlich 
des Preises für eine vereinbarte 
Vertragslaufzeit vom Energieliefe-
ranten mindestens für den von ihm 
beeinflussbaren Versorgeranteil 
garantiert werden, wobei der ver-
einbarte Preis auch unterschiedli-
che, beispielsweise zeitvariable 
Preiselemente enthalten kann, 

ein Energieliefervertrag mit einem 
Letztverbraucher, bei dem die Ver-
tragsbedingungen einschließlich 
des Preises für eine vereinbarte 
Vertragslaufzeit vom Energieliefe-
ranten mindestens für den von ihm 
beeinflussbaren Versorgeranteil 
garantiert werden, wobei der ver-
einbarte Preis auch unterschiedli-
che, beispielsweise zeitvariable 
Preiselemente enthalten kann, 

47. Gas 47. Gas 
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Erdgas, Biogas, Flüssiggas im 
Rahmen der §§ 4 und 49 sowie, 
wenn sie in ein Gasversorgungs-
netz eingespeist werden, Wasser-
stoff, der durch Wasserelektrolyse 
erzeugt worden ist, und synthetisch 
erzeugtes Methan, das durch was-
serelektrolytisch erzeugten Was-
serstoff und anschließende Metha-
nisierung hergestellt worden ist, 

Erdgas, Biogas, Flüssiggas im 
Rahmen der §§ 4 und 49 sowie, 
wenn sie in ein Gasversorgungs-
netz eingespeist werden, Wasser-
stoff, der durch Wasserelektrolyse 
erzeugt worden ist, und synthetisch 
erzeugtes Methan, das durch was-
serelektrolytisch erzeugten Was-
serstoff und anschließende Metha-
nisierung hergestellt worden ist, 

48. Gaslieferant 48. Gaslieferant 

natürliche oder juristische Person, 
deren Geschäftstätigkeit ganz oder 
teilweise auf den Vertrieb von Gas 
zum Zwecke der Belieferung von 
Letztverbrauchern ausgerichtet ist, 

natürliche oder juristische Person, 
deren Geschäftstätigkeit ganz oder 
teilweise auf den Vertrieb von Gas 
zum Zwecke der Belieferung von 
Letztverbrauchern ausgerichtet ist, 

49. Gasspeicheranlage 49. Gasspeicheranlage 

eine einem Gasversorgungsunter-
nehmen gehörende oder von ihm 
betriebene Anlage zur Speicherung 
von Gas, einschließlich des zu 
Speicherzwecken genutzten Teils 
von LNG-Anlagen, jedoch mit Aus-
nahme des Teils, der für eine Ge-
winnungstätigkeit genutzt wird; 
ausgenommen sind auch Einrich-
tungen, die ausschließlich Betrei-
bern von Leitungsnetzen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor-
behalten sind, 

eine einem Gasversorgungsunter-
nehmen gehörende oder von ihm 
betriebene Anlage zur Speicherung 
von Gas, einschließlich des zu 
Speicherzwecken genutzten Teils 
von LNG-Anlagen, jedoch mit Aus-
nahme des Teils, der für eine Ge-
winnungstätigkeit genutzt wird; 
ausgenommen sind auch Einrich-
tungen, die ausschließlich Betrei-
bern von Leitungsnetzen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor-
behalten sind, 

50. Gasverbindungsleitungen mit Dritt-
staaten 

50. Gasverbindungsleitungen mit Dritt-
staaten 

Fernleitungen zwischen einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union 
und einem Drittstaat bis zur Grenze 
des Hoheitsgebietes der Mitglied-
staaten oder bis zum Küstenmeer 
dieses Mitgliedstaates, 

Fernleitungen zwischen einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union 
und einem Drittstaat bis zur Grenze 
des Hoheitsgebietes der Mitglied-
staaten oder bis zum Küstenmeer 
dieses Mitgliedstaates, 

51. Gasversorgungsnetze 51. Gasversorgungsnetze 
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alle Fernleitungsnetze, Gasvertei-
lernetze, LNG-Anlagen oder Gas-
speicheranlagen, die für den Zu-
gang zur Fernleitung, zur Vertei-
lung und zu LNG-Anlagen erforder-
lich sind und die einem oder meh-
reren Energieversorgungsunter-
nehmen gehören oder von ihm 
oder von ihnen betrieben werden, 
einschließlich Netzpufferung und 
seiner Anlage, die zu Hilfsdiensten 
genutzt werden, und der Anlagen 
verbundener Unternehmen; ausge-
nommen sind solche Netzteile oder 
Teile von Einrichtungen, die für ört-
liche Produktionstätigkeiten ver-
wendet werden, 

alle Fernleitungsnetze, Gasvertei-
lernetze, LNG-Anlagen oder Gas-
speicheranlagen, die für den Zu-
gang zur Fernleitung, zur Vertei-
lung und zu LNG-Anlagen erforder-
lich sind und die einem oder meh-
reren Energieversorgungsunter-
nehmen gehören oder von ihm 
oder von ihnen betrieben werden, 
einschließlich Netzpufferung und 
seiner Anlage, die zu Hilfsdiensten 
genutzt werden, und der Anlagen 
verbundener Unternehmen; ausge-
nommen sind solche Netzteile oder 
Teile von Einrichtungen, die für ört-
liche Produktionstätigkeiten ver-
wendet werden, 

52. Gebäude 52. Gebäude 

überdeckte alleinstehende oder 
baulich verbundene bauliche Anla-
gen, die von Menschen betreten 
werden können, 

überdeckte alleinstehende oder 
baulich verbundene bauliche Anla-
gen, die von Menschen betreten 
werden können, 

53. Gebäudestromanlage 53. Gebäudestromanlage 

eine Erzeugungsanlage, die in, an 
oder auf einem Gebäude oder ei-
ner Nebenanlage dieses Gebäu-
des installiert ist und aus solarer 
Strahlungsenergie elektrische 
Energie erzeugt, die ganz oder teil-
weise durch teilnehmende Letzt-
verbraucher im Rahmen eines Ge-
bäudestromnutzungsvertrages 
nach § 42b Absatz 1 verbraucht 
wird, 

eine Erzeugungsanlage, die in, an 
oder auf einem Gebäude oder ei-
ner Nebenanlage dieses Gebäu-
des installiert ist und aus solarer 
Strahlungsenergie elektrische 
Energie erzeugt, die ganz oder teil-
weise durch teilnehmende Letzt-
verbraucher im Rahmen eines Ge-
bäudestromnutzungsvertrages 
nach § 42b Absatz 1 verbraucht 
wird, 

54. grenzüberschreitende Elektrizitäts-
verbindungsleitungen 

54. grenzüberschreitende Elektrizitäts-
verbindungsleitungen 
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Übertragungsleitungen zur Ver-
bundschaltung von Übertragungs-
netzen einschließlich aller Anla-
gengüter bis zum jeweiligen Netz-
verknüpfungspunkt, die eine 
Grenze zwischen Mitgliedstaaten 
oder zwischen einem Mitgliedstaat 
und einem Staat, der nicht der Eu-
ropäischen Union angehört, queren 
oder überspannen und einzig dem 
Zweck dienen, die nationalen Über-
tragungsnetze dieser Staaten zu 
verbinden, 

Übertragungsleitungen zur Ver-
bundschaltung von Übertragungs-
netzen einschließlich aller Anla-
gengüter bis zum jeweiligen Netz-
verknüpfungspunkt, die eine 
Grenze zwischen Mitgliedstaaten 
oder zwischen einem Mitgliedstaat 
und einem Staat, der nicht der Eu-
ropäischen Union angehört, queren 
oder überspannen und einzig dem 
Zweck dienen, die nationalen Über-
tragungsnetze dieser Staaten zu 
verbinden, 

55. Großhändler 55. Großhändler 

natürliche oder juristische Perso-
nen mit Ausnahme von Betreibern 
von Übertragungs-, Fernleitungs-, 
Wasserstoff- sowie Elektrizitäts- 
und Gasverteilernetzen, die Ener-
gie zum Zwecke des Weiterver-
kaufs innerhalb oder außerhalb des 
Netzes, in dem sie ansässig sind, 
kaufen, 

natürliche oder juristische Perso-
nen mit Ausnahme von Betreibern 
von Übertragungs-, Fernleitungs-, 
Wasserstoff- sowie Elektrizitäts- 
und Gasverteilernetzen, die Ener-
gie zum Zwecke des Weiterver-
kaufs innerhalb oder außerhalb des 
Netzes, in dem sie ansässig sind, 
kaufen, 

56. H-Gasversorgungsnetz 56. H-Gasversorgungsnetz 

ein Gasversorgungsnetz zur Ver-
sorgung von Kunden mit H-Gas, 

ein Gasversorgungsnetz zur Ver-
sorgung von Kunden mit H-Gas, 

57. Haushaltskunden 57. Haushaltskunden 

Letztverbraucher, die Energie 
überwiegend für den Eigenver-
brauch im Haushalt oder für den ei-
nen Jahresverbrauch von 10 000 
Kilowattstunden nicht übersteigen-
den Eigenverbrauch für berufliche, 
landwirtschaftliche oder gewerbli-
che Zwecke kaufen, 

Letztverbraucher, die Energie 
überwiegend für den Eigenver-
brauch im Haushalt oder für den ei-
nen Jahresverbrauch von 10 000 
Kilowattstunden nicht übersteigen-
den Eigenverbrauch für berufliche, 
landwirtschaftliche oder gewerbli-
che Zwecke kaufen, 

58. Hilfsdienste 58. Hilfsdienste 
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sämtliche zum Betrieb eines Über-
tragungs- oder Elektrizitätsvertei-
lernetzes erforderlichen Dienste 
oder sämtliche für den Zugang zu 
und den Betrieb von Fernleitungs- 
oder Gasverteilernetzen oder LNG-
Anlagen oder Gasspeicheranlagen 
erforderlichen Dienste, einschließ-
lich Lastausgleichs- und Mi-
schungsanlagen, jedoch mit Aus-
nahme von Anlagen, die aus-
schließlich Betreibern von Fernlei-
tungsnetzen für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben vorbehalten sind, 

sämtliche zum Betrieb eines Über-
tragungs- oder Elektrizitätsvertei-
lernetzes erforderlichen Dienste 
oder sämtliche für den Zugang zu 
und den Betrieb von Fernleitungs- 
oder Gasverteilernetzen oder LNG-
Anlagen oder Gasspeicheranlagen 
erforderlichen Dienste, einschließ-
lich Lastausgleichs- und Mi-
schungsanlagen, jedoch mit Aus-
nahme von Anlagen, die aus-
schließlich Betreibern von Fernlei-
tungsnetzen für die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben vorbehalten sind, 

59. internationale hybride Offshore-An-
bindungsleitung 

59. internationale hybride Offshore-An-
bindungsleitung 

eine Offshore-Anbindungsleitung, 
die Windenergieanlagen auf See 
als grenzüberschreitende Elektrizi-
tätsverbindungsleitung sowohl an 
das Stromversorgungsnetz in 
Deutschland als auch an das 
Stromversorgungsnetz mindestens 
eines weiteren Staates anschließt, 
einschließlich von Leitungen und 
Anlagen, die diese Windenergiean-
lagen auf See oder die Konverter 
miteinander verbinden, 

eine Offshore-Anbindungsleitung, 
die Windenergieanlagen auf See 
als grenzüberschreitende Elektrizi-
tätsverbindungsleitung sowohl an 
das Stromversorgungsnetz in 
Deutschland als auch an das 
Stromversorgungsnetz mindestens 
eines weiteren Staates anschließt, 
einschließlich von Leitungen und 
Anlagen, die diese Windenergiean-
lagen auf See oder die Konverter 
miteinander verbinden, 

60. internationale Offshore-Anbin-
dungsleitung 

60. internationale Offshore-Anbin-
dungsleitung 

eine internationale radiale Offs-
hore-Anbindungsleitung oder eine 
internationale hybride Offshore-An-
bindungsleitung, 

eine internationale radiale Offs-
hore-Anbindungsleitung oder eine 
internationale hybride Offshore-An-
bindungsleitung, 

61. internationale Offshore-Verbin-
dungsleitung 

61. internationale Offshore-Verbin-
dungsleitung 
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eine Elektrizitätsverbindungslei-
tung zwischen mindestens zwei 
Konvertern von Windenergieanla-
gen auf See, die ihrerseits jeweils 
über eine Offshore-Anbindungslei-
tung an die Stromversorgungs-
netze unterschiedlicher Staaten 
angeschlossen sind, 

eine Elektrizitätsverbindungslei-
tung zwischen mindestens zwei 
Konvertern von Windenergieanla-
gen auf See, die ihrerseits jeweils 
über eine Offshore-Anbindungslei-
tung an die Stromversorgungs-
netze unterschiedlicher Staaten 
angeschlossen sind, 

62. internationale radiale Offshore-An-
bindungsleitung 

62. internationale radiale Offshore-An-
bindungsleitung 

eine Offshore-Anbindungsleitung 
zur Netzanbindung von Windener-
gieanlagen auf See, die sich nicht 
in der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone oder dem deut-
schen Küstenmeer befinden und 
die diese Windenergieanlagen auf 
See allein an das Stromversor-
gungsnetz in Deutschland an-
schließt, 

eine Offshore-Anbindungsleitung 
zur Netzanbindung von Windener-
gieanlagen auf See, die sich nicht 
in der deutschen ausschließlichen 
Wirtschaftszone oder dem deut-
schen Küstenmeer befinden und 
die diese Windenergieanlagen auf 
See allein an das Stromversor-
gungsnetz in Deutschland an-
schließt, 

63. Kleinstunternehmen 63. Kleinstunternehmen 

ein Unternehmen, das weniger als 
zehn Personen beschäftigt und 
dessen Jahresumsatzsumme 2 
Millionen Euro nicht überschreitet, 

ein Unternehmen, das weniger als 
zehn Personen beschäftigt und 
dessen Jahresumsatz oder dessen 
Jahresbilanzsumme 2 Millionen 
Euro nicht überschreitet, 

64. Kunden 64. Kunden 

Großhändler, Letztverbraucher so-
wie Unternehmen, die Energie kau-
fen, 

Großhändler, Letztverbraucher so-
wie Unternehmen, die Energie kau-
fen, 

65. Kundenanlage 65. Kundenanlage 

Energieanlage zur Abgabe von 
Energie, die 

Energieanlage zur Abgabe von 
Energie, die 
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kung des Verbraucherschutzes im Ener-
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energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

a) sich auf einem räumlich zu-
sammengehörenden Gebiet 
befindet oder bei der durch 
eine Direktleitung nach Num-
mer 27 mit einer maximalen 
Leitungslänge von 5 000 Me-
tern und einer Nennspannung 
von 10 Kilovolt bis einschließ-
lich 40 Kilovolt Anlagen nach 
§ 3 Nummer 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes an-
gebunden sind, 

a) sich auf einem räumlich zu-
sammengehörenden Gebiet 
befindet oder bei der durch 
eine Direktleitung nach Num-
mer 27 mit einer maximalen 
Leitungslänge von 5 000 Me-
tern und einer Nennspannung 
von 10 Kilovolt bis einschließ-
lich 40 Kilovolt Anlagen nach 
§ 3 Nummer 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes an-
gebunden sind, 

b) mit einem Energieversor-
gungsnetz oder mit einer Er-
zeugungsanlage verbunden 
ist, 

b) mit einem Energieversor-
gungsnetz oder mit einer Er-
zeugungsanlage verbunden 
ist, 

c) für die Sicherstellung eines 
wirksamen und unverfälschten 
Wettbewerbs bei der Versor-
gung mit Elektrizität und Gas 
unbedeutend ist, und 

c) für die Sicherstellung eines 
wirksamen und unverfälschten 
Wettbewerbs bei der Versor-
gung mit Elektrizität und Gas 
unbedeutend ist, und 

d) jedermann zum Zwecke der 
Belieferung der angeschlosse-
nen Letztverbraucher im Wege 
der Durchleitung unabhängig 
von der Wahl des Energieliefe-
ranten diskriminierungsfrei und 
unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt wird, 

d) jedermann zum Zwecke der 
Belieferung der angeschlosse-
nen Letztverbraucher im Wege 
der Durchleitung unabhängig 
von der Wahl des Energieliefe-
ranten diskriminierungsfrei und 
unentgeltlich zur Verfügung 
gestellt wird, 

66. Kundenanlage zur betrieblichen Ei-
genversorgung 

66. Kundenanlage zur betrieblichen Ei-
genversorgung 

Energieanlage zur Abgabe von 
Energie, die 

Energieanlage zur Abgabe von 
Energie, die 
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kung des Verbraucherschutzes im Ener-
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Wirtschaft und Energie 

a) sich auf einem räumlich zu-
sammengehörenden Betriebs-
gebiet befindet oder bei der 
durch eine Direktleitung nach 
Nummer 27 mit einer maxima-
len Leitungslänge von 5 000 
Metern und einer Nennspan-
nung von 10 Kilovolt bis ein-
schließlich 40 Kilovolt Anlagen 
nach § 3 Nummer 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
angebunden sind,  

a) sich auf einem räumlich zu-
sammengehörenden Betriebs-
gebiet befindet oder bei der 
durch eine Direktleitung nach 
Nummer 27 mit einer maxima-
len Leitungslänge von 5 000 
Metern und einer Nennspan-
nung von 10 Kilovolt bis ein-
schließlich 40 Kilovolt Anlagen 
nach § 3 Nummer 1 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes 
angebunden sind,  

b) mit einem Energieversor-
gungsnetz oder mit einer Er-
zeugungsanlage verbunden 
ist, 

b) mit einem Energieversor-
gungsnetz oder mit einer Er-
zeugungsanlage verbunden 
ist, 

c) fast ausschließlich dem be-
triebsnotwendigen Transport 
von Energie innerhalb des ei-
genen Unternehmens oder zu 
verbundenen Unternehmen 
oder fast ausschließlich dem 
der Bestimmung des Betriebs 
geschuldeten Abtransport in 
ein Energieversorgungsnetz 
dient und 

c) fast ausschließlich dem be-
triebsnotwendigen Transport 
von Energie innerhalb des ei-
genen Unternehmens oder zu 
verbundenen Unternehmen 
oder fast ausschließlich dem 
der Bestimmung des Betriebs 
geschuldeten Abtransport in 
ein Energieversorgungsnetz 
dient und 

d) jedermann zum Zwecke der 
Belieferung der an sie ange-
schlossenen Letztverbraucher 
im Wege der Durchleitung un-
abhängig von der Wahl des 
Energielieferanten diskriminie-
rungsfrei und unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wird, 

d) jedermann zum Zwecke der 
Belieferung der an sie ange-
schlossenen Letztverbraucher 
im Wege der Durchleitung un-
abhängig von der Wahl des 
Energielieferanten diskriminie-
rungsfrei und unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wird, 

67. L-Gasversorgungsnetz  67. L-Gasversorgungsnetz  

ein Gasversorgungsnetz zur Ver-
sorgung von Kunden mit L-Gas, 

ein Gasversorgungsnetz zur Ver-
sorgung von Kunden mit L-Gas, 

68. landseitige Stromversorgung 68. landseitige Stromversorgung 

die mittels einer Standardschnitt-
stelle von Land aus erbrachte 
Stromversorgung von Seeschiffen 
oder Binnenschiffen am Liegeplatz, 

die mittels einer Standardschnitt-
stelle von Land aus erbrachte 
Stromversorgung von Seeschiffen 
oder Binnenschiffen am Liegeplatz, 



 - 27 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

69. Landstromanlage 69. Landstromanlage 

die Gesamtheit der technischen 
Infrastruktur aus den technischen 
Anlagen zur Frequenz- und Span-
nungsumrichtung, der Standard-
schnittstelle einschließlich der zu-
gehörigen Verbindungsleitungen, 
die 

die Gesamtheit der technischen 
Infrastruktur aus den technischen 
Anlagen zur Frequenz- und Span-
nungsumrichtung, der Standard-
schnittstelle einschließlich der zu-
gehörigen Verbindungsleitungen, 
die 

a) sich in einem räumlich zusam-
mengehörigen Gebiet in oder 
an einem Hafen befinden und 

a) sich in einem räumlich zusam-
mengehörigen Gebiet in oder 
an einem Hafen befinden und 

b) ausschließlich der landseitigen 
Stromversorgung von Schiffen 
dienen, 

b) ausschließlich der landseitigen 
Stromversorgung von Schiffen 
dienen, 

70. Letztverbraucher 70. Letztverbraucher 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Energie für den eigenen 
Verbrauch kaufen, wobei auch der 
Strombezug der Ladepunkte für 
Elektromobile und der Strombezug 
für Landstromanlagen dem Letzt-
verbrauch im Sinne dieses Geset-
zes und den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen 
gleichsteht, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Energie für den eigenen 
Verbrauch kaufen, wobei auch der 
Strombezug der Ladepunkte für 
Elektromobile und der Strombezug 
für Landstromanlagen dem Letzt-
verbrauch im Sinne dieses Geset-
zes und den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen 
gleichsteht, 

71. LNG-Anlage 71. LNG-Anlage 

eine Kopfstation zur Verflüssigung 
von Erdgas oder zur Einfuhr, Entla-
dung und Wiederverdampfung von 
verflüssigtem Erdgas; darin einge-
schlossen sind Hilfsdienste und die 
vorübergehende Speicherung, die 
für die Wiederverdampfung und die 
anschließende Einspeisung in das 
Fernleitungsnetz erforderlich sind, 
jedoch nicht die zu Speicherzwe-
cken genutzten Teile von LNG-
Kopfstationen, 

eine Kopfstation zur Verflüssigung 
von Erdgas oder zur Einfuhr, Entla-
dung und Wiederverdampfung von 
verflüssigtem Erdgas; darin einge-
schlossen sind Hilfsdienste und die 
vorübergehende Speicherung, die 
für die Wiederverdampfung und die 
anschließende Einspeisung in das 
Fernleitungsnetz erforderlich sind, 
jedoch nicht die zu Speicherzwe-
cken genutzten Teile von LNG-
Kopfstationen, 

72. Marktgebietsverantwortlicher 72. Marktgebietsverantwortlicher 
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von den Fernleitungsnetzbetrei-
bern mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben des Netzbetreibers be-
auftragte bestimmte natürliche 
oder juristische Person, die in ei-
nem Marktgebiet Leistungen er-
bringt, die zur Verwirklichung einer 
effizienten Abwicklung des Gas-
netzzugangs durch eine Person zu 
erbringen sind, 

von den Fernleitungsnetzbetrei-
bern mit der Wahrnehmung von 
Aufgaben des Netzbetriebs beauf-
tragte bestimmte natürliche oder ju-
ristische Person, die in einem 
Marktgebiet Leistungen erbringt, 
die zur Verwirklichung einer effi-
zienten Abwicklung des Gasnetz-
zugangs durch eine Person zu er-
bringen sind, 

73. Messstellenbetreiber 73. Messstellenbetreiber 

ein Netzbetreiber oder ein Dritter, 
der die Aufgabe des Messstellen-
betriebs wahrnimmt, 

ein Netzbetreiber oder ein Dritter, 
der die Aufgabe des Messstellen-
betriebs wahrnimmt, 

74. Messstellenbetrieb 74. Messstellenbetrieb 

der Einbau, der Betrieb und die 
Wartung von Messeinrichtungen, 

der Einbau, der Betrieb und die 
Wartung von Messeinrichtungen, 

75. Messung 75. Messung 

die Ab- und Auslesung der Mess-
einrichtung sowie die Weitergabe 
der Daten an die Berechtigten, 

die Ab- und Auslesung der Mess-
einrichtung sowie die Weitergabe 
der Daten an die Berechtigten, 

76. Minutenreserve 76. Minutenreserve 

im Elektrizitätsbereich die Regel-
leistung, mit deren Einsatz eine 
ausreichende Sekundärregelre-
serve innerhalb von 15 Minuten 
wiederhergestellt werden kann, 

im Elektrizitätsbereich die Regel-
leistung, mit deren Einsatz eine 
ausreichende Sekundärregelre-
serve innerhalb von 15 Minuten 
wiederhergestellt werden kann, 

77. Netzbetreiber 77. Netzbetreiber 

Netz- oder Anlagenbetreiber im 
Sinne der Num-
mern 8 bis 11, 13, 14, 16 und 17, 

Netz- oder Anlagenbetreiber im 
Sinne der Num-
mern 8 bis 11, 13, 14, 16 und 17, 

78. Netznutzer 78. Netznutzer 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Energie in ein Elektrizitäts- 
oder Gasversorgungsnetz einspei-
sen oder daraus beziehen, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, die Energie in ein Elektrizitäts- 
oder Gasversorgungsnetz einspei-
sen oder daraus beziehen, 
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79. Netzpufferung 79. Netzpufferung 

die Speicherung von Gas durch 
Verdichtung in Fernleitungs- und 
Verteilernetzen; ausgenommen 
sind Einrichtungen, die Betreibern 
von Fernleitungsnetzen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor-
behalten sind, 

die Speicherung von Gas durch 
Verdichtung in Fernleitungs- und 
Verteilernetzen; ausgenommen 
sind Einrichtungen, die Betreibern 
von Fernleitungsnetzen bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben vor-
behalten sind, 

80. neue Infrastruktur 80. neue Infrastruktur 

eine Infrastruktur, die nach dem 12. 
Juli 2005 in Betrieb genommen 
worden ist, 

eine Infrastruktur, die nach dem 12. 
Juli 2005 in Betrieb genommen 
worden ist, 

81. oberste Unternehmensleitung 81. oberste Unternehmensleitung 

Vorstand, Geschäftsführung oder 
ein Gesellschaftsorgan mit ver-
gleichbaren Aufgaben und Befug-
nissen, 

Vorstand, Geschäftsführung oder 
ein Gesellschaftsorgan mit ver-
gleichbaren Aufgaben und Befug-
nissen, 

82. Offshore-Anbindungsleitung 82. Offshore-Anbindungsleitung 

Anbindungsleitungen im Sinne von 
§ 3 Nummer 6 des Windenergie- 
auf-See-Gesetzes vom 13. Okto-
ber 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), 
das zuletzt durch … [Artikel 1 des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Um-
setzung der EU-Erneuerbaren-
Richtlinie in den Bereichen Wind-
energie auf See und Stromnetze, 
BT-Drs. …] geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, 

Anbindungsleitungen im Sinne von 
§ 3 Nummer 6 des Windenergie- 
auf-See-Gesetzes vom 13. Okto-
ber 2016 (BGBl. I S. 2258, 2310), 
das zuletzt durch … [Artikel 1 des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Um-
setzung der EU-Erneuerbaren-
Richtlinie in den Bereichen Wind-
energie auf See und Stromnetze, 
BT-Drs. …] geändert worden ist, in 
der jeweils geltenden Fassung, 

83. Offshore-Kooperationsvereinba-
rung 

83. Offshore-Kooperationsvereinba-
rung 
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eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen einem Übertragungsnetzbe-
treiber mit Regelzonenverantwor-
tung über die Errichtung und den 
Betrieb einer internationalen Offs-
hore-Anbindungsleitung mit ande-
ren Übertragungsnetzbetreibern, 
Betreibern von Windenergieanla-
gen oder zuständigen Stellen eines 
Staates oder mehrerer Staaten, 

eine vertragliche Vereinbarung zwi-
schen einem Übertragungsnetzbe-
treiber mit Regelzonenverantwor-
tung über die Errichtung und den 
Betrieb einer internationalen Offs-
hore-Anbindungsleitung mit ande-
ren Übertragungsnetzbetreibern, 
Betreibern von Windenergieanla-
gen oder zuständigen Stellen eines 
Staates oder mehrerer Staaten, 

84. örtliches Verteilernetz 84. örtliches Verteilernetz 

ein Netz, das überwiegend der Be-
lieferung von Letztverbrauchern 
über örtliche Leitungen, unabhän-
gig von der Druckstufe oder dem 
Durchmesser der Leitungen, dient, 
wobei für die Abgrenzung der örtli-
chen Verteilernetze von den vorge-
lagerten Netzebenen auf das Kon-
zessionsgebiet abgestellt wird, in 
dem ein Netz der allgemeinen Ver-
sorgung im Sinne von § 18 Ab-
satz 1 und § 46 Absatz 2 betrieben 
wird, einschließlich von Leitungen, 
die ein örtliches Verteilernetz mit 
einem benachbarten örtlichen Ver-
teilernetz verbinden, 

ein Netz, das überwiegend der Be-
lieferung von Letztverbrauchern 
über örtliche Leitungen, unabhän-
gig von der Druckstufe oder dem 
Durchmesser der Leitungen, dient, 
wobei für die Abgrenzung der örtli-
chen Verteilernetze von den vorge-
lagerten Netzebenen auf das Kon-
zessionsgebiet abgestellt wird, in 
dem ein Netz der allgemeinen Ver-
sorgung im Sinne von § 18 Ab-
satz 1 und § 46 Absatz 2 betrieben 
wird, einschließlich von Leitungen, 
die ein örtliches Verteilernetz mit 
einem benachbarten örtlichen Ver-
teilernetz verbinden, 

85. Primärregelung 85. Primärregelung 

im Elektrizitätsbereich die automa-
tische frequenzstabilisierend wir-
kende Wirkleistungsregelung, 

im Elektrizitätsbereich die automa-
tische frequenzstabilisierend wir-
kende Wirkleistungsregelung, 

86. Provisorien 86. Provisorien 
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Hochspannungsleitungen, ein-
schließlich der für ihren Betrieb not-
wendigen Anlagen, die nicht auf 
Dauer angelegt sind und die die Er-
richtung, den Betrieb oder die Än-
derung einer dauerhaften Hoch-
spannungsleitung oder eine Ände-
rung des Betriebskonzepts oder ei-
nen Seiltausch oder eine standort-
gleiche Maständerung im Sinne 
des § 3 Nummer 1 des Netzaus-
baubeschleunigungsgesetzes 
Übertragungsnetz vom 28. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) 
geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, oder die Über-
windung von Netzengpässen un-
terstützen, sofern das Provisorium 
eine Länge von 15 Kilometern nicht 
überschreitet, 

Hochspannungsleitungen, ein-
schließlich der für ihren Betrieb not-
wendigen Anlagen, die nicht auf 
Dauer angelegt sind und die die Er-
richtung, den Betrieb oder die Än-
derung einer dauerhaften Hoch-
spannungsleitung oder eine Ände-
rung des Betriebskonzepts oder ei-
nen Seiltausch oder eine standort-
gleiche Maständerung im Sinne 
des § 3 Nummer 1 des Netzaus-
baubeschleunigungsgesetzes 
Übertragungsnetz vom 28. Juli 
2011 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 151) 
geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung, oder die Über-
windung von Netzengpässen un-
terstützen, sofern das Provisorium 
eine Länge von 15 Kilometern nicht 
überschreitet, 

87. Regelenergie 87. Regelenergie 

im Elektrizitätsbereich diejenige 
Energie, die zum Ausgleich von 
Leistungsungleichgewichten in der 
jeweiligen Regelzone eingesetzt 
wird, 

im Elektrizitätsbereich diejenige 
Energie, die zum Ausgleich von 
Leistungsungleichgewichten in der 
jeweiligen Regelzone eingesetzt 
wird, 

88. Regelzone 88. Regelzone 

im Bereich der Elektrizitätsversor-
gung das Netzgebiet, für dessen 
Primärregelung, Sekundärrege-
lung und Minutenreserve ein Be-
treiber von Übertragungsnetzen im 
Rahmen der Union für die Koordi-
nierung des Transports elektrischer 
Energie verantwortlich ist, 

im Bereich der Elektrizitätsversor-
gung das Netzgebiet, für dessen 
Primärregelung, Sekundärrege-
lung und Minutenreserve ein Be-
treiber von Übertragungsnetzen im 
Rahmen der Union für die Koordi-
nierung des Transports elektrischer 
Energie verantwortlich ist, 

89. registrierende Lastgangmessung 89. registrierende Lastgangmessung 

die Erfassung der Gesamtheit aller 
Leistungsmittelwerte, die über eine 
ganzzahlige Anzahl von Messperi-
oden gemessen wird, 

die Erfassung der Gesamtheit aller 
Leistungsmittelwerte, die über eine 
ganzzahlige Anzahl von Messperi-
oden gemessen wird, 
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90. Sekundärregelung 90. Sekundärregelung 

im Elektrizitätsbereich die automa-
tische Wirkleistungsregelung, um 
die Netzfrequenz auf ihren Nenn-
wert zur regeln und um den Leis-
tungsaustausch zwischen Regel-
zonen vom Ist- Leistungsaustausch 
auf den Soll-Leistungsaustausch 
zu regeln, 

im Elektrizitätsbereich die automa-
tische Wirkleistungsregelung, um 
die Netzfrequenz auf ihren Nenn-
wert zur regeln und um den Leis-
tungsaustausch zwischen Regel-
zonen vom Ist- Leistungsaustausch 
auf den Soll-Leistungsaustausch 
zu regeln, 

91. selbstständige Betreiber von 
grenzüberschreitenden Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen 

91. selbstständige Betreiber von 
grenzüberschreitenden Elektrizi-
tätsverbindungsleitungen 

Betreiber von Übertragungsnetzen, 
die eine oder mehrere grenzüber-
schreitende Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen betreiben, ohne 

Betreiber von Übertragungsnetzen, 
die eine oder mehrere grenzüber-
schreitende Elektrizitätsverbin-
dungsleitungen betreiben, ohne 

a) Betreiber von Übertragungs-
netzen mit Regelzonenverant-
wortung zu sein oder 

a) Betreiber von Übertragungs-
netzen mit Regelzonenverant-
wortung zu sein oder 

b) mit einem Betreiber von Über-
tragungsnetzen mit Regelzo-
nenverantwortung im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
verbunden zu sein, 

b) mit einem Betreiber von Über-
tragungsnetzen mit Regelzo-
nenverantwortung im Sinne 
des Artikels 3 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
verbunden zu sein, 

92. standardisierte Lastprofile 92. standardisierte Lastprofile 

vereinfachte Methoden für die Ab-
wicklung der Energielieferung an 
Letztverbraucher, die sich am typi-
schen Abnahmeprofil verschiede-
ner Gruppen von Letztverbrau-
chern orientieren, 

vereinfachte Methoden für die Ab-
wicklung der Energielieferung an 
Letztverbraucher, die sich am typi-
schen Abnahmeprofil verschiede-
ner Gruppen von Letztverbrau-
chern orientieren, 

93. Stromgebotszone 93. Stromgebotszone 

das größte geografische Gebiet, in 
dem Marktteilnehmer ohne Kapazi-
tätsvergabe elektrische Energie 
austauschen können, 

das größte geografische Gebiet, in 
dem Marktteilnehmer ohne Kapazi-
tätsvergabe elektrische Energie 
austauschen können, 

94. Stromlieferanten 94. Stromlieferanten 
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natürliche oder juristische Perso-
nen, deren Geschäftstätigkeit ganz 
oder teilweise auf den Vertrieb von 
Elektrizität zum Zwecke der Belie-
ferung von Letztverbrauchern aus-
gerichtet ist, 

natürliche oder juristische Perso-
nen, deren Geschäftstätigkeit ganz 
oder teilweise auf den Vertrieb von 
Elektrizität zum Zwecke der Belie-
ferung von Letztverbrauchern aus-
gerichtet ist, 

95. Stromliefervertrag mit dynami-
schen Tarifen 

95. Stromliefervertrag mit dynami-
schen Tarifen 

ein Stromliefervertrag mit einem 
Letztverbraucher, in dem die Preis-
schwankungen auf den Spotmärk-
ten, einschließlich der Day-Ahead-
Märkte sowie der Intraday-Märkte, 
in Intervallen widergespiegelt wer-
den, die mindestens den Abrech-
nungsintervallen des jeweiligen 
Marktes entsprechen, 

ein Stromliefervertrag mit einem 
Letztverbraucher, in dem die Preis-
schwankungen auf den Spotmärk-
ten, einschließlich der Day-Ahead-
Märkte sowie der Intraday-Märkte, 
in Intervallen widergespiegelt wer-
den, die mindestens den Abrech-
nungsintervallen des jeweiligen 
Marktes entsprechen, 

96. Teilnetz 96. Teilnetz 

im Gasbereich ein Teil des Trans-
portgebietes eines oder mehrerer 
Netzbetreiber, in dem ein Trans-
portkunde gebuchte Kapazitäten 
an Ein- und Ausspeisepunkten fle-
xibel nutzen kann, 

im Gasbereich ein Teil des Trans-
portgebietes eines oder mehrerer 
Netzbetreiber, in dem ein Trans-
portkunde gebuchte Kapazitäten 
an Ein- und Ausspeisepunkten fle-
xibel nutzen kann, 

97. Transportkunden 97. Transportkunden 

im Gasbereich Großhändler, Gas-
lieferanten einschließlich der Han-
delsabteilung eines vertikal inte-
grierten Unternehmens und Letzt-
verbraucher, 

im Gasbereich Großhändler, Gas-
lieferanten einschließlich der Han-
delsabteilung eines vertikal inte-
grierten Unternehmens und Letzt-
verbraucher, 

98. Transportnetz 98. Transportnetz 

jedes Übertragungs- oder Fernlei-
tungsnetz, 

jedes Übertragungs- oder Fernlei-
tungsnetz, 

99. Transportnetzbetreiber 99. Transportnetzbetreiber 

jeder Betreiber eines Übertra-
gungs- oder Fernleitungsnetzes, 

jeder Betreiber eines Übertra-
gungs- oder Fernleitungsnetzes, 

100. Übertragung 100. Übertragung 
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der Transport von Elektrizität über 
ein Höchstspannungs- und Hoch-
spannungsverbundnetz einschließ-
lich grenzüberschreitender Verbin-
dungsleitungen zum Zwecke der 
Belieferung von Letztverbrauchern 
oder Verteilern, jedoch nicht die 
Belieferung der Kunden selbst, 

der Transport von Elektrizität über 
ein Höchstspannungs- und Hoch-
spannungsverbundnetz einschließ-
lich grenzüberschreitender Verbin-
dungsleitungen zum Zwecke der 
Belieferung von Letztverbrauchern 
oder Verteilern, jedoch nicht die 
Belieferung der Kunden selbst, 

101. Umweltverträglichkeit 101. Umweltverträglichkeit 

Energieversorgung, den Erforder-
nissen eines nachhaltigen, insbe-
sondere rationellen und sparsamen 
Umgangs mit Energie genügend, 
eine schonende und dauerhafte 
Nutzung von Ressourcen gewähr-
leistend und die Umwelt möglichst 
wenig belastend; der Nutzung von 
Kraft-Wärme-Kopplung und erneu-
erbaren Energien kommt dabei be-
sondere Bedeutung zu, 

Energieversorgung, den Erforder-
nissen eines nachhaltigen, insbe-
sondere rationellen und sparsamen 
Umgangs mit Energie genügend, 
eine schonende und dauerhafte 
Nutzung von Ressourcen gewähr-
leistend und die Umwelt möglichst 
wenig belastend; der Nutzung von 
Kraft-Wärme-Kopplung und erneu-
erbaren Energien kommt dabei be-
sondere Bedeutung zu, 

102. Unternehmensleitung 102. Unternehmensleitung 

die oberste Unternehmensleitung 
sowie Personen, die mit Leitungs-
aufgaben für den Transportnetzbe-
treiber betraut sind und auf Grund 
eines Übertragungsaktes, dessen 
Eintragung im Handelsregister 
oder in einem vergleichbaren Re-
gister eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union gesetzlich vorge-
sehen ist, berechtigt sind, den 
Transportnetzbetreiber gerichtlich 
und außergerichtlich zu vertreten, 

die oberste Unternehmensleitung 
sowie Personen, die mit Leitungs-
aufgaben für den Transportnetzbe-
treiber betraut sind und auf Grund 
eines Übertragungsaktes, dessen 
Eintragung im Handelsregister 
oder in einem vergleichbaren Re-
gister eines Mitgliedstaates der Eu-
ropäischen Union gesetzlich vorge-
sehen ist, berechtigt sind, den 
Transportnetzbetreiber gerichtlich 
und außergerichtlich zu vertreten, 

103. Verbindungsleitung 103. Verbindungsleitung 

Anlage, die zur Verbundschaltung 
von Elektrizitätsnetzen dient, oder 
eine Fernleitung, die eine Grenze 
zwischen Mitgliedstaaten quert 
oder überspannt und einzig dem 
Zweck dient, die nationalen Fern-
leitungsnetze dieser Mitgliedstaa-
ten zu verbinden, 

Anlage, die zur Verbundschaltung 
von Elektrizitätsnetzen dient, oder 
eine Fernleitung, die eine Grenze 
zwischen Mitgliedstaaten quert 
oder überspannt und einzig dem 
Zweck dient, die nationalen Fern-
leitungsnetze dieser Mitgliedstaa-
ten zu verbinden, 
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104. Verbundnetz 104. Verbundnetz 

eine Anzahl von Übertragungs- und 
Elektrizitätsverteilernetzen, die 
durch eine oder mehrere Verbin-
dungsleitungen miteinander ver-
bunden sind, oder eine Anzahl von 
Gasversorgungsnetzen, die mitei-
nander verbunden sind, 

eine Anzahl von Übertragungs- und 
Elektrizitätsverteilernetzen, die 
durch eine oder mehrere Verbin-
dungsleitungen miteinander ver-
bunden sind, oder eine Anzahl von 
Gasversorgungsnetzen, die mitei-
nander verbunden sind, 

105. Verlustenergie 105. Verlustenergie 

im Elektrizitätsbereich die zum 
Ausgleich physikalisch bedingter 
Netzverluste benötigte Energie, 

im Elektrizitätsbereich die zum 
Ausgleich physikalisch bedingter 
Netzverluste benötigte Energie, 

106. Versorgeranteil 106. Versorgeranteil 

der auf die Energiebelieferung ent-
fallende Preisanteil, der sich rech-
nerisch nach Abzug der Umsatz-
steuer und der Belastungen nach 
§ 40 Absatz 3 ergibt, 

der auf die Energiebelieferung ent-
fallende Preisanteil, der sich rech-
nerisch nach Abzug der Umsatz-
steuer und der Belastungen nach 
§ 40 Absatz 3 ergibt, 

107. Versorgung 107. Versorgung 

die Erzeugung oder Gewinnung 
von Energie zur Belieferung von 
Kunden, der Vertrieb von Energie 
an Kunden und der Betrieb eines 
Energieversorgungsnetzes, 

die Erzeugung oder Gewinnung 
von Energie zur Belieferung von 
Kunden, der Vertrieb von Energie 
an Kunden und der Betrieb eines 
Energieversorgungsnetzes, 

108. Verteilung 108. Verteilung 

der Transport von Elektrizität mit 
hoher, mittlerer oder niederer 
Spannung über Elektrizitätsvertei-
lernetze oder der Transport von 
Gas über örtliche oder regionale 
Leitungsnetze, um die Versorgung 
von Kunden zu ermöglichen, je-
doch nicht die Belieferung der Kun-
den selbst; dabei dienen auch sol-
che Netze der Verteilung von Gas, 
die über Grenzkopplungspunkte 
verfügen, über die ausschließlich 
ein anderes, nachgelagertes Netz 
aufgespeist wird, 

der Transport von Elektrizität mit 
hoher, mittlerer oder niederer 
Spannung über Elektrizitätsvertei-
lernetze oder der Transport von 
Gas über örtliche oder regionale 
Leitungsnetze, um die Versorgung 
von Kunden zu ermöglichen, je-
doch nicht die Belieferung der Kun-
den selbst; dabei dienen auch sol-
che Netze der Verteilung von Gas, 
die über Grenzkopplungspunkte 
verfügen, über die ausschließlich 
ein anderes, nachgelagertes Netz 
aufgespeist wird, 
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109. vertikal integriertes Unter-
nehmen 

109. vertikal integriertes Unter-
nehmen 

ein im Elektrizitäts- oder im Gasbe-
reich tätiges Unternehmen oder 
eine Gruppe von Elektrizitäts- oder 
Gasunternehmen, die im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 in der Fassung 
vom 20. Januar 2004 miteinander 
verbunden sind, wobei das betref-
fende Unternehmen oder die be-
treffende Gruppe im Elektrizitäts-
bereich mindestens eine der Funk-
tionen Übertragung oder Verteilung 
und mindestens eine der Funktio-
nen Erzeugung oder Vertrieb von 
Elektrizität oder im Erdgasbereich 
mindestens eine der Funktionen 
Fernleitung, Verteilung, Betrieb ei-
ner LNG-Anlage oder Speicherung 
und gleichzeitig eine der Funktio-
nen Gewinnung oder Vertrieb von 
Erdgas wahrnimmt, 

ein im Elektrizitäts- oder im Gasbe-
reich tätiges Unternehmen oder 
eine Gruppe von Elektrizitäts- oder 
Gasunternehmen, die im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 in der Fassung 
vom 20. Januar 2004 miteinander 
verbunden sind, wobei das betref-
fende Unternehmen oder die be-
treffende Gruppe im Elektrizitäts-
bereich mindestens eine der Funk-
tionen Übertragung oder Verteilung 
und mindestens eine der Funktio-
nen Erzeugung oder Vertrieb von 
Elektrizität oder im Erdgasbereich 
mindestens eine der Funktionen 
Fernleitung, Verteilung, Betrieb ei-
ner LNG-Anlage oder Speicherung 
und gleichzeitig eine der Funktio-
nen Gewinnung oder Vertrieb von 
Erdgas wahrnimmt, 

110. volatile Erzeugung 110. volatile Erzeugung 

Erzeugung von Strom aus Wind-
energieanlagen oder aus solarer 
Strahlungsenergie, 

Erzeugung von Strom aus Wind-
energieanlagen oder aus solarer 
Strahlungsenergie, 

111. vollständig integrierte Netz-
komponenten 

111. vollständig integrierte Netz-
komponenten 

Netzkomponenten, die in das Über-
tragungs- oder in das Verteilernetz 
integriert sind, einschließlich Ener-
giespeicheranlagen, und die aus-
schließlich der Aufrechterhaltung 
des sicheren und zuverlässigen 
Netzbetriebs und nicht der Bereit-
stellung von Regelenergie oder 
dem Engpassmanagement dienen, 

Netzkomponenten, die in das Über-
tragungs- oder in das Verteilernetz 
integriert sind, einschließlich Ener-
giespeicheranlagen, und die aus-
schließlich der Aufrechterhaltung 
des sicheren und zuverlässigen 
Netzbetriebs und nicht der Bereit-
stellung von Regelenergie oder 
dem Engpassmanagement dienen, 

112. vorgelagertes Rohrleitungs-
netz 

112. vorgelagertes Rohrleitungs-
netz 
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Rohrleitungen oder ein Netz von 
Rohrleitungen, deren Betrieb oder 
Bau Teil eines Öl- oder Gasgewin-
nungsvorhabens ist oder die dazu 
verwendet werden, Erdgas von ei-
ner oder mehreren solcher Anlagen 
zu einer Aufbereitungsanlage, zu 
einem Terminal oder zu einem an 
der Küste gelegenen Endanlande-
terminal zu leiten, mit Ausnahme 
solcher Netzteile oder Teile von 
Einrichtungen, die für örtliche Pro-
duktionstätigkeiten verwendet wer-
den, 

Rohrleitungen oder ein Netz von 
Rohrleitungen, deren Betrieb oder 
Bau Teil eines Öl- oder Gasgewin-
nungsvorhabens ist oder die dazu 
verwendet werden, Erdgas von ei-
ner oder mehreren solcher Anlagen 
zu einer Aufbereitungsanlage, zu 
einem Terminal oder zu einem an 
der Küste gelegenen Endanlande-
terminal zu leiten, mit Ausnahme 
solcher Netzteile oder Teile von 
Einrichtungen, die für örtliche Pro-
duktionstätigkeiten verwendet wer-
den, 

113. Wasserstofflieferant 113. Wasserstofflieferant 

natürliche oder juristische Person, 
deren Geschäftstätigkeit ganz oder 
teilweise auf den Vertrieb von Was-
serstoff zum Zwecke der Beliefe-
rung von Letztverbrauchern ausge-
richtet ist, 

natürliche oder juristische Person, 
deren Geschäftstätigkeit ganz oder 
teilweise auf den Vertrieb von Was-
serstoff zum Zwecke der Beliefe-
rung von Letztverbrauchern ausge-
richtet ist, 

114. Wasserstoffnetz 114. Wasserstoffnetz 

ein Netz zur Versorgung von Kun-
den ausschließlich mit Wasserstoff, 
das von der Dimensionierung nicht 
von vornherein nur auf die Versor-
gung bestimmter, schon bei der 
Netzerrichtung feststehender oder 
bestimmbarer Kunden ausgelegt 
ist, sondern grundsätzlich für die 
Versorgung jedes Kunden offen-
steht; dabei umfasst es unabhän-
gig vom Durchmesser Wasserstof-
fleitungen zum Transport und zur 
Verteilung von Wasserstoff nebst 
allen dem Leitungsbetrieb dienen-
den Einrichtungen, insbesondere 
Entspannungs-, Regel- und Mess-
anlagen sowie Leitungen oder Lei-
tungssysteme zur Optimierung des 
Wasserstoffbezugs und der Was-
serstoffdarbietung, 

ein Netz zur Versorgung von Kun-
den ausschließlich mit Wasserstoff, 
das von der Dimensionierung nicht 
von vornherein nur auf die Versor-
gung bestimmter, schon bei der 
Netzerrichtung feststehender oder 
bestimmbarer Kunden ausgelegt 
ist, sondern grundsätzlich für die 
Versorgung jedes Kunden offen-
steht; dabei umfasst es unabhän-
gig vom Durchmesser Wasserstof-
fleitungen zum Transport und zur 
Verteilung von Wasserstoff nebst 
allen dem Leitungsbetrieb dienen-
den Einrichtungen, insbesondere 
Entspannungs-, Regel- und Mess-
anlagen sowie Leitungen oder Lei-
tungssysteme zur Optimierung des 
Wasserstoffbezugs und der Was-
serstoffdarbietung, 

115. Wasserstoffspeicheranlage 115. Wasserstoffspeicheranlage 
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eine einem Energieversorgungsun-
ternehmen gehörende oder von 
ihm betriebene Anlage zur Spei-
cherung von Wasserstoff, mit Aus-
nahme von Einrichtungen, die aus-
schließlich Betreibern von Wasser-
stoffnetzen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben vorbehalten sind, 

eine einem Energieversorgungsun-
ternehmen gehörende oder von 
ihm betriebene Anlage zur Spei-
cherung von Wasserstoff, mit Aus-
nahme von Einrichtungen, die aus-
schließlich Betreibern von Wasser-
stoffnetzen bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben vorbehalten sind, 

116. Wasserstofftransport 116. Wasserstofftransport 

der Transport von Wasserstoff 
durch ein überregionales Hoch-
druckleitungsnetz, mit Ausnahme 
von vorgelagerten Rohrleitungs-
netzen, um die Versorgung von 
Kunden zu ermöglichen, 

der Transport von Wasserstoff 
durch ein überregionales Hoch-
druckleitungsnetz, mit Ausnahme 
von vorgelagerten Rohrleitungs-
netzen, um die Versorgung von 
Kunden zu ermöglichen, 

117. Winterhalbjahr 117. Winterhalbjahr 

der Zeitraum vom 1. Oktober eines 
Jahres bis zum Ablauf des 31. 
März des Folgejahres.“ 

der Zeitraum vom 1. Oktober eines 
Jahres bis zum Ablauf des 31. 
März des Folgejahres.“ 

3. § 4a wird wie folgt geändert: 3. § 4a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 6 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt:  

a) Absatz 6 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt:  

„Die Regulierungsbehörde hat bin-
nen zwei Monaten nach Zugang 
der Stellungnahme der Europäi-
schen Kommission oder nach Ab-
lauf der Frist des Artikels 51 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 oder des Artikels 14 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1789 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024, ohne dass der Regulie-
rungsbehörde eine Stellungnahme 
der Europäischen Kommission zu-
gegangen ist, eine Entscheidung 
zu treffen.“ 

„Die Regulierungsbehörde hat bin-
nen zwei Monaten nach Zugang 
der Stellungnahme der Europäi-
schen Kommission oder nach Ab-
lauf der Frist des Artikels 51 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 oder des Artikels 14 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1789 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024, ohne dass der Regulie-
rungsbehörde eine Stellungnahme 
der Europäischen Kommission zu-
gegangen ist, eine Entscheidung 
zu treffen.“ 

b) Absatz 8 wird durch den folgenden 
Absatz 8 ersetzt: 

b) Absatz 8 wird durch den folgenden 
Absatz 8 ersetzt: 
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„(8) Artikel 51 der Verordnung 
(EU) 2019/943 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 und Artikel 14 der 
Verordnung (EU) 2024/1789 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 bleiben 
unberührt.“ 

(8) „ Artikel 51 der Verordnung 
(EU) 2019/943 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 und Artikel 14 der 
Verordnung (EU) 2024/1789 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 bleiben 
unberührt.“ 

4. § 4b Absatz 5 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

4. § 4b Absatz 5 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Regulierungsbehörde hat inner-
halb von zwei Monaten, nachdem die 
Europäische Kommission ihre Stellung-
nahme vorgelegt hat oder nachdem die 
Frist des Artikels 53 Absatz 6 der Richt-
linie (EU) 2019/944 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 oder des Artikels 72 Ab-
satz 6 der Richtlinie (EU) 2024/1788 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 abge-
laufen ist, ohne dass die Europäische 
Kommission eine Stellungnahme vor-
gelegt hat, über den Antrag auf Zertifi-
zierung zu entscheiden.“ 

„Die Regulierungsbehörde hat inner-
halb von zwei Monaten, nachdem die 
Europäische Kommission ihre Stellung-
nahme vorgelegt hat oder nachdem die 
Frist des Artikels 53 Absatz 6 der Richt-
linie (EU) 2019/944 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 oder des Artikels 72 Ab-
satz 6 der Richtlinie (EU) 2024/1788 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 abge-
laufen ist, ohne dass die Europäische 
Kommission eine Stellungnahme vor-
gelegt hat, über den Antrag auf Zertifi-
zierung zu entscheiden.“ 

5. § 4e wird wie folgt geändert: 5. § 4e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

aa) Satz 1 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

„Das Verfahren zur Zertifizie-
rung des Betreibers einer 
Gasspeicheranlage nach Arti-
kel 15 der Verordnung (EU) 
2024/1789 beginnt auf schriftli-
chen Antrag des Betreibers ei-
ner Gasspeicheranlage bei der 
Bundesnetzagentur oder wird 
von der Bundesnetzagentur 
von Amts wegen eingeleitet.“ 

„Das Verfahren zur Zertifizie-
rung des Betreibers einer 
Gasspeicheranlage nach Arti-
kel 15 der Verordnung (EU) 
2024/1789 beginnt auf schriftli-
chen Antrag des Betreibers ei-
ner Gasspeicheranlage bei der 
Bundesnetzagentur oder wird 
von der Bundesnetzagentur 
von Amts wegen eingeleitet.“ 

bb) Satz 4 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

bb) Satz 4 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 
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„Die nach den Sätzen 2 oder 3 
zur Verfügung zu stellenden 
Unterlagen hat die Bundes-
netzagentur dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und 
Energie elektronisch zur Verfü-
gung zu stellen, soweit diese 
für die Prüfung nach Artikel 15 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1789 erforderlich sind.“ 

„Die nach den Sätzen 2 oder 3 
zur Verfügung zu stellenden 
Unterlagen hat die Bundes-
netzagentur dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und 
Energie elektronisch zur Verfü-
gung zu stellen, soweit diese 
für die Prüfung nach Artikel 15 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1789 erforderlich sind.“ 

b) Die Absätze 2 und 3 werden durch 
die folgenden Absätze 2 und 3 er-
setzt: 

b) Die Absätze 2 und 3 werden durch 
die folgenden Absätze 2 und 3 er-
setzt: 

„(2) Die Bundesnetzagentur 
nimmt im Rahmen des Zertifizie-
rungsverfahrens die Aufgaben 
nach Artikel 15 Absatz 2 bis 7 und 
10 der Verordnung (EU) 2024/1789 
wahr. Die Bundesnetzagentur kann 
hierbei zu Fragen der Beeinträchti-
gung der wesentlichen Sicherheits-
interessen insbesondere auch das 
Bundesministerium des Innern be-
teiligen. Dem Bundesministerium 
des Innern können die zur entspre-
chenden Prüfung erforderlichen 
Unterlagen durch die Bundesnetz-
agentur zur Verfügung gestellt wer-
den. 

(2) „ Die Bundesnetzagentur 
nimmt im Rahmen des Zertifizie-
rungsverfahrens die Aufgaben 
nach Artikel 15 Absatz 2 bis 7 und 
10 der Verordnung (EU) 2024/1789 
wahr. Die Bundesnetzagentur kann 
hierbei zu Fragen der Beeinträchti-
gung der wesentlichen Sicherheits-
interessen insbesondere auch das 
Bundesministerium des Innern be-
teiligen. Dem Bundesministerium 
des Innern können die zur entspre-
chenden Prüfung erforderlichen 
Unterlagen durch die Bundesnetz-
agentur zur Verfügung gestellt wer-
den. 

(3) Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie erstellt 
die für die Prüfung nach Artikel 15 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1789 zu Grunde zulegende 
Bewertung und übermittelt diese an 
die Bundesnetzagentur.“ 

(3)  Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie erstellt 
die für die Prüfung nach Artikel 15 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 
2024/1789 zu Grunde zulegende 
Bewertung und übermittelt diese an 
die Bundesnetzagentur.“ 

6. § 5 wird wie folgt geändert: 6. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 
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Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„§ 5 „§ 5 

Anzeige der Energiebelieferung 
von Haushaltskunden; Sicherstel-

lung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit“. 

Anzeige der Energiebelieferung 
von Haushaltskunden; Sicherstel-

lung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit“. 

b) Nach Absatz 4 wird der folgende 
Absatz 4a eingefügt: 

b) Nach Absatz 4 wird der folgende 
Absatz 4a eingefügt: 

„(4a) Jeder Stromlieferant, der 
Haushaltskunden mit Elektrizität 
beliefert, muss zur Gewährleistung 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit angemessene Absiche-
rungsstrategien entwickeln und be-
folgen, um das Risiko von Ände-
rungen des Elektrizitätsangebots 
auf dem Großhandelsmarkt für die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit seiner 
Verträge mit Kunden zu begrenzen 
und gleichzeitig die Liquidität an 
Kurzfristmärkten und die von die-
sen Märkten ausgehenden Preis-
signale aufrechtzuerhalten. Er 
muss darüber hinaus angemes-
sene Maßnahmen ergreifen, um 
das Risiko eines Ausfalls der Belie-
ferung seiner Kunden zu begren-
zen. Die Bundesnetzagentur kann 
von dem Stromlieferanten jeder-
zeit, auch im Rahmen des Monito-
rings nach § 35, die Vorlage der 
Absicherungsstrategien nach 
Satz 1 und, sofern die Absiche-
rungsstrategie und die Maßnah-
men nach Satz 2 nach Auffassung 
der Bundesnetzagentur nicht ge-
eignet sind, die in Satz 1 genann-
ten Ziele zu erreichen, Anpassun-
gen der Absicherungsstrategien 
verlangen.“ 

„(4a) Jeder Stromlieferant, der 
Haushaltskunden mit Elektrizität 
beliefert, muss zur Gewährleistung 
seiner wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit über angemessene Absi-
cherungsstrategien verfügen und 
diese befolgen, um das Risiko von 
Änderungen des Elektrizitätsange-
bots auf dem Großhandelsmarkt 
für die wirtschaftliche Tragfähigkeit 
seiner Verträge mit Kunden zu be-
grenzen und gleichzeitig die Liqui-
dität an Kurzfristmärkten und die 
von diesen Märkten ausgehenden 
Preissignale aufrechtzuerhalten. Er 
muss darüber hinaus angemes-
sene Maßnahmen ergreifen, um 
das Risiko eines Ausfalls der Belie-
ferung seiner Kunden zu begren-
zen. Die Bundesnetzagentur kann 
von dem Stromlieferanten jeder-
zeit, auch im Rahmen des Monito-
rings nach § 35, die Vorlage der 
Absicherungsstrategien nach 
Satz 1 und, sofern die Absiche-
rungsstrategie und die Maßnah-
men nach Satz 2 nach Auffassung 
der Bundesnetzagentur nicht ge-
eignet sind, die in Satz 1 genann-
ten Ziele zu erreichen, Anpassun-
gen der Absicherungsstrategien 
verlangen.“ 

7. § 5a Absatz 3 Nummer 2 wird durch die 
folgende Nummer 2 ersetzt: 

7. § 5a Absatz 3 Nummer 2 wird durch die 
folgende Nummer 2 ersetzt: 
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energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„2. den Artikeln 72 bis 76 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2017/565 oder“. 

2. „ den Artikeln 72 bis 76 der Dele-
gierten Verordnung (EU) 
2017/565 oder“. 

8. § 5b Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

8. § 5b Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Personen, die beruflich Trans-
aktionen mit Energiegroßhandelspro-
dukten arrangieren oder beruflich 
Transaktionen nach Artikel 16 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie auch 
Transaktionen mit Energiegroßhan-
delsprodukten ausführen, dürfen aus-
schließlich Personen, die auf Grund ih-
res Berufs einer gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, und 
staatliche Stellen von einer Anzeige 
nach Artikel 15 Absatz 1 oder Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 oder ei-
ner daraufhin eingeleiteten Untersu-
chung oder einem daraufhin eingeleite-
ten Ermittlungsverfahren in Kenntnis 
setzen. Die Bundesnetzagentur kann 
Inhalt und Ausgestaltung der Vorkeh-
rungsmaßnahmen und Verfahren nach 
Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 durch Festlegung nach 
§ 29 Absatz 1 näher bestimmen. Für 
die zur Auskunft nach Artikel 15 Ab-
satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 verpflichteten Personen ist 
§ 55 der Strafprozessordnung entspre-
chend anzuwenden.“ 

(1) „ Personen, die beruflich Trans-
aktionen mit Energiegroßhandelspro-
dukten arrangieren oder beruflich 
Transaktionen nach Artikel 16 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie auch 
Transaktionen mit Energiegroßhan-
delsprodukten ausführen, dürfen aus-
schließlich Personen, die auf Grund ih-
res Berufs einer gesetzlichen Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegen, und 
staatliche Stellen von einer Anzeige 
nach Artikel 15 Absatz 1 oder Absatz 2 
der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 oder ei-
ner daraufhin eingeleiteten Untersu-
chung oder einem daraufhin eingeleite-
ten Ermittlungsverfahren in Kenntnis 
setzen. Die Bundesnetzagentur kann 
Inhalt und Ausgestaltung der Vorkeh-
rungsmaßnahmen und Verfahren nach 
Artikel 15 Absatz 3 der Verordnung 
(EU) Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 durch Festlegung nach 
§ 29 Absatz 1 näher bestimmen. Für 
die zur Auskunft nach Artikel 15 Ab-
satz 1 und 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 verpflichteten Personen ist 
§ 55 der Strafprozessordnung entspre-
chend anzuwenden.“ 

9. § 6 wird wie folgt geändert: 9. § 6 wird wie folgt geändert: 
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kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

a) Die Angabe „Vertikal integrierte 
Unternehmen und rechtlich selbst-
ständige Betreiber von Elektrizi-
täts- und Gasversorgungsnetzen, 
die im Sinne des § 3 Nummer 38 
mit einem vertikal integrierten Un-
ternehmen verbunden sind, sind 
zur Gewährleistung von Transpa-
renz sowie diskriminierungsfreier 
Ausgestaltung und Abwicklung des 
Netzbetriebs verpflichtet.“ wird 
durch die Angabe „(1) Vertikal inte-
grierte Unternehmen und rechtlich 
selbstständige Betreiber von Elekt-
rizitäts- und Gasversorgungsnet-
zen, die im Sinne des § 3 Num-
mer 109 mit einem vertikal inte-
grierten Unternehmen verbunden 
sind, sind zur Gewährleistung von 
Transparenz sowie diskriminie-
rungsfreier Ausgestaltung und Ab-
wicklung des Netzbetriebs ver-
pflichtet.“ ersetzt. 

a) Die Angabe „Vertikal integrierte 
Unternehmen und rechtlich selbst-
ständige Betreiber von Elektrizi-
täts- und Gasversorgungsnetzen, 
die im Sinne des § 3 Nummer 38 
mit einem vertikal integrierten Un-
ternehmen verbunden sind, sind 
zur Gewährleistung von Transpa-
renz sowie diskriminierungsfreier 
Ausgestaltung und Abwicklung des 
Netzbetriebs verpflichtet.“ wird 
durch die Angabe „(1) Vertikal inte-
grierte Unternehmen und rechtlich 
selbstständige Betreiber von Elekt-
rizitäts- und Gasversorgungsnet-
zen, die im Sinne des § 3 Num-
mer 109 mit einem vertikal inte-
grierten Unternehmen verbunden 
sind, sind zur Gewährleistung von 
Transparenz sowie diskriminie-
rungsfreier Ausgestaltung und Ab-
wicklung des Netzbetriebs ver-
pflichtet.“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 31h“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 98“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 31h“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 98“ ersetzt. 

10. In § 6b Absatz 1 Satz 1, Absatz 8 
Satz 1, § 7 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 
Satz 1 und § 7a Absatz 1 und 7 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „§ 3 Num-
mer 38“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 109“ ersetzt. 

10. In § 6b Absatz 1 Satz 1, Absatz 8 
Satz 1, § 7 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 
Satz 1 und § 7a Absatz 1 und 7 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „§ 3 Num-
mer 38“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 109“ ersetzt. 

11. In § 7c Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ er-
setzt. 

11. In § 7c Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ er-
setzt. 

12. § 9 wird wie folgt geändert: 12. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 4 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

a) Absatz 2 Satz 4 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 
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Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„Der Unabhängige Systembetrei-
ber hat in der Lage zu sein, den 
Verpflichtungen, die sich aus der 
Verordnung (EU) 2019/943 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 oder 
der Verordnung (EU) 2024/1789 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 er-
geben, auch hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit der Übertragungs- 
oder Fernleitungsnetzbetreiber auf 
europäischer und regionaler 
Ebene, nachkommen zu können.“ 

„Der Unabhängige Systembetrei-
ber hat in der Lage zu sein, den 
Verpflichtungen, die sich aus der 
Verordnung (EU) 2019/943 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 oder 
der Verordnung (EU) 2024/1789 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 er-
geben, auch hinsichtlich der Zu-
sammenarbeit der Übertragungs- 
oder Fernleitungsnetzbetreiber auf 
europäischer und regionaler 
Ebene, nachkommen zu können.“ 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe 
„Artikel 49 der Verordnung (EU) 
2019/943“ durch die Angabe „Arti-
kel 49 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe 
„Artikel 49 der Verordnung (EU) 
2019/943“ durch die Angabe „Arti-
kel 49 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024“ ersetzt. 

13. § 10 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt:  

13. § 10 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt:  

„(2) Vertikal integrierte Unterneh-
men haben die Unabhängigkeit ihrer im 
Sinne von § 3 Nummer 109 verbunde-
nen Unabhängigen Transportnetzbe-
treiber hinsichtlich der Organisation, der 
Entscheidungsgewalt und der Aus-
übung des Transportnetzgeschäfts 
nach Maßgabe der §§ 10a bis 10e zu 
gewährleisten. Vertikal integrierte Un-
ternehmen haben den Unabhängigen 
Transportnetzbetreiber in einer der in 
den Anhängen I und II zu der Richtlinie 
(EU) 2017/1132 in der Fassung vom 14. 
Juni 2017 zulässigen Rechtsform zu or-
ganisieren.“ 

(2) „ Vertikal integrierte Unterneh-
men haben die Unabhängigkeit ihrer im 
Sinne von § 3 Nummer 109 verbunde-
nen Unabhängigen Transportnetzbe-
treiber hinsichtlich der Organisation, der 
Entscheidungsgewalt und der Aus-
übung des Transportnetzgeschäfts 
nach Maßgabe der §§ 10a bis 10e zu 
gewährleisten. Vertikal integrierte Un-
ternehmen haben den Unabhängigen 
Transportnetzbetreiber in einer der in 
den Anhängen I und II zu der Richtlinie 
(EU) 2017/1132 in der Fassung vom 14. 
Juni 2017 zulässigen Rechtsform zu or-
ganisieren.“ 

14. § 10e Absatz 6 Satz 3 Nummer 1 wird 
durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 

14. § 10e Absatz 6 Satz 3 Nummer 1 wird 
durch die folgende Nummer 1 ersetzt: 
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des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„1. Netzzugangsbedingungen nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 und der Verordnung 
(EU) 2024/1789 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024, insbesondere, 
soweit die Beratungen Fragen zu 
Netzentgelten, Leistungen im Zu-
sammenhang mit dem Zugang 
Dritter, der Kapazitätsvergabe und 
dem Engpassmanagement, zu 
Transparenz, Systemdienstleis-
tungen, Ausgleich von Energiever-
lusten und Sekundärmärkten be-
treffen,“. 

1. „ Netzzugangsbedingungen nach 
Maßgabe der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 und der Verordnung 
(EU) 2024/1789 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024, insbesondere, 
soweit die Beratungen Fragen zu 
Netzentgelten, Leistungen im Zu-
sammenhang mit dem Zugang 
Dritter, der Kapazitätsvergabe und 
dem Engpassmanagement, zu 
Transparenz, Systemdienstleis-
tungen, Ausgleich von Energiever-
lusten und Sekundärmärkten be-
treffen,“. 

15. § 11 wird wie folgt geändert: 15. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 11 „§ 11 

Betrieb von Energieversorgungs-
netzen; Verordnungsermächti-

gung“. 

Betrieb von Energieversorgungs-
netzen; Verordnungsermächti-

gung“. 

b) Absatz 2a Satz 4 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

b) Absatz 2a Satz 4 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

„§ 20 Absatz 2 sowie die Artikel 14 
bis 17 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 3. 
Juni 2022 und die Verordnung (EU) 
2015/1222 bleiben unberührt.“ 

„§ 20 Absatz 2 sowie die Artikel 14 
bis 17 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 3. 
Juni 2022 und die Verordnung (EU) 
2015/1222 bleiben unberührt.“ 

c) Absatz 3 Satz 1 und 2 wird durch 
die folgenden Sätze ersetzt: 

c) Absatz 3 Satz 1 und 2 wird durch 
die folgenden Sätze ersetzt: 
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Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„In Rechtsverordnungen über die 
Regelung von Vertrags- und sons-
tigen Rechtsverhältnissen nach 
§ 17 Absatz 3 oder nach § 18 Ab-
satz 3 können auch Regelungen 
zur Haftung der Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen aus 
Vertrag und unerlaubter Handlung 
für Sach- und Vermögensschäden, 
die ein Kunde durch Unterbre-
chung der Energieversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der 
Energieversorgung erleidet, getrof-
fen werden. Die Bundesregierung 
wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Haftung der Betreiber 
von Energieversorgungsnetzen 
aus Vertrag und unerlaubter Hand-
lung für Sach- oder Vermögens-
schäden, die ein Netznutzer durch 
Störungen der Netznutzung erlei-
det, zu regeln. In Rechtsverordnun-
gen nach Satz 1 oder 2 kann die 
Haftung insbesondere auf vorsätz-
liche oder grob fahrlässige Verur-
sachung beschränkt und der Höhe 
nach begrenzt werden.“ 

„In Rechtsverordnungen über die 
Regelung von Vertrags- und sons-
tigen Rechtsverhältnissen nach 
§ 17 Absatz 3 oder nach § 18 Ab-
satz 3 können auch Regelungen 
zur Haftung der Betreiber von 
Energieversorgungsnetzen aus 
Vertrag und unerlaubter Handlung 
für Sach- und Vermögensschäden, 
die ein Kunde durch Unterbre-
chung der Energieversorgung oder 
durch Unregelmäßigkeiten in der 
Energieversorgung erleidet, getrof-
fen werden. Die Bundesregierung 
wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates die Haftung der Betreiber 
von Energieversorgungsnetzen 
aus Vertrag und unerlaubter Hand-
lung für Sach- oder Vermögens-
schäden, die ein Netznutzer durch 
Störungen der Netznutzung erlei-
det, zu regeln. In Rechtsverordnun-
gen nach Satz 1 oder 2 kann die 
Haftung insbesondere auf vorsätz-
liche oder grob fahrlässige Verur-
sachung beschränkt und der Höhe 
nach begrenzt werden.“ 

16. § 11c wird durch den folgenden § 11c 
ersetzt: 

16. § 11c wird durch den folgenden § 11c 
ersetzt: 
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Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„§ 11c „§ 11c 

Überragendes öffentliches Interesse 
für Energiespeicheranlagen 

Überragendes öffentliches Interesse 
für Energiespeicheranlagen 

Die Errichtung und der Betrieb von 
Energiespeicheranlagen liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse 
und dienen der öffentlichen Gesundheit 
und Sicherheit. Bis die Stromversor-
gung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, soll der beschleu-
nigte Ausbau von Energiespeicheranla-
gen als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführende Schutzgüterab-
wägung eingebracht werden. Satz 2 ist 
nicht gegenüber Belangen der Landes- 
und Bündnisverteidigung anzuwen-
den.“ 

Die Errichtung und der Betrieb von 
Energiespeicheranlagen liegen im 
überragenden öffentlichen Interesse 
und dienen der öffentlichen Gesundheit 
und Sicherheit. Bis die Stromversor-
gung im Bundesgebiet nahezu treib-
hausgasneutral ist, soll der beschleu-
nigte Ausbau von Energiespeicheranla-
gen als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführende Schutzgüterab-
wägung eingebracht werden. Satz 2 ist 
nicht gegenüber Belangen der Landes- 
und Bündnisverteidigung anzuwen-
den.“ 

17. In § 12 Absatz 2c Satz 1, Absatz 2f und 
3a wird jeweils die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie“ er-
setzt. 

17. In § 12 Absatz 2c Satz 1, Absatz 2f und 
3a wird jeweils die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie“ er-
setzt. 

18. In § 12d wird jeweils die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

18. In § 12d wird jeweils die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

19. In § 12 h Absatz 9 Satz 2 wird die An-
gabe „Verordnung (EU) 2017/2196 der 
Kommission vom 24. November 2017 
zur Festlegung eines Netzkodex über 
den Notzustand und den Netzwieder-
aufbau des Übertragungsnetzes (ABl. L 
312 vom 28. November 2017, S. 54)“ 
durch die Angabe „Verordnung (EU) 
2017/2196“ ersetzt. 

19. In § 12 h Absatz 9 Satz 2 wird die An-
gabe „Verordnung (EU) 2017/2196 der 
Kommission vom 24. November 2017 
zur Festlegung eines Netzkodex über 
den Notzustand und den Netzwieder-
aufbau des Übertragungsnetzes (ABl. L 
312 vom 28. November 2017, S. 54)“ 
durch die Angabe „Verordnung (EU) 
2017/2196“ ersetzt. 
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20. In § 12i Absatz 7 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

20. In § 12i Absatz 7 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

20a. § 13a Absatz 1 Satz 1 wird durch 
den folgenden Satz ersetzt: 

„Betreiber von Anlagen zur Erzeugung 
oder Speicherung von elektrischer 
Energie mit einer Nennleistung ab 100 
Kilowatt sowie von Anlagen zur Erzeu-
gung oder Speicherung von elektrischer 
Energie, die durch einen Netzbetreiber 
jederzeit fernsteuerbar sind, sind ver-
pflichtet, auf Aufforderung durch Betrei-
ber von Übertragungsnetzen die 
Wirkleistungs- oder Blindleistungser-
zeugung oder den Wirkleistungsbezug 
anzupassen oder die Anpassung zu 
dulden; der Netzbetreiber hat dabei Ar-
tikel 13 Absatz 6 Buchstabe c der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 in der Fassung 
vom 26. Juni 2024 zu beachten.“ 

21. § 13j Absatz 7 Satz 2 Nummer 5 wird 
durch die folgende Nummer 5 ersetzt: 

21. § 13j Absatz 7 Satz 2 Nummer 5 wird 
durch die folgende Nummer 5 ersetzt: 

„5. dass der Betreiber der KWK-An-
lage nicht im Sinne des Artikels 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 mit dem Betreiber ei-
nes Elektrizitätsverteilernetzes 
verbunden sein darf.“ 

5. „ dass der Betreiber der KWK-An-
lage nicht im Sinne des Artikels 3 
Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 mit dem Betreiber ei-
nes Elektrizitätsverteilernetzes 
verbunden sein darf.“ 

22. In § 13k Absatz 8 Satz 1 wird die An-
gabe „Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates vom 20. Januar 2004 über 
die Kontrolle von Unternehmenszusam-
menschlüssen (ABl. L 24 vom 
29.1.2004, S. 1)“ durch die Angabe 
„Verordnung (EG) Nr. 139/2004“ er-
setzt. 

22. In § 13k Absatz 8 Satz 1 wird die An-
gabe „Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates vom 20. Januar 2004 über 
die Kontrolle von Unternehmenszusam-
menschlüssen (ABl. L 24 vom 
29.1.2004, S. 1)“ durch die Angabe 
„Verordnung (EG) Nr. 139/2004“ er-
setzt. 

23. § 14 wird wie folgt geändert: 23. § 14 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 
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„§ 14 „§ 14 

Aufgaben der Betreiber von Elekt-
rizitätsverteilernetzen; Festle-
gungskompetenz, Evaluation“. 

Aufgaben der Betreiber von Elekt-
rizitätsverteilernetzen; Festle-
gungskompetenz, Evaluation“. 

b) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

b) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

„Abweichend von Satz 1 ist § 13a 
Absatz 1a Satz 1 und 2 bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2031 nur 
im Falle einer nach Absatz 1a ge-
troffenen Festlegung der Regulie-
rungsbehörde und nur nach deren 
Maßgabe anzuwenden.“ 

„Abweichend von Satz 1 ist § 13a 
Absatz 1a Satz 1 und 2 bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2031 nur 
im Falle einer nach Absatz 1a ge-
troffenen Festlegung der Regulie-
rungsbehörde und nur nach deren 
Maßgabe anzuwenden.“ 

c) Die Absätze 1a und 1b werden 
durch die folgenden Absätze 1a 
und 1b ersetzt: 

c) Die Absätze 1a und 1b werden 
durch die folgenden Absätze 1a 
und 1b ersetzt: 

„(1a) Die Regulierungsbehörde 
regelt durch eine bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2031 zu befris-
tende Festlegung nach § 29 Ab-
satz 1, unter welchen Vorausset-
zungen § 13a Absatz 1a Satz 1 
und 2 für Betreiber von Elektrizi-
tätsverteilernetzen entsprechend 
anzuwenden ist. Die Regulierungs-
behörde kann die Anwendung ins-
besondere auf bestimmte Netzebe-
nen, Anlagenarten und Anlagen-
größen sowie auf bestimmte Be-
treiber von Elektrizitätsverteilernet-
zen beschränken oder von der Zu-
stimmung der Betreiber vorgela-
gerter Elektrizitätsversorgungs-
netze oder anderer Beteiligter ab-
hängig machen. § 13j Absatz 5 
Nummer 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 

„(1a) Die Regulierungsbehörde 
regelt durch eine bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2031 zu befris-
tende Festlegung nach § 29 Ab-
satz 1, unter welchen Vorausset-
zungen § 13a Absatz 1a Satz 1 
und 2 für Betreiber von Elektrizi-
tätsverteilernetzen entsprechend 
anzuwenden ist. Die Regulierungs-
behörde kann die Anwendung ins-
besondere auf bestimmte Netzebe-
nen, Anlagenarten und Anlagen-
größen sowie auf bestimmte Be-
treiber von Elektrizitätsverteilernet-
zen beschränken oder von der Zu-
stimmung der Betreiber vorgela-
gerter Elektrizitätsversorgungs-
netze oder anderer Beteiligter ab-
hängig machen. § 13j Absatz 5 
Nummer 3 ist entsprechend anzu-
wenden. 
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(1b) Sofern oder soweit nach 
Absatz 1 Satz 3 der § 13a Ab-
satz 1a Satz 1 und 2 für den Betrei-
ber eines Elektrizitätsverteilernet-
zes keine entsprechende Anwen-
dung findet, ist § 13a Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 mit 
der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass der bilanzielle Aus-
gleich nach § 13a Absatz 1a Satz 1 
als erfüllt gilt und der Betreiber ei-
nes Elektrizitätsverteilernetzes als 
Bestandteil des nach § 13a Ab-
satz 2 von ihm an den Betreiber der 
Anlage zur Erzeugung oder Spei-
cherung von elektrischer Energie 
zu zahlenden finanziellen Aus-
gleichs einen angemessenen Auf-
wendungsersatz für die Durchfüh-
rung des bilanziellen Ausgleichs 
durch den Bilanzkreisverantwortli-
chen zu zahlen hat. Die Höhe des 
zu zahlenden angemessenen Auf-
wendungsersatzes entspricht den 
Kosten, die bei einer Vornahme 
des bilanziellen Ausgleichs der 
Maßnahme durch den Bilanzkreis-
verantwortlichen erforderlich sind. 
Wirtschaftliche Vorteile, die der Bi-
lanzkreisverantwortliche durch die 
Vornahme des bilanziellen Aus-
gleichs hätte erlangen können, hat 
der Betreiber der Anlage zur Erzeu-
gung oder zur Speicherung von 
elektrischer Energie dem Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen zu 
erstatten. Die Regulierungsbe-
hörde trifft durch Festlegung nach 
§ 29 Absatz 1 nähere Bestimmun-
gen zur Höhe des angemessenen 
Aufwendungsersatzes und zur Be-
stimmung der fiktiven wirtschaftli-
chen Vorteile. Sie gibt insbeson-
dere pauschale Bestimmungsme-
thoden, Maßgaben für eine effizi-
ente Bewirtschaftung sowie nega-
tive Anreize bei einer ineffizienten 
Bewirtschaftung vor. Die Sätze 1 
bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn 
und soweit die Anlage zur Erzeu-
gung oder zur Speicherung von 
elektrischer Energie der Einspeise-
vergütung nach § 19 Absatz 1 
Nummer 2 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes zugeordnet ist. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft 

(1b) Sofern oder soweit nach 
Absatz 1 Satz 3 der § 13a Ab-
satz 1a Satz 1 und 2 für den Betrei-
ber eines Elektrizitätsverteilernet-
zes keine entsprechende Anwen-
dung findet, ist § 13a Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 mit 
der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass der bilanzielle Aus-
gleich nach § 13a Absatz 1a Satz 1 
als erfüllt gilt und der Betreiber ei-
nes Elektrizitätsverteilernetzes als 
Bestandteil des nach § 13a Ab-
satz 2 von ihm an den Betreiber der 
Anlage zur Erzeugung oder Spei-
cherung von elektrischer Energie 
zu zahlenden finanziellen Aus-
gleichs einen angemessenen Auf-
wendungsersatz für die Durchfüh-
rung des bilanziellen Ausgleichs 
durch den Bilanzkreisverantwortli-
chen zu zahlen hat. Die Höhe des 
zu zahlenden angemessenen Auf-
wendungsersatzes entspricht den 
Kosten, die bei einer Vornahme 
des bilanziellen Ausgleichs der 
Maßnahme durch den Bilanzkreis-
verantwortlichen erforderlich sind. 
Wirtschaftliche Vorteile, die der Bi-
lanzkreisverantwortliche durch die 
Vornahme des bilanziellen Aus-
gleichs hätte erlangen können, hat 
der Betreiber der Anlage zur Erzeu-
gung oder zur Speicherung von 
elektrischer Energie dem Betreiber 
von Elektrizitätsverteilernetzen zu 
erstatten. Die Regulierungsbe-
hörde trifft durch Festlegung nach 
§ 29 Absatz 1 nähere Bestimmun-
gen zur Höhe des angemessenen 
Aufwendungsersatzes und zur Be-
stimmung der fiktiven wirtschaftli-
chen Vorteile. Sie gibt insbeson-
dere pauschale Bestimmungsme-
thoden, Maßgaben für eine effizi-
ente Bewirtschaftung sowie nega-
tive Anreize bei einer ineffizienten 
Bewirtschaftung vor. Die Sätze 1 
bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn 
und soweit die Anlage zur Erzeu-
gung oder zur Speicherung von 
elektrischer Energie der Einspeise-
vergütung nach § 19 Absatz 1 
Nummer 2 des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes zugeordnet ist. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft 



 - 51 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

und Energie evaluiert zum 1. Juli 
2028 die Umsetzung und Wirkung 
der von der Bundesnetzagentur 
nach Satz 5 festgelegten Maßga-
ben und Anreize.“ 

und Energie evaluiert zum 1. Juli 
2028 die Umsetzung und Wirkung 
der von der Bundesnetzagentur 
nach Satz 5 festgelegten Maßga-
ben und Anreize.“ 

d) In Absatz 1c Satz 1 wird nach der 
Angabe „dabei sind“ die Angabe 
„Absatz 1 Satz 3, die Absätze 1a 
und 1b sowie“ eingefügt. 

d) In Absatz 1c Satz 1 wird nach der 
Angabe „dabei sind“ die Angabe 
„Absatz 1 Satz 3, die Absätze 1a 
und 1b sowie“ eingefügt. 

e) In Absatz 4 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Digitales und 
Verkehr“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Verkehr“ er-
setzt. 

e) In Absatz 4 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Digitales und 
Verkehr“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Verkehr“ er-
setzt. 

24. In § 14a Absatz 4 Satz 2 wird die An-
gabe „§ 31 Absatz 1 Nummer 2“ durch 
die Angabe „§ 31 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2“ ersetzt. 

24. In § 14a Absatz 4 Satz 2 wird die An-
gabe „§ 31 Absatz 1 Nummer 2“ durch 
die Angabe „§ 31 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2“ ersetzt. 

25. § 14d wird wie folgt geändert: 25. § 14d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 wird 
die Angabe „Bundesministeriums 
für Digitales und Verkehr“ durch die 
Angabe „Bundesministeriums für 
Verkehr“ ersetzt. 

a) In Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 wird 
die Angabe „Bundesministeriums 
für Digitales und Verkehr“ durch die 
Angabe „Bundesministeriums für 
Verkehr“ ersetzt. 

b) Absatz 10 wird durch den folgen-
den Absatz 10 ersetzt: 

b) Absatz 10 wird durch den folgen-
den Absatz 10 ersetzt: 

„(10) Die Errichtung und der Be-
trieb von Elektrizitätsverteilernet-
zen liegen im überragenden öffent-
lichen Interesse und dienen der öf-
fentlichen Gesundheit und Sicher-
heit. Bis die Stromversorgung im 
Bundesgebiet nahezu treibhaus-
gasneutral ist, soll der beschleu-
nigte Ausbau des Elektrizitätsver-
teilernetzes, einschließlich der für 
den Betrieb notwendigen Anlagen, 
als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführende Schutzgü-
terabwägung eingebracht werden. 
Satz 2 ist nicht gegenüber Belan-
gen der Landes- und Bündnisver-
teidigung anzuwenden.“ 

„(10) Die Errichtung und der Be-
trieb von Elektrizitätsverteilernet-
zen liegen im überragenden öffent-
lichen Interesse und dienen der öf-
fentlichen Gesundheit und Sicher-
heit. Bis die Stromversorgung im 
Bundesgebiet nahezu treibhaus-
gasneutral ist, soll der beschleu-
nigte Ausbau des Elektrizitätsver-
teilernetzes, einschließlich der für 
den Betrieb notwendigen Anlagen, 
als vorrangiger Belang in die je-
weils durchzuführende Schutzgü-
terabwägung eingebracht werden. 
Satz 2 ist nicht gegenüber Belan-
gen der Landes- und Bündnisver-
teidigung anzuwenden.“ 
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26. In § 15a Absatz 3 Satz 5 und Absatz 4 
Satz 9 wird jeweils die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

26. In § 15a Absatz 3 Satz 5 und Absatz 4 
Satz 9 wird jeweils die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

27. § 15c Absatz 2 wird wie folgt geändert: 27. § 15c Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

a) Nach Satz 1 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

„Insbesondere ist in den Netzent-
wicklungsplan ein Zeitplan für die 
Durchführung aller Netzausbau-
maßnahmen aufzunehmen.“ 

„Insbesondere ist in den Netzent-
wicklungsplan ein Zeitplan für die 
Durchführung aller Netzausbau-
maßnahmen aufzunehmen.“ 

b) Der neue Satz 10 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

b) Der neue Satz 10 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

„In dem Netzentwicklungsplan Gas 
und Wasserstoff sind der gemein-
schaftsweite Netzentwicklungsplan 
für Erdgas nach Artikel 32 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1789 sowie der 
gemeinschaftsweite Netzentwick-
lungsplan für Wasserstoff nach Ar-
tikel 60 der Verordnung (EU) 
2024/1789 zu berücksichtigen.“ 

„In dem Netzentwicklungsplan Gas 
und Wasserstoff sind der gemein-
schaftsweite Netzentwicklungsplan 
für Erdgas nach Artikel 32 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1789 sowie der 
gemeinschaftsweite Netzentwick-
lungsplan für Wasserstoff nach Ar-
tikel 60 der Verordnung (EU) 
2024/1789 zu berücksichtigen.“ 

28. In § 17 Absatz 1 Satz 1 wird nach der 
Angabe „Erzeugungs- und Gasspei-
cheranlagen“ die Angabe „, Biogasauf-
bereitungsanlagen“ eingefügt. 

28. In § 17 Absatz 1 Satz 1 wird nach der 
Angabe „Erzeugungs- und Gasspei-
cheranlagen“ die Angabe „, Biogasauf-
bereitungsanlagen“ eingefügt. 

29. § 17f Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

29. § 17f Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

a) In Nummer 5 wird die Angabe 
„Nummer 6 und“ durch die Angabe 
„Nummer 6,“ ersetzt. 

a) In Nummer 5 wird die Angabe 
„Nummer 6 und“ durch die Angabe 
„Nummer 6,“ ersetzt. 

b) In Nummer 6 wird die Angabe „des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes.“ 
Durch die Angabe „des Windener-
gie-auf-See-Gesetzes und“ ersetzt. 

b) In Nummer 6 wird die Angabe „des 
Windenergie-auf-See-Gesetzes.“ 
Durch die Angabe „des Windener-
gie-auf-See-Gesetzes und“ ersetzt. 

c) Nach Nummer 6 wird die folgende 
Nummer 7 eingefügt: 

c) Nach Nummer 6 wird die folgende 
Nummer 7 eingefügt: 
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„7. für Entschädigungszahlungen 
bei Störungen oder Verzöge-
rungen der Einrichtung inter-
nationaler Offshore-Anbin-
dungsleitungen nach Maß-
gabe des § 17k.“ 

7. „ für Entschädigungszahlungen 
bei Störungen oder Verzöge-
rungen der Einrichtung inter-
nationaler Offshore-Anbin-
dungsleitungen nach Maß-
gabe des § 17k.“ 

30. In § 17j Absatz 1 Satz 1 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ und die Angabe „Bundesmi-
nisterium der Justiz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz“ ersetzt. 

30. In § 17j Absatz 1 Satz 1 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ und die Angabe „Bundesmi-
nisterium der Justiz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz“ ersetzt. 

31. Nach § 17j wird der folgende § 17k ein-
gefügt: 

31. Nach § 17j wird der folgende § 17k ein-
gefügt: 

„§ 17k „§ 17k 

Erstattung von Entschädigungszahlun-
gen bei Störungen oder Verzögerun-

gen der Errichtung internationaler Offs-
hore-Anbindungsleitungen 

Erstattung von Entschädigungszahlun-
gen bei Störungen oder Verzögerun-

gen der Errichtung internationaler Offs-
hore-Anbindungsleitungen 

(1) Einem Übertragungsnetzbe-
treiber mit Regelzonenverantwortung 
werden nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 5 die Kosten für geleistete Entschä-
digungszahlungen im Rahmen des Be-
lastungsausgleichs nach § 17f Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 erstattet, wenn er 

(1) Einem Übertragungsnetzbe-
treiber mit Regelzonenverantwortung 
werden nach Maßgabe der Absätze 2 
bis 5 die Kosten für geleistete Entschä-
digungszahlungen im Rahmen des Be-
lastungsausgleichs nach § 17f Absatz 1 
Satz 1 Nummer 7 erstattet, wenn er 

1. auf der Grundlage einer Offshore-
Kooperationsvereinbarung eine in-
ternationale Offshore-Anbindungs-
leitung, die in einem von der Bun-
desnetzagentur nach § 12c bestä-
tigten Netzentwicklungsplan ent-
halten ist oder hinsichtlich derer 
sich eine hoheitlich begründete Er-
richtungs- oder Betriebspflicht aus 
anderen Gründen ergibt, errichtet 
oder betreibt oder an der Errich-
tung oder dem Betrieb einer sol-
chen internationalen Offshore-An-
bindungsleitung beteiligt ist und 

1. auf der Grundlage einer Offshore-
Kooperationsvereinbarung eine in-
ternationale Offshore-Anbindungs-
leitung, die in einem von der Bun-
desnetzagentur nach § 12c bestä-
tigten Netzentwicklungsplan ent-
halten ist oder hinsichtlich derer 
sich eine hoheitlich begründete Er-
richtungs- oder Betriebspflicht aus 
anderen Gründen ergibt, errichtet 
oder betreibt oder an der Errich-
tung oder dem Betrieb einer sol-
chen internationalen Offshore-An-
bindungsleitung beteiligt ist und 
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2. wegen einer Störung, einer Verzö-
gerung der Fertigstellung der An-
bindung oder einer betriebsbeding-
ten Wartung dieser internationalen 
Offshore-Anbindungsleitung, auf-
grund derer eine Einspeisung aus 
einer betriebsbereiten Windener-
gieanlage auf See nicht möglich ist, 
Entschädigungszahlungen zu leis-
ten oder sich an ihnen zu beteiligen 
hat, die beruhen 

2. wegen einer Störung, einer Verzö-
gerung der Fertigstellung der An-
bindung oder einer betriebsbeding-
ten Wartung dieser internationalen 
Offshore-Anbindungsleitung, auf-
grund derer eine Einspeisung aus 
einer betriebsbereiten Windener-
gieanlage auf See nicht möglich ist, 
Entschädigungszahlungen zu leis-
ten oder sich an ihnen zu beteiligen 
hat, die beruhen 

a) auf den gesetzlichen Bestim-
mungen eines Staates, in des-
sen Küstenmeer oder in des-
sen ausschließlicher Wirt-
schaftszone die Windenergie-
anlagen auf See liegen, die 
durch die internationale Offs-
hore-Anbindungsleitung ange-
bunden werden, oder 

a) auf den gesetzlichen Bestim-
mungen eines Staates, in des-
sen Küstenmeer oder in des-
sen ausschließlicher Wirt-
schaftszone die Windenergie-
anlagen auf See liegen, die 
durch die internationale Offs-
hore-Anbindungsleitung ange-
bunden werden, oder 

b) auf der Offshore-Kooperati-
onsvereinbarung. 

b) auf der Offshore-Kooperati-
onsvereinbarung. 

(2) Kosten für Entschädigungs-
zahlungen sind einem Übertragungs-
netzbetreiber mit Regelzonenverant-
wortung nach § 17f Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 nur dann zu erstatten, wenn 
diese Kosten 

(2) Kosten für Entschädigungs-
zahlungen sind einem Übertragungs-
netzbetreiber mit Regelzonenverant-
wortung nach § 17f Absatz 1 Satz 1 
Nummer 7 nur dann zu erstatten, wenn 
diese Kosten 

1. auch bei einer vergleichbaren An-
lage, die innerhalb der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone der Bun-
desrepublik Deutschland oder des 
deutschen Küstenmeeres liegt, 
nach § 17e Absatz 1, 2 Satz 1 bis 
5, Absatz 3, 4 oder 5, § 17f Ab-
satz 2 oder 3 und § 17g entstanden 
wären, oder 

1. auch bei einer vergleichbaren An-
lage, die innerhalb der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone der Bun-
desrepublik Deutschland oder des 
deutschen Küstenmeeres liegt, 
nach § 17e Absatz 1, 2 Satz 1 bis 
5, Absatz 3, 4 oder 5, § 17f Ab-
satz 2 oder 3 und § 17g entstanden 
wären, oder 

2. auf Bestimmungen der Offshore-
Kooperationsvereinbarung beru-
hen, die von der Bundesnetzagen-
tur auf Antrag des betroffenen 
Übertragungsnetzbetreibers ge-
nehmigt wurden. 

2. auf Bestimmungen der Offshore-
Kooperationsvereinbarung beru-
hen, die von der Bundesnetzagen-
tur auf Antrag des betroffenen 
Übertragungsnetzbetreibers ge-
nehmigt wurden. 
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(3) Der Anteil der Entschädi-
gungszahlung, der über den Belas-
tungsausgleich nach § 17f erstattungs-
fähig ist, richtet sich nach dem Anteil 
des Übertragungsnetzbetreibers mit 
Regelzonenverantwortung an den An-
schaffungs- und Herstellungskosten für 
die Errichtung der internationalen Offs-
hore-Anbindungsleitung. Sofern für ein-
zelne Komponenten dieser Leitung ein-
schließlich der Konverter auf der 
Grundlage der Offshore-
Kooperationsvereinbarung eine andere 
Kostenaufteilung vereinbart ist, ist diese 
maßgeblich für den Anteil nach Satz 1, 
wobei dies insbesondere der Fall sein 
kann, wenn bestimmte Teile aus-
schließlich in der Verantwortung eines 
Partners stehen. Soweit eine Offshore-
Kooperationsvereinbarung eine von 
Satz 1 abweichende Verteilung der an-
teiligen Entschädigungszahlungen zwi-
schen den Partnern der Offshore-Ko-
operationsvereinbarung vorsieht, kön-
nen diese Kosten nur in den Belas-
tungsausgleich eingebracht werden, 
wenn diese Bestimmung der Offshore-
Kooperationsvereinbarung von der 
Bundesnetzagentur genehmigt wurde. 

(3) Der Anteil der Entschädi-
gungszahlung, der über den Belas-
tungsausgleich nach § 17f erstattungs-
fähig ist, richtet sich nach dem Anteil 
des Übertragungsnetzbetreibers mit 
Regelzonenverantwortung an den An-
schaffungs- und Herstellungskosten für 
die Errichtung der internationalen Offs-
hore-Anbindungsleitung. Sofern für ein-
zelne Komponenten dieser Leitung ein-
schließlich der Konverter auf der 
Grundlage der Offshore-
Kooperationsvereinbarung eine andere 
Kostenaufteilung vereinbart ist, ist diese 
maßgeblich für den Anteil nach Satz 1, 
wobei dies insbesondere der Fall sein 
kann, wenn bestimmte Teile aus-
schließlich in der Verantwortung eines 
Partners stehen. Soweit eine Offshore-
Kooperationsvereinbarung eine von 
Satz 1 abweichende Verteilung der an-
teiligen Entschädigungszahlungen zwi-
schen den Partnern der Offshore-Ko-
operationsvereinbarung vorsieht, kön-
nen diese Kosten nur in den Belas-
tungsausgleich eingebracht werden, 
wenn diese Bestimmung der Offshore-
Kooperationsvereinbarung von der 
Bundesnetzagentur genehmigt wurde. 

(4) Die Bundesnetzagentur soll 
auf Antrag des betroffenen Überta-
gungsnetzbetreibers mit Regelzonen-
verantwortung vor Abschluss einer 
Offshore-Kooperationsvereinbarung 
die Regelungen zur Übernahme der 
Kosten für Entschädigungszahlungen 
auf der Grundlage der Bestimmungen 
der Offshore-Kooperationsvereinba-
rung nach Absatz 2 Nummer 2 und Ab-
satz 3 Satz 3 genehmigen, wenn diese 
Bestimmungen gegenüber den Rege-
lungen nach Absatz 2 Nummer 1 für 
den deutschen Letztverbraucher bei ei-
ner Gesamtbetrachtung der Offshore-
Kooperationsvereinbarung nicht nach-
teilig sind. 

(4) Die Bundesnetzagentur soll 
auf Antrag des betroffenen Überta-
gungsnetzbetreibers mit Regelzonen-
verantwortung vor Abschluss einer 
Offshore-Kooperationsvereinbarung 
die Regelungen zur Übernahme der 
Kosten für Entschädigungszahlungen 
auf der Grundlage der Bestimmungen 
der Offshore-Kooperationsvereinba-
rung nach Absatz 2 Nummer 2 und Ab-
satz 3 Satz 3 genehmigen, wenn diese 
Bestimmungen gegenüber den Rege-
lungen nach Absatz 2 Nummer 1 für 
den deutschen Letztverbraucher bei ei-
ner Gesamtbetrachtung der Offshore-
Kooperationsvereinbarung nicht nach-
teilig sind. 
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(5) § 17h ist für einen deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber mit Regel-
zonenverantwortung für eine internatio-
nale Offshore-Anbindungsleitung für 
Entschädigungszahlungen nach Ab-
satz 1 entsprechend anzuwenden.“ 

(5) § 17h ist für einen deutschen 
Übertragungsnetzbetreiber mit Regel-
zonenverantwortung für eine internatio-
nale Offshore-Anbindungsleitung für 
Entschädigungszahlungen nach Ab-
satz 1 entsprechend anzuwenden.“ 

32. § 19 wird wie folgt geändert: 32. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

a) Absatz 4 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Der VDE Verband der Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik 
e. V. wird als beauftragte Stelle be-
stimmt, um die allgemeinen techni-
schen Mindestanforderungen zu 
verabschieden 

„Der VDE Verband der Elektrotech-
nik Elektronik Informationstechnik 
e. V. wird als beauftragte Stelle be-
stimmt, um die allgemeinen techni-
schen Mindestanforderungen zu 
verabschieden 

1. nach Artikel 7 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/631 der 
Kommission, 

1. nach Artikel 7 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/631 der 
Kommission, 

2. nach Artikel 6 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/1388 
der Kommission und  

2. nach Artikel 6 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/1388 
der Kommission und  

3. nach Artikel 5 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/1447 
der Kommission.“ 

3. nach Artikel 5 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/1447 
der Kommission.“ 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  b) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

bb) Satz 2 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 



 - 57 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„Das Bundesministerium Wirt-
schaft und Energie unterrichtet 
die Europäische Kommission 
nach den Artikeln 4 und 5 der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 in 
der Fassung vom 9. Septem-
ber 2015 über ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsge-
sellschaft.“ 

„Das Bundesministerium Wirt-
schaft und Energie unterrichtet 
die Europäische Kommission 
nach den Artikeln 4 und 5 der 
Richtlinie (EU) 2015/1535 in 
der Fassung vom 9. Septem-
ber 2015 über ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet 
der technischen Vorschriften 
und der Vorschriften für die 
Dienste der Informationsge-
sellschaft.“ 

33. § 19a wird wie folgt geändert: 33. § 19a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 19a „§ 19a 

Umstellung der Gasqualität; Ver-
ordnungsermächtigung und Sub-

delegation“. 

Umstellung der Gasqualität; Ver-
ordnungsermächtigung und Sub-

delegation“. 

b) In Absatz 1 Satz 4 wird nach der 
Angabe „Gasnetzzugangsverord-
nung“ die Angabe „in der bis zum 
Ablauf des 28. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung“ eingefügt. 

b) In Absatz 1 Satz 4 wird nach der 
Angabe „Gasnetzzugangsverord-
nung“ die Angabe „in der bis zum 
Ablauf des 28. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 Satz 6 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 6 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

34. § 20 wird wie folgt geändert: 34. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1a Satz 4 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

a) Absatz 1a Satz 4 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 
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„Jeder Netzbetreiber ist verpflich-
tet, gemeinsam mit den anderen 
Netzbetreibern einheitliche, für 
Letztverbraucher und Lieferanten 
einfach umsetzbare Bedingungen 
des Netzzugangs, einschließlich 
massengeschäftstauglicher Ab-
rechnungs- und Kommunikations-
systeme, zu schaffen, um die 
Transaktionskosten des Zugangs 
zum gesamten Elektrizitätsversor-
gungsnetz so gering wie möglich 
zu halten, untereinander die zur ef-
fizienten Organisation des Netzzu-
gangs erforderlichen Verträge ab-
zuschließen und die notwendigen 
Daten unverzüglich auszutau-
schen.“ 

„Jeder Netzbetreiber ist verpflich-
tet, gemeinsam mit den anderen 
Netzbetreibern einheitliche, für 
Letztverbraucher und Lieferanten 
einfach umsetzbare Bedingungen 
des Netzzugangs, einschließlich 
massengeschäftstauglicher Ab-
rechnungs- und Kommunikations-
systeme, zu schaffen, um die 
Transaktionskosten des Zugangs 
zum gesamten Elektrizitätsversor-
gungsnetz so gering wie möglich 
zu halten, untereinander die zur ef-
fizienten Organisation des Netzzu-
gangs erforderlichen Verträge ab-
zuschließen und die notwendigen 
Daten unverzüglich auszutau-
schen.“ 

b) Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 wird 
durch die folgenden Nummern 2 
und 2a ersetzt: 

b) Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 wird 
durch die folgenden Nummern 2 
und 2a ersetzt: 

„2. der Abwicklung des Netzzu-
gangs nach den Absätzen 1, 
1a und 1d, insbesondere zur 
bundesweit standardisierten 
massengeschäftstauglichen 
Abwicklung des Netzzu-
gangs; dabei kann sie stan-
dardisierte Lastprofile für ein-
zelne Gruppen von Letztver-
brauchern vorsehen, 

2. „ der Abwicklung des Netzzu-
gangs nach den Absätzen 1, 
1a und 1d, insbesondere zur 
bundesweit standardisierten 
massengeschäftstauglichen 
Abwicklung des Netzzu-
gangs; dabei kann sie stan-
dardisierte Lastprofile für ein-
zelne Gruppen von Letztver-
brauchern vorsehen, 

2a. der Abwicklung des Netzzu-
gangs nach den Absätzen 1, 
1a und 1d, insbesondere zur 
massengeschäftstauglichen 
Bestellung, Abwicklung und 
Änderung erforderlicher Zähl-
punktanordnungen und Ver-
rechnungskonzepte,“. 

2a. der Abwicklung des Netzzu-
gangs nach den Absätzen 1, 
1a und 1d, insbesondere zur 
massengeschäftstauglichen 
Bestellung, Abwicklung und 
Änderung erforderlicher Zähl-
punktanordnungen und Ver-
rechnungskonzepte,“. 

c) Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 wird 
durch die folgende Nummer 2 er-
setzt:  

c) Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 wird 
durch die folgende Nummer 2 er-
setzt:  
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„2. die Abwicklung des Netzzu-
gangs nach Absatz 1b, insbe-
sondere zu Inhalt und Umfang 
der erforderlichen Zusam-
menarbeit der Netzbetreiber 
bei der Abwicklung netzüber-
greifender Transporte, über 
die Rechte und Pflichten des 
Marktgebietsverantwortlichen 
und der Fernleitungsnetzbe-
treiber, die das Marktgebiet 
bilden, über die Vorausset-
zungen und Grenzen für tech-
nische Ausspeisemeldungen 
sowie zur bundesweit stan-
dardisierten massenge-
schäftstauglichen Abwicklung 
des Netzzugangs; dabei kann 
sie standardisierte Lastprofile 
für einzelne Gruppen von 
Letztverbrauchern vorse-
hen,“. 

2. „ die Abwicklung des Netzzu-
gangs nach Absatz 1b, insbe-
sondere zu Inhalt und Umfang 
der erforderlichen Zusam-
menarbeit der Netzbetreiber 
bei der Abwicklung netzüber-
greifender Transporte, über 
die Rechte und Pflichten des 
Marktgebietsverantwortlichen 
und der Fernleitungsnetzbe-
treiber, die das Marktgebiet 
bilden, über die Vorausset-
zungen und Grenzen für tech-
nische Ausspeisemeldungen 
sowie zur bundesweit stan-
dardisierten massenge-
schäftstauglichen Abwicklung 
des Netzzugangs; dabei kann 
sie standardisierte Lastprofile 
für einzelne Gruppen von 
Letztverbrauchern vorse-
hen,“. 

35. § 20a wird wie folgt geändert: 35. § 20a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„Stromlieferantenwechsels“ durch 
die Angabe „Energielieferanten-
wechsels“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„Stromlieferantenwechsels“ durch 
die Angabe „Energielieferanten-
wechsels“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird durch den folgenden 
Absatz 3 ersetzt: 

b) Absatz 3 wird durch den folgenden 
Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Der Lieferantenwechsel 
oder der Wechsel des Aggregators 
darf für den Letztverbraucher mit 
keinen zusätzlichen Kosten ver-
bunden sein. Satz 1 ist auch anzu-
wenden, wenn die Energielieferung 
Bestandteil gebündelter Angebote 
im Sinne des § 41 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 ist.“ 

(3) „ Der Lieferantenwechsel 
oder der Wechsel des Aggregators 
darf für den Letztverbraucher mit 
keinen zusätzlichen Kosten ver-
bunden sein. Satz 1 ist auch anzu-
wenden, wenn die Energielieferung 
Bestandteil gebündelter Angebote 
im Sinne des § 41 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4 ist.“ 

36. Nach § 20a wird der folgende § 20b ein-
gefügt: 

36. Nach § 20a wird der folgende § 20b ein-
gefügt: 
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„§ 20b „§ 20b 

Gemeinsame Internetplattform für die 
Abwicklung des Netzzugangs; Festle-

gungskompetenz 

Gemeinsame Internetplattform für die 
Abwicklung des Netzzugangs; Festle-

gungskompetenz 

(1) Die Betreiber von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen sind verpflichtet, zu 
den in den folgenden Absätzen genann-
ten Zwecken eine gemeinsame und 
bundesweit einheitliche Internetplatt-
form zur errichten und zu betreiben. Je-
der Betreiber eines Elektrizitätsversor-
gungsnetzes ist verpflichtet, mit den je-
weils anderen Betreibern eines Elektri-
zitätsversorgungsnetzes in dem erfor-
derlichen Ausmaß zusammenzuarbei-
ten, um die Verpflichtung nach Satz 1 
zu erfüllen. 

(1) Die Betreiber von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen sind verpflichtet, zu 
den in den folgenden Absätzen genann-
ten Zwecken eine gemeinsame und 
bundesweit einheitliche Internetplatt-
form zur errichten und zu betreiben. Je-
der Betreiber eines Elektrizitätsversor-
gungsnetzes ist verpflichtet, mit den je-
weils anderen Betreibern eines Elektri-
zitätsversorgungsnetzes in dem erfor-
derlichen Ausmaß zusammenzuarbei-
ten, um die Verpflichtung nach Satz 1 
zu erfüllen. 

(2) Über die Internetplattform 
nach Absatz 1 ist einem Anschlussneh-
mer, einem Anschlussnutzer oder ei-
nem nach § 20 Absatz 1 Anspruchsbe-
rechtigten für die Abwicklung des Netz-
zugangs nach § 20 in benutzerfreundli-
cher Weise mindestens der Austausch 
folgender Daten und Informationen zu 
gewährleisten: 

(2) Über die Internetplattform 
nach Absatz 1 ist einem Anschlussneh-
mer, einem Anschlussnutzer oder ei-
nem nach § 20 Absatz 1 Anspruchsbe-
rechtigten für die Abwicklung des Netz-
zugangs nach § 20 in benutzerfreundli-
cher Weise mindestens der Austausch 
folgender Daten und Informationen zu 
gewährleisten: 

1. die erstmalige Bestellung, die Än-
derung oder die Abbestellung von 
Zählpunktanordnungen hinter ei-
nem Netzanschluss, 

1. die erstmalige Bestellung, die Än-
derung oder die Abbestellung von 
Zählpunktanordnungen hinter ei-
nem Netzanschluss, 

2. die erstmalige Bestellung, die Än-
derung oder die Abbestellung von 
Verrechnungskonzepten hinter ei-
nem Netzanschluss sowie  

2. die erstmalige Bestellung, die Än-
derung oder die Abbestellung von 
Verrechnungskonzepten hinter ei-
nem Netzanschluss sowie  

3. die Registrierung von Vereinbarun-
gen nach § 42c. 

3. die Registrierung von Vereinbarun-
gen nach § 42c. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann 
durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 
nähere Bestimmungen treffen  

(3) Die Bundesnetzagentur kann 
durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 
nähere Bestimmungen treffen  



 - 61 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

1. zu dem Zeitpunkt bis zu dem die In-
ternetplattform nach Absatz 1 zu 
errichten und zu betreiben ist, 

1. zu dem Zeitpunkt bis zu dem die In-
ternetplattform nach Absatz 1 zu 
errichten und zu betreiben ist, 

2. zu dem Zeitpunkt ab dem der Aus-
tausch der in Absatz 2 Nummern 1 
bis 3 genannten Daten und Infor-
mationen über die Internetplattform 
zu gewährleisten ist, 

2. zu dem Zeitpunkt ab dem der Aus-
tausch der in Absatz 2 Nummern 1 
bis 3 genannten Daten und Infor-
mationen über die Internetplattform 
zu gewährleisten ist, 

3. zu der Konkretisierung der in Ab-
satz 2 genannten Anwendungs-
fälle, 

3. zu der Konkretisierung der in Ab-
satz 2 genannten Anwendungs-
fälle, 

4. zu der Beschränkung, Erweiterung 
oder Konkretisierung des Kreises 
berechtigter Nutzergruppen der In-
ternetplattform in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Anwendungsfall so-
wie 

4. zu der Beschränkung, Erweiterung 
oder Konkretisierung des Kreises 
berechtigter Nutzergruppen der In-
ternetplattform in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Anwendungsfall so-
wie 

5. zu Berechtigungskonzepten.“ 5. zu Berechtigungskonzepten.“ 

37. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird nach der 
Angabe „§ 24“ die Angabe „in der bis 
zum Ablauf des 28. Dezember 2023 
geltenden Fassung“ eingefügt. 

37. In § 21 Absatz 2 Satz 1 wird nach der 
Angabe „§ 24“ die Angabe „in der bis 
zum Ablauf des 28. Dezember 2023 
geltenden Fassung“ eingefügt. 

38. § 23b Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

38. § 23b Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „ge-
mäß § 21a Absatz 2“ gestrichen. 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „ge-
mäß § 21a Absatz 2“ gestrichen. 

b) Die Nummern 2 und 3 werden 
durch die folgenden Nummern 2 
und 3 ersetzt: 

b) Die Nummern 2 und 3 werden 
durch die folgenden Nummern 2 
und 3 ersetzt: 
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„2. den jährlichen Aufschlag auf 
die Erlösobergrenze für Kapi-
talkosten, die im Laufe einer 
Regulierungsperiode auf-
grund von nach dem hierfür 
relevanten Bezugsjahr, insbe-
sondere einem Basisjahr, ge-
tätigten Investitionen in den 
Bestand betriebsnotwendiger 
Anlagegüter entstehen, als 
Summenwert und den jährli-
chen Abzug von der Erlös-
obergrenze für Kapitalkosten, 
die im Laufe einer Regulie-
rungsperiode nicht fortgeführt 
werden, als Summenwert, 

2. „ den jährlichen Aufschlag auf 
die Erlösobergrenze für Kapi-
talkosten, die im Laufe einer 
Regulierungsperiode auf-
grund von nach dem hierfür 
relevanten Bezugsjahr, insbe-
sondere einem Basisjahr, ge-
tätigten Investitionen in den 
Bestand betriebsnotwendiger 
Anlagegüter entstehen, als 
Summenwert und den jährli-
chen Abzug von der Erlös-
obergrenze für Kapitalkosten, 
die im Laufe einer Regulie-
rungsperiode nicht fortgeführt 
werden, als Summenwert, 

3. die in der vorgegebenen ka-
lenderjährlichen Erlösober-
grenze enthaltenen anpass-
baren Kostenanteile, insbe-
sondere nicht dem Effizienz-
vergleich unterliegende oder 
volatile Kostenanteile sowie 
jeweils deren jährliche Anpas-
sung durch den Netzbetreiber 
als Summenwert,“. 

3.  die in der vorgegebenen ka-
lenderjährlichen Erlösober-
grenze enthaltenen anpass-
baren Kostenanteile, insbe-
sondere nicht dem Effizienz-
vergleich unterliegende oder 
volatile Kostenanteile sowie 
jeweils deren jährliche Anpas-
sung durch den Netzbetreiber 
als Summenwert,“. 

c) In Nummer 4 wird die Angabe 
„nach § 21a Absatz 4“ gestrichen 
und wird die Angabe „Kostenbe-
standteile“ durch die Angabe „Kos-
tenanteile“ ersetzt. 

c) In Nummer 4 wird die Angabe 
„nach § 21a Absatz 4“ gestrichen 
und wird die Angabe „Kostenbe-
standteile“ durch die Angabe „Kos-
tenanteile“ ersetzt. 

d) Die Nummern 5 und 6 werden 
durch die folgenden Nummer 5 und 
6 ersetzt: 

d) Die Nummern 5 und 6 werden 
durch die folgenden Nummer 5 und 
6 ersetzt: 

„5. die in der vorgegebenen ka-
lenderjährlichen Erlösober-
grenze enthaltenen Kosten 
aufgrund von Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben im 
Rahmen der staatlichen Ener-
gieforschungsförderung so-
wie deren jährliche Anpas-
sung durch den Netzbetreiber 
als Summenwert, 

5. „ die in der vorgegebenen ka-
lenderjährlichen Erlösober-
grenze enthaltenen Kosten 
aufgrund von Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben im 
Rahmen der staatlichen Ener-
gieforschungsförderung so-
wie deren jährliche Anpas-
sung durch den Netzbetreiber 
als Summenwert, 
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6. die Werte der zu berücksichti-
genden Mengeneffekte,“. 

6. die Werte der zu berücksichti-
genden Mengeneffekte,“. 

e) In Nummer 7 wird die Angabe „ge-
mäß § 21a Absatz 5“ gestrichen 
und wird die Angabe „Effizienz-
werte“ durch die Angabe „Effizienz-
vorgaben, insbesondere Effizienz-
werte“ ersetzt. 

e) In Nummer 7 wird die Angabe „ge-
mäß § 21a Absatz 5“ gestrichen 
und wird die Angabe „Effizienz-
werte“ durch die Angabe „Effizienz-
vorgaben, insbesondere Effizienz-
werte“ ersetzt. 

f) Nummer 8 wird durch die folgende 
Nummer 8 ersetzt: 

f) Nummer 8 wird durch die folgende 
Nummer 8 ersetzt: 

„8. das ermittelte Ausgansniveau 
oder die Kostenbasis sowie 
deren Aufteilung in operative 
und Kapitalkosten, die bei der 
Ermittlung der kalkulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung 
eingeflossenen Bilanzpositio-
nen sowie die bei der Ermitt-
lung der kalkulatorischen Ge-
werbesteuer verwendete 
Messzahl sowie den Hebe-
satz; dabei ist Gleiches anzu-
wenden für die in das Aus-
gangsniveau oder die Kosten-
basis eingeflossenen Kosten 
oder Kostenbestandteile, die 
aufgrund einer Überlassung 
betriebsnotwendiger Anlage-
güter durch Dritte anfallen,“. 

8. „ das ermittelte Ausgansniveau 
oder die Kostenbasis sowie 
deren Aufteilung in operative 
und Kapitalkosten, die bei der 
Ermittlung der kalkulatori-
schen Eigenkapitalverzinsung 
eingeflossenen Bilanzpositio-
nen sowie die bei der Ermitt-
lung der kalkulatorischen Ge-
werbesteuer verwendete 
Messzahl sowie den Hebe-
satz; dabei ist Gleiches anzu-
wenden für die in das Aus-
gangsniveau oder die Kosten-
basis eingeflossenen Kosten 
oder Kostenbestandteile, die 
aufgrund einer Überlassung 
betriebsnotwendiger Anlage-
güter durch Dritte anfallen,“. 

g) Nummer 10 wird durch die fol-
gende Nummer 10 ersetzt: 

g) Nummer 10 wird durch die fol-
gende Nummer 10 ersetzt: 

„10. die erhobenen, geprüften so-
wie verwendeten Daten zur 
Versorgungsqualität sowie 
die darauf ermittelten Kenn-
zahlen, die ermittelten Kenn-
zahlenvorgaben und die Ab-
weichungen der Netzbetrei-
ber von diesen Kennzahlen-
vorgaben wie auch die darauf 
resultierenden Zu- oder Ab-
schläge auf die Erlösober-
grenzen,“. 

10. „ die erhobenen, geprüften so-
wie verwendeten Daten zur 
Versorgungsqualität sowie 
die darauf ermittelten Kenn-
zahlen, die ermittelten Kenn-
zahlenvorgaben und die Ab-
weichungen der Netzbetrei-
ber von diesen Kennzahlen-
vorgaben wie auch die darauf 
resultierenden Zu- oder Ab-
schläge auf die Erlösober-
grenzen,“. 
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h) In Nummer 11 wird die Angabe 
„nach § 21a Absatz 5a“ gestrichen. 

h) In Nummer 11 wird die Angabe 
„nach § 21a Absatz 5a“ gestrichen. 

i) In Nummer 16 wird die Angabe 
„Summenwert.“ durch die Angabe 
„Summenwert,“ ersetzt. 

i) In Nummer 16 wird die Angabe 
„Summenwert.“ durch die Angabe 
„Summenwert,“ ersetzt. 

j) Nach Nummer 16 wird die folgende 
Nummer 17 eingefügt: 

j) Nach Nummer 16 wird die folgende 
Nummer 17 eingefügt: 

„17. Summe der Kosten, die dem 
Anschlussnetzbetreiber nach 
§ 7 Absatz 2 sowie nach § 36 
Absatz 2 des Messstellenbe-
triebsgesetzes aus Entgelten 
zur Ausstattung von Zähl-
punkten einer Messstelle mit 
intelligenten Messsystemen 
und des Netzanschlusspunk-
tes einer Messstelle mit einer 
Steuerungseinrichtung ent-
stehen.“ 

17. „ Summe der Kosten, die dem 
Anschlussnetzbetreiber nach 
§ 7 Absatz 2 sowie nach § 36 
Absatz 2 des Messstellenbe-
triebsgesetzes aus Entgelten 
zur Ausstattung von Zähl-
punkten einer Messstelle mit 
intelligenten Messsystemen 
und des Netzanschlusspunk-
tes einer Messstelle mit einer 
Steuerungseinrichtung ent-
stehen.“ 

39. § 23c wird wie folgt geändert: 39. § 23c wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 3 wird gestrichen. aa) Nummer 3 wird gestrichen. 

bb) Nummer 7 wird durch die fol-
gende Nummer 7 ersetzt: 

bb) Nummer 7 wird durch die fol-
gende Nummer 7 ersetzt: 

„7. Daten über 7. „ Daten über 

a) die Verlustenergie-
mengen je Netz- und 
Umspannebene in 
Kilowattstunden, 

a) die Verlustenergie-
mengen je Netz- und 
Umspannebene in 
Kilowattstunden, 

b) die Höhe der Durch-
schnittsverluste je 
Netz- und Umspann-
ebene in Prozent so-
wie 

b) die Höhe der Durch-
schnittsverluste je 
Netz- und Umspann-
ebene in Prozent so-
wie 



 - 65 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

c) die durchschnittli-
chen jährlichen Be-
schaffungskosten 
der Verlustenergie in 
Cent pro Kilowatt-
stunde und“. 

c) die durchschnittli-
chen jährlichen Be-
schaffungskosten 
der Verlustenergie in 
Cent pro Kilowatt-
stunde und“. 

b) Nach Absatz 2 werden die folgen-
den Absätze 2a und 2b eingefügt: 

b) Nach Absatz 2 werden die folgen-
den Absätze 2a und 2b eingefügt: 

„(2a) Die Betreiber von Übertra-
gungsnetzen mit Regelzonenver-
antwortung sind des Weiteren ver-
pflichtet, folgende Daten auf einer 
gemeinsamen Internetseite bereit-
zustellen und mindestens stündlich 
zu aktualisieren: 

„(2a) Die Betreiber von Übertra-
gungsnetzen mit Regelzonenver-
antwortung sind des Weiteren ver-
pflichtet, folgende Daten auf einer 
gemeinsamen Internetseite bereit-
zustellen und mindestens stündlich 
zu aktualisieren: 

1. den Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der in der Stromge-
botszone erzeugten sowie ver-
brauchten Elektrizität in Pro-
zent; 

1. den Anteil erneuerbarer Ener-
gien an der in der Stromge-
botszone erzeugten sowie ver-
brauchten Elektrizität in Pro-
zent; 

2. den durchschnittlichen Gehalt 
an Treibhausgasemissionen 
an der in der Stromgebotszone 
erzeugten sowie verbrauchten 
Elektrizität in Kilogramm Koh-
lendioxid pro Kilowattstunde.  

2. den durchschnittlichen Gehalt 
an Treibhausgasemissionen 
an der in der Stromgebotszone 
erzeugten sowie verbrauchten 
Elektrizität in Kilogramm Koh-
lendioxid pro Kilowattstunde.  

Sofern verfügbar, stellen die Betrei-
ber von Übertragungsnetzen mit 
Regelzonenverantwortung auf der 
Internetseite nach Satz 1 für den 
Folgetag zusätzlich eine Prognose 
zur Entwicklung der Daten nach 
Satz 1 zur Verfügung. Die Bereit-
stellung der Daten hat in einem 
zwischen den Betreibern von Über-
tragungsnetzen mit Regelzonen-
verantwortung abgestimmten Da-
tenformat und auf der Basis von 
zwischen ihnen abgestimmten Da-
tensätzen zu erfolgen. Die Betrei-
ber von Übertragungsnetzen mit 
Regelzonenverantwortung haben 
zu gewährleisten, dass die bereit-
gestellten Daten 

Sofern verfügbar, stellen die Betrei-
ber von Übertragungsnetzen mit 
Regelzonenverantwortung auf der 
Internetseite nach Satz 1 für den 
Folgetag zusätzlich eine Prognose 
zur Entwicklung der Daten nach 
Satz 1 zur Verfügung. Die Bereit-
stellung der Daten hat in einem 
zwischen den Betreibern von Über-
tragungsnetzen mit Regelzonen-
verantwortung abgestimmten Da-
tenformat und auf der Basis von 
zwischen ihnen abgestimmten Da-
tensätzen zu erfolgen. Die Betrei-
ber von Übertragungsnetzen mit 
Regelzonenverantwortung haben 
zu gewährleisten, dass die bereit-
gestellten Daten 
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1. Betreibern von Elektrizitätsver-
teilernetzbetreibern, Marktteil-
nehmern, Aggregatoren sowie 
Letztverbrauchern diskriminie-
rungsfrei zugänglich sind, 

1. Betreibern von Elektrizitätsver-
teilernetzbetreibern, Marktteil-
nehmern, Aggregatoren sowie 
Letztverbrauchern diskriminie-
rungsfrei zugänglich sind, 

2. durch elektronische Kommuni-
kationssysteme über eine ein-
heitliche Programmierschnitt-
stelle automatisiert ausgele-
sen werden können und 

2. durch elektronische Kommuni-
kationssysteme über eine ein-
heitliche Programmierschnitt-
stelle automatisiert ausgele-
sen werden können und 

3. dass die Daten durch elektro-
nische Kommunikationssys-
teme automatisiert ausgelesen 
werden können, insbesondere 
durch die folgenden Betreiber 
zu gewährleisten: 

3. dass die Daten durch elektro-
nische Kommunikationssys-
teme automatisiert ausgelesen 
werden können, insbesondere 
für die folgenden Betreiber zu 
gewährleisten: 

a) Betreiber von intelligenten 
Messsystemen unter Be-
achtung anzuwendender 
Vorgaben in Schutzprofi-
len und in Technischen 
Richtlinien nach dem 
Messstellenbetriebsge-
setz, 

a) Betreiber von intelligenten 
Messsystemen unter Be-
achtung anzuwendender 
Vorgaben in Schutzprofi-
len und in Technischen 
Richtlinien nach dem 
Messstellenbetriebsge-
setz, 

b) Betreiber von Ladepunk-
ten für Elektromobile, 

b) Betreiber von Ladepunk-
ten für Elektromobile, 

c) Betreiber von Wärme- und 
Kälteversorgungssyste-
men sowie 

c) Betreiber von Wärme- und 
Kälteversorgungssyste-
men sowie 

d) Betreiber von Gebäude-
managementsystemen 
oder Energiemanage-
mentsystemen. 

d) Betreiber von Gebäude-
managementsystemen 
oder Energiemanage-
mentsystemen. 

Jeder Betreiber eines Übertra-
gungsnetzes mit Regelzonenver-
antwortung ist verpflichtet, mit den 
jeweils anderen Betreibern eines 
Übertragungsnetzes mit Regelzo-
nenverantwortung zusammenzuar-
beiten, um die Verpflichtungen 
nach den Sätzen 1 bis 5 zu erfül-
len. 

Jeder Betreiber eines Übertra-
gungsnetzes mit Regelzonenver-
antwortung ist verpflichtet, mit den 
jeweils anderen Betreibern eines 
Übertragungsnetzes mit Regelzo-
nenverantwortung zusammenzuar-
beiten, um die Verpflichtungen 
nach den Sätzen 1 bis 5 zu erfül-
len. 
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(2b) Jeder Betreiber eines 
Elektrizitätsverteilernetzes ist ver-
pflichtet, anonymisierte und aggre-
gierte Daten über die Möglichkeiten 
der Laststeuerung sowie über die 
von einem Betreiber einer Eigenan-
lage oder von einem Betreiber ei-
ner Anlage in den Fällen des § 42c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aus er-
neuerbaren Energien erzeugte und 
in das Netz eingespeiste Elektrizi-
tät auf seiner Internetseite zu veröf-
fentlichen, soweit ihm diese Daten 
technisch verfügbar sind.“ 

(2b) Jeder Betreiber eines 
Elektrizitätsverteilernetzes ist ver-
pflichtet, anonymisierte und aggre-
gierte Daten über die Möglichkeiten 
der Laststeuerung sowie über die 
von einem Betreiber einer Eigenan-
lage oder von einem Betreiber ei-
ner Anlage in den Fällen des § 42c 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 aus er-
neuerbaren Energien erzeugte und 
in das Netz eingespeiste Elektrizi-
tät auf seiner Internetseite zu veröf-
fentlichen, soweit ihm diese Daten 
technisch verfügbar sind.“ 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird gestrichen. aa) Nummer 2 wird gestrichen. 

bb) Nummer 7 wird durch die fol-
gende Nummer 7 ersetzt: 

bb) Nummer 7 wird durch die fol-
gende Nummer 7 ersetzt: 

„7. Daten über  7. „ Daten über  

a) die Verlustenergie-
mengen je Netz- und 
Umspannebene in 
Kilowattstunden, 

a) die Verlustenergie-
mengen je Netz- und 
Umspannebene in 
Kilowattstunden, 

b) die Durchschnittsver-
luste je Netz- und 
Umspannebene in 
Prozent sowie 

b) die Durchschnittsver-
luste je Netz- und 
Umspannebene in 
Prozent sowie 

c) die durchschnittli-
chen jährlichen Be-
schaffungskosten 
der Verlustenergie in 
Cent pro Kilowatt-
stunde.“ 

c) die durchschnittli-
chen jährlichen Be-
schaffungskosten 
der Verlustenergie in 
Cent pro Kilowatt-
stunde.“ 

d) Absatz 5 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

d) Absatz 5 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Veröffentlichungspflichten der 
Fernleitungsnetzbetreiber nach 
Anhang I zu der Verordnung (EU) 
2024/1789 bleiben unberührt.“ 

„Die Veröffentlichungspflichten der 
Fernleitungsnetzbetreiber nach 
Anhang I zu der Verordnung (EU) 
2024/1789 bleiben unberührt.“ 
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40. In § 24a Satz 4 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

40. In § 24a Satz 4 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

41. In § 25 wird die Überschrift durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

41. In § 25 wird die Überschrift durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

„§ 25 „§ 25 

Ausnahmen vom Zugang zu den Gas-
versorgungsnetzen im Zusammenhang 
mit unbedingten Zahlungsverpflichtun-

gen; Verordnungsermächtigung“. 

Ausnahmen vom Zugang zu den Gas-
versorgungsnetzen im Zusammenhang 
mit unbedingten Zahlungsverpflichtun-

gen; Verordnungsermächtigung“. 

42. § 27 wird wie folgt geändert: 42. § 27 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 27 „§ 27 

Zugang zu den vorgelagerten 
Rohrleitungsnetzen; Verordnungs-

ermächtigung“. 

Zugang zu den vorgelagerten 
Rohrleitungsnetzen; Verordnungs-

ermächtigung“. 

b) Absatz 1 Satz 4 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

b) Absatz 1 Satz 4 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Verweigerung des Netzzu-
gangs nach Satz 2 ist nur zulässig, 
wenn einer der in Artikel 32 Ab-
satz 2 Satz 3 Buchstabe a bis d der 
Richtlinie (EU) 2024/1788 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 ge-
nannten Gründe vorliegt.“ 

„Die Verweigerung des Netzzu-
gangs nach Satz 2 ist nur zulässig, 
wenn einer der in Artikel 32 Ab-
satz 2 Satz 3 Buchstabe a bis d der 
Richtlinie (EU) 2024/1788 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 ge-
nannten Gründe vorliegt.“ 

c) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

c) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Bei grenzüberschreiten-
den Streitigkeiten über den Zugang 
zu vorgelagerten Rohrleitungsnet-
zen konsultiert die Regulierungsbe-
hörde betroffene Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten nach Maßgabe 
des Verfahrens nach Artikel 32 Ab-
satz 4 der Richtlinie (EU) 
2024/1788 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024.“ 

(2) „ Bei grenzüberschreiten-
den Streitigkeiten über den Zugang 
zu vorgelagerten Rohrleitungsnet-
zen konsultiert die Regulierungsbe-
hörde betroffene Mitgliedstaaten 
und Drittstaaten nach Maßgabe 
des Verfahrens nach Artikel 32 Ab-
satz 4 der Richtlinie (EU) 
2024/1788 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024.“ 

43. In § 28q Absatz 6 Satz 5 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

43. In § 28q Absatz 6 Satz 5 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

44. In § 28r Absatz 3 Satz 3, Absatz 7 
Satz 5, Absatz 9 und 10 wird jeweils die 
Angabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie“ ersetzt. 

44. In § 28r Absatz 3 Satz 3, Absatz 7 
Satz 5, Absatz 9 und 10 wird jeweils die 
Angabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie“ ersetzt. 

45. In § 28s Absatz 4 Satz 5 und 6 und Ab-
satz 6 wird jeweils die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie“ er-
setzt. 

45. In § 28s Absatz 4 Satz 5 und 6 und Ab-
satz 6 wird jeweils die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie“ er-
setzt. 

46. § 29 wird wie folgt geändert: 46. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 29 „§ 29 

Verfahren zur Festlegung und Ge-
nehmigung; Verordnungsermächti-

gung“. 

Verfahren zur Festlegung und Ge-
nehmigung; Verordnungsermächti-

gung“. 

b) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

b) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 



 - 70 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„(1) Die Regulierungsbehörde 
trifft Entscheidungen in den durch 
Rechtsvorschrift benannten Fällen 
durch Festlegung gegenüber ei-
nem Netzbetreiber, gegenüber ei-
ner Gruppe von Netzbetreibern, 
gegenüber allen Netzbetreibern 
oder gegenüber sonstigen Ver-
pflichteten oder durch Genehmi-
gung gegenüber dem Antragstel-
ler.“ 

„(1) Die Regulierungsbehörde 
trifft Entscheidungen in den durch 
Rechtsvorschrift benannten Fällen 
durch Festlegung gegenüber ei-
nem Netzbetreiber, gegenüber ei-
ner Gruppe von Netzbetreibern, 
gegenüber allen Netzbetreibern 
oder gegenüber sonstigen Ver-
pflichteten oder durch Genehmi-
gung gegenüber dem Antragstel-
ler.“ 

47. In § 30 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird 
die Angabe „§ 3 Nr. 38“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

47. In § 30 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird 
die Angabe „§ 3 Nr. 38“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

48. § 33 Absatz 6 wird durch den folgenden 
Absatz 6 ersetzt: 

48. § 33 Absatz 6 wird durch den folgenden 
Absatz 6 ersetzt: 

„(6) Die Absätze 1 bis 5 sind ent-
sprechend auf Verstöße gegen die Arti-
kel 3 und 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 oder gegen eine auf Grund-
lage dieser Vorschriften ergangene Ent-
scheidung der Bundesnetzagentur an-
zuwenden.“ 

(6) „ Die Absätze 1 bis 5 sind ent-
sprechend auf Verstöße gegen die Arti-
kel 3 und 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 oder gegen eine auf Grund-
lage dieser Vorschriften ergangene Ent-
scheidung der Bundesnetzagentur an-
zuwenden.“ 

49. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 49. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 10 wird durch die fol-
gende Nummer 10 ersetzt: 

a) Nummer 10 wird durch die fol-
gende Nummer 10 ersetzt: 
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„10. Preise für Haushaltskunden, 
einschließlich von Vorauszah-
lungssystemen, das Marktan-
gebot von Verträgen nach 
§ 41a sowie die Preisvolatilität 
bei Verträgen nach § 41a, Lie-
feranten- und Produktwech-
sel, Unterbrechung der Ver-
sorgung sowie Anzahl der 
vereinbarten Abwendungs-
vereinbarungen und der er-
folgreich durchgeführten Ab-
wendungsvereinbarungen 
nach § 41g Absatz 1, die Be-
ziehungen zwischen Haus-
halts- und Großhandelsprei-
sen, Beschwerden von Haus-
haltskunden, die Wirksamkeit 
und die Durchsetzung von 
Maßnahmen zum Verbrau-
cherschutz im Bereich Elektri-
zität oder Gas, Wartungs-
dienste am Hausanschluss 
oder an Messeinrichtungen 
sowie die Dienstleistungsqua-
lität der Netze;“. 

10. „ Preise für Haushaltskunden, 
einschließlich von Vorauszah-
lungssystemen, das Marktan-
gebot von Verträgen nach 
§ 41a sowie die Preisvolatilität 
bei Verträgen nach § 41a, Lie-
feranten- und Produktwech-
sel, Unterbrechung der Ver-
sorgung sowie Anzahl der 
vereinbarten Abwendungs-
vereinbarungen und der er-
folgreich durchgeführten Ab-
wendungsvereinbarungen 
nach § 41g Absatz 1, die Be-
ziehungen zwischen Haus-
halts- und Großhandelsprei-
sen, Beschwerden von Haus-
haltskunden, die Wirksamkeit 
und die Durchsetzung von 
Maßnahmen zum Verbrau-
cherschutz im Bereich Elektri-
zität oder Gas, Wartungs-
dienste am Hausanschluss 
oder an Messeinrichtungen 
sowie die Dienstleistungsqua-
lität der Netze;“. 

b) Nummer 14 wird durch die folgen-
den Nummern 14 und 15 ersetzt: 

b) Nummer 14 wird durch die folgen-
den Nummern 14 und 15 ersetzt: 

„14. den Bestand nicht öffentlich 
zugänglicher Ladepunkte; 

14. „ den Bestand nicht öffentlich 
zugänglicher Ladepunkte; 

15. die Fortschritte bei der Effi-
zienzverbesserung beim Be-
trieb der Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsnetze.“ 

15. die Fortschritte bei der Effi-
zienzverbesserung beim Be-
trieb der Elektrizitäts- und 
Gasversorgungsnetze.“ 

50. In § 35a Absatz 1 Satz 2 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

50. In § 35a Absatz 1 Satz 2 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

51. § 35b wird wie folgt geändert: 51. § 35b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen.  a) Absatz 2 wird gestrichen.  
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b) Die Absätze 3 und 4 werden durch 
die folgenden Absätze 3 und 4 er-
setzt: 

b) Die Absätze 3 und 4 werden durch 
die folgenden Absätze 3 und 4 er-
setzt: 

„(3) Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie kann 
durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates abwei-
chende Regelungen zu den rele-
vanten Stichtagen und Füllstands-
vorgaben nach Absatz 1 Satz 2 
festlegen, soweit die Sicherheit der 
Gasversorgung dabei angemessen 
berücksichtigt bleibt.  

(3) „ Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie kann 
durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates abwei-
chende Regelungen zu den rele-
vanten Stichtagen und Füllstands-
vorgaben nach Absatz 1 Satz 2 
festlegen, soweit die Sicherheit der 
Gasversorgung dabei angemessen 
berücksichtigt bleibt.  

(4) Der Betreiber einer 
Gasspeicheranlage hat gegenüber 
der Bundesnetzagentur zum 1. Ap-
ril eines Kalenderjahres die techni-
schen Kennlinien vorzulegen, die 
beschreiben, welcher Füllstand zu 
welchem Zeitpunkt notwendig ist, 
um die Füllstandsvorgaben nach 
Absatz 1 Satz 2 oder, soweit eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 3 
erlassen wurde, die darin enthalte-
nen Vorgaben, erreichen zu kön-
nen (Füllstandskennlinie). Wird 
diese Füllstandskennlinie erreicht 
oder unterschritten, ist der Betrei-
ber einer Gasspeicheranlage ver-
pflichtet, die nachfolgenden Anga-
ben entsprechend gesondert je be-
troffenem Nutzer einer Gasspei-
cheranlage elektronisch an die 
Bundesnetzagentur zu übermitteln: 

(4) Der Betreiber einer 
Gasspeicheranlage hat gegenüber 
der Bundesnetzagentur zum 1. Ap-
ril eines Kalenderjahres die techni-
schen Kennlinien vorzulegen, die 
beschreiben, welcher Füllstand zu 
welchem Zeitpunkt notwendig ist, 
um die Füllstandsvorgaben nach 
Absatz 1 Satz 2 oder, soweit eine 
Rechtsverordnung nach Absatz 3 
erlassen wurde, die darin enthalte-
nen Vorgaben, erreichen zu kön-
nen (Füllstandskennlinie). Wird 
diese Füllstandskennlinie erreicht 
oder unterschritten, ist der Betrei-
ber einer Gasspeicheranlage ver-
pflichtet, die nachfolgenden Anga-
ben entsprechend gesondert je be-
troffenem Nutzer einer Gasspei-
cheranlage elektronisch an die 
Bundesnetzagentur zu übermitteln: 

1. die prozentualen Füllstände 
sowie Füllstände in Kilowatt-
stunden, 

1. die prozentualen Füllstände 
sowie Füllstände in Kilowatt-
stunden, 

2. den Nachweis darüber, dass 
der jeweilige Gasspeicher die 
Voraussetzungen nach § 35a 
Absatz 2 Satz 1 erfüllt, sowie 

2. den Nachweis darüber, dass 
der jeweilige Gasspeicher die 
Voraussetzungen nach § 35a 
Absatz 2 Satz 1 erfüllt, sowie 
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3. sonstige im Zusammenhang 
mit der Erfüllung der Füll-
standsvorgaben relevante In-
formationen.  

3. sonstige im Zusammenhang 
mit der Erfüllung der Füll-
standsvorgaben relevante In-
formationen.  

Satz 2 ist entsprechend für Maß-
nahmen nach § 35c Absatz 2 
Satz 3 anzuwenden. Die Bundes-
netzagentur kann die Daten nach 
Satz 2 dem Marktgebietsverant-
wortlichen sowie dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Ener-
gie zur Verfügung stellen, wobei 
die Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse der Nutzer der Gasspei-
cheranlagen angemessen zu wah-
ren sind.“ 

Satz 2 ist entsprechend für Maß-
nahmen nach § 35c Absatz 2 
Satz 3 anzuwenden. Die Bundes-
netzagentur kann die Daten nach 
Satz 2 dem Marktgebietsverant-
wortlichen sowie dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Ener-
gie zur Verfügung stellen, wobei 
die Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse der Nutzer der Gasspei-
cheranlagen angemessen zu wah-
ren sind.“ 

c) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

c) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

52. In § 35c Absatz 1 und 2 Satz 1 wird je-
weils die Angabe „Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

52. In § 35c Absatz 1 und 2 Satz 1 wird je-
weils die Angabe „Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

53. § 35d wird wie folgt geändert: 53. § 35d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 2 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 2 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 
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b) In Absatz 3 wird die Angabe „Arti-
kel 13 der Verordnung (EU) 
2017/1938 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. 
Oktober 2017 über Maßnahmen 
zur Gewährleistung der sicheren 
Gasversorgung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
(ABl. L 280 vom 28.10.2017, S. 1“ 
durch die Angabe „Artikel 13 der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024“ er-
setzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „Arti-
kel 13 der Verordnung (EU) 
2017/1938 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 25. 
Oktober 2017 über Maßnahmen 
zur Gewährleistung der sicheren 
Gasversorgung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 
(ABl. L 280 vom 28.10.2017, S. 1“ 
durch die Angabe „Artikel 13 der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024“ er-
setzt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 und 3 wird je-
weils die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 Satz 2 und 3 wird je-
weils die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

54. In § 35e Satz 6, § 35f Satz 1 und § 35h 
Absatz 6 Satz 3 und Absatz 7 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

54. In § 35e Satz 6, § 35f Satz 1 und § 35h 
Absatz 6 Satz 3 und Absatz 7 Satz 1 
wird jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klimaschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

55. In § 37 wird die Überschrift durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

55. In § 37 wird die Überschrift durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

„§ 37 „§ 37 

Ausnahmen von der Grundversor-
gungspflicht; Verordnungsermächti-

gung“. 

Ausnahmen von der Grundversor-
gungspflicht; Verordnungsermächti-

gung“. 

56. Nach § 38 wird der folgende § 38a ein-
gefügt: 

56. Nach § 38 wird der folgende § 38a ein-
gefügt: 
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„§ 38a „§ 38a 

Übergangsversorgung in Mittelspan-
nung und Mitteldruck sowie in der Um-
spannung von Niederspannung zu Mit-

telspannung 

Übergangsversorgung in Mittelspan-
nung und Mitteldruck sowie in der Um-
spannung von Niederspannung zu Mit-

telspannung 

(1) Der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes und der in 
dessen jeweiligem Netzgebiet tätige 
Grundversorger können miteinander 
vereinbaren, dass der Grundversorger 
in diesem Netzgebiet zusätzlich die Auf-
gabe einer Übergangsversorgung von 
den Letztverbrauchern übernimmt, die 
in Mittelspannung oder Mitteldruck 
Elektrizität oder Gas beziehen, ohne 
dass der Elektrizitäts- oder Gasbezug 
einer Lieferung oder einem bestimmten 
Liefervertrag zugeordnet werden kann. 
Die Vereinbarung nach Satz 1 kann 
auch Letztverbraucher umfassen, die in 
der Umspannung von Niederspannung 
zu Mittelspannung angeschlossen sind, 
soweit nicht die Ersatzversorgung nach 
§ 38 anzuwenden ist. Übernimmt der 
Grundversorger auf der Grundlage ei-
ner solchen Vereinbarung die Über-
gangsversorgung, ist er als Über-
gangsversorger verpflichtet, zur Ver-
meidung der Durchführung einer Ver-
sorgungsunterbrechung einen Letztver-
braucher übergangsweise zu beliefern. 
Wird eine Vereinbarung nach Satz 1 
oder Satz 2 geschlossen, hat der Be-
treiber eines Elektrizitäts- oder Gasver-
teilernetzes auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen, dass in seinem Netzge-
biet eine Übergangsversorgung besteht 
und durch welchen Versorger die Über-
gangsversorgung erfolgt. 

(1) Der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes und der in 
dessen jeweiligem Netzgebiet tätige 
Grundversorger können miteinander 
vereinbaren, dass der Grundversorger 
in diesem Netzgebiet zusätzlich die Auf-
gabe einer Übergangsversorgung von 
den Letztverbrauchern übernimmt, die 
in Mittelspannung oder Mitteldruck 
Elektrizität oder Gas beziehen, ohne 
dass der Elektrizitäts- oder Gasbezug 
einer Lieferung oder einem bestimmten 
Liefervertrag zugeordnet werden kann. 
Die Vereinbarung nach Satz 1 kann 
auch Letztverbraucher umfassen, die in 
der Umspannung von Niederspannung 
zu Mittelspannung angeschlossen sind, 
soweit nicht die Ersatzversorgung nach 
§ 38 anzuwenden ist. Übernimmt der 
Grundversorger auf der Grundlage ei-
ner solchen Vereinbarung die Über-
gangsversorgung, ist er als Über-
gangsversorger verpflichtet, zur Ver-
meidung der Durchführung einer Ver-
sorgungsunterbrechung einen Letztver-
braucher übergangsweise zu beliefern. 
Wird eine Vereinbarung nach Satz 1 
oder Satz 2 geschlossen, hat der Be-
treiber eines Elektrizitäts- oder Gasver-
teilernetzes auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen, dass in seinem Netzge-
biet eine Übergangsversorgung besteht 
und durch welchen Versorger die Über-
gangsversorgung erfolgt. 
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(2) Auf der Grundlage einer Ver-
einbarung nach Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 2 ist der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes berech-
tigt, Entnahmestellen oder Ausspeise-
punkte von Letztverbrauchern dem Bi-
lanzkreis des Übergangsversorgers zu-
zuordnen, sofern der Letztverbraucher 
Elektrizität oder Gas aus dem Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetz bezieht, 
ohne dass der Bezug von Elektrizität 
oder Gas einer sonstigen Lieferung 
oder einem bestimmten Liefervertrag 
zugeordnet werden kann. Wird eine 
Entnahmestelle oder ein Ausspeise-
punkt dem Bilanzkreis des Über-
gangsversorgers zugeordnet, gilt der 
von dem Letztverbraucher erfolgte Be-
zug von Elektrizität oder Gas als von 
dem Übergangsversorger geliefert. Die 
Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
soweit 

(2) Auf der Grundlage einer Ver-
einbarung nach Absatz 1 Satz 1 oder 
Satz 2 ist der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes berech-
tigt, Entnahmestellen oder Ausspeise-
punkte von Letztverbrauchern dem Bi-
lanzkreis des Übergangsversorgers zu-
zuordnen, sofern der Letztverbraucher 
Elektrizität oder Gas aus dem Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetz bezieht, 
ohne dass der Bezug von Elektrizität 
oder Gas einer sonstigen Lieferung 
oder einem bestimmten Liefervertrag 
zugeordnet werden kann. Wird eine 
Entnahmestelle oder ein Ausspeise-
punkt dem Bilanzkreis des Über-
gangsversorgers zugeordnet, gilt der 
von dem Letztverbraucher erfolgte Be-
zug von Elektrizität oder Gas als von 
dem Übergangsversorger geliefert. Die 
Sätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, 
soweit 

1. die Belieferung eines Letztverbrau-
chers für den Übergangsversorger 
aus wirtschaftlichen Gründen, die 
insbesondere in der Zahlungsfähig-
keit des Letztverbrauchers liegen 
können, unzumutbar ist und 

1. die Belieferung eines Letztverbrau-
chers für den Übergangsversorger 
aus wirtschaftlichen Gründen, die 
insbesondere in der Zahlungsfähig-
keit des Letztverbrauchers liegen 
können, unzumutbar ist und 

2. der Übergangsversorger dem Be-
treiber von Elektrizitäts- oder Gas-
verteilernetzen innerhalb von zwei 
Werktagen nach Meldung des 
Letztverbrauchers zur Über-
gangsversorgung mitteilt, dass er 
von seinem Verweigerungsrecht 
Gebrauch macht. 

2. der Übergangsversorger dem Be-
treiber von Elektrizitäts- oder Gas-
verteilernetzen innerhalb von zwei 
Werktagen nach Meldung des 
Letztverbrauchers zur Über-
gangsversorgung mitteilt, dass er 
von seinem Verweigerungsrecht 
Gebrauch macht. 

(3) Der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes hat 

(3) Der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes hat 

1. den Übergangsversorger unver-
züglich zu informieren, sofern eine 
von der Vereinbarung nach Ab-
satz 1 erfasste Entnahmestelle kei-
nem Lieferanten zugeordnet wer-
den kann, 

1. den Übergangsversorger unver-
züglich zu informieren, sofern eine 
von der Vereinbarung nach Ab-
satz 1 erfasste Entnahmestelle kei-
nem Lieferanten zugeordnet wer-
den kann, 
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2. dem Übergangsversorger 14 Werk-
tage vor dem Ende eines jeden Ka-
lenderjahres eine Abschätzung der 
Energiemengen mitzuteilen, deren 
Bezug durch Letztverbraucher in 
den von der Vereinbarung nach 
Absatz 1 umfassten Fällen zum 
ersten Kalendertag des folgenden 
Kalenderjahres noch keinem Elekt-
rizitäts- oder Gasliefervertrag zuge-
ordnet ist, und 

2. dem Übergangsversorger 14 Werk-
tage vor dem Ende eines jeden Ka-
lenderjahres eine Abschätzung der 
Energiemengen mitzuteilen, deren 
Bezug durch Letztverbraucher in 
den von der Vereinbarung nach 
Absatz 1 umfassten Fällen zum 
ersten Kalendertag des folgenden 
Kalenderjahres noch keinem Elekt-
rizitäts- oder Gasliefervertrag zuge-
ordnet ist, und 

3. den Übergangsversorger unver-
züglich zu informieren, falls unter-
jährig ein Bezug außergewöhnlich 
hoher Elektrizitäts- oder Gasmen-
gen ohne vertragliche Zuordnung 
in den von der Vereinbarung nach 
Absatz 1 erfassten Fällen abseh-
bar sein sollte. 

3. den Übergangsversorger unver-
züglich zu informieren, falls unter-
jährig ein Bezug außergewöhnlich 
hoher Elektrizitäts- oder Gasmen-
gen ohne vertragliche Zuordnung 
in den von der Vereinbarung nach 
Absatz 1 erfassten Fällen abseh-
bar sein sollte. 

(4) Der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes ist ver-
pflichtet, dem betroffenen Letztverbrau-
cher unverzüglich nach Kenntnis eines 
drohenden vertragslosen Zustandes 
über die Möglichkeit des vertragslosen 
Zustandes und dessen Folge, insbe-
sondere die Durchführung einer Versor-
gungsunterbrechung durch den Betrei-
ber des Elektrizitäts- oder Gasverteiler-
netzes sowie über die Möglichkeit einer 
kurzfristigen Übergangsversorgung zu 
informieren und den Übergangsversor-
ger mitzuteilen. Erfolgt eine kurzfristige 
Abmeldung des Letztverbrauchers 
durch den Vorlieferanten oder wird der 
Bilanzkreis des Vorlieferanten oder der 
Lieferantenrahmenvertrag fristlos ge-
kündigt, wird der Betreiber des Elektri-
zitäts- oder Gasverteilernetzes von sei-
ner Informationspflicht nach Satz 1 ent-
bunden. 

(4) Der Betreiber eines Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetzes ist ver-
pflichtet, dem betroffenen Letztverbrau-
cher unverzüglich nach Kenntnis eines 
drohenden vertragslosen Zustandes 
über die Möglichkeit des vertragslosen 
Zustandes und dessen Folge, insbe-
sondere die Durchführung einer Versor-
gungsunterbrechung durch den Betrei-
ber des Elektrizitäts- oder Gasverteiler-
netzes sowie über die Möglichkeit einer 
kurzfristigen Übergangsversorgung zu 
informieren und den Übergangsversor-
ger mitzuteilen. Erfolgt eine kurzfristige 
Abmeldung des Letztverbrauchers 
durch den Vorlieferanten oder wird der 
Bilanzkreis des Vorlieferanten oder der 
Lieferantenrahmenvertrag fristlos ge-
kündigt, wird der Betreiber des Elektri-
zitäts- oder Gasverteilernetzes von sei-
ner Informationspflicht nach Satz 1 ent-
bunden. 
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(5) Auf die Übergangsversorgung 
eines Letztverbrauchers sind ergän-
zend die Bestimmung der §§ 40 bis 42 
unter Berücksichtigung der Maßgaben 
der Absätze 6 bis 10 entsprechend an-
zuwenden. 

(5) Auf die Übergangsversorgung 
eines Letztverbrauchers sind ergän-
zend die Bestimmung der §§ 40 bis 42 
unter Berücksichtigung der Maßgaben 
der Absätze 6 bis 10 entsprechend an-
zuwenden. 

(6) Die Übergangsversorgung er-
folgt zu den Allgemeinen Bedingungen 
und den Allgemeinen Preisen der Über-
gangsversorgung des jeweiligen Über-
gangsversorgers. Der Übergangsver-
sorger hat die geltenden Allgemeinen 
Bedingungen und Allgemeinen Preise 
der Übergangsversorgung auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen. Er ist 
berechtigt, die Allgemeinen Bedingun-
gen und Allgemeinen Preise jeweils 
zum ersten und zum 15. Tag eines Ka-
lendermonats und ohne Einhaltung ei-
ner Frist anzupassen. Die Änderung 
wird frühestens nach der Veröffentli-
chung der geänderten Allgemeinen Be-
dingungen und Allgemeinen Preise auf 
der Internetseite des Übergangsversor-
gers wirksam. Der Übergangsversorger 
ist verpflichtet, auf seiner Internetseite 
die Allgemeinen Preise der Über-
gangsversorgung der letzten sechs Mo-
nate vorzuhalten. 

(6) Die Übergangsversorgung er-
folgt zu den Allgemeinen Bedingungen 
und den Allgemeinen Preisen der Über-
gangsversorgung des jeweiligen Über-
gangsversorgers. Der Übergangsver-
sorger hat die geltenden Allgemeinen 
Bedingungen und Allgemeinen Preise 
der Übergangsversorgung auf seiner 
Internetseite zu veröffentlichen. Er ist 
berechtigt, die Allgemeinen Bedingun-
gen und Allgemeinen Preise jeweils 
zum ersten und zum 15. Tag eines Ka-
lendermonats und ohne Einhaltung ei-
ner Frist anzupassen. Die Änderung 
wird frühestens nach der Veröffentli-
chung der geänderten Allgemeinen Be-
dingungen und Allgemeinen Preise auf 
der Internetseite des Übergangsversor-
gers wirksam. Der Übergangsversorger 
ist verpflichtet, auf seiner Internetseite 
die Allgemeinen Preise der Über-
gangsversorgung der letzten sechs Mo-
nate vorzuhalten. 

(7) Der Übergangsversorger ist 
berechtigt, als Allgemeinen Preis für die 
Übergangsversorgung von dem be-
troffenen Letztverbraucher ein ange-
messenes Entgelt zu verlangen, das 
nicht höher sein darf als die Summe 

(7) Der Übergangsversorger ist 
berechtigt, als Allgemeinen Preis für die 
Übergangsversorgung von dem be-
troffenen Letztverbraucher ein ange-
messenes Entgelt zu verlangen, das 
nicht höher sein darf als die Summe 

1. der Kosten einer kurzfristigen Be-
schaffung der für die Über-
gangsversorgung erforderlichen 
Energiemengen über Börsenpro-
dukte sowie Beschaffungsneben-
kosten zuzüglich eines Aufschlags 
von 10 Prozent, 

1. der Kosten einer kurzfristigen Be-
schaffung der für die Über-
gangsversorgung erforderlichen 
Energiemengen über Börsenpro-
dukte sowie Beschaffungsneben-
kosten zuzüglich eines Aufschlags 
von 10 Prozent, 
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2. der für die Belieferung des betroffe-
nen Letztverbrauchers anfallenden 
Kosten für Netz- und Messentgelte 
sowie staatlich veranlasste Preis-
bestandteile sowie 

2. der für die Belieferung des betroffe-
nen Letztverbrauchers anfallenden 
Kosten für Netz- und Messentgelte 
sowie staatlich veranlasste Preis-
bestandteile sowie 

3. sonstiger Preis- und Kostenbe-
standteile, insbesondere eines 
Grundpreises. 

3. sonstiger Preis- und Kostenbe-
standteile, insbesondere eines 
Grundpreises. 

(8) Im Falle des Wechsels des 
Übergangsversorgers auf Grund einer 
neuen Vereinbarung nach Absatz 1 gel-
ten die zum Zeitpunkt des Wechsels 
maßgeblichen Bedingungen einer be-
stehenden Übergangsversorgung im 
Verhältnis des Letztverbrauchers mit 
dem bisherigeren Übergangsversorger 
fort, bis dieses Rechtsverhältnis nach 
Absatz 9 endet.  

(8) Im Falle des Wechsels des 
Übergangsversorgers auf Grund einer 
neuen Vereinbarung nach Absatz 1 gel-
ten die zum Zeitpunkt des Wechsels 
maßgeblichen Bedingungen einer be-
stehenden Übergangsversorgung im 
Verhältnis des Letztverbrauchers mit 
dem bisherigeren Übergangsversorger 
fort, bis dieses Rechtsverhältnis nach 
Absatz 9 endet.  

(9) Die Übergangsversorgung ei-
nes Letztverbrauchers endet, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, mit 
dem Ablauf des Tages, der dem Tag 
vorausgeht, zu dem die Elektrizitäts- 
oder Gaslieferung auf Grundlage eines 
neuen Elektrizitäts- oder Gaslieferver-
trages des Letztverbrauchers beginnt, 
spätestens jedoch drei Monate nach 
Beginn der Übergangsversorgung. Der 
Übergangsversorger kann für die Ab-
rechnung der Elektrizitäts- oder Gaslie-
ferung den Elektrizitäts- oder Gasver-
brauch für den Zeitraum der Über-
gangsversorgung auf Grund einer rech-
nerischen Abgrenzung schätzen, so-
weit keine Verbrauchsermittlung nach 
§ 40a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vor-
liegt. 

(9) Die Übergangsversorgung ei-
nes Letztverbrauchers endet, ohne 
dass es einer Kündigung bedarf, mit 
dem Ablauf des Tages, der dem Tag 
vorausgeht, zu dem die Elektrizitäts- 
oder Gaslieferung auf Grundlage eines 
neuen Elektrizitäts- oder Gaslieferver-
trages des Letztverbrauchers beginnt, 
spätestens jedoch drei Monate nach 
Beginn der Übergangsversorgung. Der 
Übergangsversorger kann für die Ab-
rechnung der Elektrizitäts- oder Gaslie-
ferung den Elektrizitäts- oder Gasver-
brauch für den Zeitraum der Über-
gangsversorgung auf Grund einer rech-
nerischen Abgrenzung schätzen, so-
weit keine Verbrauchsermittlung nach 
§ 40a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 vor-
liegt. 
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(10) Der Übergangsversorger ist 
berechtigt, den Elektrizitäts- oder Gas-
verbrauch des Letztverbrauchers in 
Zeitabschnitten nach Wahl des Über-
gangsversorgers abzurechnen, wobei 
die Zeitabschnitte nicht kürzer als ein 
Tag sein dürfen. Er ist berechtigt, von 
dem Letztverbraucher eine Zahlung bis 
zu fünf Werktage im Voraus oder eine 
Sicherheit zu verlangen. Sofern der 
Letztverbraucher eine fällige Forderung 
nicht innerhalb von zwei Werktagen be-
gleicht, ist der Übergangsversorger be-
rechtigt, die Übergangsversorgung frist-
los zu beenden. Der Übergangsversor-
ger hat den Betreiber des Elektrizitäts- 
oder Gasverteilernetzes und den be-
troffenen Letztverbraucher über den 
Zeitpunkt der Beendigung der Über-
gangsversorgung des betroffenen 
Letztverbrauchers nach Satz 3 unver-
züglich zu informieren. Im Falle des 
Satzes 3 und nach Zugang der Informa-
tion nach Satz 4 ist der Betreiber des 
Elektrizitäts- oder Gasverteilernetzes 
berechtigt, die Versorgung des Letzt-
verbrauchers unverzüglich zu unterbre-
chen. Erfolgt die Unterbrechung nicht 
innerhalb von 14 Werktagen nach Zu-
gang der Information nach Satz 4, ent-
fällt ab diesem Zeitpunkt das Recht des 
Betreibers des Elektrizitäts- oder Gas-
verteilernetzes nach Absatz 2 Satz 1. 
Der Übergangsversorger bleibt berech-
tigt, den bis zur Unterbrechung, längs-
tens bis zum Ablauf der Frist nach 
Satz 6, angefallenen Elektrizitäts- oder 
Gasverbrauch gegenüber dem Letzt-
verbraucher zu den Allgemeinen Bedin-
gungen und den Allgemeinen Preisen 
der Übergangsversorgung abzurech-
nen.“ 

(10) Der Übergangsversorger ist 
berechtigt, den Elektrizitäts- oder Gas-
verbrauch des Letztverbrauchers in 
Zeitabschnitten nach Wahl des Über-
gangsversorgers abzurechnen, wobei 
die Zeitabschnitte nicht kürzer als ein 
Tag sein dürfen. Er ist berechtigt, von 
dem Letztverbraucher eine Zahlung bis 
zu fünf Werktage im Voraus oder eine 
Sicherheit zu verlangen. Sofern der 
Letztverbraucher eine fällige Forderung 
nicht innerhalb von zwei Werktagen be-
gleicht, ist der Übergangsversorger be-
rechtigt, die Übergangsversorgung frist-
los zu beenden. Der Übergangsversor-
ger hat den Betreiber des Elektrizitäts- 
oder Gasverteilernetzes und den be-
troffenen Letztverbraucher über den 
Zeitpunkt der Beendigung der Über-
gangsversorgung des betroffenen 
Letztverbrauchers nach Satz 3 unver-
züglich zu informieren. Im Falle des 
Satzes 3 und nach Zugang der Informa-
tion nach Satz 4 ist der Betreiber des 
Elektrizitäts- oder Gasverteilernetzes 
berechtigt, die Versorgung des Letzt-
verbrauchers unverzüglich zu unterbre-
chen. Erfolgt die Unterbrechung nicht 
innerhalb von 14 Werktagen nach Zu-
gang der Information nach Satz 4, ent-
fällt ab diesem Zeitpunkt das Recht des 
Betreibers des Elektrizitäts- oder Gas-
verteilernetzes nach Absatz 2 Satz 1. 
Der Übergangsversorger bleibt berech-
tigt, den bis zur Unterbrechung, längs-
tens bis zum Ablauf der Frist nach 
Satz 6, angefallenen Elektrizitäts- oder 
Gasverbrauch gegenüber dem Letzt-
verbraucher zu den Allgemeinen Bedin-
gungen und den Allgemeinen Preisen 
der Übergangsversorgung abzurech-
nen.“ 

57. § 39 wird wie folgt geändert: 57. § 39 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 
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„§ 39 „§ 39 

Allgemeine Preise und Versor-
gungsbedingungen; Verordnungs-

ermächtigung“. 

Allgemeine Preise und Versor-
gungsbedingungen; Verordnungs-

ermächtigung“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 
Satz 1 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

58. § 40 wird wie folgt geändert: 58. § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 40 „§ 40 

Inhalt von Energierechnungen; 
Festlegungskompetenz“. 

Inhalt von Energierechnungen; 
Festlegungskompetenz“. 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird 
nach der Angabe „Messstellenbe-
treiber“ die Angabe „, dessen 
Codenummer,“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 wird 
nach der Angabe „Messstellenbe-
treiber“ die Angabe „, dessen 
Codenummer,“ eingefügt. 

c) In Absatz 3 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „Energielie-
feranten“ durch die Angabe „Strom- 
oder Gaslieferanten“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „Energielie-
feranten“ durch die Angabe „Strom- 
oder Gaslieferanten“ ersetzt. 

59. § 40a wird wie folgt geändert: 59. § 40a wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 
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„§ 40a „§ 40a 

Verbrauchsermittlung für Energier-
echnungen“. 

Verbrauchsermittlung für Energier-
echnungen“. 

b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

b) Nach Absatz 2 Satz 1 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

„Dabei ist insbesondere auf den 
Verbrauch des Letztverbrauchers 
im vorangegangenen Abrech-
nungszeitraum oder auf den Ver-
brauch eines vergleichbaren Letzt-
verbrauchers abzustellen.“ 

„Dabei ist insbesondere auf den 
Verbrauch des Letztverbrauchers 
im vorangegangenen Abrech-
nungszeitraum oder auf den Ver-
brauch eines vergleichbaren Letzt-
verbrauchers abzustellen.“ 

60. § 40c wird wie folgt geändert: 60. § 40c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 40c „§ 40c 

Zeitpunkt und Fälligkeit von Ener-
gierechnungen; Festlegungskom-

petenz“. 

Zeitpunkt und Fälligkeit von Ener-
gierechnungen; Festlegungskom-

petenz“. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Stromabrechnung“ durch die An-
gabe „Abrechnung“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Stromabrechnung“ durch die An-
gabe „Abrechnung“ ersetzt. 

61. § 41 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  61. § 41 Absatz 1 wird wie folgt geändert:  

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 1 wird durch die fol-
gende Nummer 1 ersetzt: 

aa) Nummer 1 wird durch die fol-
gende Nummer 1 ersetzt: 
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„1. den Namen und die la-
dungsfähige Anschrift 
des Energielieferanten, 
eine Telefonnummer so-
wie eine E-Mail-Adresse, 
die eine unverzügliche te-
lefonische Kontaktauf-
nahme oder elektroni-
sche Kontaktaufnahme 
ermöglichen, insbeson-
dere mit einer Kunden-
Hotline, sowie das zu-
ständige Registerge-
richt,“. 

1. „ den Namen und die la-
dungsfähige Anschrift 
des Energielieferanten, 
eine Telefonnummer so-
wie eine E-Mail-Adresse, 
die eine unverzügliche te-
lefonische Kontaktauf-
nahme oder elektroni-
sche Kontaktaufnahme 
ermöglichen, insbeson-
dere mit einer Kunden-
Hotline, sowie das zu-
ständige Registerge-
richt,“. 

bb) Nummer 5 wird durch die fol-
gende Nummer 5 ersetzt: 

bb) Nummer 5 wird durch die fol-
gende Nummer 5 ersetzt: 

„5. die Preise, Preisanpas-
sungen, Kündigungster-
mine und Kündigungsfris-
ten sowie über das Rück-
trittsrecht des Kunden so-
wie darüber, ob es sich 
um feste Preise oder um 
variable Preise handelt, 
und, soweit zutreffend, 
über Sonderangebote 
und Preisnachlässe,“. 

5. „ die Preise, Preisanpas-
sungen, Kündigungster-
mine und Kündigungsfris-
ten sowie über das Rück-
trittsrecht des Kunden so-
wie darüber, ob es sich 
um feste Preise oder um 
variable Preise handelt, 
und, soweit zutreffend, 
über Sonderangebote 
und Preisnachlässe,“. 

b) Nach Satz 2 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

b) Nach Satz 2 werden die folgenden 
Sätze eingefügt: 

„Wird in einem Vertrag über die Be-
lieferung von Energie zusätzlich die 
Lieferung weiterer Produkte oder 
Leistungen vereinbart, ist der Letzt-
verbraucher berechtigt, die Verein-
barungen über die gebündelten 
Produkte oder Leistungen separat 
zu kündigen. Informationen über 
den Energielieferanten und den 
Anbieter von Dienstleistungen so-
wie der Preis der gebündelten Pro-
dukte und Leistungen sind dem 
Letztverbraucher vor Vertragsab-
schluss zur Verfügung zu stellen.“ 

„Wird in einem Vertrag über die Be-
lieferung von Energie zusätzlich die 
Lieferung weiterer Produkte oder 
Leistungen vereinbart, ist der Letzt-
verbraucher berechtigt, die Verein-
barungen über die gebündelten 
Produkte oder Leistungen separat 
zu kündigen. Informationen über 
den Energielieferanten und den 
Anbieter von Dienstleistungen so-
wie der Preis der gebündelten Pro-
dukte und Leistungen sind dem 
Letztverbraucher vor Vertragsab-
schluss zur Verfügung zu stellen.“ 

62. § 41a wird wie folgt geändert: 62. § 41a wird wie folgt geändert: 
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a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 41a „§ 41a 

Lastvariable, tageszeitabhängige 
oder dynamische und sonstige 
Stromtarife sowie Festpreisver-

träge“. 

Lastvariable, tageszeitabhängige 
oder dynamische und sonstige 
Stromtarife sowie Festpreisver-

träge“. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. b) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

c) Nach Absatz 3 werden die folgen-
den Absätze 4 bis 7 eingefügt: 

c) Nach Absatz 3 werden die folgen-
den Absätze 4 bis 7 eingefügt: 

„(4) Stromlieferanten, die zum 
Ablauf des 31. Dezember eines 
Jahres mehr als 200 000 Letztver-
braucher beliefern, sind im Folge-
jahr verpflichtet, für Letztverbrau-
cher einen Stromliefervertrag auch 
als Festpreisvertrag anzubieten, 
der eine bindende Laufzeit von 
mindestens zwölf Monaten hat und 
einen festen Preis in Bezug auf den 
Versorgeranteil im Sinne des 
§ 3 Nummer 106 für diese Laufzeit 
garantiert. In diesem Festpreisver-
trag darf vereinbart werden, dass 
der Preis durch den Stromlieferan-
ten geändert werden kann, um die-
sen an die Änderung von Preisbe-
standteilen, die nicht Teil des Ver-
sorgeranteils im Sinne des 
§ 3 Nummer 106 sind, anzupas-
sen. Darüber hinaus können sich 
die Stromlieferanten Rechte zur 
einseitigen Beendigung des Vertra-
ges oder einseitigen Änderung des 
Preises während der vereinbarten 
Laufzeit der Preisgarantie nicht 
wirksam vorbehalten. Für Preiser-
höhungen aufgrund einer Verein-
barung nach Satz 2 ist § 41 Ab-
satz 5 nicht anzuwenden.  

(4) „ Stromlieferanten, die zum 
Ablauf des 31. Dezember eines 
Jahres mehr als 200 000 Letztver-
braucher beliefern, sind im Folge-
jahr verpflichtet, für Letztverbrau-
cher einen Stromliefervertrag auch 
als Festpreisvertrag anzubieten, 
der eine bindende Laufzeit von 
mindestens zwölf Monaten hat und 
einen festen Preis in Bezug auf den 
Versorgeranteil im Sinne des 
§ 3 Nummer 106 für diese Laufzeit 
garantiert. In diesem Festpreisver-
trag darf vereinbart werden, dass 
der Preis durch den Stromlieferan-
ten geändert werden kann, um die-
sen an die Änderung von Preisbe-
standteilen, die nicht Teil des Ver-
sorgeranteils im Sinne des 
§ 3 Nummer 106 sind, anzupas-
sen. Darüber hinaus können sich 
die Stromlieferanten Rechte zur 
einseitigen Beendigung des Vertra-
ges oder einseitigen Änderung des 
Preises während der vereinbarten 
Laufzeit der Preisgarantie nicht 
wirksam vorbehalten. Für Preiser-
höhungen aufgrund einer Verein-
barung nach Satz 2 ist § 41 Ab-
satz 5 nicht anzuwenden.  
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(5) Abweichend von Absatz 4 
sind Stromlieferanten, die aus-
schließlich Stromlieferverträge mit 
dynamischen Tarifen anbieten, 
nicht verpflichtet, den Abschluss ei-
nes Stromliefervertrages nach Ab-
satz 4 anzubieten. 

(5) Abweichend von Absatz 4 
sind Stromlieferanten, die aus-
schließlich Stromlieferverträge mit 
dynamischen Tarifen anbieten, 
nicht verpflichtet, den Abschluss ei-
nes Stromliefervertrages nach Ab-
satz 4 anzubieten. 

(6) Die Stromlieferanten ha-
ben die Letztverbraucher über die 
Kosten sowie über die Vorteile, 
Nachteile und Risiken eines 
Stromliefervertrages mit dynami-
schen Tarifen nach Absatz 2 und 
eines Festpreisvertrages nach Ab-
satz 4 umfassend zu unterrichten 
sowie Informationen über den Ein-
bau eines intelligenten Messsys-
tems im Sinne des Messstellenbe-
triebsgesetzes anzubieten. 

(6) Die Stromlieferanten ha-
ben die Letztverbraucher über die 
Kosten sowie über die Vorteile, 
Nachteile und Risiken eines 
Stromliefervertrages mit dynami-
schen Tarifen nach Absatz 2 und 
eines Festpreisvertrages nach Ab-
satz 4 umfassend zu unterrichten 
sowie Informationen über den Ein-
bau eines intelligenten Messsys-
tems im Sinne des Messstellenbe-
triebsgesetzes anzubieten. 

(7) Vor dem Abschluss sowie, 
im Falle einer Änderung der in den 
Nummern 1 bis 7 genannten Anga-
ben, vor der Verlängerung eines 
Stromliefervertrages mit dynami-
schen Tarifen nach Absatz 2 oder 
eines Festpreisvertrages nach Ab-
satz 4 hat der Stromlieferant dem 
Letztverbraucher jeweils eine 
knappe, leicht verständliche und 
klar gekennzeichnete Zusammen-
fassung der wichtigsten Vertrags-
bedingungen zur Verfügung zu 
stellen, die mindestens die folgen-
den Angaben enthalten muss: 

(7) Vor dem Abschluss sowie, 
im Falle einer Änderung der in den 
Nummern 1 bis 7 genannten Anga-
ben, vor der Verlängerung eines 
Stromliefervertrages mit dynami-
schen Tarifen nach Absatz 2 oder 
eines Festpreisvertrages nach Ab-
satz 4 hat der Stromlieferant dem 
Letztverbraucher jeweils eine 
knappe, leicht verständliche und 
klar gekennzeichnete Zusammen-
fassung der wichtigsten Vertrags-
bedingungen zur Verfügung zu 
stellen, die mindestens die folgen-
den Angaben enthalten muss: 

1. die in § 40 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 genannten Informa-
tionen, 

1. die in § 40 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 1 genannten Informa-
tionen, 

2. die Aufschlüsselung der ein-
zelnen Preisbestandteile, 

2. die Aufschlüsselung der ein-
zelnen Preisbestandteile, 

3. soweit zutreffend, Angaben zu 
einmaligen Kosten, Sonderan-
geboten, Zusatzleistungen 
oder Preisnachlässen, 

3. soweit zutreffend, Angaben zu 
einmaligen Kosten, Sonderan-
geboten, Zusatzleistungen 
oder Preisnachlässen, 
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4. bei Festpreisverträgen den 
Gesamtpreis, 

4. bei Festpreisverträgen den 
Gesamtpreis, 

5. Informationen, ob es sich um 
einen Stromliefervertrag mit 
dynamischen Tarifen nach Ab-
satz 2 oder um einen Fest-
preisvertrag nach Absatz 4 
handelt und welche Vorteile, 
Nachteile und Risiken mit der 
jeweils gewählten Vertragsart 
verbunden sind, 

5. Informationen, ob es sich um 
einen Stromliefervertrag mit 
dynamischen Tarifen nach Ab-
satz 2 oder um einen Fest-
preisvertrag nach Absatz 4 
handelt und welche Vorteile, 
Nachteile und Risiken mit der 
jeweils gewählten Vertragsart 
verbunden sind, 

6. Informationen über den Einbau 
eines intelligenten Messsys-
tems im Sinne des Messstel-
lenbetriebsgesetzes, sofern es 
für den Abschluss des Vertra-
ges notwendig ist, sowie 

6. Informationen über den Einbau 
eines intelligenten Messsys-
tems im Sinne des Messstel-
lenbetriebsgesetzes, sofern es 
für den Abschluss des Vertra-
ges notwendig ist, sowie 

7. die Rechte und Bedingungen, 
die in den folgenden Regelun-
gen benannt sind: 

7. die Rechte und Bedingungen, 
die in den folgenden Regelun-
gen benannt sind: 

a) § 41 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3, 4, 8 und 10 bis 
12, 

a) § 41 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 3, 4, 8 und 10 bis 
12, 

b) § 41 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5 in Bezug auf 
die Kündigungstermine 
und Kündigungsfristen, 

b) § 41 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 5 in Bezug auf 
die Kündigungstermine 
und Kündigungsfristen, 

c) § 41 Absatz 5 und  c) § 41 Absatz 5 und  

d) § 41b Absatz 1.“ d) § 41b Absatz 1.“ 

63. § 41b wird wie folgt geändert: 63. § 41b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen.  a) Absatz 2 wird gestrichen.  

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:  
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aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucher-
schutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz“ er-
setzt. 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucher-
schutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz“ er-
setzt. 

bb) Satz 3 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

bb) Satz 3 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

„Die jeweils in Anhang I zu der 
Richtlinie (EU) 2019/944 in der 
Fassung vom 10. Juni 2024 
und der Richtlinie (EU) 
2024/1788 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 vorgesehenen 
Maßnahmen sind zu beach-
ten.“ 

„Die jeweils in Anhang I zu der 
Richtlinie (EU) 2019/944 in der 
Fassung vom 10. Juni 2024 
und der Richtlinie (EU) 
2024/1788 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 vorgesehenen 
Maßnahmen sind zu beach-
ten.“ 

64. § 41c wird wie folgt geändert: 64. § 41c wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 41c „§ 41c 

Vergleichsinstrumente bei 
Stromlieferungen“. 

Vergleichsinstrumente bei 
Stromlieferungen“. 

b) In Absatz 2 Nummer 1 und 6 und 
Absatz 5 wird jeweils die Angabe 
„Energielieferanten“ durch die An-
gabe „Stromlieferanten“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 1 und 6 und 
Absatz 5 wird jeweils die Angabe 
„Energielieferanten“ durch die An-
gabe „Stromlieferanten“ ersetzt. 

65. Nach § 41e werden die folgenden 
§§ 41f und 41g eingefügt: 

65. Nach § 41e werden die folgenden 
§§ 41f und 41g eingefügt: 



 - 88 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„§ 41f „§ 41f 

Versorgungsunterbrechungen wegen 
Nichtzahlung bei Haushaltskunden 

Versorgungsunterbrechungen wegen 
Nichtzahlung bei Haushaltskunden 

(1) Bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung eines Haushalts-
kunden trotz Mahnung ist der Energie-
lieferant berechtigt, die Energieversor-
gung vier Wochen nach vorheriger An-
drohung unterbrechen zu lassen und 
die Unterbrechung beim zuständigen 
Netzbetreiber zu beauftragen. Eine Un-
terbrechung ist nicht zulässig, sofern 
die Folgen einer Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen oder der Haushalts-
kunde darlegt, dass hinreichende Aus-
sicht besteht, dass er seinen Zahlungs-
verpflichtungen nachkommt. Der Ener-
gielieferant kann mit der Mahnung zu-
gleich die Unterbrechung der Energie-
versorgung androhen. Zeitgleich mit ei-
ner Androhung hat der Energielieferant 

(1) Bei der Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung eines Haushalts-
kunden trotz Mahnung ist der Energie-
lieferant berechtigt, die Energieversor-
gung vier Wochen nach vorheriger An-
drohung unterbrechen zu lassen und 
die Unterbrechung beim zuständigen 
Netzbetreiber zu beauftragen. Eine Un-
terbrechung ist nicht zulässig, sofern 
die Folgen einer Unterbrechung außer 
Verhältnis zur Schwere der Zuwider-
handlung stehen oder der Haushalts-
kunde darlegt, dass hinreichende Aus-
sicht besteht, dass er seinen Zahlungs-
verpflichtungen nachkommt. Der Ener-
gielieferant kann mit der Mahnung zu-
gleich die Unterbrechung der Energie-
versorgung androhen. Zeitgleich mit ei-
ner Androhung hat der Energielieferant 

1. den Haushaltskunden einfach und 
verständlich darüber zu informie-
ren, dass dieser dem Energieliefe-
ranten das Vorliegen von Gründen, 
die zu einer Unverhältnismäßigkeit 
der Unterbrechung führen, insbe-
sondere das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Absatz 2, in Text-
form mitteilen kann, und 

1. den Haushaltskunden einfach und 
verständlich darüber zu informie-
ren, dass dieser dem Energieliefe-
ranten das Vorliegen von Gründen, 
die zu einer Unverhältnismäßigkeit 
der Unterbrechung führen, insbe-
sondere das Vorliegen der Voraus-
setzungen nach Absatz 2, in Text-
form mitteilen kann, und 

2. dem Haushaltskunden die Kontakt-
adresse anzugeben, an die der 
Haushaltskunde die Mitteilung 
nach Nummer 1 zu übermitteln hat. 

2. dem Haushaltskunden die Kontakt-
adresse anzugeben, an die der 
Haushaltskunde die Mitteilung 
nach Nummer 1 zu übermitteln hat. 
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(2) Die Verhältnismäßigkeit einer 
Unterbrechung im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 2 ist insbesondere dann 
nicht gewahrt, wenn eine besondere 
Schutzbedürftigkeit des Haushaltskun-
den oder eines Mitglieds seines Haus-
halts besteht. Eine besondere Schutz-
bedürftigkeit besteht insbesondere 
dann, wenn infolge einer Unterbre-
chung der Versorgung aufgrund beson-
derer persönlicher, insbesondere ge-
sundheitlicher oder altersbedingter, Ge-
gebenheiten eine konkrete Gefahr für 
Leib oder Leben der dadurch Betroffe-
nen zu besorgen ist. Diese Gefahr ist 
auf Verlangen des Energielieferanten 
glaubhaft zu machen. 

(2) Die Verhältnismäßigkeit einer 
Unterbrechung im Sinne des Absat-
zes 1 Satz 2 ist insbesondere dann 
nicht gewahrt, wenn eine besondere 
Schutzbedürftigkeit des Haushaltskun-
den oder eines Mitglieds seines Haus-
halts besteht. Eine besondere Schutz-
bedürftigkeit besteht insbesondere 
dann, wenn infolge einer Unterbre-
chung der Versorgung aufgrund beson-
derer persönlicher, insbesondere ge-
sundheitlicher oder altersbedingter, Ge-
gebenheiten eine konkrete Gefahr für 
Leib oder Leben der dadurch Betroffe-
nen zu besorgen ist. Diese Gefahr ist 
auf Verlangen des Energielieferanten 
glaubhaft zu machen. 

(3) Der Energielieferant darf die 
Unterbrechung der Energieversorgung 
wegen Zahlungsverzugs nur durchfüh-
ren lassen, wenn der Haushaltskunde 
nach Abzug etwaiger Anzahlungen 

(3) Der Energielieferant darf die 
Unterbrechung der Energieversorgung 
wegen Zahlungsverzugs nur durchfüh-
ren lassen, wenn der Haushaltskunde 
nach Abzug etwaiger Anzahlungen 

1. mit Zahlungsverpflichtungen in 
Höhe des Doppelten der rechne-
risch auf den laufenden Kalender-
monat entfallenden Abschlags- 
oder Vorauszahlung in Verzug ist 
oder 

1. mit Zahlungsverpflichtungen in 
Höhe des Doppelten der rechne-
risch auf den laufenden Kalender-
monat entfallenden Abschlags- 
oder Vorauszahlung in Verzug ist 
oder 

2. für den Fall, dass keine Abschlags- 
oder Vorauszahlungen zu entrich-
ten sind, mit mindestens einem 
Sechstel des voraussichtlichen Be-
trages der Jahresrechnung in Ver-
zug ist. 

2. für den Fall, dass keine Abschlags- 
oder Vorauszahlungen zu entrich-
ten sind, mit mindestens einem 
Sechstel des voraussichtlichen Be-
trages der Jahresrechnung in Ver-
zug ist. 
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Dabei muss der Zahlungsverzug des 
Haushaltskunden zusätzlich zu den Vo-
raussetzungen nach Satz 1 mindestens 
100 Euro betragen. Bei der Berechnung 
der Höhe des Betrages nach den Sät-
zen 1 und 2 bleiben diejenigen nicht ti-
tulierten Forderungen außer Betracht, 
die der Haushaltskunde form- und frist-
gerecht sowie schlüssig begründet be-
anstandet hat. Ferner bleiben diejeni-
gen Rückstände außer Betracht, die 
wegen einer Vereinbarung zwischen 
dem Energielieferanten und dem Haus-
haltskunden noch nicht fällig sind oder 
die aus einer streitigen und noch nicht 
rechtskräftig entschiedenen Preiserhö-
hung des Energielieferanten resultie-
ren. Zudem bleiben diejenigen Rück-
stände außer Betracht, die im Zeitpunkt 
der Androhung der Unterbrechung nach 
Absatz 1 bereits Gegenstand eines bei 
der Schlichtungsstelle nach §111b Ab-
satz 1 anhängigen Verfahrens der au-
ßergerichtlichen Streitbeilegung sind. 

Dabei muss der Zahlungsverzug des 
Haushaltskunden zusätzlich zu den Vo-
raussetzungen nach Satz 1 mindestens 
100 Euro betragen. Bei der Berechnung 
der Höhe des Betrages nach den Sät-
zen 1 und 2 bleiben diejenigen nicht ti-
tulierten Forderungen außer Betracht, 
die der Haushaltskunde form- und frist-
gerecht sowie schlüssig begründet be-
anstandet hat. Ferner bleiben diejeni-
gen Rückstände außer Betracht, die 
wegen einer Vereinbarung zwischen 
dem Energielieferanten und dem Haus-
haltskunden noch nicht fällig sind oder 
die aus einer streitigen und noch nicht 
rechtskräftig entschiedenen Preiserhö-
hung des Energielieferanten resultie-
ren. Zudem bleiben diejenigen Rück-
stände außer Betracht, die im Zeitpunkt 
der Androhung der Unterbrechung nach 
Absatz 1 bereits Gegenstand eines bei 
der Schlichtungsstelle nach §111b Ab-
satz 1 anhängigen Verfahrens der au-
ßergerichtlichen Streitbeilegung sind. 

(4) Der Energielieferant ist ver-
pflichtet, den betroffenen Haushalts-
kunden mit der Androhung einer Unter-
brechung der Energieversorgung we-
gen Zahlungsverzuges nach Absatz 1 
zugleich in Textform über Möglichkeiten 
zur Vermeidung der Unterbrechung zu 
informieren, die für den Haushaltskun-
den keine Mehrkosten verursachen. 
Dazu können beispielsweise gehören: 

(4) Der Energielieferant ist ver-
pflichtet, den betroffenen Haushalts-
kunden mit der Androhung einer Unter-
brechung der Energieversorgung we-
gen Zahlungsverzuges nach Absatz 1 
zugleich in Textform über Möglichkeiten 
zur Vermeidung der Unterbrechung zu 
informieren, die für den Haushaltskun-
den keine Mehrkosten verursachen. 
Dazu können beispielsweise gehören: 

1. Hinweise auf örtliche Hilfsangebote 
zur Abwendung einer Versor-
gungsunterbrechung wegen Nicht-
zahlung, 

1. Hinweise auf örtliche Hilfsangebote 
zur Abwendung einer Versor-
gungsunterbrechung wegen Nicht-
zahlung, 

2. Hinweise auf Vorauszahlungssys-
teme, 

2. Hinweise auf Vorauszahlungssys-
teme, 

3. Informationen zu Energieaudits 
und zu Energieberatungsdiensten, 

3. Informationen zu Energieaudits 
und zu Energieberatungsdiensten, 
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4. Hinweise auf alternative Zahlungs-
pläne verbunden mit einer Stun-
dungsvereinbarung,  

4. Hinweise auf alternative Zahlungs-
pläne verbunden mit einer Stun-
dungsvereinbarung,  

5. Hinweise auf staatliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten der sozialen 
Mindestsicherung sowie die Infor-
mation, bei welcher Behörde diese 
beantragt werden können, oder 

5. Hinweise auf staatliche Unterstüt-
zungsmöglichkeiten der sozialen 
Mindestsicherung sowie die Infor-
mation, bei welcher Behörde diese 
beantragt werden können, oder 

6. Hinweise auf eine anerkannte 
Schuldner- und Verbraucherbera-
tung. 

6. Hinweise auf eine anerkannte 
Schuldner- und Verbraucherbera-
tung. 

Die Informationen nach den Sät-
zen 1 und 2 sind dabei in einfacher und 
verständlicher Weise zu erläutern.  

Die Informationen nach den Sät-
zen 1 und 2 sind dabei in einfacher und 
verständlicher Weise zu erläutern.  

(5) Der Beginn der Unterbrechung 
der Energieversorgung ist dem Haus-
haltskunden acht Werktage im Voraus 
durch briefliche Mitteilung anzukündi-
gen. Zusätzlich soll die Ankündigung 
nach Möglichkeit auch auf elektroni-
schem Wege in Textform erfolgen. 

(5) Der Beginn der Unterbrechung 
der Energieversorgung ist dem Haus-
haltskunden acht Werktage im Voraus 
durch briefliche Mitteilung anzukündi-
gen. Zusätzlich soll die Ankündigung 
nach Möglichkeit auch auf elektroni-
schem Wege in Textform erfolgen. 

(6) In einer Unterbrechungsandro-
hung nach Absatz 1 Satz 1 und in einer 
Ankündigung des Unterbrechungsbe-
ginns nach Absatz 5 ist klar und ver-
ständlich sowie in hervorgehobener 
Weise hinzuweisen 

(6) In einer Unterbrechungsandro-
hung nach Absatz 1 Satz 1 und in einer 
Ankündigung des Unterbrechungsbe-
ginns nach Absatz 5 ist klar und ver-
ständlich sowie in hervorgehobener 
Weise hinzuweisen 

1. auf den Grund der Unterbrechung 
sowie 

1. auf den Grund der Unterbrechung 
sowie 

2. darauf, welche voraussichtlichen 
Kosten dem Haushaltskunden in-
folge der Unterbrechung und in-
folge der nachfolgenden Wieder-
herstellung der Energieversorgung 
nach Absatz 7 in Rechnung gestellt 
werden können. 

2. darauf, welche voraussichtlichen 
Kosten dem Haushaltskunden in-
folge der Unterbrechung und in-
folge der nachfolgenden Wieder-
herstellung der Energieversorgung 
nach Absatz 7 in Rechnung gestellt 
werden können. 
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(7) Der Energielieferant hat die 
Energieversorgung unverzüglich wie-
derherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für deren Unterbrechung entfal-
len sind und der Haushaltskunde die 
Kosten der Unterbrechung und der Wie-
derherstellung der Energieversorgung 
erstattet hat. Die Kosten der Unterbre-
chung und der Wiederherstellung der 
Energieversorgung können für struktu-
rell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnet werden. Die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar 
sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Haushaltskunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Haushaltskunde kann im Einzelfall 
geringere Kosten nachweisen. Die in 
Rechnung gestellten Kosten dürfen, 
auch im Falle einer Pauschalierung, die 
tatsächlich entstehenden Kosten nicht 
überschreiten. 

(7) Der Energielieferant hat die 
Energieversorgung unverzüglich wie-
derherstellen zu lassen, sobald die 
Gründe für deren Unterbrechung entfal-
len sind und der Haushaltskunde die 
Kosten der Unterbrechung und der Wie-
derherstellung der Energieversorgung 
erstattet hat. Die Kosten der Unterbre-
chung und der Wiederherstellung der 
Energieversorgung können für struktu-
rell vergleichbare Fälle pauschal be-
rechnet werden. Die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar 
sein. Die Pauschale darf die nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Auf 
Verlangen des Haushaltskunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
Der Haushaltskunde kann im Einzelfall 
geringere Kosten nachweisen. Die in 
Rechnung gestellten Kosten dürfen, 
auch im Falle einer Pauschalierung, die 
tatsächlich entstehenden Kosten nicht 
überschreiten. 
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§ 41g § 41g 

Ergänzende Regelungen zu Versor-
gungsunterbrechungen wegen Nicht-
zahlung bei Haushaltskunden in der 

Grundversorgung mit Strom oder Gas 

Ergänzende Regelungen zu Versor-
gungsunterbrechungen wegen Nicht-
zahlung bei Haushaltskunden in der 

Grundversorgung mit Strom oder Gas 

(1) Bei der Belieferung mit Strom 
oder Gas im Rahmen der Grundversor-
gung nach § 36 Absatz 1 Satz 1 kann 
der Haushaltskunde nach dem Erhalt 
einer Androhung der Unterbrechung 
nach § 41f Absatz 1 Satz 1 von dem 
Grundversorger die Übermittlung des 
Angebots für eine Abwendungsverein-
barung verlangen. Der Grundversorger 
ist verpflichtet, dem betroffenen Haus-
haltskunden im Falle eines Verlangens 
nach Satz 1 innerhalb einer Woche und 
anderenfalls spätestens mit der Ankün-
digung einer Unterbrechung der Grund-
versorgung nach § 41f Absatz 5 in 
Textform den Abschluss einer Abwen-
dungsvereinbarung anzubieten. Das 
Angebot für die Abwendungsvereinba-
rung hat zu beinhalten: 

(1) Bei der Belieferung mit Strom 
oder Gas im Rahmen der Grundversor-
gung nach § 36 Absatz 1 Satz 1 kann 
der Haushaltskunde nach dem Erhalt 
einer Androhung der Unterbrechung 
nach § 41f Absatz 1 Satz 1 von dem 
Grundversorger die Übermittlung des 
Angebots für eine Abwendungsverein-
barung verlangen. Der Grundversorger 
ist verpflichtet, dem betroffenen Haus-
haltskunden im Falle eines Verlangens 
nach Satz 1 innerhalb einer Woche und 
anderenfalls spätestens mit der Ankün-
digung einer Unterbrechung der Grund-
versorgung nach § 41f Absatz 5 in 
Textform den Abschluss einer Abwen-
dungsvereinbarung anzubieten. Das 
Angebot für die Abwendungsvereinba-
rung hat zu beinhalten: 

1. eine Bestimmung über zinsfreie 
monatliche Ratenzahlungen zur 
Tilgung der nach § 41f Absatz 3 er-
mittelten Zahlungsrückstände und 

1. eine Bestimmung über zinsfreie 
monatliche Ratenzahlungen zur 
Tilgung der nach § 41f Absatz 3 er-
mittelten Zahlungsrückstände und 

2. eine Bestimmung, die die Weiter-
versorgung durch den Grundver-
sorger nach Maßgabe der mit dem 
Haushaltskunden vereinbarten 
Vertragsbedingungen vorsieht, so-
lange der Haushaltskunde seine 
laufenden Zahlungsverpflichtun-
gen erfüllt. 

2. eine Bestimmung, die die Weiter-
versorgung durch den Grundver-
sorger nach Maßgabe der mit dem 
Haushaltskunden vereinbarten 
Vertragsbedingungen vorsieht, so-
lange der Haushaltskunde seine 
laufenden Zahlungsverpflichtun-
gen erfüllt. 
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Der Inhalt der Abwendungsvereinba-
rung ist dem Haushaltskunden mit dem 
Angebot der Abwendungsvereinbarung 
allgemein verständlich zu erläutern. Un-
abhängig vom gesetzlichen Widerrufs-
recht des Haushaltskunden darf nicht 
ausgeschlossen werden, dass der 
Haushaltskunde innerhalb eines Mo-
nats nach Abschluss der Abwendungs-
vereinbarung Einwände gegen die der 
Ratenzahlung zugrunde liegenden For-
derungen in Textform erheben kann. 
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach 
Satz 3 Nummer 1 muss so gestaltet 
sein, dass der Haushaltskunde sich 
dazu verpflichtet, die Zahlungsrück-
stände in einem für den Grundversorger 
sowie für den Haushaltskunden wirt-
schaftlich zumutbaren Zeitraum voll-
ständig auszugleichen. In der Regel als 
zumutbar anzusehen ist je nach Höhe 
der Zahlungsrückstände ein Zeitraum 
von sechs bis 18 Monaten. Überschrei-
ten die Zahlungsrückstände die Summe 
von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum 
mindestens zwölf bis höchstens 24 Mo-
nate. In die Bemessung der Zeiträume 
nach den Sätzen 7 und 8 soll die Höhe 
der jeweiligen Zahlungsrückstände 
maßgeblich einfließen. Nimmt der 
Haushaltskunde das Angebot der Ab-
wendungsvereinbarung vor Durchfüh-
rung der Unterbrechung in Textform an, 
darf die Grundversorgung durch den 
Grundversorger nicht unterbrochen 
werden. Kommt der Haushaltskunde 
seinen Verpflichtungen aus der Abwen-
dungsvereinbarung nicht oder nicht 
fristgerecht nach, ist der Grundversor-
ger berechtigt, die Grundversorgung 
unter Beachtung des § 41f Ab-
satz 1 Satz 2 und Absatz 5 zu unter-
brechen. 

Der Inhalt der Abwendungsvereinba-
rung ist dem Haushaltskunden mit dem 
Angebot der Abwendungsvereinbarung 
allgemein verständlich zu erläutern. Un-
abhängig vom gesetzlichen Widerrufs-
recht des Haushaltskunden darf nicht 
ausgeschlossen werden, dass der 
Haushaltskunde innerhalb eines Mo-
nats nach Abschluss der Abwendungs-
vereinbarung Einwände gegen die der 
Ratenzahlung zugrunde liegenden For-
derungen in Textform erheben kann. 
Die Ratenzahlungsvereinbarung nach 
Satz 3 Nummer 1 muss so gestaltet 
sein, dass der Haushaltskunde sich 
dazu verpflichtet, die Zahlungsrück-
stände in einem für den Grundversorger 
sowie für den Haushaltskunden wirt-
schaftlich zumutbaren Zeitraum voll-
ständig auszugleichen. In der Regel als 
zumutbar anzusehen ist je nach Höhe 
der Zahlungsrückstände ein Zeitraum 
von sechs bis 18 Monaten. Überschrei-
ten die Zahlungsrückstände die Summe 
von 300 Euro, beträgt dieser Zeitraum 
mindestens zwölf bis höchstens 24 Mo-
nate. In die Bemessung der Zeiträume 
nach den Sätzen 7 und 8 soll die Höhe 
der jeweiligen Zahlungsrückstände 
maßgeblich einfließen. Nimmt der 
Haushaltskunde das Angebot der Ab-
wendungsvereinbarung vor Durchfüh-
rung der Unterbrechung in Textform an, 
darf die Grundversorgung durch den 
Grundversorger nicht unterbrochen 
werden. Kommt der Haushaltskunde 
seinen Verpflichtungen aus der Abwen-
dungsvereinbarung nicht oder nicht 
fristgerecht nach, ist der Grundversor-
ger berechtigt, die Grundversorgung 
unter Beachtung des § 41f Ab-
satz 1 Satz 2 und Absatz 5 zu unter-
brechen. 
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(2) Mit einer Information nach 
§ 41f Absatz 4 hat ein Grundversorger 
auf seine Pflicht nach Absatz 1 hinzu-
weisen, dem Haushaltskunden auf des-
sen Verlangen innerhalb einer Woche 
sowie unabhängig von einem solchen 
Verlangen spätestens mit der Ankündi-
gung der Unterbrechung eine Abwen-
dungsvereinbarung anzubieten und 
dem Haushaltskunden ein standardi-
siertes Antwortformular zu übersenden, 
mit dem der Haushaltskunde die Über-
sendung einer Abwendungsvereinba-
rung anfordern kann. Mit einer Informa-
tion nach § 41f Absatz 4 hat der Grund-
versorger zudem den Haushaltskunden 
auf die Möglichkeiten zur Kenntnis-
nahme des Musters einer Abwendungs-
vereinbarung nach § 2 Absatz 3 Satz 7 
der Stromgrundversorgungsverord-
nung oder nach § 2 Absatz 3 Satz 7 der 
Gasgrundversorgungsverordnung hin-
zuweisen. Die Informationen nach den 
Sätzen 1 und 2 sind in einfacher und 
verständlicher Weise zu erläutern. 

(2) Mit einer Information nach 
§ 41f Absatz 4 hat ein Grundversorger 
auf seine Pflicht nach Absatz 1 hinzu-
weisen, dem Haushaltskunden auf des-
sen Verlangen innerhalb einer Woche 
sowie unabhängig von einem solchen 
Verlangen spätestens mit der Ankündi-
gung der Unterbrechung eine Abwen-
dungsvereinbarung anzubieten und 
dem Haushaltskunden ein standardi-
siertes Antwortformular zu übersenden, 
mit dem der Haushaltskunde die Über-
sendung einer Abwendungsvereinba-
rung anfordern kann. Mit einer Informa-
tion nach § 41f Absatz 4 hat der Grund-
versorger zudem den Haushaltskunden 
auf die Möglichkeiten zur Kenntnis-
nahme des Musters einer Abwendungs-
vereinbarung nach § 2 Absatz 3 Satz 7 
der Stromgrundversorgungsverord-
nung oder nach § 2 Absatz 3 Satz 7 der 
Gasgrundversorgungsverordnung hin-
zuweisen. Die Informationen nach den 
Sätzen 1 und 2 sind in einfacher und 
verständlicher Weise zu erläutern. 

(3) Der Grundversorger kann mit 
Einwilligung des Haushaltskunden Kon-
takt mit dem örtlich zuständigen Sozial-
hilfeträger aufnehmen, um ihn über die 
Androhung und die Zahlungsrück-
stände des Haushaltskunden, die der 
Androhung der Versorgungsunterbre-
chung zugrunde liegen, zu informieren 
und um die Versorgungsunterbrechung 
zu vermeiden. Der Grundversorger hat 
mit der Androhung einer Unterbrechung 
nach § 41f Absatz 1 Satz 1 dem Haus-
haltskunden den Vordruck einer Erklä-
rung zur Einwilligung in die Kontaktauf-
nahme zum örtlich zuständigen Sozial-
hilfeträger nach Satz 1 zu übersenden. 

(3) Der Grundversorger kann mit 
Einwilligung des Haushaltskunden Kon-
takt mit dem örtlich zuständigen Sozial-
hilfeträger aufnehmen, um ihn über die 
Androhung und die Zahlungsrück-
stände des Haushaltskunden, die der 
Androhung der Versorgungsunterbre-
chung zugrunde liegen, zu informieren 
und um die Versorgungsunterbrechung 
zu vermeiden. Der Grundversorger hat 
mit der Androhung einer Unterbrechung 
nach § 41f Absatz 1 Satz 1 dem Haus-
haltskunden den Vordruck einer Erklä-
rung zur Einwilligung in die Kontaktauf-
nahme zum örtlich zuständigen Sozial-
hilfeträger nach Satz 1 zu übersenden. 
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(4) Übermittelt der Haushalts-
kunde die unterschriebene Einwilli-
gungserklärung nach Absatz 3 an den 
Grundversorger, hat der Grundversor-
ger unverzüglich Kontakt mit dem ört-
lich zuständigen Sozialhilfeträger auf-
zunehmen. Dazu übermittelt der Grund-
versorger an den örtlich zuständigen 
Sozialhilfeträger die erforderlichen Da-
ten des Haushaltskunden sowie Infor-
mationen zu der drohenden Versor-
gungsunterbrechung zu dem Zweck, 
dass der örtlich zuständige Sozialhilfe-
träger staatliche Unterstützungsmög-
lichkeiten für den Haushaltskunden prü-
fen kann. Die Durchführung der Versor-
gungsunterbrechung nach § 41f Ab-
satz 5 darf im Fall von Satz 1 frühes-
tens acht Werktage nach Versenden 
der Information durch den Grundversor-
ger an den örtlich zuständigen Sozialhil-
feträger erfolgen. 

(4) Übermittelt der Haushalts-
kunde die unterschriebene Einwilli-
gungserklärung nach Absatz 3 an den 
Grundversorger, hat der Grundversor-
ger unverzüglich Kontakt mit dem ört-
lich zuständigen Sozialhilfeträger auf-
zunehmen. Dazu übermittelt der Grund-
versorger an den örtlich zuständigen 
Sozialhilfeträger die erforderlichen Da-
ten des Haushaltskunden sowie Infor-
mationen zu der drohenden Versor-
gungsunterbrechung zu dem Zweck, 
dass der örtlich zuständige Sozialhilfe-
träger staatliche Unterstützungsmög-
lichkeiten für den Haushaltskunden prü-
fen kann. Die Durchführung der Versor-
gungsunterbrechung nach § 41f Ab-
satz 5 darf im Fall von Satz 1 frühes-
tens acht Werktage nach Versenden 
der Information durch den Grundversor-
ger an den örtlich zuständigen Sozialhil-
feträger erfolgen. 

(5) Der Grundversorger ist im Zeit-
punkt der Ankündigung nach § 41f Ab-
satz 5 auch ohne eine Einwilligung des 
Haushaltskunden nach Absatz 3 be-
rechtigt, zum Zwecke der Vermeidung 
einer Versorgungsunterbrechung den 
örtlich zuständigen Sozialhilfeträger 
über die Zahlungsrückstände des 
Haushaltskunden, die der Androhung 
der Versorgungsunterbrechung zu-
grunde liegen, zu informieren, sofern 
der Haushaltskunde 

(5) Der Grundversorger ist im Zeit-
punkt der Ankündigung nach § 41f Ab-
satz 5 auch ohne eine Einwilligung des 
Haushaltskunden nach Absatz 3 be-
rechtigt, zum Zwecke der Vermeidung 
einer Versorgungsunterbrechung den 
örtlich zuständigen Sozialhilfeträger 
über die Zahlungsrückstände des 
Haushaltskunden, die der Androhung 
der Versorgungsunterbrechung zu-
grunde liegen, zu informieren, sofern 
der Haushaltskunde 

1. bis zum Zeitpunkt der Ankündigung 
nach § 41f Absatz 5 nicht dargelegt 
hat, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflich-
tungen nachkommen wird, sowie 

1. bis zum Zeitpunkt der Ankündigung 
nach § 41f Absatz 5 nicht dargelegt 
hat, dass hinreichende Aussicht 
besteht, dass er seinen Verpflich-
tungen nachkommen wird, sowie 

2. das Angebot einer Abwendungs-
vereinbarung nach Absatz 1 nicht 
angenommen hat oder seinen Ver-
pflichtungen aus der Abwendungs-
vereinbarung nach Absatz 1 nicht 
nachgekommen ist. 

2. das Angebot einer Abwendungs-
vereinbarung nach Absatz 1 nicht 
angenommen hat oder seinen Ver-
pflichtungen aus der Abwendungs-
vereinbarung nach Absatz 1 nicht 
nachgekommen ist. 



 - 97 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

Der Grundversorger hat den Haushalts-
kunden mit der Androhung der Versor-
gungsunterbrechung nach § 41f Ab-
satz 1 Satz 1 in einfacher und verständ-
licher Sprache auf die Möglichkeit und 
die Voraussetzungen der Datenüber-
mittlung im Rahmen der Information an 
den örtlich zuständigen Sozialhilfeträ-
ger nach Satz 1 hinzuweisen. 

Der Grundversorger hat den Haushalts-
kunden mit der Androhung der Versor-
gungsunterbrechung nach § 41f Ab-
satz 1 Satz 1 in einfacher und verständ-
licher Sprache auf die Möglichkeit und 
die Voraussetzungen der Datenüber-
mittlung im Rahmen der Information an 
den örtlich zuständigen Sozialhilfeträ-
ger nach Satz 1 hinzuweisen. 

(6) In den Fällen der Ab-
sätze 4 und 5 ist der Grundversorger 
berechtigt, folgende Daten an den ört-
lich zuständigen Sozialhilfeträger zu 
übermitteln: 

(6) In den Fällen der Ab-
sätze 4 und 5 ist der Grundversorger 
berechtigt, folgende Daten an den ört-
lich zuständigen Sozialhilfeträger zu 
übermitteln: 

1. den Vornamen, den Namen und 
die Anschrift des Haushaltskunden, 

1. den Vornamen, den Namen und 
die Anschrift des Haushaltskunden, 

2. das Datum des geplanten Beginns 
der Versorgungsunterbrechung 
nach § 41f Absatz 5.“ 

2. das Datum des geplanten Beginns 
der Versorgungsunterbrechung 
nach § 41f Absatz 5.“ 

66. In § 42 Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ und die Angabe „Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

66. In § 42 Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ und die Angabe „Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, nukleare 
Sicherheit und Verbraucherschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz“ 
ersetzt. 

67. Nach § 42b wird der folgende § 42c ein-
gefügt: 

67. Nach § 42b wird der folgende § 42c ein-
gefügt: 
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„§ 42c „§ 42c 

Gemeinsame Nutzung elektrischer 
Energie aus Anlagen zur Erzeugung 

von Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien 

Gemeinsame Nutzung elektrischer 
Energie aus Anlagen zur Erzeugung 

von Elektrizität aus erneuerbaren Ener-
gien 

(1) Der Betreiber einer Anlage zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerba-
ren Energien oder einer Energiespei-
cheranlage, in der ausschließlich aus 
erneuerbaren Energien stammende 
Elektrizität zwischengespeichert wird, 
kann die erzeugte Elektrizität mit ande-
ren Letztverbrauchern nach den Absät-
zen 2 bis 6 gemeinsam nutzen (ge-
meinsame Nutzung), wenn die folgen-
den Voraussetzungen erfüllt sind: 

(1) Der Betreiber einer Anlage zur 
Erzeugung von Strom aus erneuerba-
ren Energien oder einer Energiespei-
cheranlage, in der ausschließlich aus 
erneuerbaren Energien stammende 
Elektrizität zwischengespeichert wird, 
kann die erzeugte Elektrizität mit ande-
ren Letztverbrauchern nach den Absät-
zen 2 bis 6 gemeinsam nutzen (ge-
meinsame Nutzung), wenn die folgen-
den Voraussetzungen erfüllt sind: 

1. der Betrieb der Anlage erfolgt 
durch eine natürliche Person oder 
durch eine rechtsfähige Personen-
gesellschaft oder eine juristische 
Person des Privatrechts, deren 
sämtliche Gesellschafter oder Mit-
glieder Letztverbraucher oder juris-
tische Personen des öffentlichen 
Rechts sind, 

1. der Betrieb der Anlage erfolgt 
durch eine natürliche Person oder 
durch eine rechtsfähige Personen-
gesellschaft oder eine juristische 
Person des Privatrechts, deren 
sämtliche Gesellschafter oder Mit-
glieder Letztverbraucher oder juris-
tische Personen des öffentlichen 
Rechts sind, 

2. die Belieferung erfolgt durch den 
Betreiber der Anlage nach Num-
mer 1 unter Nutzung des öffentli-
chen Elektrizitätsverteilernetzes 
sowie auf der Grundlage eines Lie-
fervertrages, der jeweils zwischen 
dem Betreiber der Anlage nach 
Nummer 1 und dem die Elektrizität 
abnehmenden Letztverbraucher 
(Abnehmer) abzuschließen ist, 

2. die Belieferung erfolgt durch den 
Betreiber der Anlage nach Num-
mer 1 unter Nutzung des öffentli-
chen Elektrizitätsverteilernetzes 
sowie auf der Grundlage eines Lie-
fervertrages, der jeweils zwischen 
dem Betreiber der Anlage nach 
Nummer 1 und dem die Elektrizität 
abnehmenden Letztverbraucher 
(Abnehmer) abzuschließen ist, 

3. zwischen dem Betreiber der An-
lage nach Nummer 1 und dem Ab-
nehmer ist zusätzlich zu einem Lie-
fervertrag nach Nummer 2 ein Ver-
trag zur gemeinsamen Nutzung ab-
geschlossen worden, der mindes-
tens die in Absatz 3 genannten Re-
gelungen beinhaltet, 

3. zwischen dem Betreiber der An-
lage nach Nummer 1 und dem Ab-
nehmer ist zusätzlich zu einem Lie-
fervertrag nach Nummer 2 ein Ver-
trag zur gemeinsamen Nutzung ab-
geschlossen worden, der mindes-
tens die in Absatz 3 genannten Re-
gelungen beinhaltet, 
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4. die Anlage und sämtliche zu belie-
fernden Verbrauchsstellen befin-
den sich in demselben Gebiet, in 
dem nach Absatz 4 eine gemein-
same Nutzung zu ermöglichen ist,  

4. die Anlage und sämtliche zu belie-
fernden Verbrauchsstellen befin-
den sich in demselben Gebiet, in 
dem nach Absatz 4 eine gemein-
same Nutzung zu ermöglichen ist,  

5. der Betrieb der Anlage dient weder 
überwiegend der gewerblichen 
noch überwiegend der selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit des Be-
treibers nach Nummer 1, des Letzt-
verbrauchers oder der Person des 
öffentlichen Rechts, die als Gesell-
schafter hieran beteiligt ist, 

5. der Betrieb der Anlage dient weder 
überwiegend der gewerblichen 
noch überwiegend der selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit des Be-
treibers nach Nummer 1, wobei in 
dem Fall, dass die Anlage durch 
eine rechtsfähige Personengesell-
schaft oder eine juristische Person 
des Privatrechtsbetrieben wird, auf 
die Tätigkeit aller als Gesellschaf-
ter oder Mitglied beteiligten Letzt-
verbraucher oder juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechts ab-
zustellen ist, 

6. der Strombezug wird an jeder be-
lieferten Verbrauchsstelle mit einer 
Zählerstandsgangmessung nach 
§ 2 Satz 1 Nummer 27 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes erfasst 
und  

6. der Strombezug wird an jeder be-
lieferten Verbrauchsstelle mit einer 
Zählerstandsgangmessung nach 
§ 2 Satz 1 Nummer 27 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes oder durch 
eine viertelstündliche registrie-
rende Leistungsmessung erfasst 
und  

7. die in der Anlage erzeugte oder ge-
speicherte Elektrizität wird mit einer 
Zählerstandsgangmessung nach 
§ 2 Satz 1 Nummer 27 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes erfasst. 

7. die in der Anlage erzeugte oder ge-
speicherte Elektrizität wird mit einer 
Zählerstandsgangmessung nach 
§ 2 Satz 1 Nummer 27 des Mess-
stellenbetriebsgesetzes oder durch 
eine viertelstündliche registrie-
rende Leistungsmessung erfasst. 

Energiespeicheranlagen nach Satz 1 
müssen die in § 19 Absatz 3b des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes genann-
ten Voraussetzungen erfüllen. 

Energiespeicheranlagen nach Satz 1 
müssen die in § 19 Absatz 3b des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes genann-
ten Voraussetzungen erfüllen. 
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(2) Abweichend von § 3 Num-
mer 70 ist ein Unternehmen nur dann 
Letztverbraucher im Sinne des Absat-
zes 1, wenn es sich um ein Kleinstun-
ternehmen, ein kleines oder ein mittle-
res Unternehmen nach der Empfehlung 
2003/361/EG handelt. 

(2) Abweichend von § 3 Num-
mer 70 ist ein Unternehmen nur dann 
Letztverbraucher im Sinne des Absat-
zes 1, wenn es sich um ein Kleinstun-
ternehmen, ein kleines oder ein mittle-
res Unternehmen im Sinne des Artikels 
2 des Anhangs der Empfehlung 
2003/361/EG handelt. Artikel 3 Absatz 
4 des Angangs der Empfehlung 
2003/361/EG ist nicht anzuwenden. 

(3) Der Vertrag zur gemeinsamen 
Nutzung nach Absatz 1 Nummer 1 hat 
mindestens Folgendes zu regeln: 

(3) Der Vertrag zur gemeinsamen 
Nutzung nach Absatz 1 Nummer 1 hat 
mindestens Folgendes zu regeln: 

1. den Umfang der Nutzung der Elekt-
rizität, die durch die Anlage erzeugt 
oder in der Anlage gespeichert 
wurde, durch den Abnehmer, 

1. den Umfang der Nutzung der Elekt-
rizität, die durch die Anlage erzeugt 
oder in der Anlage gespeichert 
wurde, durch den Abnehmer, 

2. einen Aufteilungsschlüssel, aus 
dem sich der Umfang des Rechts 
zur Nutzung der Elektrizität ergibt, 
und  

2. einen Aufteilungsschlüssel, aus 
dem sich der Umfang des Rechts 
zur Nutzung der Elektrizität ergibt, 
und  

3. ob eine entgeltliche Gegenleistung 
für die Nutzung der Elektrizität an 
den Betreiber zu leisten ist sowie 
gegebenenfalls deren Höhe in Cent 
pro Kilowattstunde. 

3. ob eine entgeltliche Gegenleistung 
für die Nutzung der Elektrizität an 
den Betreiber zu leisten ist sowie 
gegebenenfalls deren Höhe in Cent 
pro Kilowattstunde. 

(4) Jeder Betreiber eines Elektrizi-
tätsverteilernetzes hat sicherzustellen, 
dass die gemeinsame Nutzung von 
Elektrizität nach Absatz 1 möglich ist 

(4) Jeder Betreiber eines Elektrizi-
tätsverteilernetzes hat sicherzustellen, 
dass die gemeinsame Nutzung von 
Elektrizität nach Absatz 1 möglich ist 

1. ab dem 1. Juni 2026 innerhalb des 
Bilanzierungsgebietes eine Elektri-
zitätsverteilernetzbetreibers und  

1. ab dem 1. Juni 2026 innerhalb des 
Bilanzierungsgebietes eine Elektri-
zitätsverteilernetzbetreibers und  

2. ab dem 1. Juni 2028 innerhalb des 
Bilanzierungsgebietes eines Elekt-
rizitätsverteilernetzbetreibers so-
wie in dem Bilanzierungsgebiet ei-
nes direkt angrenzenden Elektrizi-
tätsverteilernetzbetreibers in der-
selben Regelzone.  

2. ab dem 1. Juni 2028 innerhalb des 
Bilanzierungsgebietes eines Elekt-
rizitätsverteilernetzbetreibers so-
wie in dem Bilanzierungsgebiet ei-
nes direkt angrenzenden Elektrizi-
tätsverteilernetzbetreibers in der-
selben Regelzone.  
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Jeder Betreiber eines direkt angrenzen-
den Elektrizitätsverteilernetzes im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 2 ist ver-
pflichtet, im erforderlichen Umfang mit-
zuwirken. 

Jeder Betreiber eines direkt angrenzen-
den Elektrizitätsverteilernetzes im 
Sinne des Satzes 1 Nummer 2 ist ver-
pflichtet, im erforderlichen Umfang mit-
zuwirken. 

(5) Ein Betreiber nach Ab-
satz 1 Nummer 1 ist berechtigt, einen 
Dritten mit einer oder mehreren der fol-
genden Dienstleistungen zu beauftra-
gen: 

(5) Ein Betreiber nach Ab-
satz 1 Nummer 1 ist berechtigt, einen 
Dritten mit einer oder mehreren der fol-
genden Dienstleistungen zu beauftra-
gen: 

1. Dienstleistungen zur Erfüllung ihrer 
Pflichten, die sich aus dem Zugang 
zu den Elektrizitätsverteilernetzen 
nach § 20 und den auf der Grund-
lage des § 20 Absatz 3 erlassenen 
Festlegungen der Bundesnetza-
gentur ergeben, insbesondere in 
Bezug auf die Zusammenarbeit mit 
Betreibern von Energieversor-
gungsnetzen, Bilanzkreisverant-
wortlichen, Netznutzern oder Liefe-
ranten, 

1. Dienstleistungen zur Erfüllung ihrer 
Pflichten, die sich aus dem Zugang 
zu den Elektrizitätsverteilernetzen 
nach § 20 und den auf der Grund-
lage des § 20 Absatz 3 erlassenen 
Festlegungen der Bundesnetza-
gentur ergeben, insbesondere in 
Bezug auf die Zusammenarbeit mit 
Betreibern von Energieversor-
gungsnetzen, Bilanzkreisverant-
wortlichen, Netznutzern oder Liefe-
ranten, 

2. Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit dem Angebot von steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen 
oder von Flexibilitätsdienstleistun-
gen, deren zwischengespeicherte 
Energie ausschließlich aus erneu-
erbaren Energien stammt und die 
Gegenstand des Vertrages nach 
Absatz 3 sind, 

2. Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit dem Angebot von steuer-
baren Verbrauchseinrichtungen 
oder von Flexibilitätsdienstleistun-
gen, deren zwischengespeicherte 
Energie ausschließlich aus erneu-
erbaren Energien stammt und die 
Gegenstand des Vertrages nach 
Absatz 3 sind, 

3. Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit dem Abschluss von Ver-
trägen nach Absatz 3, einschließ-
lich der Abrechnung gegenüber 
den Abnehmern oder 

3. Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit dem Abschluss von Ver-
trägen nach Absatz 3, einschließ-
lich der Abrechnung gegenüber 
den Abnehmern oder 

4. Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der Installation und dem 
Betrieb der Anlage nach Absatz 1, 
einschließlich der Messung und 
Wartung. 

4. Dienstleistungen im Zusammen-
hang mit der Installation und dem 
Betrieb der Anlage nach Absatz 1, 
einschließlich der Messung und 
Wartung. 
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Für den Dritten nach Satz 1 findet Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 oder Absatz 2 
keine Anwendung. 

Für den Dritten nach Satz 1 findet Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 oder Absatz 2 
keine Anwendung. 

(6) Der Betreiber nach Ab-
satz 1 Nummer 1 ist nicht verpflichtet, 
die umfassende Versorgung der Ab-
nehmer sicherzustellen. Der Betreiber 
ist verpflichtet, jeden Abnehmer vor Ab-
schluss des Vertrages zur gemeinsa-
men Nutzung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 in Textform darüber zu infor-
mieren,  

(6) Der Betreiber nach Ab-
satz 1 Nummer 1 ist nicht verpflichtet, 
die umfassende Versorgung der Ab-
nehmer sicherzustellen. Der Betreiber 
ist verpflichtet, jeden Abnehmer vor Ab-
schluss des Vertrages zur gemeinsa-
men Nutzung nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 in Textform darüber zu infor-
mieren,  

1. dass die gemeinsam genutzte An-
lage den Strombedarf der Abneh-
mer nicht vollständig und nicht je-
derzeit decken kann, 

1. dass die gemeinsam genutzte An-
lage den Strombedarf der Abneh-
mer nicht vollständig und nicht je-
derzeit decken kann, 

2. dass ein ergänzender Strombezug 
durch den Abnehmer notwendig ist 
und  

2. dass ein ergänzender Strombezug 
durch den Abnehmer notwendig ist 
und  

3. dass die Kosten für den ergänzen-
den Strombezug über den durch-
schnittlichen Kosten eines Vertra-
ges zur umfassenden Versorgung 
liegen können.  

3. dass die Kosten für den ergänzen-
den Strombezug über den durch-
schnittlichen Kosten eines Vertra-
ges zur umfassenden Versorgung 
liegen können.  

Das Recht des Abnehmers, für den er-
gänzenden Strombezug einen Liefer-
vertrag seiner Wahl mit einem Lieferan-
ten seiner Wahl abzuschließen, darf in 
der Vereinbarung zur gemeinsamen 
Nutzung nicht eingeschränkt werden. 
Der Betreiber ist verpflichtet, den Ab-
nehmer rechtzeitig darüber zu informie-
ren, wenn die gemeinsam genutzte An-
lage aus anderen als aus witterungs- 
oder tageszeitbedingten Gründen über 
einen erheblichen Zeitraum keine elekt-
rische Energie erzeugt, und er setzt den 
Abnehmer in Kenntnis, wenn die An-
lage ihren Betrieb wieder aufnimmt. 

Das Recht des Abnehmers, für den er-
gänzenden Strombezug einen Liefer-
vertrag seiner Wahl mit einem Lieferan-
ten seiner Wahl abzuschließen, darf in 
der Vereinbarung zur gemeinsamen 
Nutzung nicht eingeschränkt werden. 
Der Betreiber ist verpflichtet, den Ab-
nehmer rechtzeitig darüber zu informie-
ren, wenn die gemeinsam genutzte An-
lage aus anderen als aus witterungs- 
oder tageszeitbedingten Gründen über 
einen erheblichen Zeitraum keine elekt-
rische Energie erzeugt, und er setzt den 
Abnehmer in Kenntnis, wenn die An-
lage ihren Betrieb wieder aufnimmt. 

(7) Die §§ 5 und  40 bis 42 sind 
nicht anzuwenden, wenn 

(7) Die §§ 5 und 40 bis 42 sind 
nicht anzuwenden, wenn 



 - 103 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

1. die von einem Haushaltskunden 
nach Absatz 1 betriebene Anlage 
eine installierte Leistung von 30 Ki-
lowatt nicht übersteigt oder 

1. die von einem Haushaltskunden 
nach Absatz 1 betriebene Anlage 
eine installierte Leistung von 30 Ki-
lowatt nicht übersteigt oder 

2. im Falle eines Mehrparteienhauses 
eine durch einen oder mehrere 
Haushaltskunden, die in dem glei-
chen Gebäude wohnen, nach Ab-
satz 1 betriebene Anlage eine in-
stallierte Leistung von 100 Kilowatt 
nicht übersteigt.“ 

2. im Falle eines Mehrparteienhauses 
eine durch einen oder mehrere 
Haushaltskunden, die in dem glei-
chen Gebäude wohnen, nach Ab-
satz 1 betriebene Anlage eine in-
stallierte Leistung von 100 Kilowatt 
nicht übersteigt.“ 

68. § 43 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

68. § 43 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

a) In Nummer 5 wird die Angabe „, ei-
ner Hochspannungsfreileitung mit 
einer Nennspannung von 110 Kilo-
volt oder mehr und einer Gesamt-
länge von bis zu 200 Metern, die 
nicht in einem Natura 2000-Gebiet 
liegt,“ gestrichen. 

a) In Nummer 5 wird die Angabe „, ei-
ner Hochspannungsfreileitung mit 
einer Nennspannung von 110 Kilo-
volt oder mehr und einer Gesamt-
länge von bis zu 200 Metern, die 
nicht in einem Natura 2000-Gebiet 
liegt,“ gestrichen. 

b) In Nummer 9 wird die Angabe „er-
folgen und“ durch die Angabe „er-
folgen,“ ersetzt. 

b) In Nummer 9 wird die Angabe „er-
folgen und“ durch die Angabe „er-
folgen,“ ersetzt. 

c) In Nummer 10 wird die Angabe 
„gilt.“ durch die Angabe „gilt und“ 
ersetzt. 

c) In Nummer 10 wird die Angabe 
„gilt.“ durch die Angabe „gilt und“ 
ersetzt. 

d) Nach Nummer 10 wird die folgende 
Nummer 11 eingefügt: 

d) Nach Nummer 10 wird die folgende 
Nummer 11 eingefügt: 

„11. die Errichtung und der Betrieb 
sowie die Änderung von 
Hochspannungsfreileitungen, 
mit einer Nennspannung von 
110 Kilovolt oder mehr und 
mit einer Gesamtlänge von 
bis zu 200 Metern, die nicht in 
einem Natura 2000-Gebiet 
nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 
des Bundesnaturschutzgeset-
zes liegen.“ 

11. „ die Errichtung und der Betrieb 
sowie die Änderung von 
Hochspannungsfreileitungen, 
mit einer Nennspannung von 
110 Kilovolt oder mehr und 
mit einer Gesamtlänge von 
bis zu 200 Metern, die nicht in 
einem Natura 2000-Gebiet 
nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 
des Bundesnaturschutzgeset-
zes liegen.“ 

69. § 43b wird wie folgt geändert: 69. § 43b wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird durch die folgenden 
Absätze 1 bis 5 ersetzt:  

a) Absatz 1 wird durch die folgenden 
Absätze 1 bis 5 ersetzt:  

„(1) Für Planfeststellung und 
Plangenehmigung sind die §§ 73 
und 74 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 5 anzuwenden. 

(1) „ Für Planfeststellung und 
Plangenehmigung sind die §§ 73 
und 74 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes nach Maßgabe der 
Absätze 2 bis 5 anzuwenden. 

(2) Bei Planfeststellungen für 
Vorhaben nach § 43 Absatz 1 
Satz 1 wird die Öffentlichkeit, ein-
schließlich der Vereinigungen nach 
§ 73 Absatz 4 Satz 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes, aus-
schließlich entsprechend § 18 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung mit der 
Maßgabe einbezogen, dass die 
Gelegenheit zur Äußerung ein-
schließlich Einwendungen und 
Stellungnahmen innerhalb eines 
Monats nach der Einreichung des 
vollständigen Plans für eine Frist 
von sechs Wochen zu gewähren 
ist: 

(2) Bei Planfeststellungen für 
Vorhaben nach § 43 Absatz 1 
Satz 1 wird die Öffentlichkeit, ein-
schließlich der Vereinigungen nach 
§ 73 Absatz 4 Satz 5 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes, aus-
schließlich entsprechend § 18 Ab-
satz 2 des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung mit der 
Maßgabe einbezogen, dass die 
Gelegenheit zur Äußerung ein-
schließlich Einwendungen und 
Stellungnahmen innerhalb eines 
Monats nach der Einreichung des 
vollständigen Plans für eine Frist 
von sechs Wochen zu gewähren 
ist: 

1. für ein bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2010 beantragtes 
Vorhaben für die Errichtung 
und den Betrieb sowie die Än-
derung von Hochspannungs-
freileitungen oder Gasversor-
gungsleitungen, das der im 
Hinblick auf die Gewährleis-
tung der Versorgungssicher-
heit dringlichen Verhinderung 
oder Beseitigung längerfristi-
ger Übertragungs-, Transport- 
oder Verteilungsengpässe 
dient, 

1. für ein bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2010 beantragtes 
Vorhaben für die Errichtung 
und den Betrieb sowie die Än-
derung von Hochspannungs-
freileitungen oder Gasversor-
gungsleitungen, das der im 
Hinblick auf die Gewährleis-
tung der Versorgungssicher-
heit dringlichen Verhinderung 
oder Beseitigung längerfristi-
ger Übertragungs-, Transport- 
oder Verteilungsengpässe 
dient, 

2. für ein Vorhaben, das in der 
Anlage zum Energieleitungs-
ausbaugesetz aufgeführt ist. 

2. für ein Vorhaben, das in der 
Anlage zum Energieleitungs-
ausbaugesetz aufgeführt ist. 
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(3) Ein Verfahren zur Plan-
feststellung oder Plangenehmi-
gung bei einem Vorhaben, dessen 
Auswirkungen über das Gebiet ei-
nes Landes hinausgehen, ist zwi-
schen den zuständigen Behörden 
der beteiligten Länder abzustim-
men. 

(3) Ein Verfahren zur Plan-
feststellung oder Plangenehmi-
gung bei einem Vorhaben, dessen 
Auswirkungen über das Gebiet ei-
nes Landes hinausgehen, ist zwi-
schen den zuständigen Behörden 
der beteiligten Länder abzustim-
men. 

(4) Bei einem Vorhaben nach 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 
4, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 
,10 und 11 und Satz 2 sowie bei ei-
nem Vorhaben nach § 1 des 
Bundesbedarfsplangesetzes und 
nach § 1 des Energieleitungsaus-
baugesetzes wird vermutet, dass 
die folgenden Daten zum Zeitpunkt 
der Zulassungsentscheidung hin-
reichend aktuell sind: 

(4) Bei einem Vorhaben nach 
§ 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 
4, Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 
,10 und 11 und Satz 2 sowie bei ei-
nem Vorhaben nach § 1 des 
Bundesbedarfsplangesetzes und 
nach § 1 des Energieleitungsaus-
baugesetzes wird vermutet, dass 
die folgenden Daten zum Zeitpunkt 
der Zulassungsentscheidung hin-
reichend aktuell sind: 

1. Daten, die den Unterlagen des 
Vorhabenträgers zugrunde lie-
gen, insbesondere einem 
Sachverständigengutachten, 
einer Bestandserfassung oder 
einer Auswirkungsprognose, 
die zur Prüfung der Vereinbar-
keit der Errichtung, des Be-
triebs oder der Änderung eines 
Vorhabens mit den umwelt-
rechtlichen Vorgaben erstellt 
wurden, sowie 

1. Daten, die den Unterlagen des 
Vorhabenträgers zugrunde lie-
gen, insbesondere einem 
Sachverständigengutachten, 
einer Bestandserfassung oder 
einer Auswirkungsprognose, 
die zur Prüfung der Vereinbar-
keit der Errichtung, des Be-
triebs oder der Änderung eines 
Vorhabens mit den umwelt-
rechtlichen Vorgaben erstellt 
wurden, sowie 

2. Daten über ökologische Ver-
hältnisse am Standort oder in 
seiner Umgebung. 

2. Daten über ökologische Ver-
hältnisse am Standort oder in 
seiner Umgebung. 

Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn 

1. die Daten zum Zeitpunkt der 
Zulassungsentscheidung älter 
als fünf Jahre sind oder 

1. die Daten zum Zeitpunkt der 
Zulassungsentscheidung älter 
als fünf Jahre sind oder 
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2. der zuständigen Behörde auf-
grund substantiierter Stellung-
nahmen oder Einwendungen 
im Anhörungsverfahren oder 
aufgrund eigener Erkenntnisse 
Hinweise vorliegen, dass sich 
der maßgebliche Sachverhalt 
verändert hat und davon aus-
zugehen ist, dass sich dies auf 
die Entscheidung auswirken 
kann. 

2. der zuständigen Behörde auf-
grund substantiierter Stellung-
nahmen oder Einwendungen 
im Anhörungsverfahren oder 
aufgrund eigener Erkenntnisse 
Hinweise vorliegen, dass sich 
der maßgebliche Sachverhalt 
verändert hat und davon aus-
zugehen ist, dass sich dies auf 
die Entscheidung auswirken 
kann. 

Die den Unterlagen nach Satz 1 
zugrunde liegenden Daten, die 
zum Zeitpunkt der Zulassungsent-
scheidung älter als fünf Jahre sind, 
soll die zuständige Behörde ihrer 
Entscheidung zugrunde legen, so-
weit sie sich von deren fortbeste-
hender Aussagekraft überzeugt 
hat, insbesondere, wenn für diese 
Art der Daten keine Veränderung 
zu erwarten ist. 

Die den Unterlagen nach Satz 1 
zugrunde liegenden Daten, die 
zum Zeitpunkt der Zulassungsent-
scheidung älter als fünf Jahre sind, 
soll die zuständige Behörde ihrer 
Entscheidung zugrunde legen, so-
weit sie sich von deren fortbeste-
hender Aussagekraft überzeugt 
hat, insbesondere, wenn für diese 
Art der Daten keine Veränderung 
zu erwarten ist. 
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(5) Der Planfeststellungsbe-
schluss wird dem Vorhabenträger 
zugestellt. Im Übrigen wird der 
Planfeststellungsbeschluss öffent-
lich bekannt gegeben, indem er für 
die Dauer von zwei Wochen auf der 
Internetseite der Planfeststellungs-
behörde mit der Rechtsbehelfsbe-
lehrung zugänglich gemacht wird 
und zusätzlich mit seinem verfü-
genden Teil und der Rechts-
behelfsbelehrung sowie einem Hin-
weis auf die Zugänglichmachung 
im Internet und in örtlichen Tages-
zeitungen, die in dem Gebiet, auf 
das sich das Vorhaben voraus-
sichtlich auswirken wird, verbreitet 
sind, bekannt gemacht wird. Nach 
dem Ablauf von zwei Wochen seit 
der Zugänglichmachung auf der In-
ternetseite der Planfeststellungs-
behörde gilt der Planfeststellungs-
beschluss gegenüber den Betroffe-
nen und demjenigen, der Einwen-
dungen erhoben hat, als bekannt 
gegeben. Hierauf ist in der Be-
kanntmachung hinzuweisen. Ei-
nem Betroffenen oder demjenigen, 
der Einwendungen erhoben hat, 
wird eine leicht zu erreichende Zu-
gangsmöglichkeit zur Verfügung 
gestellt, wenn er oder sie während 
der Dauer der Veröffentlichung ein 
entsprechendes Verlangen an die 
Planfeststellungsbehörde gerichtet 
hat. Dies ist in der Regel die Über-
sendung eines gängigen elektroni-
schen Speichermediums, auf dem 
die auszulegenden Unterlagen ge-
speichert sind. Auf die andere Zu-
gangsmöglichkeit ist in der Be-
kanntgabe nach Satz 2 hinzuwei-
sen.“ 

(5) Der Planfeststellungsbe-
schluss wird dem Vorhabenträger 
zugestellt. Im Übrigen wird der 
Planfeststellungsbeschluss öffent-
lich bekannt gegeben, indem er für 
die Dauer von zwei Wochen auf der 
Internetseite der Planfeststellungs-
behörde mit der Rechtsbehelfsbe-
lehrung zugänglich gemacht wird 
und zusätzlich mit seinem verfü-
genden Teil und der Rechts-
behelfsbelehrung sowie einem Hin-
weis auf die Zugänglichmachung 
im Internet und in örtlichen Tages-
zeitungen, die in dem Gebiet, auf 
das sich das Vorhaben voraus-
sichtlich auswirken wird, verbreitet 
sind, bekannt gemacht wird. Nach 
dem Ablauf von zwei Wochen seit 
der Zugänglichmachung auf der In-
ternetseite der Planfeststellungs-
behörde gilt der Planfeststellungs-
beschluss gegenüber den Betroffe-
nen und demjenigen, der Einwen-
dungen erhoben hat, als bekannt 
gegeben. Hierauf ist in der Be-
kanntmachung hinzuweisen. Ei-
nem Betroffenen oder demjenigen, 
der Einwendungen erhoben hat, 
wird eine leicht zu erreichende Zu-
gangsmöglichkeit zur Verfügung 
gestellt, wenn er oder sie während 
der Dauer der Veröffentlichung ein 
entsprechendes Verlangen an die 
Planfeststellungsbehörde gerichtet 
hat. Dies ist in der Regel die Über-
sendung eines gängigen elektroni-
schen Speichermediums, auf dem 
die auszulegenden Unterlagen ge-
speichert sind. Auf die andere Zu-
gangsmöglichkeit ist in der Be-
kanntgabe nach Satz 2 hinzuwei-
sen.“ 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Ab-
satz 6. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Ab-
satz 6. 
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70. In § 43m Absatz 2 Satz 6 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit“ ersetzt. 

70. In § 43m Absatz 2 Satz 6 wird die An-
gabe „Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Umwelt, Klima-
schutz, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit“ ersetzt. 

71. § 44a wird durch den folgenden § 44a 
ersetzt: 

71. § 44a wird durch den folgenden § 44a 
ersetzt: 
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„§ 44a „§ 44a 

Veränderungssperre, Vorkaufsrecht Veränderungssperre, Vorkaufsrecht 

(1) Vom Beginn der Auslegung 
der Pläne im Planfeststellungsverfah-
ren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem 
den Betroffenen Gelegenheit gegeben 
wird, den Plan einzusehen, dürfen auf 
den vom Plan betroffenen Flächen bis 
zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich 
wertsteigernde oder die geplanten Bau-
maßnahmen erheblich erschwerende 
Veränderungen nicht vorgenommen 
werden (Veränderungssperre). Die 
Planfeststellungsbehörde kann bereits 
mit dem Abschluss einer Raumverträg-
lichkeitsprüfung nach § 15 des Raum-
ordnungsgesetzes oder nachträglich für 
Flächen, die Gegenstand der Raumver-
träglichkeitsprüfung waren, eine Verän-
derungssperre erlassen, wenn ande-
renfalls die Möglichkeit besteht, dass 
die Trassierung der darin zu verwirkli-
chenden Leitung erheblich erschwert 
wird. Die Veränderungssperre nach 
Satz 2 ergeht als Allgemeinverfügung; 
dabei soll von der Anhörung nach § 28 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
und entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen abgesehen werden. 
Veränderungen und ausgeübte Nutzun-
gen, die in rechtlich zulässiger Weise 
vor Beginn einer Veränderungssperre 
begonnen worden sind und während 
der Dauer einer Veränderungssperre 
fortgeführt werden, sowie Unterhal-
tungsarbeiten sind auch nach Beginn 
der Veränderungssperre zulässig. Un-
zulässige Veränderungen bleiben bei 
Anordnungen nach § 74 Absatz 2 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes und entsprechenden landes-
rechtlichen Bestimmungen und im Ent-
schädigungsverfahren unberücksich-
tigt.  

(1) Vom Beginn der Auslegung 
der Pläne im Planfeststellungsverfah-
ren oder von dem Zeitpunkt an, zu dem 
den Betroffenen Gelegenheit gegeben 
wird, den Plan einzusehen, dürfen auf 
den vom Plan betroffenen Flächen bis 
zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich 
wertsteigernde oder die geplanten Bau-
maßnahmen erheblich erschwerende 
Veränderungen nicht vorgenommen 
werden (Veränderungssperre). Die 
Planfeststellungsbehörde kann bereits 
mit dem Abschluss einer Raumverträg-
lichkeitsprüfung nach § 15 des Raum-
ordnungsgesetzes oder nachträglich für 
Flächen, die Gegenstand der Raumver-
träglichkeitsprüfung waren, eine Verän-
derungssperre erlassen, wenn ande-
renfalls die Möglichkeit besteht, dass 
die Trassierung der darin zu verwirkli-
chenden Leitung erheblich erschwert 
wird. Die Veränderungssperre nach 
Satz 2 ergeht als Allgemeinverfügung; 
dabei soll von der Anhörung nach § 28 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
und entsprechenden landesrechtlichen 
Bestimmungen abgesehen werden. 
Veränderungen und ausgeübte Nutzun-
gen, die in rechtlich zulässiger Weise 
vor Beginn einer Veränderungssperre 
begonnen worden sind und während 
der Dauer einer Veränderungssperre 
fortgeführt werden, sowie Unterhal-
tungsarbeiten sind auch nach Beginn 
der Veränderungssperre zulässig. Un-
zulässige Veränderungen bleiben bei 
Anordnungen nach § 74 Absatz 2 
Satz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes und entsprechenden landes-
rechtlichen Bestimmungen und im Ent-
schädigungsverfahren unberücksich-
tigt.  
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(2) Dauert die Veränderungs-
sperre über vier Jahre, im Falle von 
Hochspannungsleitungen über fünf 
Jahre, können die Eigentümer für die 
dadurch entstandenen Vermögens-
nachteile Entschädigung verlangen. Sie 
können ferner die Vereinbarung einer 
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
für die vom Plan betroffenen Flächen 
verlangen, wenn es ihnen mit Rücksicht 
auf die Veränderungssperre wirtschaft-
lich nicht zuzumuten ist, die Grundstü-
cke in der bisherigen oder einer ande-
ren zulässigen Art zu benutzen. Kommt 
keine Vereinbarung nach Satz 2 zu-
stande, so können die Eigentümer die 
entsprechende Beschränkung des Ei-
gentums an den Flächen verlangen. Im 
Übrigen gilt § 45. 

(2) Dauert die Veränderungs-
sperre über vier Jahre, im Falle von 
Hochspannungsleitungen über fünf 
Jahre, können die Eigentümer für die 
dadurch entstandenen Vermögens-
nachteile Entschädigung verlangen. Sie 
können ferner die Vereinbarung einer 
beschränkt persönlichen Dienstbarkeit 
für die vom Plan betroffenen Flächen 
verlangen, wenn es ihnen mit Rücksicht 
auf die Veränderungssperre wirtschaft-
lich nicht zuzumuten ist, die Grundstü-
cke in der bisherigen oder einer ande-
ren zulässigen Art zu benutzen. Kommt 
keine Vereinbarung nach Satz 2 zu-
stande, so können die Eigentümer die 
entsprechende Beschränkung des Ei-
gentums an den Flächen verlangen. Im 
Übrigen gilt § 45. 

(3) In den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 und 2 steht dem Träger 
des Vorhabens an den betroffenen Flä-
chen ein Vorkaufsrecht zu. 

(3) In den Fällen des Absat-
zes 1 Satz 1 und 2 steht dem Träger 
des Vorhabens an den betroffenen Flä-
chen ein Vorkaufsrecht zu. 

(4) Vor Erhebung einer verwal-
tungsgerichtlichen Klage gegen Verän-
derungssperren nach Absatz 1 Satz 2 
bedarf es keiner Nachprüfung in einem 
Vorverfahren. Für Anfechtungsklagen 
gegen eine Veränderungssperre nach 
Absatz 1 Satz 2 ist § 43e Absatz 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden. Für Ver-
pflichtungsklagen auf Erlass oder Auf-
hebung einer Veränderungssperre 
nach Absatz 1 Satz 2 ist § 43e Absatz 1 
bis 3 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle von Anträgen auf An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung 
Anträge auf Erlass von vorläufigen An-
ordnungen treten. Bei auf Vorhaben im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 bis 4, des § 1 des Bundesbedarf-
splangesetzes und des § 1 des Ener-
gieleitungsausbaugesetzes bezogenen 
Veränderungssperren ist § 50 Absatz 1 
Nummer 6 der Verwaltungsgerichtsord-
nung anzuwenden.“ 

(4) Vor Erhebung einer verwal-
tungsgerichtlichen Klage gegen Verän-
derungssperren nach Absatz 1 Satz 2 
bedarf es keiner Nachprüfung in einem 
Vorverfahren. Für Anfechtungsklagen 
gegen eine Veränderungssperre nach 
Absatz 1 Satz 2 ist § 43e Absatz 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden. Für Ver-
pflichtungsklagen auf Erlass oder Auf-
hebung einer Veränderungssperre 
nach Absatz 1 Satz 2 ist § 43e Absatz 1 
bis 3 mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle von Anträgen auf An-
ordnung der aufschiebenden Wirkung 
Anträge auf Erlass von vorläufigen An-
ordnungen treten. Bei auf Vorhaben im 
Sinne des § 43 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 bis 4, des § 1 des Bundesbedarf-
splangesetzes und des § 1 des Ener-
gieleitungsausbaugesetzes bezogenen 
Veränderungssperren ist § 50 Absatz 1 
Nummer 6 der Verwaltungsgerichtsord-
nung anzuwenden.“ 
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72. In § 44b wird nach Absatz 7 der fol-
gende Absatz 8 eingefügt: 

72. In § 44b wird nach Absatz 7 der fol-
gende Absatz 8 eingefügt: 

„(8) Im Übrigen gelten die Enteig-
nungsgesetze der Länder.“ 

(8) „ Im Übrigen gelten die Enteig-
nungsgesetze der Länder.“ 

73. In § 44c Absatz 1 Satz 2 wird die An-
gabe „Artikels 3 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2022/2577 des Rates vom 
22. Dezember 2022 zur Festlegung ei-
nes Rahmens für einen beschleunigten 
Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energien“ durch die Angabe „Artikels 3 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2022/2577 in der Fassung vom 22. De-
zember 2023“ ersetzt. 

73. In § 44c Absatz 1 Satz 2 wird die An-
gabe „Artikels 3 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2022/2577 des Rates vom 
22. Dezember 2022 zur Festlegung ei-
nes Rahmens für einen beschleunigten 
Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energien“ durch die Angabe „Artikels 3 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2022/2577 in der Fassung vom 22. De-
zember 2023“ ersetzt. 

74. In § 45 Absatz 1 Nummer 1 wird die An-
gabe „§ 43b Nr. 1“ durch die Angabe 
„§ 43b Absatz 2“ ersetzt. 

74. In § 45 Absatz 1 Nummer 1 wird die An-
gabe „§ 43b Nr. 1“ durch die Angabe 
„§ 43b Absatz 2“ ersetzt. 

75. § 49 wird wie folgt geändert: 75. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„angemessener“ durch die Angabe 
„angemessenen“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„angemessener“ durch die Angabe 
„angemessenen“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 in der Angabe 
vor Nummer 1, Absatz 4a Satz 1 
und 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 1 in der Angabe 
vor Nummer 1, Absatz 4a Satz 1 
und 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

76. § 49a wird wie folgt geändert: 76. § 49a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird durch die folgenden 
Absätze 3 bis 6 ersetzt: 

a) Absatz 3 wird durch die folgenden 
Absätze 3 bis 6 ersetzt: 
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„(3) Wird ein Übertragungs-
netz ausgebaut oder ertüchtigt, 
werden in dem Übertragungsnetz 
eine Umbeseilung, eine Zubesei-
lung oder ein Seiltausch vorgenom-
men oder wird das Betriebskonzept 
eines Übertragungsnetzes geän-
dert und wird durch eine oder meh-
rere dieser Maßnahmen am Über-
tragungsnetz eine technische Infra-
struktur erstmals oder stärker elekt-
romagnetisch beeinflusst, so ha-
ben der Übertragungsnetzbetreiber 
und der betroffene Betreiber tech-
nischer Infrastrukturen 

(3) „ Wird ein Übertragungs-
netz ausgebaut oder ertüchtigt, 
werden in dem Übertragungsnetz 
eine Umbeseilung, eine Zubesei-
lung oder ein Seiltausch vorgenom-
men oder wird das Betriebskonzept 
eines Übertragungsnetzes geän-
dert und wird durch eine oder meh-
rere dieser Maßnahmen am Über-
tragungsnetz eine technische Infra-
struktur erstmals oder stärker elekt-
romagnetisch beeinflusst, so ha-
ben der Übertragungsnetzbetreiber 
und der betroffene Betreiber tech-
nischer Infrastrukturen 

1. betriebliche, organisatorische 
und technische Maßnahmen 
zur Reduzierung und Siche-
rung der auftretenden Beein-
flussung (Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen) zu prüfen, 

1. betriebliche, organisatorische 
und technische Maßnahmen 
zur Reduzierung und Siche-
rung der auftretenden Beein-
flussung (Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen) zu prüfen, 

2. die technisch und wirtschaft-
lich vorzugswürdigen Schutz- 
und Sicherungsmaßnahmen 
gemeinsam zu bestimmen und 

2. die technisch und wirtschaft-
lich vorzugswürdigen Schutz- 
und Sicherungsmaßnahmen 
gemeinsam zu bestimmen und 

3. die gemeinsam bestimmten 
Schutz- und Sicherungsmaß-
nahmen in ihrem jeweiligen 
Verantwortungsbereich unver-
züglich umzusetzen. 

3. die gemeinsam bestimmten 
Schutz- und Sicherungsmaß-
nahmen in ihrem jeweiligen 
Verantwortungsbereich unver-
züglich umzusetzen. 
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(4) Wenn eine neue oder wei-
tergehende Schutz- und Siche-
rungsmaßnahme an der elektro-
magnetisch beeinflussten techni-
schen Infrastruktur erforderlich ist 
oder die Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen an den beeinflussten 
technischen Infrastrukturen 
Schutz- und Sicherungsmaßnah-
men am Übertragungsnetz wegen 
der kürzeren Dauer der Umsetzung 
oder aus wirtschaftlichen Gründen 
vorzuziehen sind, hat der Übertra-
gungsnetzbetreiber dem Betreiber 
technischer Infrastrukturen nach 
Maßgabe dieses Absatzes sowie 
der Absätze 5 und 6 die nachge-
wiesenen notwendigen Mehrkos-
ten für die Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen, einschließlich der 
nachgewiesenen notwendigen 
Mehrkosten für Unterhaltung und 
Betrieb, insbesondere für Wartung 
und Instandhaltung und den funkti-
onsgleichen oder baugleichen Aus-
tausch der Schutzkomponenten, 
für eine Dauer, die der zu erwarten-
den tatsächlichen Nutzungsdauer 
der Schutz- und Sicherungsmaß-
nahme entspricht, längstens aber 
bis zum Ablauf des Jahres 2065 zu 
erstatten. Auf die zu erstattenden 
Anschaffungskosten nach § 255 
Absatz 1 des Handelsgesetzbu-
ches und Herstellungskosten nach 
§ 255 Absatz 2 des Handelsge-
setzbuches ist ein Aufschlag in 
Höhe von 5 Prozent zu gewähren, 
wenn der Betreiber technischer Inf-
rastrukturen binnen sechs Monaten 
nach Anfrage durch den Übertra-
gungsnetzbetreiber gegenüber die-
sem schriftlich oder elektronisch 
die unbedingte Freigabe zur Inbe-
triebnahme der Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen oder Maßnah-
menkombination an der techni-
schen Infrastruktur nach Absatz 3 
erklärt. § 3 des Bundes-Klima-
schutzgesetzes bleibt unberührt.  

(4) Wenn eine neue oder wei-
tergehende Schutz- und Siche-
rungsmaßnahme an der elektro-
magnetisch beeinflussten techni-
schen Infrastruktur erforderlich ist 
oder die Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen an den beeinflussten 
technischen Infrastrukturen 
Schutz- und Sicherungsmaßnah-
men am Übertragungsnetz wegen 
der kürzeren Dauer der Umsetzung 
oder aus wirtschaftlichen Gründen 
vorzuziehen sind, hat der Übertra-
gungsnetzbetreiber dem Betreiber 
technischer Infrastrukturen nach 
Maßgabe dieses Absatzes sowie 
der Absätze 5 und 6 die nachge-
wiesenen notwendigen Mehrkos-
ten für die Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen, einschließlich der 
nachgewiesenen notwendigen 
Mehrkosten für Unterhaltung und 
Betrieb, insbesondere für Wartung 
und Instandhaltung und den funkti-
onsgleichen oder baugleichen Aus-
tausch der Schutzkomponenten, 
für eine Dauer, die der zu erwarten-
den tatsächlichen Nutzungsdauer 
der Schutz- und Sicherungsmaß-
nahme entspricht, längstens aber 
bis zum Ablauf des Jahres 2065 zu 
erstatten. Auf die zu erstattenden 
Anschaffungskosten nach § 255 
Absatz 1 des Handelsgesetzbu-
ches und Herstellungskosten nach 
§ 255 Absatz 2 des Handelsge-
setzbuches ist ein Aufschlag in 
Höhe von 5 Prozent zu gewähren, 
wenn der Betreiber technischer Inf-
rastrukturen binnen sechs Monaten 
nach Anfrage durch den Übertra-
gungsnetzbetreiber gegenüber die-
sem schriftlich oder elektronisch 
die unbedingte Freigabe zur Inbe-
triebnahme der Schutz- und Siche-
rungsmaßnahmen oder Maßnah-
menkombination an der techni-
schen Infrastruktur nach Absatz 3 
erklärt. § 3 des Bundes-Klima-
schutzgesetzes bleibt unberührt.  

(5) Die Erstattung der nach-
gewiesenen Kosten nach Absatz 4 
erfolgt vorbehaltlich der 
Sätze 2 und 3 und des Absatzes 6 
im Wege einer einmaligen Ersatz-

(5) Die Erstattung der nach-
gewiesenen Kosten nach Absatz 4 
erfolgt vorbehaltlich der 
Sätze 2 und 3 und des Absatzes 6 
im Wege einer einmaligen Ersatz-
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zahlung des Übertragungsnetzbe-
treibers an den Betreiber techni-
scher Infrastrukturen. Abweichend 
von Satz 1 kann ein Betreiber einer 
technischen Infrastruktur, die auf 
einer Gesamtlänge von mindes-
tens 35 Kilometern von einer elekt-
romagnetischen Beeinflussung 
nach Absatz 1 betroffen ist, not-
wendige, nachgewiesene Mehr-
kosten für Unterhaltung und Be-
trieb der Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen, insbesondere War-
tung und Instandhaltung, auch 
durch jährlichen Nachweis gegen-
über dem Übertragungsnetzbetrei-
ber geltend machen. Abweichend 
von Satz 2 können der betroffene 
Betreiber technischer Infrastruktu-
ren und der Übertragungsnetzbe-
treiber auch angemessene Pau-
schalen vereinbaren.  

zahlung des Übertragungsnetzbe-
treibers an den Betreiber techni-
scher Infrastrukturen. Abweichend 
von Satz 1 kann ein Betreiber einer 
technischen Infrastruktur, die auf 
einer Gesamtlänge von mindes-
tens 35 Kilometern von einer elekt-
romagnetischen Beeinflussung 
nach Absatz 1 betroffen ist, not-
wendige, nachgewiesene Mehr-
kosten für Unterhaltung und Be-
trieb der Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen, insbesondere War-
tung und Instandhaltung, auch 
durch jährlichen Nachweis gegen-
über dem Übertragungsnetzbetrei-
ber geltend machen. Abweichend 
von Satz 2 können der betroffene 
Betreiber technischer Infrastruktu-
ren und der Übertragungsnetzbe-
treiber auch angemessene Pau-
schalen vereinbaren.  

(6) Ein weitergehender Er-
satzanspruch des Betreibers tech-
nischer Infrastrukturen gegen den 
Übertragungsnetzbetreiber neben 
dem in Absatz 4 genannten ist aus-
geschlossen. Wird erst nach der 
Durchführung einer Maßnahme 
zum Ausbau oder zur Ertüchtigung, 
zu Umbeseilungen oder Zubesei-
lungen, zum Seiltausch oder zur 
Änderung des Betriebskonzepts ei-
nes Übertragungsnetzes bekannt, 
dass durch die Maßnahme die 
technischen Infrastrukturen elekt-
romagnetisch beeinflusst werden, 
bleiben die Rechte und Pflichten 
des Betreibers technischer Infra-
strukturen unberührt.“ 

(6) Ein weitergehender Er-
satzanspruch des Betreibers tech-
nischer Infrastrukturen gegen den 
Übertragungsnetzbetreiber neben 
dem in Absatz 4 genannten ist aus-
geschlossen. Wird erst nach der 
Durchführung einer Maßnahme 
zum Ausbau oder zur Ertüchtigung, 
zu Umbeseilungen oder Zubesei-
lungen, zum Seiltausch oder zur 
Änderung des Betriebskonzepts ei-
nes Übertragungsnetzes bekannt, 
dass durch die Maßnahme die 
technischen Infrastrukturen elekt-
romagnetisch beeinflusst werden, 
bleiben die Rechte und Pflichten 
des Betreibers technischer Infra-
strukturen unberührt.“ 

b) Der bisherige Absatz 4 wird durch 
den folgenden Absatz 7 ersetzt:  

b) Der bisherige Absatz 4 wird durch 
den folgenden Absatz 7 ersetzt:  
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„(7) Besteht Uneinigkeit zwi-
schen dem Übertragungsnetzbe-
treiber und dem betroffenen Betrei-
ber technischer Infrastrukturen 
über das Ausmaß der elektromag-
netischen Beeinflussung oder über 
die technisch und wirtschaftlich 
vorzugswürdigen Schutz- und Si-
cherungsmaßnahmen nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 oder über 
die für diese Maßnahmen notwen-
digen Kosten nach Absatz 4, so hat 
der Übertragungsnetzbetreiber 
über die offenen Streitfragen auf 
seine Kosten spätestens sechs 
Monate nach Beginn der Uneinig-
keit ein Gutachten eines unabhän-
gigen technischen Sachverständi-
gen einzuholen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, in welchem der 
Übertragungsnetzbetreiber oder 
der betroffene Betreiber techni-
scher Infrastrukturen gegenüber 
dem jeweils anderen angezeigt hat, 
dass Uneinigkeit gemäß Satz 1 be-
steht. Für die Anzeige genügt die 
Textform. Der unabhängige Sach-
verständige wird durch den Über-
tragungsnetzbetreiber im Einver-
nehmen mit dem Betreiber techni-
scher Infrastrukturen bestimmt. 
Kann kein Einvernehmen erzielt 
werden, schlägt der Übertragungs-
netzbetreiber drei unabhängige 
technische Sachverständige vor, 
und der Betreiber technischer Infra-
strukturen benennt binnen zwei 
Wochen ab Übermittlung des Vor-
schlags in Textform einen dieser 
Sachverständigen für die Klärung. 
Soweit Gegenstand des Gutach-
tens die technisch und wirtschaft-
lich vorzugswürdigen Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen sind, ha-
ben der Übertragungsnetzbetreiber 
und der Betreiber technischer Infra-
strukturen die Umsetzung der in 
dem Gutachten benannten erfor-
derlichen Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen unverzüglich nach Er-
stellung des Gutachtens sicherzu-
stellen.“ 

(7) „ Besteht Uneinigkeit zwi-
schen dem Übertragungsnetzbe-
treiber und dem betroffenen Betrei-
ber technischer Infrastrukturen 
über das Ausmaß der elektromag-
netischen Beeinflussung oder über 
die technisch und wirtschaftlich 
vorzugswürdigen Schutz- und Si-
cherungsmaßnahmen nach Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 oder über 
die für diese Maßnahmen notwen-
digen Kosten nach Absatz 4, so hat 
der Übertragungsnetzbetreiber 
über die offenen Streitfragen auf 
seine Kosten spätestens sechs 
Monate nach Beginn der Uneinig-
keit ein Gutachten eines unabhän-
gigen technischen Sachverständi-
gen einzuholen. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt, in welchem der 
Übertragungsnetzbetreiber oder 
der betroffene Betreiber techni-
scher Infrastrukturen gegenüber 
dem jeweils anderen angezeigt hat, 
dass Uneinigkeit gemäß Satz 1 be-
steht. Für die Anzeige genügt die 
Textform. Der unabhängige Sach-
verständige wird durch den Über-
tragungsnetzbetreiber im Einver-
nehmen mit dem Betreiber techni-
scher Infrastrukturen bestimmt. 
Kann kein Einvernehmen erzielt 
werden, schlägt der Übertragungs-
netzbetreiber drei unabhängige 
technische Sachverständige vor, 
und der Betreiber technischer Infra-
strukturen benennt binnen zwei 
Wochen ab Übermittlung des Vor-
schlags in Textform einen dieser 
Sachverständigen für die Klärung. 
Soweit Gegenstand des Gutach-
tens die technisch und wirtschaft-
lich vorzugswürdigen Schutz- und 
Sicherungsmaßnahmen sind, ha-
ben der Übertragungsnetzbetreiber 
und der Betreiber technischer Infra-
strukturen die Umsetzung der in 
dem Gutachten benannten erfor-
derlichen Schutz- und Sicherungs-
maßnahmen unverzüglich nach Er-
stellung des Gutachtens sicherzu-
stellen.“ 

c) Der bisherige Absatz 5 wird gestri-
chen.  

c) Der bisherige Absatz 5 wird gestri-
chen.  
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d) Der bisherige Absatz 6 wird zu Ab-
satz 8. 

d) Der bisherige Absatz 6 wird zu Ab-
satz 8. 

77. § 49c Absatz 1 Satz 2 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

77. § 49c Absatz 1 Satz 2 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

„Satz 1 Nummer 1 ist anzuwenden bis 
zum Ende des Zeitraums, der sich aus 
§ 49b Absatz 1 Satz 1 ergibt.“ 

„Satz 1 Nummer 1 ist anzuwenden bis 
zum Ende des Zeitraums, der sich aus 
§ 49b Absatz 1 Satz 1 ergibt.“ 

78. § 49d wird wie folgt geändert: 78. § 49d wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 in der Angabe 
vor Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 
und 5, Absatz 5 Satz 2 wird jeweils 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 Satz 1 in der Angabe 
vor Nummer 1, Absatz 3 Satz 1 
und 5, Absatz 5 Satz 2 wird jeweils 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

b) Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe a 
wird durch den folgenden Buchsta-
ben a ersetzt: 

b) Absatz 6 Nummer 3 Buchstabe a 
wird durch den folgenden Buchsta-
ben a ersetzt: 

„a) unter Beachtung der Arti-
kel 24, 25 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 in der 
Fassung vom 4. März 2021 
und“. 

a) „ unter Beachtung der Arti-
kel 24, 25 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 in der 
Fassung vom 4. März 2021 
und“. 

c) Absatz 8 wird wie folgt geändert: c) Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 
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d) In Absatz 10 Satz 2, 3 und 5 wird 
jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

d) In Absatz 10 Satz 2, 3 und 5 wird 
jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

79. In § 50 wird die Überschrift durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

79. In § 50 wird die Überschrift durch die 
folgende Überschrift ersetzt: 

„§ 50 „§ 50 

Verordnungsermächtigung zur Vorrats-
haltung zur Sicherung der Energiever-

sorgung“. 

Verordnungsermächtigung zur Vorrats-
haltung zur Sicherung der Energiever-

sorgung“. 

80. § 50d Absatz 2 Satz 2 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

80. § 50d Absatz 2 Satz 2 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

„Die Bundesregierung kann nach Aus-
rufung der Alarmstufe oder Notfallstufe 
nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b 
und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 in Verbindung mit dem Not-
fallplan Gas des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie vom Sep-
tember 2019, der auf der Internetseite 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie veröffentlicht ist, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zulassen, dass die 
Betreiber die Reserveanlagen befristet 
am Strommarkt einsetzen.“ 

„Die Bundesregierung kann nach Aus-
rufung der Alarmstufe oder Notfallstufe 
nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe b 
und Artikel 11 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 in Verbindung mit dem Not-
fallplan Gas des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie vom Sep-
tember 2019, der auf der Internetseite 
des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie veröffentlicht ist, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung 
des Bundesrates zulassen, dass die 
Betreiber die Reserveanlagen befristet 
am Strommarkt einsetzen.“ 

81. § 53a Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

81. § 53a Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

„Gasversorgungsunternehmen haben 
zu gewährleisten, dass mindestens in 
den in Artikel 6 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2017/1938 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 genannten Fällen 
versorgt werden die von ihnen direkt 
belieferten 

„Gasversorgungsunternehmen haben 
zu gewährleisten, dass mindestens in 
den in Artikel 6 Absatz 1 der Verord-
nung (EU) 2017/1938 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 genannten Fällen 
versorgt werden die von ihnen direkt 
belieferten 
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1. Haushaltskunden sowie weitere 
Letztverbraucher im Erdgasvertei-
lernetz, bei denen standardisierte 
Lastprofile anzuwenden sind, oder 
Letztverbraucher im Erdgasvertei-
lernetz, die Haushaltskunden zum 
Zwecke der Wärmeversorgung be-
liefern und zwar zu dem Teil, der für 
die Wärmelieferung benötigt wird, 

1. Haushaltskunden sowie weitere 
Letztverbraucher im Erdgasvertei-
lernetz, bei denen standardisierte 
Lastprofile anzuwenden sind, oder 
Letztverbraucher im Erdgasvertei-
lernetz, die Haushaltskunden zum 
Zwecke der Wärmeversorgung be-
liefern und zwar zu dem Teil, der für 
die Wärmelieferung benötigt wird, 

2. grundlegenden sozialen Dienste im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 im Erd-
gasverteilernetz und im Fernlei-
tungsnetz, 

2. grundlegenden sozialen Dienste im 
Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 im Erd-
gasverteilernetz und im Fernlei-
tungsnetz, 

3. Fernwärmeanlagen, soweit sie 
Wärme an Kunden im Sinne der 
Nummern 1 und 2 liefern, die an 
ein Erdgasverteilernetz oder ein 
Fernleitungsnetz angeschlossen 
sind und keinen Brennstoffwechsel 
vornehmen können, und zwar zu 
dem Teil, der für die Wärmeliefe-
rung benötigt wird.“ 

3. Fernwärmeanlagen, soweit sie 
Wärme an Kunden im Sinne der 
Nummern 1 und 2 liefern, die an 
ein Erdgasverteilernetz oder ein 
Fernleitungsnetz angeschlossen 
sind und keinen Brennstoffwechsel 
vornehmen können, und zwar zu 
dem Teil, der für die Wärmeliefe-
rung benötigt wird.“ 

82. § 53b wird wie folgt geändert: 82. § 53b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
und die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
und die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
ersetzt. 
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c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
und die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
und die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

83. § 54 Absatz 2 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz 1 ersetzt: 

83. § 54 Absatz 2 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz 1 ersetzt: 

„Soweit Energieversorgungsunterneh-
men betroffen sind, an deren Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetz jeweils we-
niger als 100 000 Kunden unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen sind, ob-
liegt den Landesregulierungsbehörden 

„Soweit Energieversorgungsunterneh-
men betroffen sind, an deren Elektrizi-
täts- oder Gasverteilernetz jeweils we-
niger als 100 000 Kunden unmittelbar 
oder mittelbar angeschlossen sind, ob-
liegt den Landesregulierungsbehörden 

1. die Genehmigung der Entgelte für 
den Netzzugang nach § 23a, 

1. die Genehmigung der Entgelte für 
den Netzzugang nach § 23a, 

2. die Genehmigung oder Festlegung 
im Rahmen der Bestimmung der 
Entgelte für den Netzzugang im 
Wege einer Anreizregulierung nach 
§ 21a, 

2. die Genehmigung oder Festlegung 
im Rahmen der Bestimmung der 
Entgelte für den Netzzugang im 
Wege einer Anreizregulierung nach 
§ 21a, 

3. die Genehmigung oder Untersa-
gung individueller Entgelte für den 
Netzzugang, soweit diese in einer 
nach § 24 Satz 1 Nummer 3 erlas-
senen Rechtsverordnung in der bis 
zum Ablauf des 28. Dezember 
2023 geltenden Fassung oder 
durch eine Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 21 Absatz 2 
Satz 4 Nummer 2 Buchstabe c 
oder Nummer 3 Buchstabe e oder f 
vorgesehen sind, 

3. die Genehmigung oder Untersa-
gung individueller Entgelte für den 
Netzzugang, soweit diese in einer 
nach § 24 Satz 1 Nummer 3 erlas-
senen Rechtsverordnung in der bis 
zum Ablauf des 28. Dezember 
2023 geltenden Fassung oder 
durch eine Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 21 Absatz 2 
Satz 4 Nummer 2 Buchstabe c 
oder Nummer 3 Buchstabe e oder f 
vorgesehen sind, 

4. die Überwachung der Vorschriften 
zur Entflechtung nach § 6 Absatz 1 
in Verbindung mit den §§ 6a bis 7a, 

4. die Überwachung der Vorschriften 
zur Entflechtung nach § 6 Absatz 1 
in Verbindung mit den §§ 6a bis 7a, 
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5. die Überwachung der Vorschriften 
zur Systemverantwortung der Be-
treiber von Energieversorgungs-
netzen nach den §§ 14a, 14b und 
15 bis 16a, 

5. die Überwachung der Vorschriften 
zur Systemverantwortung der Be-
treiber von Energieversorgungs-
netzen nach den §§ 14a, 14b und 
15 bis 16a, 

6. die Überwachung der Vorschriften 
zum Netzanschluss nach den 
§§ 17 und 18 mit Ausnahme der 
Vorschriften zur Festlegung oder 
Genehmigung der technischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen für 
einen Netzanschluss oder die Me-
thoden für die Bestimmung dieser 
Bedingungen durch die Regulie-
rungsbehörde, soweit derartige 
Vorschriften in einer nach § 17 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 in der bis 
zum Ablauf des 28. Dezember 
2023 geltenden Fassung erlasse-
nen Rechtsverordnung oder durch 
eine Festlegung der Bundesnetza-
gentur nach § 17 Absatz 4 vorge-
sehen sind, 

6. die Überwachung der Vorschriften 
zum Netzanschluss nach den 
§§ 17 und 18 mit Ausnahme der 
Vorschriften zur Festlegung oder 
Genehmigung der technischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen für 
einen Netzanschluss oder die Me-
thoden für die Bestimmung dieser 
Bedingungen durch die Regulie-
rungsbehörde, soweit derartige 
Vorschriften in einer nach § 17 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 2 in der bis 
zum Ablauf des 28. Dezember 
2023 geltenden Fassung erlasse-
nen Rechtsverordnung oder durch 
eine Festlegung der Bundesnetza-
gentur nach § 17 Absatz 4 vorge-
sehen sind, 

7. die Überwachung der technischen 
Vorschriften nach § 19, 

7. die Überwachung der technischen 
Vorschriften nach § 19, 

8. die Missbrauchsaufsicht nach den 
§§ 30 und 31 sowie die Vorteilsab-
schöpfung nach § 33, 

8. die Missbrauchsaufsicht nach den 
§§ 30 und 31 sowie die Vorteilsab-
schöpfung nach § 33, 

9. die Entscheidung über das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach 
§ 110 Absatz 2 und 4, 

9. die Entscheidung über das Vorlie-
gen der Voraussetzungen nach 
§ 110 Absatz 2 und 4, 

10. die Festlegung und Feststellung 
der notwendigen technischen An-
passungen und Kosten im Rahmen 
der Umstellung der Gasqualität 
nach § 19a Absatz 2, 

10. die Festlegung und Feststellung 
der notwendigen technischen An-
passungen und Kosten im Rahmen 
der Umstellung der Gasqualität 
nach § 19a Absatz 2, 

11. die Veröffentlichung nach § 23b 
Absatz 1, mit Ausnahme von § 23b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und 10 
bis 13, die zugleich auch die Bun-
desnetzagentur wahrnehmen 
kann, und  

11. die Veröffentlichung nach § 23b 
Absatz 1, mit Ausnahme von § 23b 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 und 10 
bis 13, die zugleich auch die Bun-
desnetzagentur wahrnehmen 
kann, und  
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12. die Genehmigung der vollständig 
integrierten Netzkomponenten 
nach § 11b Absatz 1 Nummer 2 
zweiter Halbsatz.“ 

12. die Genehmigung der vollständig 
integrierten Netzkomponenten 
nach § 11b Absatz 1 Nummer 2 
zweiter Halbsatz.“ 

84. § 54a wird durch den folgenden § 54a 
ersetzt: 

84. § 54a wird durch den folgenden § 54a 
ersetzt: 

„§ 54a „§ 54a 

Zuständigkeiten nach der Verordnung 
(EU) 2017/1938; Verordnungsermäch-

tigung 

Zuständigkeiten nach der Verordnung 
(EU) 2017/1938; Verordnungsermäch-

tigung 

(1) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie ist zuständige 
Behörde für die Durchführung der in der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 festgelegten 
Maßnahmen. Die §§ 3, 4 und 16 des 
Energiesicherungsgesetzes vom 20. 
Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
167) geändert worden ist und die §§ 5, 
8 und 21 des Wirtschaftssicherstel-
lungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Oktober 1968 
(BGBl. I S. 1069), das zuletzt durch Ar-
tikel 134 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert 
worden ist, bleiben hiervon unberührt. 

(1) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie ist zuständige 
Behörde für die Durchführung der in der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 festgelegten 
Maßnahmen. Die §§ 3, 4 und 16 des 
Energiesicherungsgesetzes vom 20. 
Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 23. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
167) geändert worden ist und die §§ 5, 
8 und 21 des Wirtschaftssicherstel-
lungsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Oktober 1968 
(BGBl. I S. 1069), das zuletzt durch Ar-
tikel 134 der Verordnung vom 31. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert 
worden ist, bleiben hiervon unberührt. 

(2) Folgende in der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 bestimmte Aufgaben werden 
auf die Bundesnetzagentur übertragen: 

(2)  Folgende in der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 bestimmte Aufgaben werden 
auf die Bundesnetzagentur übertragen: 

1. die Durchführung der Risikobewer-
tung nach Artikel 7 und die Aufstel-
lung des Präventionsplans nach 
Artikel 8, 

1. die Durchführung der Risikobewer-
tung nach Artikel 7 und die Aufstel-
lung des Präventionsplans nach 
Artikel 8, 
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2. folgende Aufgaben betreffend den 
Ausbau bidirektionaler Lastflüsse: 
die Aufgaben im Rahmen des Ver-
fahrens nach Anhang III, die Über-
wachung der Erfüllung der Ver-
pflichtung nach Artikel 5 Absatz 4, 
Aufgaben nach Artikel 5 Absatz 8, 

2. folgende Aufgaben betreffend den 
Ausbau bidirektionaler Lastflüsse: 
die Aufgaben im Rahmen des Ver-
fahrens nach Anhang III, die Über-
wachung der Erfüllung der Ver-
pflichtung nach Artikel 5 Absatz 4, 
Aufgaben nach Artikel 5 Absatz 8, 

3. die in Artikel 5 Absatz 1 und 8 Un-
terabsatz 1 genannten Aufgaben 
sowie 

3. die in Artikel 5 Absatz 1 und 8 Un-
terabsatz 1 genannten Aufgaben 
sowie 

4. die nationale Umsetzung von Soli-
daritätsmaßnahmen nach Arti-
kel 13. 

4. die nationale Umsetzung von Soli-
daritätsmaßnahmen nach Arti-
kel 13. 

Die Bundesnetzagentur nimmt diese 
Aufgaben unter der Aufsicht des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie wahr. Die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie nach Absatz 1 für Regelungen 
im Hinblick auf die in Artikel 5 Absatz 1 
bis 3 und Artikel 6 in Verbindung mit Ar-
tikel 2 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2017/1938 genannten Standards bleibt 
hiervon unberührt. 

Die Bundesnetzagentur nimmt diese 
Aufgaben unter der Aufsicht des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie wahr. Die Zuständigkeit des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie nach Absatz 1 für Regelungen 
im Hinblick auf die in Artikel 5 Absatz 1 
bis 3 und Artikel 6 in Verbindung mit Ar-
tikel 2 Nummer 5 der Verordnung (EU) 
2017/1938 genannten Standards bleibt 
hiervon unberührt. 

(3) Die Bestimmung der wesentli-
chen Elemente, die im Rahmen der Ri-
sikobewertung zu berücksichtigen und 
zu untersuchen sind, einschließlich der 
Szenarien, die nach Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
2017/1938 in der Fassung vom 13. Juni 
2024 zu analysieren sind, bedarf der 
Zustimmung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie. Die Bundes-
netzagentur kann durch Festlegung ge-
mäß § 29 Absatz 1 Einzelheiten zu In-
halt und Verfahren der Übermittlung 
von Informationen nach Artikel 7 Ab-
satz 6 der Verordnung (EU) 2017/1938, 
zum Verfahren nach Anhang III  sowie 
zur Kostenaufteilung nach Artikel 5 Ab-
satz 7 der Verordnung (EU) 2017/1938 
in der Fassung vom 13. Juni 2024 re-
geln. 

(3) Die Bestimmung der wesentli-
chen Elemente, die im Rahmen der Ri-
sikobewertung zu berücksichtigen und 
zu untersuchen sind, einschließlich der 
Szenarien, die nach Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe c der Verordnung (EU) 
2017/1938 in der Fassung vom 13. Juni 
2024 zu analysieren sind, bedarf der 
Zustimmung des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie. Die Bundes-
netzagentur kann durch Festlegung ge-
mäß § 29 Absatz 1 Einzelheiten zu In-
halt und Verfahren der Übermittlung 
von Informationen nach Artikel 7 Ab-
satz 6 der Verordnung (EU) 2017/1938, 
zum Verfahren nach Anhang III  sowie 
zur Kostenaufteilung nach Artikel 5 Ab-
satz 7 der Verordnung (EU) 2017/1938 
in der Fassung vom 13. Juni 2024 re-
geln. 
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(4) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

(4) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der 
Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

1. zum Zwecke der Durchführung der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 weitere 
Aufgaben an die Bundesnetzagen-
tur zu übertragen, 

1. zum Zwecke der Durchführung der 
Verordnung (EU) 2017/1938 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 weitere 
Aufgaben an die Bundesnetzagen-
tur zu übertragen, 

2. Verfahren und Zuständigkeiten von 
Bundesbehörden bezüglich der 
Übermittlung von Daten nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EU) 
2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 festzulegen sowie zu be-
stimmen, welchen Erdgasunter-
nehmen die dort genannten Infor-
mationspflichten obliegen, 

2. Verfahren und Zuständigkeiten von 
Bundesbehörden bezüglich der 
Übermittlung von Daten nach Arti-
kel 14 der Verordnung (EU) 
2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 festzulegen sowie zu be-
stimmen, welchen Erdgasunter-
nehmen die dort genannten Infor-
mationspflichten obliegen, 

3. Verfahren und Inhalt der Berichts-
pflichten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe k der Verordnung (EU) 
2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 festzulegen sowie 

3. Verfahren und Inhalt der Berichts-
pflichten nach Artikel 10 Absatz 1 
Buchstabe k der Verordnung (EU) 
2017/1938 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 festzulegen sowie 

4. weitere Berichts- und Meldepflich-
ten zu regeln, die zur Bewertung 
der Gasversorgungssicherheits-
lage erforderlich sind.“ 

4. weitere Berichts- und Meldepflich-
ten zu regeln, die zur Bewertung 
der Gasversorgungssicherheits-
lage erforderlich sind.“ 

85. § 54b wird wie folgt geändert: 85. § 54b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie ist zuständige 
Behörde für die Durchführung der 
in der Verordnung (EU) 2019/941 
in der Fassung vom 14. Juni 2019 
festgelegten Maßnahmen.“ 

„Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie ist zuständige 
Behörde für die Durchführung der 
in der Verordnung (EU) 2019/941 
in der Fassung vom 14. Juni 2019 
festgelegten Maßnahmen.“ 

b) Die Absätze 3 und 4 werden durch 
die folgenden Absätze 3 und 4 er-
setzt: 

b) Die Absätze 3 und 4 werden durch 
die folgenden Absätze 3 und 4 er-
setzt: 
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„(3) Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, zum Zwecke der 
Durchführung der Verordnung (EU) 
2019/941 in der Fassung vom 14. 
Juni 2019 weitere Aufgaben an die 
Bundesnetzagentur zu übertragen. 

(3) „ Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung, 
die nicht der Zustimmung des Bun-
desrates bedarf, zum Zwecke der 
Durchführung der Verordnung (EU) 
2019/941 in der Fassung vom 14. 
Juni 2019 weitere Aufgaben an die 
Bundesnetzagentur zu übertragen. 

(4) Die Bundesnetzagentur 
nimmt diese Aufgaben unter der 
Aufsicht des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie wahr. 
Die Bestimmung der im Sinne des 
Artikels 7 der Verordnung (EU) 
2019/941 in der Fassung vom 14. 
Juni 2019 wichtigsten nationalen 
Szenarien für Stromversorgungs-
krisen bedarf der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie.“ 

(4) Die Bundesnetzagentur 
nimmt diese Aufgaben unter der 
Aufsicht des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie wahr. 
Die Bestimmung der im Sinne des 
Artikels 7 der Verordnung (EU) 
2019/941 in der Fassung vom 14. 
Juni 2019 wichtigsten nationalen 
Szenarien für Stromversorgungs-
krisen bedarf der Zustimmung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie.“ 

86. § 56 wird wie folgt geändert: 86. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Bundesnetzagentur nimmt die 
Aufgaben wahr, die den Regulie-
rungsbehörden der Mitgliedstaaten 
mit folgenden Rechtsakten übertra-
gen sind: 

„Die Bundesnetzagentur nimmt die 
Aufgaben wahr, die den Regulie-
rungsbehörden der Mitgliedstaaten 
mit folgenden Rechtsakten übertra-
gen sind: 

1. Verordnung (EU) 2019/943 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024 und den auf Grundlage 
dieser Verordnung erlassenen 
Verordnungen der Europäi-
schen Kommission sowie auf 
Grundlage der Artikel 4, 5, 11, 
25 Absatz 1, 2 und 4 sowie der 
Artikel 26 und 27 der Verord-
nung (EU) 2019/942 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024, 

1.  Verordnung (EU) 2019/943 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024 und den auf Grundlage 
dieser Verordnung erlassenen 
Verordnungen der Europäi-
schen Kommission sowie auf 
Grundlage der Artikel 4, 5, 11, 
25 Absatz 1, 2 und 4 sowie der 
Artikel 26 und 27 der Verord-
nung (EU) 2019/942 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024, 
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2. Verordnung (EU) 2024/1789 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024 und den auf Grundlage 
des Artikels 71 oder des Arti-
kels 74 dieser Verordnung er-
lassenen Verordnungen der 
Europäischen Kommission, 

2. Verordnung (EU) 2024/1789 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024 und den auf Grundlage 
des Artikels 71 oder des Arti-
kels 74 dieser Verordnung er-
lassenen Verordnungen der 
Europäischen Kommission, 

3. Verordnung (EU) 2017/1938 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024, 

3. Verordnung (EU) 2017/1938 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024, 

4. Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024, 

4. Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024, 

5. Verordnung (EU) 2022/869 in 
der Fassung vom 24. Juni 
2024, 

5. Verordnung (EU) 2022/869 in 
der Fassung vom 24. Juni 
2024, 

6. Verordnung (EU) 2019/941 in 
der Fassung vom 14. Juni 
2019 und 

6. Verordnung (EU) 2019/941 in 
der Fassung vom 14. Juni 
2019 und 

7. Verordnung (EU) 2019/942 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024.“ 

7.  Verordnung (EU) 2019/942 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024.“ 

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Bundesnetzagentur nimmt die 
Aufgaben wahr, die den Mitglied-
staaten übertragen worden sind mit 

„Die Bundesnetzagentur nimmt die 
Aufgaben wahr, die den Mitglied-
staaten übertragen worden sind mit 

1. Artikel 9 Absatz 2 und 3 der 
Verordnung (EU) 2015/1222 in 
der Fassung vom 22. Februar 
2021, 

1. Artikel 9 Absatz 2 und 3 der 
Verordnung (EU) 2015/1222 in 
der Fassung vom 22. Februar 
2021, 

2. Artikel 4 Absatz 2 und 3 der 
Verordnung (EU) 2016/1719 in 
der Fassung vom 22. Februar 
2021, 

2. Artikel 4 Absatz 2 und 3 der 
Verordnung (EU) 2016/1719 in 
der Fassung vom 22. Februar 
2021, 

3. Artikel 5 Absatz 8 der Verord-
nung (EU) 2017/1485 in der 
Fassung vom 22. Februar 
2021, 

3. Artikel 5 Absatz 8 der Verord-
nung (EU) 2017/1485 in der 
Fassung vom 22. Februar 
2021, 
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4. Artikel 4 Absatz 6 der Verord-
nung (EU) 2017/2195 in der 
Fassung vom 25. Mai 2022 
und 

4. Artikel 4 Absatz 6 der Verord-
nung (EU) 2017/2195 in der 
Fassung vom 25. Mai 2022 
und 

5. Artikel 15 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2019/943 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024.“ 

5. Artikel 15 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2019/943 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024.“ 

87. § 57a wird wie folgt geändert: 87. § 57a wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden durch 
die folgenden Absätze 1 und 2 er-
setzt: 

a) Die Absätze 1 und 2 werden durch 
die folgenden Absätze 1 und 2 er-
setzt: 

„(1) Die Bundesnetzagentur 
kann die Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden um 
eine Stellungnahme dazu ersu-
chen, ob eine von einer anderen 
nationalen Regulierungsbehörde 
getroffene Entscheidung im Ein-
klang mit der Richtlinie (EU) 
2019/944 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024, der Richtlinie (EU) 
2024/1788 in der Fassung vom 
13. Juni 2024, der Verordnung 
(EU) 2019/943 in der Fassung vom 
13. Juni 2024, der Verordnung 
(EU) 2024/1789 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 oder den nach 
diesen Vorschriften erlassenen 
Leitlinien steht. 

(1) „ Die Bundesnetzagentur 
kann die Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden um 
eine Stellungnahme dazu ersu-
chen, ob eine von einer anderen 
nationalen Regulierungsbehörde 
getroffene Entscheidung im Ein-
klang mit der Richtlinie (EU) 
2019/944 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024, der Richtlinie (EU) 
2024/1788 in der Fassung vom 
13. Juni 2024, der Verordnung 
(EU) 2019/943 in der Fassung vom 
13. Juni 2024, der Verordnung 
(EU) 2024/1789 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 oder den nach 
diesen Vorschriften erlassenen 
Leitlinien steht. 
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(2) Die Bundesnetzagentur 
kann der Europäischen Kommis-
sion jede Entscheidung einer Re-
gulierungsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaates mit Belang für den 
grenzüberschreitenden Handel in-
nerhalb von zwei Monaten ab dem 
Tag, an dem die fragliche Entschei-
dung ergangen ist, zur Prüfung vor-
legen, wenn die Bundesnetzagen-
tur der Auffassung ist, dass die Ent-
scheidung der anderen Regulie-
rungsbehörde nicht mit den nach 
der Richtlinie (EU) 2024/1788 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 
oder der Verordnung (EU) 
2024/1789 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 erlassenen Leitlinie oder 
mit den nach der Richtlinie (EU) 
2019/944 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 oder Kapitel VII der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 erlassenen 
Netzkodizes und Leitlinien in Ein-
klang steht.“ 

(2) Die Bundesnetzagentur 
kann der Europäischen Kommis-
sion jede Entscheidung einer Re-
gulierungsbehörde eines anderen 
Mitgliedstaates mit Belang für den 
grenzüberschreitenden Handel in-
nerhalb von zwei Monaten ab dem 
Tag, an dem die fragliche Entschei-
dung ergangen ist, zur Prüfung vor-
legen, wenn die Bundesnetzagen-
tur der Auffassung ist, dass die Ent-
scheidung der anderen Regulie-
rungsbehörde nicht mit den nach 
der Richtlinie (EU) 2024/1788 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 
oder der Verordnung (EU) 
2024/1789 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 erlassenen Leitlinie oder 
mit den nach der Richtlinie (EU) 
2019/944 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 oder Kapitel VII der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 erlassenen 
Netzkodizes und Leitlinien in Ein-
klang steht.“ 

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Bundesnetzagentur ist befugt, 
eine eigene Entscheidung nach-
träglich zu ändern, soweit dies er-
forderlich ist, um einer Stellung-
nahme der Agentur der Europäi-
schen Union für die Zusammenar-
beit der Energieregulierungsbehör-
den zu genügen nach 

„Die Bundesnetzagentur ist befugt, 
eine eigene Entscheidung nach-
träglich zu ändern, soweit dies er-
forderlich ist, um einer Stellung-
nahme der Agentur der Europäi-
schen Union für die Zusammenar-
beit der Energieregulierungsbehör-
den zu genügen nach 

1. Artikel 63 Absatz 2 der Richtli-
nie (EU) 2019/944 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024, 

1. Artikel 63 Absatz 2 der Richtli-
nie (EU) 2019/944 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024, 

2. Artikel 81 Absatz 2 der Richtli-
nie (EU) 2024/1788 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 oder 

2. Artikel 81 Absatz 2 der Richtli-
nie (EU) 2024/1788 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 oder 

3. Artikel 6 Absatz 5 der Verord-
nung (EU) 2019/942 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024.“ 

3. Artikel 6 Absatz 5 der Verord-
nung (EU) 2019/942 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024.“ 
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c) Absatz 4 wird durch den folgenden 
Absatz 4 ersetzt: 

c) Absatz 4 wird durch den folgenden 
Absatz 4 ersetzt: 

„(4) Die Bundesnetzagentur ist 
befugt, jede eigene Entscheidung 
auf Verlangen der Europäischen 
Kommission nach Artikel 63 Ab-
satz 6 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2019/944 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 oder Artikel 81 Ab-
satz 6 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2024/1788 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 nachträglich zu 
ändern oder aufzuheben.“ 

(4) „ Die Bundesnetzagentur ist 
befugt, jede eigene Entscheidung 
auf Verlangen der Europäischen 
Kommission nach Artikel 63 Ab-
satz 6 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2019/944 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 oder Artikel 81 Ab-
satz 6 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2024/1788 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024 nachträglich zu 
ändern oder aufzuheben.“ 

88. § 57b Absatz 1 wird durch den folgen-
den Absatz 1 ersetzt: 

88. § 57b Absatz 1 wird durch den folgen-
den Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Die Bundesnetzagentur ist die 
zuständige Behörde für die in der Netz-
region eingerichteten regionalen Koor-
dinierungszentren im Sinne des Artikels 
35 in Verbindung mit Artikel 37 der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024.“ 

(1) „ Die Bundesnetzagentur ist die 
zuständige Behörde für die in der Netz-
region eingerichteten regionalen Koor-
dinierungszentren im Sinne des Artikels 
35 in Verbindung mit Artikel 37 der Ver-
ordnung (EU) 2019/943 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024.“ 

89. § 58 Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

89. § 58 Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 
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„In den Fällen des § 65 in Verbindung 
mit den §§ 6 bis 6b, 7 bis 7b und 9 bis 
10e, des § 25 Satz 2, des § 28a Ab-
satz 3 Satz 1, des § 56 in Verbindung 
mit Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2019/942 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 und von Ent-
scheidungen, die nach einer Rechtsver-
ordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit Satz 2 Nummer 5 in der 
bis zum Ablauf des 28. Dezember 2023 
geltenden Fassung vorgesehen sind, 
entscheidet die Bundesnetzagentur im 
Einvernehmen mit dem Bundeskartell-
amt, wobei jedoch hinsichtlich der Ent-
scheidung nach § 65 in Verbindung mit 
den §§ 6 bis 6a, 7 bis 7b und 9 bis 10e 
das Einvernehmen nur bezüglich der 
Bestimmung des Verpflichteten und 
hinsichtlich der Entscheidung nach 
§ 28a Absatz 3 Satz 1 das Einverneh-
men nur bezüglich des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 28a Absatz 1 
Nummer 1 und 5, jeweils ausgenom-
men die Voraussetzungen der Versor-
gungssicherheit, des effizienten Funkti-
onierens der betroffenen regulierten 
Netze sowie der Erdgasversorgungssi-
cherheit der Europäischen Union erfor-
derlich ist.“ 

„In den Fällen des § 65 in Verbindung 
mit den §§ 6 bis 6b, 7 bis 7b und 9 bis 
10e, des § 25 Satz 2, des § 28a Ab-
satz 3 Satz 1, des § 56 in Verbindung 
mit Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a der 
Verordnung (EU) 2019/942 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 und von Ent-
scheidungen, die nach einer Rechtsver-
ordnung nach § 24 Satz 1 Nummer 2 in 
Verbindung mit Satz 2 Nummer 5 in der 
bis zum Ablauf des 28. Dezember 2023 
geltenden Fassung vorgesehen sind, 
entscheidet die Bundesnetzagentur im 
Einvernehmen mit dem Bundeskartell-
amt, wobei jedoch hinsichtlich der Ent-
scheidung nach § 65 in Verbindung mit 
den §§ 6 bis 6a, 7 bis 7b und 9 bis 10e 
das Einvernehmen nur bezüglich der 
Bestimmung des Verpflichteten und 
hinsichtlich der Entscheidung nach 
§ 28a Absatz 3 Satz 1 das Einverneh-
men nur bezüglich des Vorliegens der 
Voraussetzungen des § 28a Absatz 1 
Nummer 1 und 5, jeweils ausgenom-
men die Voraussetzungen der Versor-
gungssicherheit, des effizienten Funkti-
onierens der betroffenen regulierten 
Netze sowie der Erdgasversorgungssi-
cherheit der Europäischen Union erfor-
derlich ist.“ 

90. § 58a wird wie folgt geändert: 90. § 58a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Zur Durchführung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 arbei-
tet die Bundesnetzagentur mit der 
Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit der Ener-
gieregulierungsbehörden, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, mit dem Bundeskar-
tellamt sowie mit den Börsenauf-
sichtsbehörden und den Handels-
überwachungsstellen zusammen.“ 

(1) „ Zur Durchführung der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 arbei-
tet die Bundesnetzagentur mit der 
Agentur der Europäischen Union 
für die Zusammenarbeit der Ener-
gieregulierungsbehörden, der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht, mit dem Bundeskar-
tellamt sowie mit den Börsenauf-
sichtsbehörden und den Handels-
überwachungsstellen zusammen.“ 
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b) Absatz 4 wird durch den folgenden 
Absatz 4 ersetzt: 

b) Absatz 4 wird durch den folgenden 
Absatz 4 ersetzt: 

„(4) Die Bundesnetzagentur 
kann zur Durchführung der Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 durch 
Festlegungen nach § 29 Absatz 1 
nähere Bestimmungen treffen, ins-
besondere zur Verpflichtung zur 
Veröffentlichung von Informationen 
nach Artikel 4, zur Registrierung 
der Marktteilnehmer nach Artikel 9 
Absatz 4 und 5 und zur Datenmel-
dung nach Artikel 8 Absatz 1 oder 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024, soweit nicht die Eu-
ropäische Kommission entgegen-
stehende Vorschriften nach Arti-
kel 8 Absatz 2 oder Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 er-
lassen hat. Festlegungen, die nä-
here Bestimmungen zu den Daten-
meldepflichten nach Artikel 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 
treffen, erfolgen mit Zustimmung 
der Markttransparenzstelle.“ 

(4) „ Die Bundesnetzagentur 
kann zur Durchführung der Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 durch 
Festlegungen nach § 29 Absatz 1 
nähere Bestimmungen treffen, ins-
besondere zur Verpflichtung zur 
Veröffentlichung von Informationen 
nach Artikel 4, zur Registrierung 
der Marktteilnehmer nach Artikel 9 
Absatz 4 und 5 und zur Datenmel-
dung nach Artikel 8 Absatz 1 oder 
Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024, soweit nicht die Eu-
ropäische Kommission entgegen-
stehende Vorschriften nach Arti-
kel 8 Absatz 2 oder Absatz 6 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 er-
lassen hat. Festlegungen, die nä-
here Bestimmungen zu den Daten-
meldepflichten nach Artikel 8 der 
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 in 
der Fassung vom 13. Juni 2024 
treffen, erfolgen mit Zustimmung 
der Markttransparenzstelle.“ 

91. § 59 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 91. § 59 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt geändert: a) Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 12 bis 14 wer-
den durch die folgenden Num-
mern 12 bis 14 ersetzt: 

aa) Die Nummern 12 bis 14 wer-
den durch die folgenden Num-
mern 12 bis 14 ersetzt: 
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„12. Datenerhebungen zur 
Wahrnehmung der Auf-
gaben nach § 54a Ab-
satz 2, Entscheidungen 
im Zusammenhang mit 
dem Ausbau bidirektiona-
ler Gasflüsse nach § 54a 
Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 5 Absatz 4 und 
8 Unterabsatz 1 sowie 
Anhang III zu der Verord-
nung (EU) 2017/1938 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024 sowie Festlegungen 
nach § 54a Absatz 3 
Satz 2 mit Ausnahme von 
Festlegungen zur Kos-
tenaufteilung, 

12. „ Datenerhebungen zur 
Wahrnehmung der Auf-
gaben nach § 54a Ab-
satz 2, Entscheidungen 
im Zusammenhang mit 
dem Ausbau bidirektiona-
ler Gasflüsse nach § 54a 
Absatz 2 in Verbindung 
mit Artikel 5 Absatz 4 und 
8 Unterabsatz 1 sowie 
Anhang III zu der Verord-
nung (EU) 2017/1938 in 
der Fassung vom 13. Juni 
2024 sowie Festlegungen 
nach § 54a Absatz 3 
Satz 2 mit Ausnahme von 
Festlegungen zur Kos-
tenaufteilung, 

13. Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit der 
Überwachung der Ener-
giegroßhandelsmärkte 
nach § 56 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 in Ver-
bindung mit der Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 
in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 sowie Festle-
gungen nach § 5b Ab-
satz 1 Satz 2 und § 58a 
Absatz 4,  

13. Entscheidungen im Zu-
sammenhang mit der 
Überwachung der Ener-
giegroßhandelsmärkte 
nach § 56 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 in Ver-
bindung mit der Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 
in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 sowie Festle-
gungen nach § 5b Ab-
satz 1 Satz 2 und § 58a 
Absatz 4,  

14. Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 9, 
65 und 68 der Verord-
nung (EU) 2015/1222 in 
der Fassung vom 22. 
Februar 2021,“. 

14. Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 9, 
65 und 68 der Verord-
nung (EU) 2015/1222 in 
der Fassung vom 22. 
Februar 2021,“. 

bb) Die Nummern 20 bis 23 wer-
den durch die folgenden Num-
mern 20 bis 23 ersetzt: 

bb) Die Nummern 20 bis 23 wer-
den durch die folgenden Num-
mern 20 bis 23 ersetzt: 
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„20. Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 4, 
30 und 36 der Verord-
nung (EU) 2016/1719 in 
der Fassung vom 22. 
Februar 2021, 

20. „ Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 4, 
30 und 36 der Verord-
nung (EU) 2016/1719 in 
der Fassung vom 22. 
Februar 2021, 

21. Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 6 
und 7 der Verordnung 
(EU) 2017/2196 in der 
Fassung vom 24. Novem-
ber 2017, mit Ausnahme 
der Durchführung von 
Streitbeilegungsverfah-
ren nach Artikel 6 Ab-
satz 10 der Verordnung 
(EU) 2017/1485 in der 
Fassung vom 22. Februar 
2021, 

21. Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 6 
und 7 der Verordnung 
(EU) 2017/2196 in der 
Fassung vom 24. Novem-
ber 2017, mit Ausnahme 
der Durchführung von 
Streitbeilegungsverfah-
ren nach Artikel 6 Ab-
satz 10 der Verordnung 
(EU) 2017/1485 in der 
Fassung vom 22. Februar 
2021, 

22. Entscheidungen auf der 
Grundlage des Artikels 4 
der Verordnung (EU) 
2017/2196 in der Fas-
sung vom 24. November 
2017, mit Ausnahme der 
Durchführung von Streit-
beilegungsverfahren 
nach Artikel 4 Absatz 8 
der Verordnung (EU) 
2017/2196 in der Fas-
sung vom 24. November 
2017, 

22. Entscheidungen auf der 
Grundlage des Artikels 4 
der Verordnung (EU) 
2017/2196 in der Fas-
sung vom 24. November 
2017, mit Ausnahme der 
Durchführung von Streit-
beilegungsverfahren 
nach Artikel 4 Absatz 8 
der Verordnung (EU) 
2017/2196 in der Fas-
sung vom 24. November 
2017, 

23. Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 11, 
13, 15, 16, 17 und 35 der 
Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024,“. 

23. Entscheidungen auf der 
Grundlage der Artikel 11, 
13, 15, 16, 17 und 35 der 
Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung 
vom 13. Juni 2024,“. 

cc) Nummer 28 wird durch die fol-
gende Nummer 28 ersetzt: 

cc) Nummer 28 wird durch die fol-
gende Nummer 28 ersetzt: 
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„28. Entscheidungen auf der 
Grundlage des Artikels 4 
Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2017/2195 in der 
Fassung vom 25. Mai 
2022.“ 

28. „ Entscheidungen auf der 
Grundlage des Artikels 4 
Absatz 6 der Verordnung 
(EU) 2017/2195 in der 
Fassung vom 25. Mai 
2022.“ 

b) In Satz 3 wird die Angabe „Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe „Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

92. § 63 wird wie folgt geändert: 92. § 63 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„14 Absatz 1a und 1b, den §§“ 
durch die Angabe „14 Absatz 2, 
§§ 15b, 15c,“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„14 Absatz 1a und 1b, den §§“ 
durch die Angabe „14 Absatz 2, 
§§ 15b, 15c,“ ersetzt. 

b) Absatz 2a wird gestrichen. b) Absatz 2a wird gestrichen. 

c) In Absatz 2b Satz 1 und 3 wird je-
weils die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

c) In Absatz 2b Satz 1 und 3 wird je-
weils die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

d) Nach Absatz 3 Satz 3 werden die 
folgenden Sätze eingefügt: 

d) Nach Absatz 3 Satz 3 werden die 
folgenden Sätze eingefügt: 
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„Die Bundesnetzagentur nimmt in 
den Bericht einen spezifischen Ab-
schnitt über die Fortschritte bei der 
Energieeffizienzverbesserung 
beim Betrieb der Gas- und Elektri-
zitätsinfrastruktur auf. Sie berichtet 
über die Fortschritte bei der Ener-
gieeffizienzverbesserung beim Be-
trieb der Gas- und Elektrizitätsinfra-
struktur und bewertet den Gesamt-
wirkungsgrad beim Betrieb der 
Gas- und Elektrizitätsinfrastruktur 
sowie der von den Übertragungs-, 
Fernleitungs- und Verteilernetzbe-
treibern durchgeführten Maßnah-
men. Sie kann Empfehlungen für 
Energieeffizienzverbesserungen 
aussprechen, einschließlich kos-
teneffizienter Alternativen zur Ver-
ringerung der Spitzenlasten und 
des Gesamtstromverbrauchs.“ 

„Die Bundesnetzagentur nimmt in 
den Bericht einen spezifischen Ab-
schnitt über die Fortschritte bei der 
Energieeffizienzverbesserung 
beim Betrieb der Gas- und Elektri-
zitätsinfrastruktur auf. Sie berichtet 
über die Fortschritte bei der Ener-
gieeffizienzverbesserung beim Be-
trieb der Gas- und Elektrizitätsinfra-
struktur und bewertet den Gesamt-
wirkungsgrad beim Betrieb der 
Gas- und Elektrizitätsinfrastruktur 
sowie der von den Übertragungs-, 
Fernleitungs- und Verteilernetzbe-
treibern durchgeführten Maßnah-
men. Sie kann Empfehlungen für 
Energieeffizienzverbesserungen 
aussprechen, einschließlich kos-
teneffizienter Alternativen zur Ver-
ringerung der Spitzenlasten und 
des Gesamtstromverbrauchs.“ 

e) In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
ersetzt. 

e) In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Digitales 
und Verkehr“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Verkehr“ 
ersetzt. 

f) Absatz 4a wird gestrichen. f) Absatz 4a wird gestrichen. 

93. § 65 Absatz 6 wird durch den folgenden 
Absatz 6 ersetzt: 

93. § 65 Absatz 6 wird durch den folgenden 
Absatz 6 ersetzt: 

„(6) Die Bundesnetzagentur kann 
gegenüber Personen, die gegen Vor-
schriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 verstoßen, sämtliche Maß-
nahmen nach den Absätzen 1 bis 3 er-
greifen, soweit sie zur Durchsetzung 
der Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 erforderlich sind.“ 

(6) „ Die Bundesnetzagentur kann 
gegenüber Personen, die gegen Vor-
schriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 verstoßen, sämtliche Maß-
nahmen nach den Absätzen 1 bis 3 er-
greifen, soweit sie zur Durchsetzung 
der Vorschriften der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 erforderlich sind.“ 

94. § 68 Absatz 7 wird durch den folgenden 
Absatz 7 ersetzt: 

94. § 68 Absatz 7 wird durch den folgenden 
Absatz 7 ersetzt: 
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„(7) Die Bundesnetzagentur darf 
personenbezogene Daten, die ihr zur 
Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 mitgeteilt werden, nur verar-
beiten, soweit dies zur Erfüllung der in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
und für die Zwecke der Zusammenar-
beit nach Artikel 7 Absatz 2 und Arti-
kel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 erforderlich ist.“ 

(7) „ Die Bundesnetzagentur darf 
personenbezogene Daten, die ihr zur 
Durchführung der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 mitgeteilt werden, nur verar-
beiten, soweit dies zur Erfüllung der in 
ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben 
und für die Zwecke der Zusammenar-
beit nach Artikel 7 Absatz 2 und Arti-
kel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 erforderlich ist.“ 

95. § 68a Satz 4 Nummer 1 wird durch die 
folgende Nummer 1 ersetzt: 

95. § 68a Satz 4 Nummer 1 wird durch die 
folgende Nummer 1 ersetzt: 

„1. sie für die Durchführung von Ver-
waltungsmaßnahmen oder die Zu-
sammenarbeit nach Artikel 7 Ab-
satz 2 und Artikel 16 der Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 erfor-
derlich sind und“. 

1. „ sie für die Durchführung von Ver-
waltungsmaßnahmen oder die Zu-
sammenarbeit nach Artikel 7 Ab-
satz 2 und Artikel 16 der Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024 erfor-
derlich sind und“. 

96. § 69 wird wie folgt geändert: 96. § 69 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird 
durch die folgende Nummer 2 er-
setzt: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird 
durch die folgende Nummer 2 er-
setzt: 
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„2. von Unternehmen und Verei-
nigungen von Unternehmen 
Auskunft über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse von mit 
ihnen nach Artikel 3 Absatz 2 
der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 in der Fassung 
vom 20. Dezember 2024 ver-
bundenen Unternehmen so-
wie die Herausgabe von Un-
terlagen dieser Unternehmen 
verlangen, soweit sie die In-
formationen zur Verfügung 
haben oder soweit sie auf 
Grund bestehender rechtli-
cher Verbindungen zur Be-
schaffung der verlangten In-
formationen über die verbun-
denen Unternehmen in der 
Lage sind;“. 

2. „ von Unternehmen und Verei-
nigungen von Unternehmen 
Auskunft über die wirtschaftli-
chen Verhältnisse von mit 
ihnen nach Artikel 3 Absatz 2 
der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 in der Fassung 
vom 20. Dezember 2024 ver-
bundenen Unternehmen so-
wie die Herausgabe von Un-
terlagen dieser Unternehmen 
verlangen, soweit sie die In-
formationen zur Verfügung 
haben oder soweit sie auf 
Grund bestehender rechtli-
cher Verbindungen zur Be-
schaffung der verlangten In-
formationen über die verbun-
denen Unternehmen in der 
Lage sind;“. 

b) In Absatz 10 Satz 2 wird die An-
gabe „Verordnung (EG) 
Nr. 1228/2003“ durch die Angabe 
„Verordnung (EU) 2019/943 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024“ er-
setzt. 

b) In Absatz 10 Satz 2 wird die An-
gabe „Verordnung (EG) 
Nr. 1228/2003“ durch die Angabe 
„Verordnung (EU) 2019/943 in der 
Fassung vom 13. Juni 2024“ er-
setzt. 

c) Absatz 11 Satz 1 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

c) Absatz 11 Satz 1 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

„Die Bundesnetzagentur kann von 
allen natürlichen und juristischen 
Personen Auskünfte und die Her-
ausgabe von Unterlagen verlangen 
sowie Personen laden und verneh-
men, soweit Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass dies für die Über-
wachung der Einhaltung der in den 
Artikeln 3 und 5 festgelegten Ver-
bote sowie der in den Artikeln 4, 7c, 
8, 9 und 15 festgelegten Verpflich-
tungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 erforderlich ist.“ 

„Die Bundesnetzagentur kann von 
allen natürlichen und juristischen 
Personen Auskünfte und die Her-
ausgabe von Unterlagen verlangen 
sowie Personen laden und verneh-
men, soweit Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass dies für die Über-
wachung der Einhaltung der in den 
Artikeln 3 und 5 festgelegten Ver-
bote sowie der in den Artikeln 4, 7c, 
8, 9 und 15 festgelegten Verpflich-
tungen der Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 erforderlich ist.“ 

97. In § 75 wird nach Absatz 3 folgender 
Absatz 3a eingefügt: 

97. In § 75 wird nach Absatz 3 folgender 
Absatz 3a eingefügt: 
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„(3a) In einem Beschwerdeverfah-
ren gegen eine Entscheidung der Regu-
lierungsbehörde kann die Rechtmäßig-
keit einer vorausgegangenen Festle-
gung, die in die Zuständigkeit der Gro-
ßen Beschlusskammer der Bundes-
netzagentur nach § 59 Absatz 3 Satz 3 
fällt, auch nach Ablauf der für diese 
Festlegung geltenden Beschwerdefrist 
nach § 78 Absatz 1 Satz 1 inzident 
überprüft werden, soweit die Entschei-
dung der Regulierungsbehörde auf die-
ser Festlegung beruht.“ 

„(3a) In einem Beschwerdeverfah-
ren gegen eine Entscheidung der Regu-
lierungsbehörde nach § 29 Absatz 1 
kann die Rechtmäßigkeit einer voraus-
gegangenen Festlegung, die in die Zu-
ständigkeit der Großen Beschlusskam-
mer der Bundesnetzagentur nach § 59 
Absatz 3 Satz 3 fällt, auch nach Ablauf 
der für diese Festlegung geltenden Be-
schwerdefrist nach § 78 Absatz 1 
Satz 1 inzident überprüft werden, so-
weit die Entscheidung der Regulie-
rungsbehörde auf dieser Festlegung 
beruht. Satz 1 gilt nicht für Entscheidun-
gen der Regulierungsbehörde nach den 
§§ 30, 31, 65 und 94.“ 

98. § 91 wird wie folgt geändert: 98. § 91 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 91 „§ 91 

Gebührenpflichtige Handlungen; 
Verordnungsermächtigung“. 

Gebührenpflichtige Handlungen; 
Verordnungsermächtigung“. 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

b) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 4b Absatz 5 und § 4d“ durch 
die Angabe „, des § 4b Ab-
satz 5, der §§ 4d und 4e Ab-
satz 1“ ersetzt. 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 4b Absatz 5 und § 4d“ durch 
die Angabe „, des § 4b Ab-
satz 5, der §§ 4d und 4e Ab-
satz 1“ ersetzt. 

bb) In Nummer 4 wird nach der 
Angabe „30 Absatz 2 und 3“ 
die Angabe „35h Absatz 2, 4 
und 7,“ eingefügt. 

bb) In Nummer 4 wird nach der 
Angabe „30 Absatz 2 und 3“ 
die Angabe „35h Absatz 2, 4 
und 7,“ eingefügt. 

cc) Nummer 9 wird durch die fol-
genden Nummern 9 und 10 er-
setzt: 

cc) Nummer 9 wird durch die fol-
genden Nummern 9 und 10 er-
setzt: 
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„9. Registrierung der Markt-
teilnehmer nach Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 
2024; 

9. „ Registrierung der Markt-
teilnehmer nach Artikel 9 
Absatz 1 der Verordnung 
(EU) Nr. 1227/2011 in der 
Fassung vom 13. Juni 
2024;  

10. Gewährung von Einsicht 
in behördliche Akten oder 
die Erteilung von Aus-
künften daraus nach § 67 
Absatz 5.“ 

10. Gewährung von Einsicht 
in behördliche Akten oder 
die Erteilung von Aus-
künften daraus nach § 67 
Absatz 5.“ 

99. § 95 wird wie folgt geändert: 99. § 95 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1b wird gestrichen. a) Absatz 1b wird gestrichen. 

b) Absatz 1c wird wie folgt geändert: b) Absatz 1c wird wie folgt geändert: 

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird nach der Angabe „Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011“ die 
Angabe „in der Fassung vom 
13. Juni 2024“ eingefügt. 

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird nach der Angabe „Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011“ die 
Angabe „in der Fassung vom 
13. Juni 2024“ eingefügt. 

bb) Nummer 6 wird durch die fol-
gende Nummer 6 ersetzt: 

bb) Nummer 6 wird durch die fol-
gende Nummer 6 ersetzt: 

„6. entgegen Artikel 5 in Ver-
bindung mit Artikel 2 
Nummer 2 Buchstabe a 
oder Buchstabe b Satz 1 
eine Marktmanipulation 
auf einem Energiegroß-
handelsmarkt vornimmt,“. 

6. „ entgegen Artikel 5 in Ver-
bindung mit Artikel 2 
Nummer 2 Buchstabe a 
oder Buchstabe b Satz 1 
eine Marktmanipulation 
auf einem Energiegroß-
handelsmarkt vornimmt,“. 

cc) Nummer 9 wird durch die fol-
gende Nummer 9 ersetzt: 

cc) Nummer 9 wird durch die fol-
gende Nummer 9 ersetzt: 

„9. entgegen Artikel 15 Ab-
satz 1 oder 2 die Bundes-
netzagentur als nationale 
Regulierungsbehörde 
nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht 
rechtzeitig informiert.“ 

9. „ entgegen Artikel 15 Ab-
satz 1 oder 2 die Bundes-
netzagentur als nationale 
Regulierungsbehörde 
nicht, nicht richtig, nicht 
vollständig oder nicht 
rechtzeitig informiert.“ 
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c) Die Absätze 1d und 1e werden 
durch die folgenden Absätze 1d 
und 1e ersetzt: 

c) Die Absätze 1d und 1e werden 
durch die folgenden Absätze 1d 
und 1e ersetzt: 

„(1d) Ordnungswidrig handelt, 
wer gegen die Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 verstößt, indem er 
vorsätzlich oder fahrlässig 

„(1d) Ordnungswidrig handelt, 
wer gegen die Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024 verstößt, indem er 
vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Artikel 9 Absatz 1 
Unterabsatz 1 sich nicht bei 
der Bundesnetzagentur regis-
triert, bevor er eine melde-
pflichtige Transaktion nach Ar-
tikel 8 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 
3 abschließt oder 

1. entgegen Artikel 9 Absatz 1 
Unterabsatz 1 sich nicht bei 
der Bundesnetzagentur regis-
triert, bevor er eine melde-
pflichtige Transaktion nach Ar-
tikel 8 Absatz 1 Satz 1, 2 oder 
3 abschließt oder 

2. entgegen Artikel 9 Absatz 1 
Unterabsatz 4 Satz 1 sich bei 
mehr als einer nationalen Re-
gulierungsbehörde registrieren 
lässt. 

2. entgegen Artikel 9 Absatz 1 
Unterabsatz 4 Satz 1 sich bei 
mehr als einer nationalen Re-
gulierungsbehörde registrieren 
lässt. 

(1e) Ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
den Marktteilnehmern zur Verfü-
gung zu stellende Verbindungska-
pazität zwischen Gebotszonen 
über das nach Artikel 16 Absatz 4 
oder 8 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 vorgesehene Maß hin-
aus einschränkt.“ 

(1e) Ordnungswidrig handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig die 
den Marktteilnehmern zur Verfü-
gung zu stellende Verbindungska-
pazität zwischen Gebotszonen 
über das nach Artikel 16 Absatz 4 
oder 8 der Verordnung (EU) 
2019/943 in der Fassung vom 13. 
Juni 2024 vorgesehene Maß hin-
aus einschränkt.“ 

100. § 95a wird wie folgt geändert: 100. § 95a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 1b oder“ gestrichen. 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 1b oder“ gestrichen. 
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b) In Absatz 2 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „die Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2011 über 
die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 
326 vom 8.12.2022, S. 1)“ durch 
die Angabe „die Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „die Verord-
nung (EU) Nr. 1227/2011 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Oktober 2011 über 
die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 
326 vom 8.12.2022, S. 1)“ durch 
die Angabe „die Verordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fassung vom 
13. Juni 2024“ ersetzt. 

101. In § 95b Nummer 2 wird nach der 
Angabe „§ 95“ die Angabe „Absatz 1b 
oder“ gestrichen. 

101. In § 95b Nummer 2 wird nach der 
Angabe „§ 95“ die Angabe „Absatz 1b 
oder“ gestrichen. 

102. In § 110 Absatz 1 wird nach der An-
gabe „19,“ die Angabe „20b,“ eingefügt. 

102. In § 110 Absatz 1 wird nach der An-
gabe „19,“ die Angabe „20b,“ eingefügt. 

103. § 111b wird wie folgt geändert: 103. § 111b wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

aa) Satz 1 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

„Zur Beilegung von Streitigkei-
ten zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern über den 
Anschluss an das Strom- oder 
Gasversorgungsnetz, die Be-
lieferung mit Elektrizität oder 
Gas sowie deren Messung 
kann die anerkannte oder be-
auftragte Schlichtungsstelle 
angerufen werden.“ 

„Zur Beilegung von Streitigkei-
ten zwischen Unternehmen 
und Verbrauchern über den 
Anschluss an das Strom- oder 
Gasversorgungsnetz, die Be-
lieferung mit Elektrizität oder 
Gas sowie deren Messung 
kann die anerkannte oder be-
auftragte Schlichtungsstelle 
angerufen werden.“ 

bb) Satz 4 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

bb) Satz 4 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 
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„Die Schlichtungsstelle kann 
andere Unternehmen, die an 
der Belieferung des den An-
trag nach Satz 2 stellenden 
Verbrauchers bezüglich des 
Anschlusses an ein Elektrizi-
täts- oder Gasversorgungs-
netz, der Belieferung mit Elekt-
rizität oder Gas oder an der 
Messung von Elektrizität oder 
Gas beteiligt sind, als Betei-
ligte im Schlichtungsverfahren 
hinzuziehen.“ 

„Die Schlichtungsstelle kann 
andere Unternehmen, die an 
der Belieferung des den An-
trag nach Satz 2 stellenden 
Verbrauchers bezüglich des 
Anschlusses an ein Elektrizi-
täts- oder Gasversorgungs-
netz, der Belieferung mit Elekt-
rizität oder Gas oder an der 
Messung von Elektrizität oder 
Gas beteiligt sind, als Betei-
ligte im Schlichtungsverfahren 
hinzuziehen.“ 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ und die Angabe „Bundes-
ministerium der Justiz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium der Justiz und für Ver-
braucherschutz“ ersetzt. 

aa) In Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ und die Angabe „Bundes-
ministerium der Justiz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium der Justiz und für Ver-
braucherschutz“ ersetzt. 

bb) Satz 2 wird durch den folgen-
den Satz ersetzt: 

bb) Satz 2 wird gestrichen. 

„Für die Anerkennung einer 
privatrechtlich organisierten 
Einrichtung als zentrale 
Schlichtungsstelle nach Satz 
1, die nach dem 29. Dezember 
2023 erfolgt, bedarf es abwei-
chend von Satz 1 des Einver-
nehmens mit dem Bundesmi-
nisterium der Justiz und für 
Verbraucherschutz.“ 

 



 - 142 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ und die An-
gabe „Bundesministerium der Jus-
tiz und dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz“ ersetzt. 

c) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ und die An-
gabe „Bundesministerium der Jus-
tiz und dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-
cherheit und Verbraucherschutz“ 
durch die Angabe „Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz“ ersetzt. 

d) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ und die An-
gabe „Bundesministerium der Jus-
tiz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Ver-
braucherschutz“ ersetzt und wird 
die Angabe „und dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz“ gestrichen. 

d) In Absatz 7 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ und die An-
gabe „Bundesministerium der Jus-
tiz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Ver-
braucherschutz“ ersetzt und wird 
die Angabe „und dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, 
nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz“ gestrichen. 

104. § 111c wird wie folgt geändert: 104. § 111c wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Energieversorgungsnetzes“ durch 
die Angabe „Strom- oder Gasver-
sorgungsnetzes“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Energieversorgungsnetzes“ durch 
die Angabe „Strom- oder Gasver-
sorgungsnetzes“ ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Schlichtungsstelle und die Re-
gulierungsbehörden können unter-
einander Informationen einschließ-
lich personenbezogener Daten 
über Schlichtungs-, Missbrauchs- 
und Aufsichtsverfahren austau-
schen, soweit dies zur Erfüllung ih-
rer jeweiligen Aufgaben erforder-
lich ist.“ 

„Die Schlichtungsstelle und die Re-
gulierungsbehörden können unter-
einander Informationen einschließ-
lich personenbezogener Daten 
über Schlichtungs-, Missbrauchs- 
und Aufsichtsverfahren austau-
schen, soweit dies zur Erfüllung ih-
rer jeweiligen Aufgaben erforder-
lich ist.“ 
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105. § 111d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
wird durch die folgende Nummer 1 er-
setzt: 

105. § 111d Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
wird durch die folgende Nummer 1 er-
setzt: 

„1. von den Betreibern von Übertra-
gungsnetzen nach Artikel 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit den Arti-
keln 6 bis 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 543/2013 in der Fassung vom 
5. Juni 2019 an den Europäischen 
Verbund der Übertragungsnetzbe-
treiber (ENTSO-Strom) übermittelt 
und von ENTSO-Strom veröffent-
licht werden oder“. 

1. „ von den Betreibern von Übertra-
gungsnetzen nach Artikel 4 Ab-
satz 1 in Verbindung mit den Arti-
keln 6 bis 17 der Verordnung (EU) 
Nr. 543/2013 in der Fassung vom 
5. Juni 2019 an den Europäischen 
Verbund der Übertragungsnetzbe-
treiber (ENTSO-Strom) übermittelt 
und von ENTSO-Strom veröffent-
licht werden oder“. 

106. § 111e wird wie folgt geändert: 106. § 111e wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „Elektrizitäts- 
und Gas- und Wärmewirt-
schaft“ durch die Angabe 
„Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-
stoff- und Wärmewirtschaft“ er-
setzt. 

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „Elektrizitäts- 
und Gas- und Wärmewirt-
schaft“ durch die Angabe 
„Elektrizitäts-, Gas-, Wasser-
stoff- und Wärmewirtschaft“ er-
setzt. 

bb) Nummer 2 Buchstabe d wird 
durch den folgenden Buchsta-
ben d ersetzt: 

bb) Nummer 2 Buchstabe d wird 
durch den folgenden Buchsta-
ben d ersetzt: 

„d) Bilanzkreisverantwortli-
che,“. 

d) „ Bilanzkreisverantwortli-
che,“. 

cc) Nummer 3 wird durch die fol-
genden Nummern 3 und 4 er-
setzt: 

cc) Nummer 3 wird durch die fol-
genden Nummern 3 und 4 er-
setzt: 

„3. in der Wärmewirtschaft 
insbesondere Daten über 
Wärmeerzeugungsanla-
gen, Wärmenetze und 
Wärmespeicher sowie 
über deren Betreiber und 

3. „ in der Wärmewirtschaft 
insbesondere Daten über 
Wärmeerzeugungsanla-
gen, Wärmenetze und 
Wärmespeicher sowie 
über deren Betreiber und 
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4. in der Wasserstoffwirt-
schaft insbesondere Da-
ten über Wasserstoffer-
zeugungsanlagen, Was-
serstoffnetze und Was-
serstoffspeicheranlagen 
sowie über deren Betrei-
ber.“ 

4. in der Wasserstoffwirt-
schaft insbesondere Da-
ten über Wasserstoffer-
zeugungsanlagen, Was-
serstoffnetze und Was-
serstoffspeicheranlagen 
sowie über deren Betrei-
ber.“ 

b) In Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe 
a wird die Angabe „in der jeweils 
geltenden Fassung“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe 
a wird die Angabe „in der jeweils 
geltenden Fassung“ gestrichen. 

c) Absatz 6 wird gestrichen.  c) Absatz 6 wird gestrichen.  

107. § 111f wird wie folgt geändert:  107. § 111f wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a werden die 
Doppelbuchstaben ee und ff 
durch die folgenden Doppel-
buchstaben ee und ff ersetzt: 

aa) In Buchstabe a werden die 
Doppelbuchstaben ee und ff 
durch die folgenden Doppel-
buchstaben ee und ff ersetzt: 

„ee) Marktteilnehmer nach Ar-
tikel 2 Nummer 7 der Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024, 

ee) „ Marktteilnehmer nach Ar-
tikel 2 Nummer 7 der Ver-
ordnung (EU) 
Nr. 1227/2011 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024, 

ff) Betreiber von organisier-
ten Marktplätzen nach Ar-
tikel 2 Nummer 4 der 
Durchführungsverord-
nung (EU) 
Nr. 1348/2014,“. 

ff) Betreiber von organisier-
ten Marktplätzen nach Ar-
tikel 2 Nummer 4 der 
Durchführungsverord-
nung (EU) 
Nr. 1348/2014,“. 

bb) Nach Buchstabe b Doppel-
buchstabe dd wird der fol-
gende Doppelbuchstabe ee 
eingefügt: 

bb) Nach Buchstabe b Doppel-
buchstabe dd wird der fol-
gende Doppelbuchstabe ee 
eingefügt: 

„ee) energiewirtschaftlich re-
levante Wasserstoffver-
brauchsanlagen,“. 

ee) „ energiewirtschaftlich re-
levante Wasserstoffver-
brauchsanlagen,“. 
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b) In Nummer 6 wird in der Angabe 
vor Buchstabe a die Angabe „Wär-
meerzeugungsanlagen, Wärme-
netze, Wärmespeicher und deren 
Betreiber“ durch die Angabe „Wär-
meerzeugungsanlagen, Wärme-
netze, Wärmespeicher, Wasser-
stoffnetze, Wasserstofferzeu-
gungsanlagen, Wasserstoffspei-
cheranlagen, Wasserstoffver-
brauchsanlagen sowie deren Be-
treiber“ ersetzt. 

b) In Nummer 6 wird in der Angabe 
vor Buchstabe a die Angabe „Wär-
meerzeugungsanlagen, Wärme-
netze, Wärmespeicher und deren 
Betreiber“ durch die Angabe „Wär-
meerzeugungsanlagen, Wärme-
netze, Wärmespeicher, Wasser-
stoffnetze, Wasserstofferzeu-
gungsanlagen, Wasserstoffspei-
cheranlagen, Wasserstoffver-
brauchsanlagen sowie deren Be-
treiber“ ersetzt. 

108. § 112b wird wie folgt geändert: 108. § 112b wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 112b „§ 112b 

Berichte des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie sowie 

der Bundesnetzagentur zur Evalu-
ierung der Wasserstoffnetzregulie-

rung“. 

Berichte des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie sowie 

der Bundesnetzagentur zur Evalu-
ierung der Wasserstoffnetzregulie-

rung“. 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

109. Die §§ 114 bis 116 werden gestri-
chen.  

109. Die §§ 114 bis 116 werden gestri-
chen.  

110. § 117a wird wie folgt geändert: 110. § 117a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

a) Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 
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„Betreiber von Anlagen im Sinne 
des § 3 Nummer 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes mit einer 
elektrischen Leistung von bis zu 
500 Kilowatt oder von Anlagen im 
Sinne des § 2 Nummer 14 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
mit einer elektrischen Leistung von 
bis zu 500 Kilowatt, die nur deswe-
gen als Energieversorgungsunter-
nehmen gelten, weil sie Elektrizität 
nach den Vorschriften des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes oder 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-
zes in ein Netz einspeisen oder im 
Sinne des § 3 Nummer 16 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes di-
rekt vermarkten, sind hinsichtlich 
dieser Anlagen von den Bestim-
mungen des § 10 Absatz 1 ausge-
nommen.“ 

„Betreiber von Anlagen im Sinne 
des § 3 Nummer 1 des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes mit einer 
elektrischen Leistung von bis zu 
500 Kilowatt oder von Anlagen im 
Sinne des § 2 Nummer 14 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes 
mit einer elektrischen Leistung von 
bis zu 500 Kilowatt, die nur deswe-
gen als Energieversorgungsunter-
nehmen gelten, weil sie Elektrizität 
nach den Vorschriften des Erneu-
erbare-Energien-Gesetzes oder 
des Kraft-Wärme-Kopplungsgeset-
zes in ein Netz einspeisen oder im 
Sinne des § 3 Nummer 16 des Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes di-
rekt vermarkten, sind hinsichtlich 
dieser Anlagen von den Bestim-
mungen des § 10 Absatz 1 ausge-
nommen.“ 

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 3 
Nr. 38“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 3 
Nr. 38“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

c) In Satz 5 wird die Angabe „des Sat-
zes 1 Nr. 1 und 2“ durch die An-
gabe „des Satzes 1“ ersetzt. 

c) In Satz 5 wird die Angabe „des Sat-
zes 1 Nr. 1 und 2“ durch die An-
gabe „des Satzes 1“ ersetzt. 

111. § 118 wird wie folgt geändert: 111. § 118 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 bis 4 werden durch 
die folgenden Absätze 1 bis 4 er-
setzt: 

a) Die Absätze 1 bis 4 werden durch 
die folgenden Absätze 1 bis 4 er-
setzt: 

„(1) Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie legt spä-
testens zum 1. Juli 2027 einen Be-
richt zur Evaluierung der Grundver-
sorgung nach § 36 vor, in dem ins-
besondere das Verfahren zur Be-
stimmung des Grundversorgers 
nach § 36 Absatz 2 und mögliche 
alternative Verfahren untersucht 
werden. 

(1) „ Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie legt spä-
testens zum 1. Juli 2027 einen Be-
richt zur Evaluierung der Grundver-
sorgung nach § 36 vor, in dem ins-
besondere das Verfahren zur Be-
stimmung des Grundversorgers 
nach § 36 Absatz 2 und mögliche 
alternative Verfahren untersucht 
werden. 
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(2) Solange und soweit die 
Bundesregierung von der Verord-
nungsermächtigung in § 11 Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 bezüglich der 
Regelung von Haftungsfragen kei-
nen Gebrauch gemacht hat, sind 
§ 5 der Gasnetzzugangsverord-
nung in der bis zum Ablauf des 28. 
Dezember 2023 geltenden Fas-
sung und § 25a der Stromnetzzu-
gangsverordnung in der bis zum 
Ablauf des 28. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung bei Störungen der 
Netznutzung weiterhin anzuwen-
den. 

(2) Solange und soweit die 
Bundesregierung von der Verord-
nungsermächtigung in § 11 Ab-
satz 3 Satz 1 und 2 bezüglich der 
Regelung von Haftungsfragen kei-
nen Gebrauch gemacht hat, sind 
§ 5 der Gasnetzzugangsverord-
nung in der bis zum Ablauf des 28. 
Dezember 2023 geltenden Fas-
sung und § 25a der Stromnetzzu-
gangsverordnung in der bis zum 
Ablauf des 28. Dezember 2023 gel-
tenden Fassung bei Störungen der 
Netznutzung weiterhin anzuwen-
den. 

(3) Der Betreiber eines Was-
serstofftransportnetzes, der eine 
Zertifizierung nach § 4a nach den 
Vorgaben des Artikels 71 der Richt-
linie (EU) 2024/1788 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 anstrebt, 
kann bereits vor der Umsetzung 
der unionsrechtlichen Vorgaben 
dieser Richtlinie bei der Bundes-
netzagentur einen entsprechenden 
Antrag auf Einleitung eines Zertifi-
zierungsverfahrens stellen. 

(3) Der Betreiber eines Was-
serstofftransportnetzes, der eine 
Zertifizierung nach § 4a nach den 
Vorgaben des Artikels 71 der Richt-
linie (EU) 2024/1788 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 anstrebt, 
kann bereits vor der Umsetzung 
der unionsrechtlichen Vorgaben 
dieser Richtlinie bei der Bundes-
netzagentur einen entsprechenden 
Antrag auf Einleitung eines Zertifi-
zierungsverfahrens stellen. 
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(4) Für ein Netzanschlussbe-
gehren, das auf die Errichtung ei-
nes Netzanschlusses einer Bio-
gasaufbereitungsanlage im Sinne 
des § 32 Nummer 2 in Verbindung 
mit Nummer 3 der Gasnetzzu-
gangsverordnung in der bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2025 gel-
tenden Fassung an das Gasversor-
gungsnetz gerichtet ist und bei dem 
die Vorschusszahlung des An-
schlussnehmers nach § 33 Ab-
satz 5 Satz 1 der Gasnetzzu-
gangsverordnung in der bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2025 gel-
tenden Fassung bis zum Ablauf 
des 30. Juni 2026 eingeht, sind ab-
weichend von § 17 die Regelungen 
des § 33 Absatz 1 bis 9 der Gas-
netzzugangsverordnung in der bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 
2025 geltenden Fassung über den 
Netzanschluss von Biogasaufbe-
reitungsanlagen nach dem Ablauf 
des 31. Dezember 2025 weiterhin 
anzuwenden.“ 

(4) Für ein Netzanschlussbe-
gehren, das auf die Errichtung ei-
nes Netzanschlusses einer Bio-
gasaufbereitungsanlage im Sinne 
des § 32 Nummer 2 in Verbindung 
mit Nummer 3 der Gasnetzzu-
gangsverordnung in der bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2025 gel-
tenden Fassung an das Gasversor-
gungsnetz gerichtet ist und bei dem 
die Vorschusszahlung des An-
schlussnehmers nach § 33 Ab-
satz 5 Satz 1 der Gasnetzzu-
gangsverordnung in der bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2025 gel-
tenden Fassung bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2026 eingegan-
gen ist, sind abweichend von § 17 
die Regelungen des § 33 Absatz 1 
bis 9 der Gasnetzzugangsverord-
nung in der bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2025 geltenden Fas-
sung über den Netzanschluss von 
Biogasaufbereitungsanlagen nach 
dem Ablauf des 31. Dezember 
2025 weiterhin anzuwenden. Die 
vom Netzbetreiber zu tragenden 
Kosten für den effizienten Netzan-
schluss sowie für dessen Wartung 
und den Betrieb nach § 33 Absatz 
2 der Gasnetzzugangsverordnung 
in der bis zum Ablauf des 31. De-
zember 2025 geltenden Fassung, 
werden nach § 20b der Gas-
netzentgeltverordnung bundesweit 
umgelegt.“ 
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b) Absatz 20 wird gestrichen. a1) § 118 Absatz 6 Satz 3 wird 
durch den folgenden Satz ersetzt: 

„Die Freistellung nach Satz 1 wird 
nur gewährt, soweit die elektrische 
Energie zur Speicherung in einem 
elektrischen, chemischen, mecha-
nischen oder physikalischen 
Stromspeicher aus einem Trans-
port- oder Verteilernetz entnom-
men und die zur Ausspeisung zu-
rückgewonnene elektrische Ener-
gie zeitlich verzögert wieder in das-
selbe Netz eingespeist wird; § 21 
des Energiefinanzierungsgesetzes 
gilt entsprechend.“ 

a2) Absatz 7 wird durch den folgen-
den Absatz 7 ersetzt: 

(7) „ Auf Energieanlagen nach § 3 Num-
mer 65 und 66, die bis zum [einsetzen: Tag 
des Inkrafttretens des Gesetzes nach Artikel 
28] an ein Energieversorgungsnetz ange-
schlossen wurden, sind Vorgaben in Bezug 
auf die Regulierung von Energieversor-
gungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer 37 
erst ab dem 1. Januar 2029 anzuwenden.“ 

b) Absatz 20 wird gestrichen. 

c) Absatz 24 wird gestrichen.  c) Absatz 24 wird gestrichen.  

d) Absatz 25 Satz 1 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

d) Absatz 25 Satz 1 wird durch den 
folgenden Satz ersetzt: 

„Stromerzeugungsanlagen im 
Sinne der Verordnung (EU) 
2016/631 in der Fassung vom 14. 
April 2016 sind als bestehend an-
zusehen, sofern sie bis zum 31. 
Dezember 2020 in Betrieb genom-
men wurden und für sie vor dem 
27. April 2019 

„Stromerzeugungsanlagen im 
Sinne der Verordnung (EU) 
2016/631 in der Fassung vom 14. 
April 2016 sind als bestehend an-
zusehen, sofern sie bis zum 31. 
Dezember 2020 in Betrieb genom-
men wurden und für sie vor dem 
27. April 2019 

1. eine Baugenehmigung oder 
eine Genehmigung nach dem 
Bundes-Immissionsschutzge-
setz erteilt wurde oder 

1. eine Baugenehmigung oder 
eine Genehmigung nach dem 
Bundes-Immissionsschutzge-
setz erteilt wurde oder 
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2. der Anschluss an das Netz be-
gehrt wurde und eine Bauge-
nehmigung oder eine Geneh-
migung nach dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz nicht er-
forderlich ist.“ 

2. der Anschluss an das Netz be-
gehrt wurde und eine Bauge-
nehmigung oder eine Geneh-
migung nach dem Bundes-Im-
missionsschutzgesetz nicht er-
forderlich ist.“ 

e) Absatz 26 wird gestrichen.  e) Absatz 26 wird gestrichen.  

f) Die Absätze 29 bis 31 werden ge-
strichen.  

f) Die Absätze 29 bis 31 werden ge-
strichen.  

g) In Absatz 42 Satz 2 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 38“ durch die 
Angabe „§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

g) In Absatz 42 Satz 2 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 38“ durch die 
Angabe „§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

h) Absatz 44 wird gestrichen.  h) Absatz 44 wird gestrichen.  

i) Absatz 46 Satz 1 Nummer 3 wird 
durch die folgende Nummer 3 er-
setzt: 

i) Absatz 46 Satz 1 Nummer 3 wird 
durch die folgende Nummer 3 er-
setzt: 

„3. die Alarmstufe oder Notfall-
stufe nach Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b und Artikel 11 
Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 in 
Verbindung mit dem Notfall-
plan Gas des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Ener-
gie vom September 2019, der 
auf der Internetseite des Bun-
desministeriums für Wirt-
schaft und Energie veröffent-
licht ist, ausgerufen worden 
ist.“ 

3. „ die Alarmstufe oder Notfall-
stufe nach Artikel 8 Absatz 2 
Buchstabe b und Artikel 11 
Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in der Fas-
sung vom 13. Juni 2024 in 
Verbindung mit dem Notfall-
plan Gas des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Ener-
gie vom September 2019, der 
auf der Internetseite des Bun-
desministeriums für Wirt-
schaft und Energie veröffent-
licht ist, ausgerufen worden 
ist.“ 

j) In Absatz 46c wird die Angabe 
„§ 43b Absatz 2“ durch die Angabe 
„§ 43b Absatz 6“ ersetzt. 

j) In Absatz 46c wird die Angabe 
„§ 43b Absatz 2“ durch die Angabe 
„§ 43b Absatz 6“ ersetzt. 

k) In Absatz 52 Satz 2 wird die An-
gabe „2024“ durch die Angabe 
„2026“ ersetzt. 

k) In Absatz 52 Satz 2 wird die An-
gabe „2024“ durch die Angabe 
„2026“ ersetzt. 

112. § 118a wird wie folgt geändert: 112. § 118a wird wie folgt geändert: 
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a) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

a) In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

b) Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

b) Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

„Die Sätze 1 und 2 sind bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2027 anzu-
wenden.“ 

„Die Sätze 1 und 2 sind bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2027 anzu-
wenden.“ 

113. Die §§ 118b und 118c werden gestri-
chen. 

113. Die §§ 118b und 118c werden gestri-
chen. 

114. § 121 wird gestrichen. 114. § 121 wird gestrichen. 

Artikel 2 Artikel 2 

Änderung der BSI-Kritisverord-
nung 

Änderung der BSI-Kritisverord-
nung 

Die BSI-Kritisverordnung vom 22. April 
2016 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die BSI-Kritisverordnung vom 22. April 
2016 (BGBl. I S. 958), die zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Anhang 1 Teil 1 wird wie folgt geändert: Anhang 1 Teil 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2.1 wird wie folgt geändert: 1. Nummer 2.1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 18d“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 43“ ersetzt. 

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 18d“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 43“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 11“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 25“ ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 11“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 25“ ersetzt. 

2. In Nummer 2.3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 32“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 100“ ersetzt. 

2. In Nummer 2.3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 32“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 100“ ersetzt. 

3. In Nummer 2.5 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 37“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 108“ ersetzt. 

3. In Nummer 2.5 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 37“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 108“ ersetzt. 
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4. In Nummer 2.8 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 19“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 45“ ersetzt. 

4. In Nummer 2.8 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 19“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 45“ ersetzt. 

5. In Nummer 2.10 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 19c“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 49“ ersetzt. 

5. In Nummer 2.10 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 19c“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 49“ ersetzt. 

6. In Nummer 2.11 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 37“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 108“ ersetzt. 

6. In Nummer 2.11 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 37“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 108“ ersetzt. 

7. In Nummer 2.13 wird die Angabe „§ 3 
Nr. 19a EnWG“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 47 des Energiewirt-
schaftsgesetzes“ ersetzt. 

7. In Nummer 2.13 wird die Angabe „§ 3 
Nr. 19a EnWG“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 47 des Energiewirt-
schaftsgesetzes“ ersetzt. 

 

Artikel 2a 

 Änderung des Baugesetzbuchs 

 Das Baugesetzbuch in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 
2025 I Nr. 257) geändert worden ist wird wie 
folgt geändert: 

 § 35 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 9 wird der Punkt am Ende 
durch ein Komma ersetzt. 

2. Es werden die folgenden Nummern 10 
und 11 eingefügt: 

10. „ der untertägigen Speicherung 
von Wärme oder Wasserstoff 
dient, 

11. der Speicherung von elektri-
scher Energie in einer Batte-
riespeicheranlage mit einer 
Speicherkapazität von min-
destens einer Megawatt-
stunde dient.“ 
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 8. […] 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung der Verordnung zur 
Festlegung weiterer Bestim-

mungen zur Treibhausgasver-
minderung bei Kraftstoffen 

Änderung der Verordnung zur 
Festlegung weiterer Bestim-

mungen zur Treibhausgasver-
minderung bei Kraftstoffen 

Die Verordnung zur Festlegung weite-
rer Bestimmungen zur Treibhausgasvermin-
derung bei Kraftstoffen vom 8. Dezember 
2017 (BGBl. I S. 3892), die zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Verordnung zur Festlegung weite-
rer Bestimmungen zur Treibhausgasvermin-
derung bei Kraftstoffen vom 8. Dezember 
2017 (BGBl. I S. 3892), die zuletzt durch … 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Num-
mer 18“ durch die Angabe „§ 3 Nummer 39“ 
ersetzt. 

In § 2 Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Num-
mer 18“ durch die Angabe „§ 3 Nummer 39“ 
ersetzt. 

Artikel 4 Artikel 4 

Änderung des Börsengesetzes Änderung des Börsengesetzes 

Das Börsengesetz vom 16. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

Das Börsengesetz vom 16. Juli 2007 
(BGBl. I S. 1330, 1351), das zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 27. Dezember 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 438) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert: 

In § 7 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „§ 3 
Nr. 14“ durch die Angabe „§ 3 Nummer 31“ 
ersetzt. 

In § 7 Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „§ 3 
Nr. 14“ durch die Angabe „§ 3 Nummer 31“ 
ersetzt. 
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Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Körperschaft-
steuergesetzes 

Änderung des Körperschaft-
steuergesetzes 

Das Körperschaftsteuergesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-
tober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juli 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert wor-
den ist wird wie folgt geändert: 

Das Körperschaftsteuergesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. Ok-
tober 2002 (BGBl. I S. 4144), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juli 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 161) geändert wor-
den ist wird wie folgt geändert: 

In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 wird die 
Angabe „§ 3 Nummer 20b“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 53“ ersetzt. 

In § 5 Absatz 1 Nummer 10 Satz 3 wird die 
Angabe „§ 3 Nummer 20b“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 53“ ersetzt. 

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 

Änderung des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I 
S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 6 
des Gesetzes vom 5. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 400) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 47e Absatz 1 wird wie folgt geändert: 1. § 47e Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 21“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 55“ ersetzt. 

a) In Nummer 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 21“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 55“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 18“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 39“ ersetzt, 

b) In Nummer 2 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 18“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 39“ ersetzt, 

c) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 15“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 32“ ersetzt. 

c) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 15“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 32“ ersetzt. 
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d) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 24“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 64“ und die Angabe 
„§ 3 Nummer 22“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 57“ ersetzt. 

d) In Nummer 4 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 24“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 64“ und die Angabe 
„§ 3 Nummer 22“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 57“ ersetzt. 

2. § 47g wird wie folgt geändert: 2. § 47g wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „§ 3 Num-
mer 10“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 16“ ersetzt. 

a) In Absatz 5 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „§ 3 Num-
mer 10“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 16“ ersetzt. 

b) In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 21“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 55“ ersetzt. 

b) In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 21“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 55“ ersetzt. 

c) Absatz 9 wird wie folgt geändert: c) Absatz 9 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „§ 3 Num-
mer 21“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 55“ ersetzt. 

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „§ 3 Num-
mer 21“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 55“ ersetzt. 

bb) In Nummer 5 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 15a“ durch die 
Angabe „§ 3 Nummer 33“ er-
setzt. 

bb) In Nummer 5 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 15a“ durch die 
Angabe „§ 3 Nummer 33“ er-
setzt. 

d) In Absatz 10 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „§ 3 Num-
mer 5“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 11“ ersetzt. 

d) In Absatz 10 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „§ 3 Num-
mer 5“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 11“ ersetzt. 

e) In Absatz 11 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „§ 3 Num-
mer 26a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 72“ ersetzt. 

e) In Absatz 11 wird in der Angabe vor 
Nummer 1 die Angabe „§ 3 Num-
mer 26a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 72“ ersetzt. 

3. In § 47i Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
in Absatz 2 wird jeweils die Angabe „§ 3 
Nummer 15a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 33“ ersetzt. 

3. In § 47i Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 
in Absatz 2 wird jeweils die Angabe „§ 3 
Nummer 15a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 33“ ersetzt. 
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Artikel 7 Artikel 7 

Änderung der Konzessionsab-
gabenverordnung 

Änderung der Konzessionsab-
gabenverordnung 

Die Konzessionsabgabenverordnung 
vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verord-
nung vom 1. November 2006 (BGBl. I 
S. 2477) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Die Konzessionsabgabenverordnung 
vom 9. Januar 1992 (BGBl. I S. 12, 407), die 
zuletzt durch Artikel 3 Absatz 4 der Verord-
nung vom 1. November 2006 (BGBl. I 
S. 2477) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Nr. 18“ 
durch die Angabe „§ 3 Nummer 39“ ersetzt. 

In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „§ 3 Nr. 18“ 
durch die Angabe „§ 3 Nummer 39“ ersetzt. 

Artikel 8 Artikel 8 

Änderung der Niederspan-
nungsanschlussverordnung 

Änderung der Niederspan-
nungsanschlussverordnung 

Die Niederspannungsanschlussverord-
nung vom 1. November 2006 (BGBl. I 
S. 2477), die zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Niederspannungsanschlussverord-
nung vom 1. November 2006 (BGBl. I 
S. 2477), die zuletzt durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 19. Juli 2022 (BGBl. I S. 1214) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

In § 18 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und 5 wird je-
weils die Angabe „§ 3 Nr. 27“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 77“ ersetzt. 

In § 18 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und 5 wird je-
weils die Angabe „§ 3 Nr. 27“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 77“ ersetzt. 
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Artikel 9 Artikel 9 

Änderung der Niederdruckan-
schlussverordnung 

Änderung der Niederdruckan-
schlussverordnung 

Die Niederdruckanschlussverordnung 
vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477, 
2485), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 1. November 2021 (BGBl. I 
S. 4786) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Die Niederdruckanschlussverordnung 
vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477, 
2485), die zuletzt durch Artikel 1 der Verord-
nung vom 1. November 2021 (BGBl. I 
S. 4786) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

In § 18 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und 5 wird je-
weils die Angabe „§ 3 Nr. 27“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 77“ ersetzt. 

In § 18 Absatz 3 Satz 1 bis 3 und 5 wird je-
weils die Angabe „§ 3 Nr. 27“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 77“ ersetzt. 

Artikel 10 Artikel 10 

Änderung der Stromgrundver-
sorgungsverordnung 

Änderung der Stromgrundver-
sorgungsverordnung 

Die Stromgrundversorgungsverord-
nung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2391), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 14. Juni 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 192) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Die Stromgrundversorgungsverord-
nung vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I 
S. 2391), die zuletzt durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 14. Juni 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 192) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) Die Angabe zu § 19 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

a) Die Angabe zu § 19 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 19 Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen“. 

„§ 19 Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen“. 

b) Die Angabe zu § 23 wird gestri-
chen. 

b) Die Angabe zu § 23 wird gestri-
chen. 

2. § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 2. § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
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a) Satz 6 Nummer 6 wird durch die 
folgende Nummer 6 ersetzt: 

a) Satz 6 Nummer 6 wird durch die 
folgende Nummer 6 ersetzt: 

„6. ein Muster der nach §41g Ab-
satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes durch den Grund-
versorger anzubietenden Ab-
wendungsvereinbarung.“ 

6. „ ein Muster der nach §41g Ab-
satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes durch den Grund-
versorger anzubietenden Ab-
wendungsvereinbarung.“ 

b) Satz 7 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

b) Satz 7 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

„Die Hinweise nach Satz 6 Num-
mer 4 und 5 sowie das Muster der 
Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach Satz 6 
Nummer 6 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. Der Grundversor-
ger hat das Muster der Abwen-
dungsvereinbarung nach Satz 6 
Nummer 6 dem Kunden auf des-
sen Verlangen postalisch zu über-
senden.“ 

„Die Hinweise nach Satz 6 Num-
mer 4 und 5 sowie das Muster der 
Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach Satz 6 
Nummer 6 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. Der Grundversor-
ger hat das Muster der Abwen-
dungsvereinbarung nach Satz 6 
Nummer 6 dem Kunden auf des-
sen Verlangen postalisch zu über-
senden.“ 

3. § 19 wird durch den folgenden § 19 er-
setzt: 

3. § 19 wird durch den folgenden § 19 er-
setzt: 
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„§ 19 „§ 19 

Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen 

Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen 

Der Grundversorger ist berechtigt, 
die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber un-
terbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von elektrischer Ar-
beit unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern. Die 
§§ 41f und 41g des Energiewirtschafts-
gesetzes über die Unterbrechung der 
Versorgung bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung bleiben unbe-
rührt.“ 

Der Grundversorger ist berechtigt, 
die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber un-
terbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von elektrischer Ar-
beit unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern. Die 
§§ 41f und 41g des Energiewirtschafts-
gesetzes über die Unterbrechung der 
Versorgung bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung bleiben unbe-
rührt.“ 

4. § 21 wird wie folgt geändert: 4. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 1“ gestrichen. 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 1“ gestrichen. 

b) Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

b) Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

„Bei wiederholten Zuwiderhandlun-
gen nach § 41f Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ist der 
Grundversorger zur fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; 
dabei ist § 41f Ab-
satz 1 Satz 2 und 3, Ab-
satz 2 und 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend an-
zuwenden.“ 

„Bei wiederholten Zuwiderhandlun-
gen nach § 41f Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ist der 
Grundversorger zur fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde; 
dabei ist § 41f Ab-
satz 1 Satz 2 und 3, Ab-
satz 2 und 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend an-
zuwenden.“ 

5. § 23 wird gestrichen. 5. § 23 wird gestrichen. 
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Artikel 11 Artikel 11 

Änderung der Gasgrundversor-
gungsverordnung 

Änderung der Gasgrundversor-
gungsverordnung 

Die Gasgrundversorgungsverordnung 
vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 
2396), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 14. Juni 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 192) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Die Gasgrundversorgungsverordnung 
vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391, 
2396), die zuletzt durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 14. Juni 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 192) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) Die Angabe zu § 19 wird durch fol-
gende Angabe ersetzt: 

a) Die Angabe zu § 19 wird durch fol-
gende Angabe ersetzt: 

„§ 19 Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen“. 

„§ 19 Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen“. 

b) Die Angabe zu § 23 wird gestri-
chen. 

b) Die Angabe zu § 23 wird gestri-
chen. 

2. § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 2. § 2 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 4 Nummer 6 wird durch die 
folgende Nummer 6 ersetzt: 

a) Satz 4 Nummer 6 wird durch die 
folgende Nummer 6 ersetzt: 

„6. ein Muster der nach § 41g Ab-
satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes durch den Grund-
versorger anzubietenden Ab-
wendungsvereinbarung.“ 

6. „ ein Muster der nach § 41g Ab-
satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes durch den Grund-
versorger anzubietenden Ab-
wendungsvereinbarung.“ 

b) Satz 5 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 

b) Satz 5 wird durch die folgenden 
Sätze ersetzt: 
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„Die Hinweise nach Satz 4 Num-
mer 4 und 5 sowie das Muster der 
Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach Satz 4 
Nummer 6 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. Der Grundversor-
ger hat das Muster der Abwen-
dungsvereinbarung nach Satz 4 
Nummer 6 dem Kunden auf des-
sen Verlangen postalisch zu über-
senden.“ 

„Die Hinweise nach Satz 4 Num-
mer 4 und 5 sowie das Muster der 
Abwendungsvereinbarung des 
Grundversorgers nach Satz 4 
Nummer 6 hat der Grundversorger 
auch auf seiner Internetseite zu 
veröffentlichen. Der Grundversor-
ger hat das Muster der Abwen-
dungsvereinbarung nach Satz 4 
Nummer 6 dem Kunden auf des-
sen Verlangen postalisch zu über-
senden.“ 

3. § 19 wird durch den folgenden § 19 er-
setzt: 

3. § 19 wird durch den folgenden § 19 er-
setzt: 

„§ 19 „§ 19 

Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen 

Unterbrechung der Versorgung in be-
sonderen Fällen 

Der Grundversorger ist berechtigt, 
die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber un-
terbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von elektrischer Ar-
beit unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern. Die 
§§ 41f und 41g des Energiewirtschafts-
gesetzes über die Unterbrechung der 
Versorgung bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung bleiben unbe-
rührt.“ 

Der Grundversorger ist berechtigt, 
die Grundversorgung ohne vorherige 
Androhung durch den Netzbetreiber un-
terbrechen zu lassen, wenn der Kunde 
dieser Verordnung in nicht unerhebli-
chem Maße schuldhaft zuwiderhandelt 
und die Unterbrechung erforderlich ist, 
um den Gebrauch von elektrischer Ar-
beit unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrich-
tungen zu verhindern. Die 
§§ 41f und 41g des Energiewirtschafts-
gesetzes über die Unterbrechung der 
Versorgung bei Nichterfüllung einer 
Zahlungsverpflichtung bleiben unbe-
rührt.“ 

4. § 21 wird wie folgt geändert: 4. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 1“ gestrichen. 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Ab-
satz 1“ gestrichen. 

b) Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

b) Satz 2 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 
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„Bei wiederholten Zuwiderhandlun-
gen nach § 41f Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ist der 
Grundversorger zur fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde, 
dabei ist § 41f Ab-
satz 1 Satz 2 und 3, Ab-
satz 2 und 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend an-
zuwenden.“ 

„Bei wiederholten Zuwiderhandlun-
gen nach § 41f Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes ist der 
Grundversorger zur fristlosen Kün-
digung berechtigt, wenn sie zwei 
Wochen vorher angedroht wurde, 
dabei ist § 41f Ab-
satz 1 Satz 2 und 3, Ab-
satz 2 und 3 des Energiewirt-
schaftsgesetzes entsprechend an-
zuwenden.“ 

5. § 23 wird gestrichen. 5. § 23 wird gestrichen. 

Artikel 12 Artikel 12 

Änderung der Verordnung zum 
Schutz von Übertragungsnet-

zen 

Änderung der Verordnung zum 
Schutz von Übertragungsnet-

zen 

Die Verordnung zum Schutz von Über-
tragungsnetzen vom 6. Januar 2012 
(BGBl. I S. 69), die durch Artikel 315 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Die Verordnung zum Schutz von Über-
tragungsnetzen vom 6. Januar 2012 
(BGBl. I S. 69), die durch Artikel 315 der 
Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 10“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 16“ ersetzt. 

In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 10“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 16“ ersetzt. 

Artikel 13 Artikel 13 

Änderung der Systemstabili-
tätsverordnung 

Änderung der Systemstabili-
tätsverordnung 

Die Systemstabilitätsverordnung vom 
20. Juli 2012 (BGBl. I S. 1635), die zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) geän-
dert worden ist wird wie folgt geändert: 

Die Systemstabilitätsverordnung vom 
20. Juli 2012 (BGBl. I S. 1635), die zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) geän-
dert worden ist wird wie folgt geändert: 
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1. In § 3 Nummer 5 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 27“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 77“ ersetzt. 

1. In § 3 Nummer 5 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 27“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 77“ ersetzt. 

2. In § 21 Absatz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 30“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 88“ ersetzt. 

2. In § 21 Absatz 3 Nummer 1 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 30“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 88“ ersetzt. 

Artikel 14 Artikel 14 

Änderung der Kapazitätsreser-
veverordnung 

Änderung der Kapazitätsreser-
veverordnung 

Die Kapazitätsreserveverordnung vom 
28. Januar 2019 (BGBl. I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 8a des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Die Kapazitätsreserveverordnung vom 
28. Januar 2019 (BGBl. I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 8a des Gesetzes vom 22. De-
zember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 18d“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 43“ ersetzt. 

1. In § 3 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 18d“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 43“ ersetzt. 

2. In § 9 Absatz 2 Nummer 3 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 26e“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 76“ ersetzt. 

2. In § 9 Absatz 2 Nummer 3 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 26e“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 76“ ersetzt. 

Artikel 15 Artikel 15 

Änderung des Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes Über-

tragungsnetz 

Änderung des Netzausbaube-
schleunigungsgesetzes Über-

tragungsnetz 

Das Netzausbaubeschleunigungsge-
setz Übertragungsnetz vom 28. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 151) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

Das Netzausbaubeschleunigungsge-
setz Übertragungsnetz vom 28. Juli 2011 
(BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 
I Nr. 151) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 



 - 164 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 36 durch die folgende Angabe er-
setzt: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 36 durch die folgende Angabe er-
setzt: 

„§ 36 Vorlage- und Auskunftspflicht der Bundes-
netzagentur“. 

„§ 36 Vorlage- und Auskunftspflicht der Bundes-
netzagentur“. 

2. In § 5 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

2. In § 5 Absatz 2 Satz 4 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

3. In § 9 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ er-
setzt. 

3. In § 9 Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe 
„Satz 3“ durch die Angabe „Satz 4“ er-
setzt. 

4. § 16 Absatz 6 wird durch den folgenden 
Absatz 6 ersetzt: 

4. § 16 Absatz 6 wird durch den folgenden 
Absatz 6 ersetzt: 

„(6) § 44a Absatz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes ist entspre-
chend anzuwenden.“ 

(6) „ § 44a Absatz 2 und 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes ist entspre-
chend anzuwenden.“ 

5. § 18 wird wie folgt geändert: 5. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3b Satz 3 wird die An-
gabe „Absatz 4 Satz 2 bis 5“ durch 
die Angabe „Absatz 4 Satz 3 bis 6“ 
ersetzt. 

a) In Absatz 3b Satz 3 wird die An-
gabe „Absatz 4 Satz 2 bis 5“ durch 
die Angabe „Absatz 4 Satz 3 bis 6“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 5 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 5 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

6. § 22 Absatz 7 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

6. § 22 Absatz 7 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Werden bereits ausgelegte Unterlagen 
geändert und wird dadurch eine erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 22 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach § 73 Ab-
satz 8 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes notwendig, sind die Absätze 1 
bis 6 nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 
anzuwenden.“ 

„Werden bereits ausgelegte Unterlagen 
geändert und wird dadurch eine erneute 
Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 22 
des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach § 73 Ab-
satz 8 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes notwendig, sind die Absätze 1 
bis 6 nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 
anzuwenden.“ 
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7. In § 31 Absatz 3 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
und die Angabe „Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit“ ersetzt. 

7. In § 31 Absatz 3 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
und die Angabe „Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicher-
heit und Verbraucherschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium für Um-
welt, Klimaschutz, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit“ ersetzt. 

8. In § 35 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„bei der Antragstellung“ gestrichen. 

8. In § 35 Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe 
„bei der Antragstellung“ gestrichen. 

9. § 36 wird durch den folgenden § 36 er-
setzt: 

9. § 36 wird durch den folgenden § 36 er-
setzt: 

„§ 2§ 36 § 2„§ 36 

Vorlage- und Auskunftspflicht der Bun-
desnetzagentur 

Vorlage- und Auskunftspflicht der Bun-
desnetzagentur 

§ 99 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle der obersten Auf-
sichtsbehörde die Bundesnetzagentur 
tritt.“ 

§ 99 der Verwaltungsgerichtsord-
nung ist mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass an die Stelle der obersten Auf-
sichtsbehörde die Bundesnetzagentur 
tritt.“ 

Artikel 16 Artikel 16 

Änderung des Messstellenbe-
triebsgesetzes 

Änderung des Messstellenbe-
triebsgesetzes 

Das Messstellenbetriebsgesetz vom 
29. August 2016 (BGBl. I S. 2034), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Messstellenbetriebsgesetz vom 
29. August 2016 (BGBl. I S. 2034), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. 
Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) Die Angabe zu § 19 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

a) Die Angabe zu § 19 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 
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„§ 19 Allgemeine Anforderungen an Mess-
systeme; Verordnungsermächtigung 
und Subdelegation“. 

„§ 19 Allgemeine Anforderungen an Mess-
systeme; Verordnungsermächtigung 
und Subdelegation“. 

b) Die Angabe zu § 40 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

b) Die Angabe zu § 40 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 40 Anbindungsverpflichtung von Mess-
einrichtungen für Gas“. 

„§ 40 Anbindungsverpflichtung von Mess-
einrichtungen für Gas“. 

c) Nach der Angabe zu § 67 wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

c) Nach der Angabe zu § 67 wird die 
folgende Angabe eingefügt: 

„§ 67a Messwertverarbeitung zu Zwecken 
des Messwertweiterverarbeiters; 
Übermittlungspflicht; Löschung oder 
Anonymisierung 

„§ 67a Messwertverarbeitung zu Zwecken 
des Messwertweiterverarbeiters; 
Übermittlungspflicht; Löschung oder 
Anonymisierung 

§ 67b Messwertverarbeitung zu Zwecken 
des Aggregationsverantwortlichen; 
Übermittlungspflicht; Löschung der 
Anonymisierung“. 

§ 67b Messwertverarbeitung zu Zwecken 
des Aggregationsverantwortlichen; 
Übermittlungspflicht; Löschung der 
Anonymisierung“. 

d) Die Angabe zur Anlage wird durch 
die folgende Angabe ersetzt: 

d) Die Angabe zur Anlage wird durch 
die folgende Angabe ersetzt: 

„Anlage (zu § 22 Absatz 2 Satz 1) Übersicht 
über die Schutzprofile und Techni-
schen Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik“. 

„Anlage (zu § 22 Absatz 2 Satz 1) Übersicht 
über die Schutzprofile und Techni-
schen Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informationstech-
nik“. 

2. § 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 2. § 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird durch die folgen-
den Nummern 1 und 1a ersetzt: 

a) Nummer 1 wird durch die folgen-
den Nummern 1 und 1a ersetzt: 

„1. Aggregationsverantwortli-
cher: jeder Marktakteur, dem 
durch eine Festlegung der 
Bundesnetzagentur nach den 
§§ 47 und 75 die Aufgabe der 
Aggregation von viertelstündi-
gen Werten oder von Profil-
werten zu Summenzeitreihen 
zugewiesen worden ist, 

1. „ Aggregationsverantwortli-
cher: jeder Marktakteur, dem 
durch eine Festlegung der 
Bundesnetzagentur nach den 
§§ 47 und 75 die Aufgabe der 
Aggregation von viertelstündi-
gen Werten oder von Profil-
werten zu Summenzeitreihen 
zugewiesen worden ist, 

1a. Anlagenbetreiber: der Betrei-
ber von Anlagen nach § 3 
Nummer 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder nach 
§ 2 Nummer 6 des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes,“. 

1a. Anlagenbetreiber: der Betrei-
ber von Anlagen nach § 3 
Nummer 2 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder nach 
§ 2 Nummer 6 des Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetzes,“. 
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b) Nach Nummer 14 wird die folgende 
Nummer 14a eingefügt: 

b) Nach Nummer 14 wird die folgende 
Nummer 14a eingefügt: 

„14a. Messwertweiterverarbeiter: 
jeder Marktakteur, dem durch 
eine Festlegung der Bundes-
netzagentur nach den §§ 47 
und 75 die Aufgabe der Auf-
bereitung abrechnungsrele-
vanter Messwerte, insbeson-
dere in Bezug auf Entnahme-
stellen, Einspeisestellen oder 
Netzübergabestellen zuge-
wiesen worden ist,“. 

„14a. Messwertweiterverarbeiter: 
jeder Marktakteur, dem durch 
eine Festlegung der Bundes-
netzagentur nach den §§ 47 
und 75 die Aufgabe der Auf-
bereitung abrechnungsrele-
vanter Messwerte, insbeson-
dere in Bezug auf Entnahme-
stellen, Einspeisestellen oder 
Netzübergabestellen zuge-
wiesen worden ist,“. 

3. § 3 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

3. § 3 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Der Messstellenbetrieb ist Auf-
gabe des grundzuständigen Messstel-
lenbetreibers, soweit nicht eine ander-
weitige Vereinbarung nach § 5 oder § 6 
getroffen worden ist. Die Funktion des 
Smart-Meter-Gateway-Administrators 
wird dem Messstellenbetreiber zuge-
ordnet.“ 

(1) „ Der Messstellenbetrieb ist Auf-
gabe des grundzuständigen Messstel-
lenbetreibers, soweit nicht eine ander-
weitige Vereinbarung nach § 5 oder § 6 
getroffen worden ist. Die Funktion des 
Smart-Meter-Gateway-Administrators 
wird dem Messstellenbetreiber zuge-
ordnet.“ 

4. § 5 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

4. § 5 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 
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„(1) Auf Wunsch des betroffenen 
Anschlussnutzers kann der Messstel-
lenbetrieb statt durch den grundzustän-
digen Messstellenbetreiber nach § 3 
Absatz 1 von einem Dritten durchge-
führt werden, wenn durch den Dritten 
ein einwandfreier Messstellenbetrieb im 
Sinne des § 3 Absatz 2 gewährleistet 
ist. Der Anschlussnutzer kann nach 
Ausstattung einer Messstelle mit intelli-
genten Messsystemen oder mit intelli-
genten Messsystemen und Steue-
rungseinrichtungen durch den grundzu-
ständigen Messstellenbetreiber das 
Auswahlrecht nach Satz 1 frühestens 
nach Ablauf von zwei Jahren ab Aus-
stattung der Messstelle ausüben. 
Satz 2 gilt nicht, wenn sich der grundzu-
ständige Messstellenbetreiber und der 
Dritte auf eine vorzeitige Beendigung 
einigen. Sonstige Rechtsvorschriften, 
insbesondere zur Nicht- oder nicht ver-
tragsgemäßen Leistung durch den 
Messstellenbetreiber, bleiben unbe-
rührt.“ 

(1) „ Auf Wunsch des betroffenen 
Anschlussnutzers kann der Messstel-
lenbetrieb statt durch den grundzustän-
digen Messstellenbetreiber nach § 3 
Absatz 1 von einem Dritten durchge-
führt werden, wenn durch den Dritten 
ein einwandfreier Messstellenbetrieb im 
Sinne des § 3 Absatz 2 gewährleistet 
ist. Der Anschlussnutzer kann nach 
Ausstattung einer Messstelle mit intelli-
genten Messsystemen oder mit intelli-
genten Messsystemen und Steue-
rungseinrichtungen durch den grundzu-
ständigen Messstellenbetreiber das 
Auswahlrecht nach Satz 1 frühestens 
nach Ablauf von zwei Jahren ab Aus-
stattung der Messstelle ausüben. 
Satz 2 gilt nicht, wenn sich der grundzu-
ständige Messstellenbetreiber und der 
Dritte auf eine vorzeitige Beendigung 
einigen. Sonstige Rechtsvorschriften, 
insbesondere zur Nicht- oder nicht ver-
tragsgemäßen Leistung durch den 
Messstellenbetreiber, bleiben unbe-
rührt.“ 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Statt des Anschlussnut-
zers kann der Anschlussnehmer ei-
nen anderen als den grundzustän-
digen Messstellenbetreiber aus-
wählen, wenn dieser verbindlich 
anbietet, 

(1) „ Statt des Anschlussnut-
zers kann der Anschlussnehmer ei-
nen anderen als den grundzustän-
digen Messstellenbetreiber aus-
wählen, wenn dieser verbindlich 
anbietet, 

1. alle Zählpunkte der Liegen-
schaft für Elektrizität mit intelli-
genten Messsystemen auszu-
statten und für die Ausstattung 
von Zählpunkten der Sparte 
Elektrizität die maßgeblichen 
Höchstentgelte nach § 30 ein-
zuhalten oder 

1. alle Zählpunkte der Liegen-
schaft für Elektrizität mit intelli-
genten Messsystemen auszu-
statten und für die Ausstattung 
von Zählpunkten der Sparte 
Elektrizität die maßgeblichen 
Höchstentgelte nach § 30 ein-
zuhalten oder 



 - 169 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

2. neben dem Messstellenbetrieb 
der Sparte Elektrizität mindes-
tens einen zusätzlichen Mess-
stellenbetrieb der Sparte Gas, 
Wasser, Fernwärme oder 
Heizwärme über das Smart-
Meter-Gateway zu bündeln 
(Bündelangebot) und für jeden 
betroffenen Anschlussnutzer 
der Liegenschaft ohne Mehr-
kosten im Vergleich zur 
Summe der Kosten für den bis-
herigen getrennten Messstel-
lenbetrieb durchzuführen ein-
schließlich der Abrechnungs-
dienstleistungen nach der Ver-
ordnung über Heizkostenab-
rechnung, soweit das Bündel-
angebot den Messstellenbe-
trieb für die Sparte Heizwärme 
erfasst.“ 

2. neben dem Messstellenbetrieb 
der Sparte Elektrizität mindes-
tens einen zusätzlichen Mess-
stellenbetrieb der Sparte Gas, 
Wasser, Fernwärme oder 
Heizwärme über das Smart-
Meter-Gateway zu bündeln 
(Bündelangebot) und für jeden 
betroffenen Anschlussnutzer 
der Liegenschaft ohne Mehr-
kosten im Vergleich zur 
Summe der Kosten für den bis-
herigen getrennten Messstel-
lenbetrieb durchzuführen ein-
schließlich der Abrechnungs-
dienstleistungen nach der Ver-
ordnung über Heizkostenab-
rechnung, soweit das Bündel-
angebot den Messstellenbe-
trieb für die Sparte Heizwärme 
erfasst.“ 

b) Die Absätze 5 und 6 werden durch 
den folgenden Absatz 5 ersetzt: 

b) Die Absätze 5 und 6 werden durch 
den folgenden Absatz 5 ersetzt: 

„(5) Jeder Anschlussnutzer 
hat das Recht, vom Anschlussneh-
mer alle zwei Jahre, bei bereits 
ausgeübtem Auswahlrecht nach 
Absatz 1 alle fünf Jahre, die Einho-
lung von zwei verschiedenen An-
geboten nach Absatz 1 Nummer 1 
oder Absatz 1 Nummer 1 und 2 zu 
verlangen. Die Angebote müssen 
für die Anschlussnutzer verständ-
lich sein und eine Prognose bezüg-
lich der Kosten der Anschlussnut-
zer vor und nach der Ausübung des 
Auswahlrechts enthalten.“ 

(5) „ Jeder Anschlussnutzer 
hat das Recht, vom Anschlussneh-
mer alle zwei Jahre, bei bereits 
ausgeübtem Auswahlrecht nach 
Absatz 1 alle fünf Jahre, die Einho-
lung von zwei verschiedenen An-
geboten nach Absatz 1 Nummer 1 
oder Absatz 1 Nummer 1 und 2 zu 
verlangen. Die Angebote müssen 
für die Anschlussnutzer verständ-
lich sein und eine Prognose bezüg-
lich der Kosten der Anschlussnut-
zer vor und nach der Ausübung des 
Auswahlrechts enthalten.“ 

6. § 7 wird wie folgt gefasst: 6. § 7 wird wie folgt gefasst: 
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„§ 7 „§ 7 

Entgelt für den grundzuständigen 
Messstellenbetrieb; besondere Kosten-

regulierung 

Entgelt für den grundzuständigen 
Messstellenbetrieb; besondere Kosten-

regulierung 

(1) Grundzuständige Messstellen-
betreiber haben für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben ein Entgelt festzulegen, das 
die Kostenregelungen dieses Gesetzes 
einhält. Die Entgelte für den Messstel-
lenbetrieb sind Bestandteil eines Mess-
stellenvertrages nach den §§ 9 und 10. 
Auf den grundzuständigen Messstellen-
betrieb des Netzbetreibers mit Messein-
richtungen und Messsystemen sind 
§ 17 Absatz 7 der Stromnetzentgeltver-
ordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I 
S. 2225), die zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1237) geändert worden ist, in der bis 
zum Ablauf des 26. Mai 2023 geltenden 
Fassung sowie § 15 Absatz 7 der Gas-
netzentgeltverordnung vom 25. Juli 
2005 (BGBl. I S. 2197), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 27. 
Juli 2021 (BGBl. I S. 3229) geändert 
worden ist, in der bis zum Ablauf des 
26. Mai 2023 geltenden Fassung ent-
sprechend anzuwenden. 

(1) Grundzuständige Messstellen-
betreiber haben für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben ein Entgelt festzulegen, das 
die Kostenregelungen dieses Gesetzes 
einhält. Die Entgelte für den Messstel-
lenbetrieb sind Bestandteil eines Mess-
stellenvertrages nach den §§ 9 und 10. 
Auf den grundzuständigen Messstellen-
betrieb des Netzbetreibers mit Messein-
richtungen und Messsystemen sind 
§ 17 Absatz 7 der Stromnetzentgeltver-
ordnung vom 25. Juli 2005 (BGBl. I 
S. 2225), die zuletzt durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I 
S. 1237) geändert worden ist, in der bis 
zum Ablauf des 26. Mai 2023 geltenden 
Fassung sowie § 15 Absatz 7 der Gas-
netzentgeltverordnung vom 25. Juli 
2005 (BGBl. I S. 2197), die zuletzt 
durch Artikel 3 der Verordnung vom 27. 
Juli 2021 (BGBl. I S. 3229) geändert 
worden ist, in der bis zum Ablauf des 
26. Mai 2023 geltenden Fassung ent-
sprechend anzuwenden. 
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(2) Schuldner der nach Absatz 1 
Satz 1 festzulegenden Entgelte sind 
nach Maßgabe der §§ 29, 30, 32 und 36 
Absatz 2 und jeweils in Höhe ihrer dort 
festgelegten Anteile der Anschlussnetz-
betreiber und der Anschlussnutzer oder 
der Anschlussnehmer. Schuldner der 
Entgelte für Zusatzleistungen ist nach 
Maßgabe von § 34 Absatz 2 und 3 je-
weils der Besteller von Zusatzleistun-
gen. Hat der Anschlussnutzer einen 
kombinierten Vertrag nach § 9 Absatz 2 
und der Energielieferant mit dem Mess-
stellenbetreiber einen Vertrag nach § 9 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abge-
schlossen, ist insoweit statt des An-
schlussnutzers der Energielieferant 
Schuldner nach Satz 1. Der grundzu-
ständige Messstellenbetreiber ist nicht 
berechtigt, für die Erbringung der Stan-
dardleistungen nach § 34 Absatz 1 
mehr als die in § 30 jeweils genannten 
Höchstentgelte und für die Erbringung 
von Zusatzleistungen nach § 34 Ab-
satz 2 mehr als die angemessenen Zu-
satzentgelte nach § 35 Absatz 1 vom 
jeweiligen Entgeltschuldner zu verlan-
gen; dabei sind für den nach § 5 oder 6 
beauftragten Dritten gegenüber dem 
Anschlussnetzbetreiber die Vorgaben 
des § 36 Absatz 2 anzuwenden. 

(2) Schuldner der nach Absatz 1 
Satz 1 festzulegenden Entgelte sind 
nach Maßgabe der §§ 29, 30, 32 und 36 
Absatz 2 und jeweils in Höhe ihrer dort 
festgelegten Anteile der Anschlussnetz-
betreiber und der Anschlussnutzer oder 
der Anschlussnehmer. Schuldner der 
Entgelte für Zusatzleistungen ist nach 
Maßgabe von § 34 Absatz 2 und 3 je-
weils der Besteller von Zusatzleistun-
gen. Hat der Anschlussnutzer einen 
kombinierten Vertrag nach § 9 Absatz 2 
und der Energielieferant mit dem Mess-
stellenbetreiber einen Vertrag nach § 9 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 abge-
schlossen, ist insoweit statt des An-
schlussnutzers der Energielieferant 
Schuldner nach Satz 1. Der grundzu-
ständige Messstellenbetreiber ist nicht 
berechtigt, für die Erbringung der Stan-
dardleistungen nach § 34 Absatz 1 
mehr als die in § 30 jeweils genannten 
Höchstentgelte und für die Erbringung 
von Zusatzleistungen nach § 34 Ab-
satz 2 mehr als die angemessenen Zu-
satzentgelte nach § 35 Absatz 1 vom 
jeweiligen Entgeltschuldner zu verlan-
gen; dabei sind für den nach § 5 oder 6 
beauftragten Dritten gegenüber dem 
Anschlussnetzbetreiber die Vorgaben 
des § 36 Absatz 2 anzuwenden. 
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(3) Nach diesem Gesetz zulässige 
Entgelte für den Messstellenbetrieb mit 
intelligenten Messsystemen und etwai-
gen Steuerungseinrichtungen sowie für 
Zusatzleistungen nach § 34 Absatz 2 
und 3, deren Schuldner der Anschluss-
netzbetreiber ist, können bei den Ent-
gelten für den Netzzugang des Betrei-
bers von Energieversorgungsnetzen 
nach den §§ 21 und 21a des Energie-
wirtschaftsgesetzes und bei der Geneh-
migung der Entgelte des Betreibers von 
Energieversorgungsnetzen nach § 23a 
des Energiewirtschaftsgesetzes be-
rücksichtigt werden. Die Abrechnung 
der Netznutzung verbleibt beim Netzbe-
treiber und ist Bestandteil der Netzent-
gelte, dabei wird ein Abrechnungsent-
gelt nicht erhoben. 

(3) Nach diesem Gesetz zulässige 
Entgelte für den Messstellenbetrieb mit 
intelligenten Messsystemen und etwai-
gen Steuerungseinrichtungen sowie für 
Zusatzleistungen nach § 34 Absatz 2 
und 3, deren Schuldner der Anschluss-
netzbetreiber ist, können bei den Ent-
gelten für den Netzzugang des Betrei-
bers von Energieversorgungsnetzen 
nach den §§ 21 und 21a des Energie-
wirtschaftsgesetzes und bei der Geneh-
migung der Entgelte des Betreibers von 
Energieversorgungsnetzen nach § 23a 
des Energiewirtschaftsgesetzes be-
rücksichtigt werden. Die Abrechnung 
der Netznutzung verbleibt beim Netzbe-
treiber und ist Bestandteil der Netzent-
gelte, dabei wird ein Abrechnungsent-
gelt nicht erhoben. 

(4) Für Kosten des Netzbetriebs, 
die bei Anwendung dieses Gesetzes 
entstehen, sind die §§ 21 und 21a des 
Energiewirtschaftsgesetzes entspre-
chend anzuwenden.“ 

(4) Für Kosten des Netzbetriebs, 
die bei Anwendung dieses Gesetzes 
entstehen, sind die §§ 21 und 21a des 
Energiewirtschaftsgesetzes entspre-
chend anzuwenden.“ 

7. § 19 wird wie folgt geändert: 7. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 19 „§ 19 

Allgemeine Anforderungen an 
Messsysteme; Verordnungser-

mächtigung und Subdelegation“. 

Allgemeine Anforderungen an 
Messsysteme; Verordnungser-

mächtigung und Subdelegation“. 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Zur Datenverarbeitung 
energiewirtschaftlich relevanter 
Mess- und Steuerungsvorgänge 
dürfen ausschließlich solche tech-
nischen Systeme und Bestandteile 
eingesetzt werden, die den Anfor-
derungen der §§ 21 und 22 genü-
gen, § 9 Absatz 1 und § 100 Ab-
satz 3 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes sowie Anforderungen 
aufgrund von Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 14a 
des Energiewirtschaftsgesetzes 
bleiben unberührt. Energiewirt-
schaftlich relevante Mess- und 
Steuerungsvorgänge sind abrech-
nungs-, bilanzierungs- oder netzre-
levante Standardleistungen nach 
§ 34 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 8 
Buchstabe a und b und Nummer 9 
sowie Zusatzleistungen nach § 34 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 5, 6 und 
8. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern durch 
Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates zum 
Schutz der Verlässlichkeit von au-
ßerhalb der Messeinrichtung auf-
bereiteten Daten im Sinne von Ab-
satz 3 Satz 2 oder zum Schutz vor 
Datenabfluss an unbefugte Dritte 
sowie zum Schutz vor Fremdkon-
trolle durch unbefugte Dritte 

(2) „ Zur Datenverarbeitung 
energiewirtschaftlich relevanter 
Mess- und Steuerungsvorgänge 
dürfen ausschließlich solche tech-
nischen Systeme und Bestandteile 
eingesetzt werden, die den Anfor-
derungen der §§ 21 und 22 genü-
gen, § 9 Absatz 1 und § 100 Ab-
satz 3 des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes sowie Anforderungen 
aufgrund von Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 14a 
des Energiewirtschaftsgesetzes 
bleiben unberührt. Energiewirt-
schaftlich relevante Mess- und 
Steuerungsvorgänge sind abrech-
nungs-, bilanzierungs- oder netzre-
levante Standardleistungen nach 
§ 34 Absatz 1 Nummer 1, 2, 4 bis 8 
Buchstabe a und b und Nummer 9 
sowie Zusatzleistungen nach § 34 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 5, 6 und 
8. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium des Innern durch 
Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates zum 
Schutz der Verlässlichkeit von au-
ßerhalb der Messeinrichtung auf-
bereiteten Daten im Sinne von Ab-
satz 3 Satz 2 oder zum Schutz vor 
Datenabfluss an unbefugte Dritte 
sowie zum Schutz vor Fremdkon-
trolle durch unbefugte Dritte 

1. Regelungen einschließlich An-
forderungen für die Ausgestal-
tung von eigenen Weitver-
kehrsnetzanbindungen von 
steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen und steuerbaren 
Netzanschlüssen, Anlagen zur 
Speicherung von Energie so-
wie Anlagen nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz auf-
zustellen, 

1. Regelungen einschließlich An-
forderungen für die Ausgestal-
tung von eigenen Weitver-
kehrsnetzanbindungen von 
steuerbaren Verbrauchsein-
richtungen und steuerbaren 
Netzanschlüssen, Anlagen zur 
Speicherung von Energie so-
wie Anlagen nach dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz auf-
zustellen, 
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2. Regelungen zu technischen 
Bedingungen für informations-
technische Systeme zu treffen, 
die Betreiber von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen bei der 
Festlegung technischer Vor-
schriften nach § 19 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu Weitverkehrsnetzver-
bindungen von Anlagen ein-
schließlich Steckersolargerä-
ten nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz, von steuer-
baren Verbrauchseinrichtun-
gen und steuerbaren Netzan-
schlüssen nach § 14a des 
Energiewirtschaftsgesetzes 
sowie von Anlagen zur Spei-
cherung von Energie zu be-
achten haben sowie 

2. Regelungen zu technischen 
Bedingungen für informations-
technische Systeme zu treffen, 
die Betreiber von Elektrizitäts-
versorgungsnetzen bei der 
Festlegung technischer Vor-
schriften nach § 19 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgeset-
zes zu Weitverkehrsnetzver-
bindungen von Anlagen ein-
schließlich Steckersolargerä-
ten nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz, von steuer-
baren Verbrauchseinrichtun-
gen und steuerbaren Netzan-
schlüssen nach § 14a des 
Energiewirtschaftsgesetzes 
sowie von Anlagen zur Spei-
cherung von Energie zu be-
achten haben sowie 

3. für bestimmte Fälle von Smart-
Meter-Gateways unabhängige 
Weitverkehrsnetzverbindun-
gen vollständig zu untersagen 
oder die Anbindung nur über 
ein Smart-Meter-Gateway zu 
erlauben. 

3. für bestimmte Fälle von Smart-
Meter-Gateways unabhängige 
Weitverkehrsnetzverbindun-
gen vollständig zu untersagen 
oder die Anbindung nur über 
ein Smart-Meter-Gateway zu 
erlauben. 

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie kann die in 
Satz 3 genannte Ermächtigung im 
Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, auf 
die Bundesnetzagentur übertragen 
oder zum Gegenstand von Festle-
gungen der Bundesnetzagentur 
machen. Dabei kann vorgesehen 
werden, in welchem Umfang sich 
die Bundesnetzagentur bei Aus-
übung ihrer jeweiligen Kompeten-
zen ins Benehmen oder ins Einver-
nehmen mit dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
setzen muss.“ 

Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie kann die in 
Satz 3 genannte Ermächtigung im 
Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern durch Rechts-
verordnung, die nicht der Zustim-
mung des Bundesrates bedarf, auf 
die Bundesnetzagentur übertragen 
oder zum Gegenstand von Festle-
gungen der Bundesnetzagentur 
machen. Dabei kann vorgesehen 
werden, in welchem Umfang sich 
die Bundesnetzagentur bei Aus-
übung ihrer jeweiligen Kompeten-
zen ins Benehmen oder ins Einver-
nehmen mit dem Bundesamt für Si-
cherheit in der Informationstechnik 
setzen muss.“ 
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8. Nach § 20 Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 3 eingefügt: 

8. Nach § 20 Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Ab dem 1. Januar 2028 ist Ab-
satz 1 entsprechend für neue Messein-
richtungen für Wasserstoff anzuwen-
den.“ 

(3) „ Ab dem 1. Januar 2028 ist Ab-
satz 1 entsprechend für neue Messein-
richtungen für Wasserstoff anzuwen-
den.“ 

9. § 22 Absatz 2 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

9. § 22 Absatz 2 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die jeweils geltende Fassung wird im 
Bundesanzeiger durch Verweis auf die 
Internetseite des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik3 be-
kannt gemacht.“ 

„Die jeweils geltende Fassung wird im 
Bundesanzeiger durch Verweis auf die 
Internetseite des Bundesamtes für Si-
cherheit in der Informationstechnik3 be-
kannt gemacht.“ 

10. § 24 wird wie folgt geändert: 10. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach der An-
gabe „den Common Criteria“ 
die Angabe „oder nach dem 
auf den Gemeinsamen Krite-
rien beruhenden Europäi-
schen System für die Cybersi-
cherheitszertifizierung 
(EUCC)“ eingefügt. 

aa) In Satz 1 wird nach der An-
gabe „den Common Criteria“ 
die Angabe „oder nach dem 
auf den Gemeinsamen Krite-
rien beruhenden Europäi-
schen System für die Cybersi-
cherheitszertifizierung 
(EUCC)“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

bb) Nach Satz 1 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

„Für die Wahl des Zertifizie-
rungsverfahrens nach Satz 1 
gilt Artikel 49 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
2024/482.“ 

„Für die Wahl des Zertifizie-
rungsverfahrens nach Satz 1 
gilt Artikel 49 der Durchfüh-
rungsverordnung (EU) 
2024/482.“ 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

 
3 Amtlicher Hinweis: Die Internetadresse lautet www.bsi.bund.de/dok/smartmeter-pp-tr. 
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„(2) Für die Zertifizierung gel-
ten § 9 des BSI-Gesetzes, die BSI-
Zertifizierungs- und Anerken-
nungsverordnung sowie das auf 
den Gemeinsamen Kriterien beru-
hende Europäische System für die 
Cybersicherheitszertifizierung 
(EUCC) nach Maßgabe der Ver-
ordnung (EU) 2019/881.“ 

(2) „ Für die Zertifizierung gel-
ten § 9 des BSI-Gesetzes, die BSI-
Zertifizierungs- und Anerken-
nungsverordnung sowie das auf 
den Gemeinsamen Kriterien beru-
hende Europäische System für die 
Cybersicherheitszertifizierung 
(EUCC) nach Maßgabe der Ver-
ordnung (EU) 2019/881.“ 

11. § 25 Absatz 5 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

11. § 25 Absatz 5 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„Die Erfüllung der in Absatz 4 Num-
mer 1 bis 3 genannten Anforderungen 
ist nachzuweisen durch ein Zertifikat 
des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik oder durch die er-
folgreiche Zertifizierung durch eine Zer-
tifizierungsstelle, die gemäß ISO/IEC 
270064 bei der nationalen Akkreditie-
rungsstelle im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 akkreditiert ist.“ 

„Die Erfüllung der in Absatz 4 Num-
mer 1 bis 3 genannten Anforderungen 
ist nachzuweisen durch ein Zertifikat 
des Bundesamtes für Sicherheit in der 
Informationstechnik oder durch die er-
folgreiche Zertifizierung durch eine Zer-
tifizierungsstelle, die gemäß ISO/IEC 
270064 bei der nationalen Akkreditie-
rungsstelle im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 765/2008 akkreditiert ist.“ 

12. § 26 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

12. § 26 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

„(3) Geeignete Informationen stellt 
das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik auf seinen Internet-
seiten5 bereit. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie ist von sämt-
lichen ergriffenen Maßnahmen vorab 
oder bei Gefahr im Verzug nachträglich 
zu informieren.“ 

(3) „ Geeignete Informationen stellt 
das Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik auf seinen Internet-
seiten5 bereit. Das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie ist von sämt-
lichen ergriffenen Maßnahmen vorab 
oder bei Gefahr im Verzug nachträglich 
zu informieren.“ 

13. In § 27 Absatz 1 Satz 5 wird nach der 
Angabe „unterstützt nach Möglichkeit 
Standardisierungsvorhaben“ die An-
gabe „insbesondere“ eingefügt. 

13. In § 27 Absatz 1 Satz 5 wird nach der 
Angabe „unterstützt nach Möglichkeit 
Standardisierungsvorhaben“ die An-
gabe „insbesondere“ eingefügt. 

14. § 29 wird wie folgt geändert: 14. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

a) Absatz 3 Satz 2 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

 
4 Zu beziehen bei der DIN Verlag GmbH, Berlin. 
5 Amtlicher Hinweis: Die Internetadresse lautet www.bsi.bund.de. 
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„Die Ausstattung hat bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2032, bei 
Neubauten und Gebäuden, die ei-
ner größeren Renovierung im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 22 der 
Richtlinie (EU) 2024/1275 in der 
Fassung vom 24. April 2024 unter-
zogen werden, bis zur Fertigstel-
lung des Gebäudes zu erfolgen.“ 

„Die Ausstattung hat bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2032, bei 
Neubauten und Gebäuden, die ei-
ner größeren Renovierung im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 22 der 
Richtlinie (EU) 2024/1275 in der 
Fassung vom 24. April 2024 unter-
zogen werden, bis zur Fertigstel-
lung des Gebäudes zu erfolgen.“ 

b) Absatz 5 wird durch den folgenden 
Absatz ersetzt: 

b) Absatz 5 wird durch den folgenden 
Absatz ersetzt: 

„(5) Die Ausstattungspflicht 
nach Absatz 1 Nummer 2 ist im 
Hinblick auf die Steuerungseinrich-
tung nicht für Anlagen anzuwen-
den, wenn der Anlagenbetreiber 

(5) „ Die Ausstattungspflicht 
nach Absatz 1 Nummer 2 ist im 
Hinblick auf die Steuerungseinrich-
tung nicht für Anlagen anzuwen-
den, wenn der Anlagenbetreiber 

1. am Verknüpfungspunkt seiner 
Anlage mit dem Elektrizitäts-
versorgungsnetz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung dau-
erhaft auf 0 Prozent der instal-
lierten Leistung begrenzt und 

1. am Verknüpfungspunkt seiner 
Anlage mit dem Elektrizitäts-
versorgungsnetz die maximale 
Wirkleistungseinspeisung dau-
erhaft auf 0 Prozent der instal-
lierten Leistung begrenzt und 

2. gegenüber dem grundzustän-
digen Messstellenbetreiber in 
Textform erklärt hat, sicherzu-
stellen, dass seine Anlage 
dauerhaft keinen Strom in die 
Elektrizitätsversorgungsnetze 
einspeist. 

2. gegenüber dem grundzustän-
digen Messstellenbetreiber in 
Textform erklärt hat, sicherzu-
stellen, dass seine Anlage 
dauerhaft keinen Strom in die 
Elektrizitätsversorgungsnetze 
einspeist. 
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Der Anlagenbetreiber kann die 
Begrenzung der Wirkleistungs-
einspeisung nach Satz 1 Num-
mer 1 frühestens vier Jahre 
nach Zugang der Erklärung 
nach Satz 1 Nummer 2 und 
nur nach Zugang einer Mittei-
lung über die beabsichtigte 
Aufhebung an den grundzu-
ständigen Messstellenbetrei-
ber aufheben. Ab der Ausstat-
tung der Messstelle mit einer 
Steuerungseinrichtung nach 
Absatz 1 Nummer 2 kann das 
Recht des Anlagenbetreibers 
nach Satz 1 frühestens nach 
vier Jahren wieder ausgeübt 
werden. Bis zum Ablauf dieser 
Frist ist weder der Anschluss-
nehmer noch der Anschluss-
nutzer berechtigt, die Ausstat-
tung der Messstelle mit einer 
Steuerungseinrichtung nach 
Absatz 1 Nummer 2 nachträg-
lich abzuändern oder abän-
dern zu lassen.“ 

Der Anlagenbetreiber kann die 
Begrenzung der Wirkleistungs-
einspeisung nach Satz 1 Num-
mer 1 frühestens vier Jahre 
nach Zugang der Erklärung 
nach Satz 1 Nummer 2 und 
nur nach Zugang einer Mittei-
lung über die beabsichtigte 
Aufhebung an den grundzu-
ständigen Messstellenbetrei-
ber aufheben. Ab der Ausstat-
tung der Messstelle mit einer 
Steuerungseinrichtung nach 
Absatz 1 Nummer 2 kann das 
Recht des Anlagenbetreibers 
nach Satz 1 frühestens nach 
vier Jahren wieder ausgeübt 
werden. Bis zum Ablauf dieser 
Frist ist weder der Anschluss-
nehmer noch der Anschluss-
nutzer berechtigt, die Ausstat-
tung der Messstelle mit einer 
Steuerungseinrichtung nach 
Absatz 1 Nummer 2 nachträg-
lich abzuändern oder abän-
dern zu lassen.“ 

15. § 30 wird wie folgt geändert: 15. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „§ 29 Ab-
satz 1 Nummer 1“ durch die 
Angabe „§ 29 Absatz 1“ er-
setzt.  

aa) In der Angabe vor Nummer 1 
wird die Angabe „§ 29 Ab-
satz 1 Nummer 1“ durch die 
Angabe „§ 29 Absatz 1“ er-
setzt.  

bb) In Nummer 4 wird nach der 
Angabe „Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung“ die An-
gabe „von mehr als 7 Kilowatt“ 
eingefügt. 

bb) In Nummer 4 wird nach der 
Angabe „Anlagen mit einer in-
stallierten Leistung“ die An-
gabe „von mehr als 7 Kilowatt“ 
eingefügt. 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 



 - 179 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

„(2) Stattet der grundzustän-
dige Messstellenbetreiber nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 2 Messstel-
len mit intelligenten Messsystem 
und einer Steuerungseinrichtung 
am Netzanschlusspunkt aus, ist er 
berechtigt, zusätzlich zu den nach 
den Absätzen 1 und 5 zulässigen 
Preisobergrenzen dem Anschluss-
nehmer und dem Anschlussnetz-
betreiber jeweils nicht mehr als 50 
Euro brutto jährlich für Einbau und 
Betrieb einer Steuerungseinrich-
tung am Netzanschlusspunkt in 
Rechnung zu stellen.“ 

(2) „ Stattet der grundzustän-
dige Messstellenbetreiber nach 
§ 29 Absatz 1 Nummer 2 Messstel-
len mit intelligenten Messsystem 
und einer Steuerungseinrichtung 
am Netzanschlusspunkt aus, ist er 
berechtigt, zusätzlich zu den nach 
den Absätzen 1 und 5 zulässigen 
Preisobergrenzen dem Anschluss-
nehmer und dem Anschlussnetz-
betreiber jeweils nicht mehr als 50 
Euro brutto jährlich für Einbau und 
Betrieb einer Steuerungseinrich-
tung am Netzanschlusspunkt in 
Rechnung zu stellen.“ 

16. § 34 wird wie folgt geändert: 16. § 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 4 wird die Angabe 
„64“ durch die Angabe „60“ er-
setzt. 

aa) In Nummer 4 wird die Angabe 
„64“ durch die Angabe „60“ er-
setzt. 

bb) In Nummer 6 Buchstabe a und 
b wird jeweils die Angabe 
„§ 14a“ durch die Angabe 
„§ 14a Absatz 1 und 2“ ersetzt. 

bb) In Nummer 6 Buchstabe a und 
b wird jeweils die Angabe 
„§ 14a“ durch die Angabe 
„§ 14a Absatz 1 und 2“ ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt ge-
ändert: 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 59 und 60 des 
Energiewirtschaftsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 65 und 66 des Energie-
wirtschaftsgesetzes“ ersetzt. 

aa) In Nummer 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 59 und 60 des 
Energiewirtschaftsgesetzes“ 
durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 65 und 66 des Energie-
wirtschaftsgesetzes“ ersetzt. 

bb) In Nummer 6 wird die Angabe 
„64“ durch die Angabe „60“ er-
setzt. 

bb) In Nummer 6 wird die Angabe 
„64“ durch die Angabe „60“ er-
setzt. 

17. In § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird 
die Angabe „§ 30 Absatz 3“ durch die 
Angabe „§ 29 Absatz 2“ ersetzt. 

17. In § 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 wird 
die Angabe „§ 30 Absatz 3“ durch die 
Angabe „§ 29 Absatz 2“ ersetzt. 

18. § 36 wird wie folgt geändert: 18. § 36 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

a) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

„(2) Der nach den §§ 5 oder 6 
beauftragte Dritte kann für den 
Messstellenbetrieb von intelligen-
ten Messsystemen vom Anschluss-
netzbetreiber ein jährliches Entgelt 
verlangen, welches die jeweils 
nach § 30 Absatz 1 oder 3 maß-
geblichen Preisobergrenzen ein-
hält. Für den Messstellenbetrieb 
mit intelligenten Messystemen und 
einer Steuerungseinrichtung am 
Netzanschlusspunkt ist er bei den 
in § 29 Absatz 1 Nummer 2 ge-
nannten Messstellen berechtigt, 
vom Anschlussnetzbetreiber ein 
jährliches Entgelt zu verlangen, 
welches die Preisobergrenzen 
nach § 30 Absatz 2 einhält. Für Zu-
satzleistungen nach § 34 Absatz 2 
Satz 2, welche der Dritte auf Ver-
langen des Anschlussnetzbetrei-
bers erbringt, sind die Vermutungs-
tatbestände nach § 35 entspre-
chend anzuwenden. Darüberhin-
ausgehende Entgelte gegenüber 
dem den Dritten beauftragenden 
Anschlussnutzer sowie gegenüber 
anderen Entgeltschuldnern nach 
§ 7 Absatz 2 bleiben unberührt.“ 

(2) „ Der nach den §§ 5 oder 6 
beauftragte Dritte kann für den 
Messstellenbetrieb von intelligen-
ten Messsystemen vom Anschluss-
netzbetreiber ein jährliches Entgelt 
verlangen, welches die jeweils 
nach § 30 Absatz 1 oder 3 maß-
geblichen Preisobergrenzen ein-
hält. Für den Messstellenbetrieb 
mit intelligenten Messystemen und 
einer Steuerungseinrichtung am 
Netzanschlusspunkt ist er bei den 
in § 29 Absatz 1 Nummer 2 ge-
nannten Messstellen berechtigt, 
vom Anschlussnetzbetreiber ein 
jährliches Entgelt zu verlangen, 
welches die Preisobergrenzen 
nach § 30 Absatz 2 einhält. Für Zu-
satzleistungen nach § 34 Absatz 2 
Satz 2, welche der Dritte auf Ver-
langen des Anschlussnetzbetrei-
bers erbringt, sind die Vermutungs-
tatbestände nach § 35 entspre-
chend anzuwenden. Darüberhin-
ausgehende Entgelte gegenüber 
dem den Dritten beauftragenden 
Anschlussnutzer sowie gegenüber 
anderen Entgeltschuldnern nach 
§ 7 Absatz 2 bleiben unberührt.“ 

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

b) Absatz 3 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 
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„Weder Anschlussnehmer noch 
Anschlussnutzer sind berechtigt, 
die Ausstattung einer Messstelle 
mit einem intelligenten Messsys-
tem nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2, mit einem intelligen-
ten Messsystem und einer Steue-
rungseinrichtung nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2, die Ausstattung 
mit einer modernen Messeinrich-
tung nach § 29 Absatz 3 oder die 
Anbindung einer Messeinrichtung 
für Gas an das intelligente Mess-
system nach § 40 zu verhindern 
oder nachträglich wieder abzuän-
dern oder abändern zu lassen.“ 

„Weder Anschlussnehmer noch 
Anschlussnutzer sind berechtigt, 
die Ausstattung einer Messstelle 
mit einem intelligenten Messsys-
tem nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2, mit einem intelligen-
ten Messsystem und einer Steue-
rungseinrichtung nach § 29 Ab-
satz 1 Nummer 2, die Ausstattung 
mit einer modernen Messeinrich-
tung nach § 29 Absatz 3 oder die 
Anbindung einer Messeinrichtung 
für Gas an das intelligente Mess-
system nach § 40 zu verhindern 
oder nachträglich wieder abzuän-
dern oder abändern zu lassen.“ 

19. § 37 wird wie folgt geändert: 19. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

„Preisangaben für Zusatzleistun-
gen nach § 34 Absatz 2 sind min-
destens alle zwei Jahre zu überprü-
fen und erforderlichenfalls anzu-
passen.“ 

„Preisangaben für Zusatzleistun-
gen nach § 34 Absatz 2 sind min-
destens alle zwei Jahre zu überprü-
fen und erforderlichenfalls anzu-
passen.“ 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Spätestens drei Monate 
vor der Ausstattung der Messstelle 
mit einem intelligenten Messsys-
tem nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 oder mit einem intelli-
genten Messsystem und einer 
Steuerungseinrichtung nach § 29 
Absatz 1 Nummer 2 hat der grund-
zuständige Messstellenbetreiber 
den betroffenen Anschlussnutzer, 
Anschlussnehmer, Anlagenbetrei-
ber sowie Messstellenbetreiber zu 
informieren und auf die Möglichkeit 
zur freien Wahl eines Messstellen-
betreibers nach den §§ 5 und 6 so-
wie den Anschlussnutzer auf die 
erstmalige Möglichkeit zur Wahl 
des Messstellenbetreibers nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 2 zwei Jahre ab 
der Ausstattung der Messstelle mit 
einem intelligenten Messsystem 
oder mit einem intelligentem Mess-
system und einer Steuerungsein-
richtung hinzuweisen.“ 

(2) „ Spätestens drei Monate 
vor der Ausstattung der Messstelle 
mit einem intelligenten Messsys-
tem nach § 29 Absatz 1 Nummer 1 
und Absatz 2 oder mit einem intelli-
genten Messsystem und einer 
Steuerungseinrichtung nach § 29 
Absatz 1 Nummer 2 hat der grund-
zuständige Messstellenbetreiber 
den betroffenen Anschlussnutzer, 
Anschlussnehmer, Anlagenbetrei-
ber sowie Messstellenbetreiber zu 
informieren und auf die Möglichkeit 
zur freien Wahl eines Messstellen-
betreibers nach den §§ 5 und 6 so-
wie den Anschlussnutzer auf die 
erstmalige Möglichkeit zur Wahl 
des Messstellenbetreibers nach 
§ 5 Absatz 1 Satz 2 zwei Jahre ab 
der Ausstattung der Messstelle mit 
einem intelligenten Messsystem 
oder mit einem intelligentem Mess-
system und einer Steuerungsein-
richtung hinzuweisen.“ 

20. § 40 wird durch den folgenden § 40 er-
setzt: 

20. § 40 wird durch den folgenden § 40 er-
setzt: 

„§ 40 „§ 40 

Anbindungsverpflichtung von Messein-
richtungen für Gas 

Anbindungsverpflichtung von Messein-
richtungen für Gas 

Neue Messeinrichtungen für Gas 
im Sinne von § 20 sind bei registrieren-
der Leistungsmessung spätestens ab 
dem 1. Juli 2028 an vorhandene Smart-
Meter-Gateways anzubinden, im Übri-
gen ab dem Zeitpunkt, zu dem die An-
bindung technisch möglich ist und dem 
jeweiligen Anschlussnutzer durch die 
Anbindung keine Mehrkosten entste-
hen.“ 

Neue Messeinrichtungen für Gas 
im Sinne von § 20 sind bei registrieren-
der Leistungsmessung spätestens ab 
dem 1. Juli 2028 an vorhandene Smart-
Meter-Gateways anzubinden, im Übri-
gen ab dem Zeitpunkt, zu dem die An-
bindung technisch möglich ist und dem 
jeweiligen Anschlussnutzer durch die 
Anbindung keine Mehrkosten entste-
hen.“ 

21. § 41 wird wie folgt geändert: 21. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 
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„(1) Grundzuständige Mess-
stellenbetreiber können die Grund-
zuständigkeit für den Messstellen-
betrieb von modernen Messeinrich-
tungen und intelligenten Messsys-
temen in ihrem Netzgebiet auf ein 
anderes Unternehmen übertragen, 
das über eine nach § 4 erforderli-
che Genehmigung und ein nach 
§ 25 erforderliches Zertifikat ver-
fügt. Grundzuständige Messstel-
lenbetreiber können auch unterei-
nander Kooperationen zur gemein-
samen Erfüllung der Pflichten des 
grundzuständigen Messstellenbe-
treibers eingehen.“ 

(1) „ Grundzuständige Mess-
stellenbetreiber können die Grund-
zuständigkeit für den Messstellen-
betrieb von modernen Messeinrich-
tungen und intelligenten Messsys-
temen in ihrem Netzgebiet auf ein 
anderes Unternehmen übertragen, 
das über eine nach § 4 erforderli-
che Genehmigung und ein nach 
§ 25 erforderliches Zertifikat ver-
fügt. Grundzuständige Messstel-
lenbetreiber können auch unterei-
nander Kooperationen zur gemein-
samen Erfüllung der Pflichten des 
grundzuständigen Messstellenbe-
treibers eingehen.“ 

b) Nach Absatz 3 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

b) Nach Absatz 3 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

„Auf Kooperationen nach Absatz 1 
Satz 2 sind die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend anwendbar.“ 

„Auf Kooperationen nach Absatz 1 
Satz 2 sind die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend anwendbar.“ 

22. § 45 Absatz1 wird wie folgt geändert: 22. § 45 Absatz1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

a) Satz 3 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

„Übernimmt ein Unternehmen nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 1 die Grundzu-
ständigkeit für mehrere Netzge-
biete oder gehen mehrere Unter-
nehmen eine Kooperation nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 2 ein, so ist ab 
diesem Zeitpunkt für die Erfüllung 
der Ausstattungsverpflichtungen 
nach Satz 1 die Gesamtzahl der 
Messstellen in allen von der Grund-
zuständigkeit erfassten Netzgebie-
ten maßgeblich.“ 

„Übernimmt ein Unternehmen nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 1 die Grundzu-
ständigkeit für mehrere Netzge-
biete oder gehen mehrere Unter-
nehmen eine Kooperation nach 
§ 41 Absatz 1 Satz 2 ein, so ist ab 
diesem Zeitpunkt für die Erfüllung 
der Ausstattungsverpflichtungen 
nach Satz 1 die Gesamtzahl der 
Messstellen in allen von der Grund-
zuständigkeit erfassten Netzgebie-
ten maßgeblich.“ 

b) In Satz 4 wird die Angabe „§ 29 Ab-
satz 3“ durch die Angabe „§ 29 Ab-
satz 2“ ersetzt. 

b) In Satz 4 wird die Angabe „§ 29 Ab-
satz 3“ durch die Angabe „§ 29 Ab-
satz 2“ ersetzt. 

23. § 47 wird durch den folgenden § 47 er-
setzt: 

23. § 47 wird durch den folgenden § 47 er-
setzt: 
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„§ 47 „§ 47 

Festlegungen der Bundesnetzagentur Festlegungen der Bundesnetzagentur 

(1) Die Bundesnetzagentur kann 
unter Beachtung der mess-, eich- und 
datenschutzrechtlichen Vorgaben so-
wie der Schutzprofile und Technischen 
Richtlinien nach § 22 Absatz 2 Ent-
scheidungen durch Festlegungen nach 
§ 29 Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes treffen 

(1) Die Bundesnetzagentur kann 
unter Beachtung der mess-, eich- und 
datenschutzrechtlichen Vorgaben so-
wie der Schutzprofile und Technischen 
Richtlinien nach § 22 Absatz 2 Ent-
scheidungen durch Festlegungen nach 
§ 29 Absatz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes treffen 

1. im Einvernehmen mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik zur Gewährleistung der 
Fernsteuerbarkeit nach § 21 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe c und 
zur Gewährleistung der Abrufbar-
keit nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe d, 

1. im Einvernehmen mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik zur Gewährleistung der 
Fernsteuerbarkeit nach § 21 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe c und 
zur Gewährleistung der Abrufbar-
keit nach § 21 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe d, 

2. zur zeitnahen Übermittlung von 
Netzzustandsdaten nach § 21 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe e, 

2. zur zeitnahen Übermittlung von 
Netzzustandsdaten nach § 21 Ab-
satz 1 Nummer 1 Buchstabe e, 

3. im Einvernehmen mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik zur Konkretisierung der 
Anforderungen an die Zuverlässig-
keit und Leistungsfähigkeit der 
Kommunikationstechnik nach § 21 
Absatz 1 Nummer 3 insbesondere 
zur Anpassung an neue technolo-
gische und marktliche Entwicklun-
gen, 

3. im Einvernehmen mit dem Bundes-
amt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik zur Konkretisierung der 
Anforderungen an die Zuverlässig-
keit und Leistungsfähigkeit der 
Kommunikationstechnik nach § 21 
Absatz 1 Nummer 3 insbesondere 
zur Anpassung an neue technolo-
gische und marktliche Entwicklun-
gen, 

4. zum maximalen Eigenstromver-
brauch nach § 21 Absatz 1 Num-
mer 5, 

4. zum maximalen Eigenstromver-
brauch nach § 21 Absatz 1 Num-
mer 5, 

5. zur Konkretisierung der Anforde-
rungen an die Übermittlung von 
Stammdaten angeschlossener An-
lagen in § 21 Absatz 1 Nummer 6, 

5. zur Konkretisierung der Anforde-
rungen an die Übermittlung von 
Stammdaten angeschlossener An-
lagen in § 21 Absatz 1 Nummer 6, 
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6. zum Inhalt und zur Durchführung 
der Rahmenverträge nach § 25 Ab-
satz 3 Satz 3. 

6. zum Inhalt und zur Durchführung 
der Rahmenverträge nach § 25 Ab-
satz 3 Satz 3. 

(2) Zur bundesweiten Vereinheitli-
chung der Bedingungen für den Mess-
stellenbetrieb kann die Bundesnetza-
gentur Entscheidungen durch Festle-
gungen nach § 29 Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes treffen 

(2) Zur bundesweiten Vereinheitli-
chung der Bedingungen für den Mess-
stellenbetrieb kann die Bundesnetza-
gentur Entscheidungen durch Festle-
gungen nach § 29 Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes treffen 

1. zu allgemeinen Anforderungen an 
den Messstellenbetrieb nach § 3, 

1. zu allgemeinen Anforderungen an 
den Messstellenbetrieb nach § 3, 

2. zu den näheren Anforderungen an 
die Erfüllung der Vorgaben zur 
buchhalterischen Entflechtung aus 
§ 3 Absatz 4, 

2. zu den näheren Anforderungen an 
die Erfüllung der Vorgaben zur 
buchhalterischen Entflechtung aus 
§ 3 Absatz 4, 

3. zu den Inhalten von Messstellen-
verträgen und Messstellenrahmen-
verträgen nach den §§ 9 und 10, 
insbesondere auch zu den bei ei-
nem Wechsel des Messstellenbe-
treibers einzuhaltenden Fristen, 

3. zu den Inhalten von Messstellen-
verträgen und Messstellenrahmen-
verträgen nach den §§ 9 und 10, 
insbesondere auch zu den bei ei-
nem Wechsel des Messstellenbe-
treibers einzuhaltenden Fristen, 

4. zur Ausgestaltung der Verwal-
tungspflicht des grundzuständigen 
Messstellenbetreibers und zur be-
sonderen Rolle des Auffangmess-
stellenbetreibers nach § 11, 

4. zur Ausgestaltung der Verwal-
tungspflicht des grundzuständigen 
Messstellenbetreibers und zur be-
sonderen Rolle des Auffangmess-
stellenbetreibers nach § 11, 

5. zur Durchführung des Wechsels 
des Messstellenbetreibers auf Ver-
anlassung des Anschlussnutzers 
oder des Anschlussnehmers nach 
den §§ 5, 6, 9, 10 und 39, 

5. zur Durchführung des Wechsels 
des Messstellenbetreibers auf Ver-
anlassung des Anschlussnutzers 
oder des Anschlussnehmers nach 
den §§ 5, 6, 9, 10 und 39, 

6. zur Durchführung und Ausgestal-
tung kombinierter Verträge nach 
§ 9 Absatz 2 und von Rahmenver-
trägen nach § 9 Absatz 4, 

6. zur Durchführung und Ausgestal-
tung kombinierter Verträge nach 
§ 9 Absatz 2 und von Rahmenver-
trägen nach § 9 Absatz 4, 

7. zu Geschäftsprozessen, die bun-
desweit zur Förderung einer größt-
möglichen und sicheren Automati-
sierung einzuhalten sind, 

7. zu Geschäftsprozessen, die bun-
desweit zur Förderung einer größt-
möglichen und sicheren Automati-
sierung einzuhalten sind, 
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8. zur Bestimmung des Übergangs-
zeitraumes und des angemesse-
nen Entgelts im Zusammenhang 
mit der Regelung des § 17 zum 
Wechsel des Anschlussnutzers, 

8. zur Bestimmung des Übergangs-
zeitraumes und des angemesse-
nen Entgelts im Zusammenhang 
mit der Regelung des § 17 zum 
Wechsel des Anschlussnutzers, 

9. zu Regelungen im Zusammenhang 
mit dem Ausfall des Messstellenbe-
treibers nach § 18, 

9. zu Regelungen im Zusammenhang 
mit dem Ausfall des Messstellenbe-
treibers nach § 18, 

10. zu den Rechten des Netzbetreibers 
aus § 12 und seinen Pflichten aus 
§ 13, 

10. zu den Rechten des Netzbetreibers 
aus § 12 und seinen Pflichten aus 
§ 13, 

11. zur Sicherstellung der einheitlichen 
Anwendung der Regelungen in den 
§§ 29 bis 38, 

11. zur Sicherstellung der einheitlichen 
Anwendung der Regelungen in den 
§§ 29 bis 38, 

12. zu den Voraussetzungen, unter de-
nen Betreiber von Übertragungs-
netzen nach § 34 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 auch die Ausstattung 
von Netzübergaben zwischen 
Netzbetreibern in ihrer jeweiligen 
Regelzone mit intelligenten Mess-
systemen verlangen können, ein-
schließlich der Kostenverteilung, 

12. zu den Voraussetzungen, unter de-
nen Betreiber von Übertragungs-
netzen nach § 34 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 auch die Ausstattung 
von Netzübergaben zwischen 
Netzbetreibern in ihrer jeweiligen 
Regelzone mit intelligenten Mess-
systemen verlangen können, ein-
schließlich der Kostenverteilung, 

13. im Benehmen mit der oder dem 
Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit 
zur datenschutzgerechten weiteren 
Ausgestaltung des Verfahrens der 
Zählerstandsgangmessung, ein-
schließlich Vorgaben zur Lö-
schung, Pseudonymisierung und 
Depseudonymisierung oder Ano-
nymisierung von Messwerten, und 
zur standardmäßigen Vorgabe der 
Zählerstandsgangmessung als 
nicht auf einen Einzelzählpunkt be-
zogenes Bilanzierungsverfahren 
für Letztverbraucher mit einem 
Jahresstromverbrauch unterhalb 
von 10 000 Kilowattstunden und 

13. im Benehmen mit der oder dem 
Bundesbeauftragten für den Daten-
schutz und die Informationsfreiheit 
zur datenschutzgerechten weiteren 
Ausgestaltung des Verfahrens der 
Zählerstandsgangmessung, ein-
schließlich Vorgaben zur Lö-
schung, Pseudonymisierung und 
Depseudonymisierung oder Ano-
nymisierung von Messwerten, und 
zur standardmäßigen Vorgabe der 
Zählerstandsgangmessung als 
nicht auf einen Einzelzählpunkt be-
zogenes Bilanzierungsverfahren 
für Letztverbraucher mit einem 
Jahresstromverbrauch unterhalb 
von 10 000 Kilowattstunden und 
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14. zu bundesweit einheitlichen und 
abschließenden technischen Min-
destanforderungen an den Mess-
stellenbetrieb nach § 8 Absatz 2. 

14. zu bundesweit einheitlichen und 
abschließenden technischen Min-
destanforderungen an den Mess-
stellenbetrieb nach § 8 Absatz 2. 

(3) Die Bundesnetzagentur kann 
zum Zweck der Gewährleistung einer 
sicheren energiewirtschaftlichen Daten-
kommunikation als Grundlage für eine 
sichere Energieversorgung durch Fest-
legung nach § 29 Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes im Einverneh-
men mit dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik Regelungen 
zu energiewirtschaftlich relevanten 
Mess- und Steuerungsvorgängen tref-
fen, einschließlich Regelungen zur Er-
weiterung, näheren Bestimmung oder 
Beschränkung des Katalogs nach § 19 
Absatz 2 Satz 2.“ 

(3) Die Bundesnetzagentur kann 
zum Zweck der Gewährleistung einer 
sicheren energiewirtschaftlichen Daten-
kommunikation als Grundlage für eine 
sichere Energieversorgung durch Fest-
legung nach § 29 Absatz 1 des Ener-
giewirtschaftsgesetzes im Einverneh-
men mit dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik Regelungen 
zu energiewirtschaftlich relevanten 
Mess- und Steuerungsvorgängen tref-
fen, einschließlich Regelungen zur Er-
weiterung, näheren Bestimmung oder 
Beschränkung des Katalogs nach § 19 
Absatz 2 Satz 2.“ 

24. § 48 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

24. § 48 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie legt ab dem 30. 
Juni 2024 mindestens alle vier Jahre 
vor: 

(1) „ Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie legt ab dem 30. 
Juni 2024 mindestens alle vier Jahre 
vor: 

1. einen Bericht zum Rechtsrahmen 
und zur Entwicklung der Digitalisie-
rung der Energiewende, auch unter 
Berücksichtigung der Sparten Gas 
und Wasserstoff, 

1. einen Bericht zum Rechtsrahmen 
und zur Entwicklung der Digitalisie-
rung der Energiewende, auch unter 
Berücksichtigung der Sparten Gas 
und Wasserstoff, 

2. eine Nachhaltigkeitsanalyse und -
bewertung des Einbaus und der 
Nutzung von intelligenten Mess-
systemen sowie der Standardisie-
rungsstrategie unter besonderer 
Berücksichtigung von Möglichkei-
ten zur weiteren Steigerung der 
Verbraucherfreundlichkeit sowie 
des Nutzens intelligenter Messsys-
teme und der Verständlichkeit von 
Informationen für Verbraucherin-
nen und Verbraucher, 

2. eine Nachhaltigkeitsanalyse und -
bewertung des Einbaus und der 
Nutzung von intelligenten Mess-
systemen sowie der Standardisie-
rungsstrategie unter besonderer 
Berücksichtigung von Möglichkei-
ten zur weiteren Steigerung der 
Verbraucherfreundlichkeit sowie 
des Nutzens intelligenter Messsys-
teme und der Verständlichkeit von 
Informationen für Verbraucherin-
nen und Verbraucher, 
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3. eine Analyse zur Höhe und Ausge-
staltung der Preisobergrenzen und 
zu den Vermutungstatbeständen 
nach den §§ 30, 32 und 35 unter 
Berücksichtigung aller langfristi-
gen, gesamtwirtschaftlichen und in-
dividuellen Kosten und Vorteile, 
einschließlich des Systemnutzens, 
sowie einer hierauf aufbauenden 
Bewertung zur Ausweitung des 
verpflichtenden Einbaus intelligen-
ter Messsysteme auf über § 29 Ab-
satz 1 hinausgehende Einbaufall-
gruppen oder weitere Sparten, ins-
besondere Gas und Wasserstoff.“ 

3. eine Analyse zur Höhe und Ausge-
staltung der Preisobergrenzen und 
zu den Vermutungstatbeständen 
nach den §§ 30, 32 und 35 unter 
Berücksichtigung aller langfristi-
gen, gesamtwirtschaftlichen und in-
dividuellen Kosten und Vorteile, 
einschließlich des Systemnutzens, 
sowie einer hierauf aufbauenden 
Bewertung zur Ausweitung des 
verpflichtenden Einbaus intelligen-
ter Messsysteme auf über § 29 Ab-
satz 1 hinausgehende Einbaufall-
gruppen oder weitere Sparten, ins-
besondere Gas und Wasserstoff.“ 

25. § 49 Absatz 2 Nummer 6 und 7 wird 
durch die folgenden Nummern 6 bis 9 
ersetzt: 

25. § 49 Absatz 2 Nummer 6 und 7 wird 
durch die folgenden Nummern 6 bis 9 
ersetzt: 

„6. Energielieferanten, 6. „ Energielieferanten, 

7. Aggregationsverantwortliche, 7. Aggregationsverantwortliche, 

8. Messwertweiterverarbeiter sowie 8. Messwertweiterverarbeiter sowie 

9. jede Stelle, die über eine Einwilli-
gung des Anschlussnutzers ver-
fügt, die den Anforderungen des 
Artikels 7 der Verordnung (EU) 
2016/679 genügt.“ 

9. jede Stelle, die über eine Einwilli-
gung des Anschlussnutzers ver-
fügt, die den Anforderungen des 
Artikels 7 der Verordnung (EU) 
2016/679 genügt.“ 

26. In § 54 Absatz 2 wird die Angabe „§ 75 
Nummer 2“ durch die Angabe „§ 75 
Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 

26. In § 54 Absatz 2 wird die Angabe „§ 75 
Nummer 2“ durch die Angabe „§ 75 
Satz 1 Nummer 2“ ersetzt. 

27. § 55 wird wie folgt geändert: 27. § 55 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

a) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Sofern für die Abrechnung 
kein wahrer Messwert innerhalb 
der Fristvorgaben aus diesem Ge-
setz oder aus Festlegungen der 
Bundesnetzagentur ermittelt wer-
den kann, hat der Messstellenbe-
treiber im Einzelfall Ersatzwerte 
oder vorläufige Werte nach den an-
erkannten Regeln der Technik zu 
bilden. Im Falle wiederkehrender 
Messwertausfälle hat der Messstel-
lenbetreiber unverzüglich geeig-
nete strukturelle Verbesserungs-
maßnahmen zur Verbesserung der 
Messwertqualität und -verfügbar-
keit zu ergreifen.“ 

(2) „ Sofern für die Abrechnung 
kein wahrer Messwert innerhalb 
der Fristvorgaben aus diesem Ge-
setz oder aus Festlegungen der 
Bundesnetzagentur ermittelt wer-
den kann, hat der Messstellenbe-
treiber im Einzelfall Ersatzwerte 
oder vorläufige Werte nach den an-
erkannten Regeln der Technik zu 
bilden. Im Falle wiederkehrender 
Messwertausfälle hat der Messstel-
lenbetreiber unverzüglich geeig-
nete strukturelle Verbesserungs-
maßnahmen zur Verbesserung der 
Messwertqualität und -verfügbar-
keit zu ergreifen.“ 

b) Absatz 6 wird gestrichen. b) Absatz 6 wird gestrichen. 

28. § 58 wird wie folgt geändert: 28. § 58 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 1 wird durch die 
folgende Nummer 1 ersetzt: 

a) Absatz 1 Nummer 1 wird durch die 
folgende Nummer 1 ersetzt: 

„1. bei Letztverbrauchern, bei de-
nen keine vereinfachten Me-
thoden (Standardlastprofile) 
zur Anwendung kommen, so-
wie bei Letztverbrauchern mit 
intelligenten Messsystemen 
durch eine stündliche regist-
rierende Leistungsmessung,“. 

1. „ bei Letztverbrauchern, bei de-
nen keine vereinfachten Me-
thoden (Standardlastprofile) 
zur Anwendung kommen, so-
wie bei Letztverbrauchern mit 
intelligenten Messsystemen 
durch eine stündliche regist-
rierende Leistungsmessung,“. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 31b“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 93“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 31b“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 93“ ersetzt. 

29. § 60 wird wie folgt geändert: 29. § 60 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „§ 75 Nummer 4“ 
durch die Angabe „§ 75 Satz 1 
Nummer 4“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „§ 75 Nummer 4“ 
durch die Angabe „§ 75 Satz 1 
Nummer 4“ ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt ge-
ändert: 
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aa) In Nummer 1 Buchstabe g wird 
die Angabe „Buchstaben a bis 
e“ durch die Angabe „Buchsta-
ben a bis f“ ersetzt. 

aa) In Nummer 1 Buchstabe g wird 
die Angabe „Buchstaben a bis 
e“ durch die Angabe „Buchsta-
ben a bis f“ ersetzt. 

bb) Nummer 4 wird durch die fol-
genden Nummern 4 und 5 er-
setzt: 

bb) Nummer 4 wird durch die fol-
genden Nummern 4 und 5 er-
setzt: 

„4. dem Messwertweiterver-
arbeiter 

4. „ dem Messwertweiterver-
arbeiter 

a) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 für die in 
§ 67a Absatz 1 ge-
nannten Zwecke täg-
lich für den Vortag 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, 

a) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 für die in 
§ 67a Absatz 1 ge-
nannten Zwecke täg-
lich für den Vortag 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, 

b) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 3 und 4 
für die in § 67a Ab-
satz 1 genannten 
Zwecke täglich für 
den Vortag die Ein-
speise- oder Zähler-
standsgänge, 

b) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 3 und 4 
für die in § 67a Ab-
satz 1 genannten 
Zwecke täglich für 
den Vortag die Ein-
speise- oder Zähler-
standsgänge, 

c) bei Messstellen mit 
intelligenten Mess-
systemen, die nicht 
von den Buchstaben 
a und b erfasst sind, 
soweit möglich, mo-
natlich für den Vor-
monat in geeignet 
aggregierter Form 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, an-
dernfalls jährlich Jah-
resarbeitswerte; 

c) bei Messstellen mit 
intelligenten Mess-
systemen, die nicht 
von den Buchstaben 
a und b erfasst sind, 
soweit möglich, mo-
natlich für den Vor-
monat in geeignet 
aggregierter Form 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, an-
dernfalls jährlich Jah-
resarbeitswerte; 

5. dem Aggregationsverant-
wortlichen 

5. dem Aggregationsverant-
wortlichen 
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a) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 für die in 
§ 67b Absatz 1 ge-
nannten Zwecke täg-
lich für den Vortag 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, 

a) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 1 Num-
mer 1 bis 3 für die in 
§ 67b Absatz 1 ge-
nannten Zwecke täg-
lich für den Vortag 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, 

b) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 3 und 4 
für die in § 67b Ab-
satz 1 genannten 
Zwecke täglich für 
den Vortag die Ein-
speise- oder Zähler-
standsgänge, 

b) in den Fällen des 
§ 55 Absatz 3 und 4 
für die in § 67b Ab-
satz 1 genannten 
Zwecke täglich für 
den Vortag die Ein-
speise- oder Zähler-
standsgänge, 

c) bei Messtellen mit in-
telligenten Messsys-
temen, die nicht von 
den Buchstaben a 
und b erfasst sind, 
soweit möglich, mo-
natlich für den Vor-
monat in geeignet 
aggregierter Form 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, an-
dernfalls jährlich Jah-
resarbeitswerte;“. 

c) bei Messtellen mit in-
telligenten Messsys-
temen, die nicht von 
den Buchstaben a 
und b erfasst sind, 
soweit möglich, mo-
natlich für den Vor-
monat in geeignet 
aggregierter Form 
die Last- oder Zäh-
lerstandsgänge, an-
dernfalls jährlich Jah-
resarbeitswerte;“. 

c) Absatz 4 wird durch den folgenden 
Absatz 4 ersetzt: 

c) Absatz 4 wird durch den folgenden 
Absatz 4 ersetzt: 

„(4) Bei intelligenten Messsys-
temen haben Messstellenbetreiber 
für eine entsprechende Standard-
konfiguration im Sinne von Ab-
satz 3 zu sorgen. Konkretisierun-
gen und Einschränkungen zur 
Standardkonfiguration nach Ab-
satz 3 kann die Bundesnetzagentur 
im Benehmen mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informations-
technik nach § 75 Satz 1 Num-
mer 6 festlegen.“ 

(4) „ Bei intelligenten Messsys-
temen haben Messstellenbetreiber 
für eine entsprechende Standard-
konfiguration im Sinne von Ab-
satz 3 zu sorgen. Konkretisierun-
gen und Einschränkungen zur 
Standardkonfiguration nach Ab-
satz 3 kann die Bundesnetzagentur 
im Benehmen mit dem Bundesamt 
für Sicherheit in der Informations-
technik nach § 75 Satz 1 Num-
mer 6 festlegen.“ 
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30. § 61 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

30. § 61 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

„(2) Zur Einsichtnahme nach Ab-
satz 1 sind die Informationen auf Anfor-
derung des Anschlussnutzers stan-
dardmäßig unter Nutzung einer stan-
dardisierten Schnittstelle innerhalb von 
15 Minuten über eine Anwendung des 
Messstellenbetreibers für mobile End-
geräte, welche einen geschützten indi-
viduellen Zugang ermöglicht, zur Verfü-
gung zu stellen. Alternativ, insbeson-
dere, sofern der Anschlussnutzer der 
Bereitstellung nach Satz 1 widerspricht, 
können die Informationen direkt vom 
Smart-Meter-Gateway an eine vom 
Messstellenbetreiber gegen ein ange-
messenes Einmalentgelt bereitgestellte 
lokale Anzeigeeinheit übermittelt wer-
den, wobei die Informationen mindes-
tens innerhalb von 15 Minuten zur Ver-
fügung zu stellen sind.“ 

(2) „ Zur Einsichtnahme nach Ab-
satz 1 sind die Informationen auf Anfor-
derung des Anschlussnutzers stan-
dardmäßig unter Nutzung einer stan-
dardisierten Schnittstelle innerhalb von 
15 Minuten über eine Anwendung des 
Messstellenbetreibers für mobile End-
geräte, welche einen geschützten indi-
viduellen Zugang ermöglicht, zur Verfü-
gung zu stellen. Alternativ, insbeson-
dere, sofern der Anschlussnutzer der 
Bereitstellung nach Satz 1 widerspricht, 
können die Informationen direkt vom 
Smart-Meter-Gateway an eine vom 
Messstellenbetreiber gegen ein ange-
messenes Einmalentgelt bereitgestellte 
lokale Anzeigeeinheit übermittelt wer-
den, wobei die Informationen mindes-
tens innerhalb von 15 Minuten zur Ver-
fügung zu stellen sind.“ 

31. § 62 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

31. § 62 Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

„(2) Zur Einsichtnahme nach Ab-
satz 1 sind die Informationen auf Anfor-
derung des Anlagenbetreibers stan-
dardmäßig unter Nutzung einer stan-
dardisierten Schnittstelle innerhalb von 
15 Minuten über eine Anwendung des 
Messstellenbetreibers für mobile End-
geräte, welche einen geschützten indi-
viduellen Zugang ermöglicht, zur Verfü-
gung zu stellen. Alternativ, insbeson-
dere, sofern der Anlagenbetreiber der 
Bereitstellung nach Satz 1 widerspricht, 
können die Informationen direkt vom 
Smart-Meter-Gateway an eine vom 
Messstellenbetreiber gegen ein ange-
messenes Einmalentgelt bereitgestellte 
lokale Anzeigeeinheit übermittelt wer-
den, wobei die Informationen mindes-
tens innerhalb von 15 Minuten zur Ver-
fügung zu stellen sind.“ 

(2) „ Zur Einsichtnahme nach Ab-
satz 1 sind die Informationen auf Anfor-
derung des Anlagenbetreibers stan-
dardmäßig unter Nutzung einer stan-
dardisierten Schnittstelle innerhalb von 
15 Minuten über eine Anwendung des 
Messstellenbetreibers für mobile End-
geräte, welche einen geschützten indi-
viduellen Zugang ermöglicht, zur Verfü-
gung zu stellen. Alternativ, insbeson-
dere, sofern der Anlagenbetreiber der 
Bereitstellung nach Satz 1 widerspricht, 
können die Informationen direkt vom 
Smart-Meter-Gateway an eine vom 
Messstellenbetreiber gegen ein ange-
messenes Einmalentgelt bereitgestellte 
lokale Anzeigeeinheit übermittelt wer-
den, wobei die Informationen mindes-
tens innerhalb von 15 Minuten zur Ver-
fügung zu stellen sind.“ 

32. § 66 wird wie folgt geändert: 32. § 66 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 7 wird gestrichen. aa) Nummer 7 wird gestrichen. 

bb) Die Nummern 8 bis 10 werden 
zu den Nummern 7 bis 9. 

bb) Die Nummern 8 bis 10 werden 
zu den Nummern 7 bis 9. 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

„(2) Standardmäßig übermit-
telt der Netzbetreiber monatlich für 
den Vormonat 

(2) „ Standardmäßig übermit-
telt der Netzbetreiber monatlich für 
den Vormonat 

1. dem Energielieferanten für die 
Überprüfung der Bilanzkreis- 
und Netznutzungsabrechnung 
Leistungswerte sowie Arbeits-
werte von Einzelzählpunkten, 

1. dem Energielieferanten für die 
Überprüfung der Bilanzkreis- 
und Netznutzungsabrechnung 
Leistungswerte sowie Arbeits-
werte von Einzelzählpunkten, 

2. die zur Erfüllung weiterer, sich 
aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 
ergebender Pflichten erforder-
lichen Daten.“ 

2. die zur Erfüllung weiterer, sich 
aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 
ergebender Pflichten erforder-
lichen Daten.“ 

33. § 67 wird wie folgt geändert: 33. § 67 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummern 6 bis 10 wird 
durch die folgenden Nummern 6 
bis 8 ersetzt: 

a) Absatz 1 Nummern 6 bis 10 wird 
durch die folgenden Nummern 6 
bis 8 ersetzt: 

„6. Erstattung von finanziellen 
Förderungen und vermiede-
nen Netzentgelten nach § 13 
des Energiefinanzierungsge-
setzes, 

6. „ Erstattung von finanziellen 
Förderungen und vermiede-
nen Netzentgelten nach § 13 
des Energiefinanzierungsge-
setzes, 

7. Erhebung von Umlagen nach 
dem Energiefinanzierungsge-
setz, 

7. Erhebung von Umlagen nach 
dem Energiefinanzierungsge-
setz, 

8. Erfüllung weiterer sich aus 
den Festlegungen der Bun-
desnetzagentur nach § 75 er-
gebender Pflichten.“ 

8. Erfüllung weiterer sich aus 
den Festlegungen der Bun-
desnetzagentur nach § 75 er-
gebender Pflichten.“ 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Standardmäßig übermit-
telt der Betreiber von Übertra-
gungsnetzen die zur Erfüllung von 
sich aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 er-
gebenden Pflichten erforderlichen 
Daten.“ 

(2) „ Standardmäßig übermit-
telt der Betreiber von Übertra-
gungsnetzen die zur Erfüllung von 
sich aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 er-
gebenden Pflichten erforderlichen 
Daten.“ 

c) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird 
die Angabe „§ 66 Absatz 1 Num-
mer 3 und 5“ durch die Angabe 
„§ 66 Absatz 1 Nummer 3 und 4“ 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 wird 
die Angabe „§ 66 Absatz 1 Num-
mer 3 und 5“ durch die Angabe 
„§ 66 Absatz 1 Nummer 3 und 4“ 
ersetzt. 

34. Nach § 67 werden die folgenden §§ 67a 
und 67b eingefügt: 

34. Nach § 67 werden die folgenden §§ 67a 
und 67b eingefügt: 

„§ 67a „§ 67a 

Messwertverarbeitung zu Zwecken des 
Messwertweiterverarbeiters; Übermitt-
lungspflicht; Löschung oder Anonymi-

sierung 

Messwertverarbeitung zu Zwecken des 
Messwertweiterverarbeiters; Übermitt-
lungspflicht; Löschung oder Anonymi-

sierung 

(1) Der Messwertweiterverarbei-
ter darf erhaltene Messwerte aus-
schließlich verarbeiten, soweit dies für 
folgende Zwecke zwingend erforderlich 
ist: 

(1) Der Messwertweiterverarbei-
ter darf erhaltene Messwerte aus-
schließlich verarbeiten, soweit dies für 
folgende Zwecke zwingend erforderlich 
ist: 

1. die Aufbereitung von zählpunkt-
scharfen Messwerten zu abrech-
nungsrelevanten Messwerten, ins-
besondere in Bezug auf Entnahme-
stellen, Einspeisestellen oder Netz-
übergabestellen, 

1. die Aufbereitung von zählpunkt-
scharfen Messwerten zu abrech-
nungsrelevanten Messwerten, ins-
besondere in Bezug auf Entnahme-
stellen, Einspeisestellen oder Netz-
übergabestellen, 

2. die Erfüllung weiterer Pflichten, die 
sich aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 er-
geben. 

2. die Erfüllung weiterer Pflichten, die 
sich aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 er-
geben. 
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(2) Der Messwertweiterverarbei-
ter übermittelt die aufbereiteten abrech-
nungsrelevanten Messwerte einer Ent-
nahme- oder Einspeisestelle im erfor-
derlichen Umfang nach näherer Maß-
gabe einer Festlegung der Bundesnetz-
agentur nach § 75. 

(2) Der Messwertweiterverarbei-
ter übermittelt die aufbereiteten abrech-
nungsrelevanten Messwerte einer Ent-
nahme- oder Einspeisestelle im erfor-
derlichen Umfang nach näherer Maß-
gabe einer Festlegung der Bundesnetz-
agentur nach § 75. 

(3) Der Messwertweiterverarbei-
ter muss personenbezogene Mess-
werte löschen oder im Sinne von § 52 
Absatz 3 Satz 2 anonymisieren, sobald 
für seine Aufgabenwahrnehmung eine 
Speicherung personenbezogener 
Messwerte nicht mehr erforderlich ist. 
Soweit in einer Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 47 Absatz 2 Num-
mer 13 oder nach § 75 nicht etwas an-
deres bestimmt ist, gilt eine Speiche-
rung im Sinne von Satz 1 fünf Jahre ab 
dem Schluss des Kalenderjahres, in 
dem der jeweilige Messwert vom Ag-
gregationsverantwortlichen empfangen 
wurde, als nicht mehr erforderlich. 

(3) Der Messwertweiterverarbei-
ter muss personenbezogene Mess-
werte löschen oder im Sinne von § 52 
Absatz 3 Satz 2 anonymisieren, sobald 
für seine Aufgabenwahrnehmung eine 
Speicherung personenbezogener 
Messwerte nicht mehr erforderlich ist. 
Soweit in einer Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 47 Absatz 2 Num-
mer 13 oder nach § 75 nicht etwas an-
deres bestimmt ist, gilt eine Speiche-
rung im Sinne von Satz 1 fünf Jahre ab 
dem Schluss des Kalenderjahres, in 
dem der jeweilige Messwert vom Ag-
gregationsverantwortlichen empfangen 
wurde, als nicht mehr erforderlich. 

§ 67b § 67b 

Messwertverarbeitung zu Zwecken des 
Aggregationsverantwortlichen; Über-

mittlungspflicht; Löschung oder Anony-
misierung 

Messwertverarbeitung zu Zwecken des 
Aggregationsverantwortlichen; Über-

mittlungspflicht; Löschung oder Anony-
misierung 

(1) Der Aggregationsverantwortli-
che darf erhaltene Messwerte aus-
schließlich verarbeiten, soweit dies für 
folgende Zwecke zwingend erforderlich 
ist: 

(1) Der Aggregationsverantwortli-
che darf erhaltene Messwerte aus-
schließlich verarbeiten, soweit dies für 
folgende Zwecke zwingend erforderlich 
ist: 

1. Aggregation von Last- und Einspei-
segängen sowie von Profilwerten 
von Einzelzählpunkten zum Zweck 
der Bilanzierung, der Bilanzkoordi-
nation, der Überwachung der Bi-
lanzkreistreue, der ordnungsgemä-
ßen Bilanzkreisbewirtschaftung so-
wie für die Einbeziehung in die Bi-
lanzkreisabrechnung, 

1. Aggregation von Last- und Einspei-
segängen sowie von Profilwerten 
von Einzelzählpunkten zum Zweck 
der Bilanzierung, der Bilanzkoordi-
nation, der Überwachung der Bi-
lanzkreistreue, der ordnungsgemä-
ßen Bilanzkreisbewirtschaftung so-
wie für die Einbeziehung in die Bi-
lanzkreisabrechnung, 



 - 196 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

2. Erfüllung weiterer Pflichten, die 
sich aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 er-
geben. 

2. Erfüllung weiterer Pflichten, die 
sich aus den Festlegungen der 
Bundesnetzagentur nach § 75 er-
geben. 

(2) Der Aggregationsverantwortli-
che übermittelt Summenzeitreihen im 
erforderlichen Umfang nach näherer 
Maßgabe einer Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 75. 

(2) Der Aggregationsverantwortli-
che übermittelt Summenzeitreihen im 
erforderlichen Umfang nach näherer 
Maßgabe einer Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 75. 

(3) Der Aggregationsverantwortli-
che muss personenbezogene Mess-
werte löschen oder im Sinne von § 52 
Absatz 3 Satz 2 anonymisieren, sobald 
für seine Aufgabenwahrnehmung eine 
Speicherung personenbezogener 
Messwerte nicht mehr erforderlich ist. 
Soweit in einer Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 47 Absatz 2 Num-
mer 13 oder nach § 75 nicht etwas an-
deres bestimmt ist, gilt eine Speiche-
rung im Sinne von Satz 1 fünf Jahre ab 
dem Schluss des Kalenderjahres, in 
dem der jeweilige Messwert vom Ag-
gregationsverantwortlichen empfangen 
wurde, als nicht mehr erforderlich.“ 

(3) Der Aggregationsverantwortli-
che muss personenbezogene Mess-
werte löschen oder im Sinne von § 52 
Absatz 3 Satz 2 anonymisieren, sobald 
für seine Aufgabenwahrnehmung eine 
Speicherung personenbezogener 
Messwerte nicht mehr erforderlich ist. 
Soweit in einer Festlegung der Bundes-
netzagentur nach § 47 Absatz 2 Num-
mer 13 oder nach § 75 nicht etwas an-
deres bestimmt ist, gilt eine Speiche-
rung im Sinne von Satz 1 fünf Jahre ab 
dem Schluss des Kalenderjahres, in 
dem der jeweilige Messwert vom Ag-
gregationsverantwortlichen empfangen 
wurde, als nicht mehr erforderlich.“ 

35. § 68 wird wie folgt geändert: 35. § 68 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird gestrichen.  a) Absatz 2 wird gestrichen.  

b) Absatz 3 wird zu Absatz 2 und in 
Satz 1 wird die Angabe „Energielie-
ferant“ durch die Angabe „Bilanz-
kreisverantwortliche“ ersetzt. 

b) Absatz 3 wird zu Absatz 2 und in 
Satz 1 wird die Angabe „Energielie-
ferant“ durch die Angabe „Bilanz-
kreisverantwortliche“ ersetzt. 

36. In § 69 Absatz 1 Nummer 6 wird die An-
gabe „nach § 4 der Stromnetzzu-
gangsverordnung“ gestrichen. 

36. In § 69 Absatz 1 Nummer 6 wird die An-
gabe „nach § 4 der Stromnetzzu-
gangsverordnung“ gestrichen. 

37. In § 75 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird 
die Angabe „für den Bereich Gas“ durch 
die Angabe „für die Bereiche Gas und 
Wasserstoff“ ersetzt. 

37. In § 75 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 wird 
die Angabe „für den Bereich Gas“ durch 
die Angabe „für die Bereiche Gas und 
Wasserstoff“ ersetzt. 

38. § 76 Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

38. § 76 Absatz 1 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 
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„Die Bundesnetzagentur kann Unter-
nehmen oder Vereinigungen von Unter-
nehmen verpflichten, ein Verhalten ab-
zustellen, das den Bestimmungen die-
ses Gesetzes sowie den auf Grund die-
ses Gesetzes ergangenen Rechtsvor-
schriften oder den nach § 29 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes festge-
legten oder genehmigten Bedingungen 
und Methoden entgegensteht.“ 

„Die Bundesnetzagentur kann Unter-
nehmen oder Vereinigungen von Unter-
nehmen verpflichten, ein Verhalten ab-
zustellen, das den Bestimmungen die-
ses Gesetzes sowie den auf Grund die-
ses Gesetzes ergangenen Rechtsvor-
schriften oder den nach § 29 Absatz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes festge-
legten oder genehmigten Bedingungen 
und Methoden entgegensteht.“ 

39. Die Anlage wird wie folgt geändert: 39. Die Anlage wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„Anlage (zu § 22 Absatz 2 
Satz 1) 

„Anlage (zu § 22 Absatz 2 
Satz 1) 

Übersicht über die Schutz-
profile und Technischen 

Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik“. 

Übersicht über die Schutz-
profile und Technischen 

Richtlinien des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informa-

tionstechnik“. 

b) Nummer 3 wird durch die folgende 
Nummer 3 ersetzt: 

b) Nummer 3 wird durch die folgende 
Nummer 3 ersetzt: 

„3. BSI: Technische Richtlinie 
TR-03109:  

3. „ BSI: Technische Richtlinie 
TR-03109:  

a) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-1, Anforde-
rungen an die Interopera-
bilität der Kommunikati-
onseinheit eines intelli-
genten Messsystems, 

a) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-1, Anforde-
rungen an die Interopera-
bilität der Kommunikati-
onseinheit eines intelli-
genten Messsystems, 

b) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-2, Smart-
Meter-Gateway – Anfor-
derungen an die Funktio-
nalität und Interoperabili-
tät des Sicherheitsmo-
duls, 

b) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-2, Smart-
Meter-Gateway – Anfor-
derungen an die Funktio-
nalität und Interoperabili-
tät des Sicherheitsmo-
duls, 
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c) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-3, Krypto-
graphische Vorgaben für 
die Infrastruktur von intel-
ligenten Messsystemen, 

c) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-3, Krypto-
graphische Vorgaben für 
die Infrastruktur von intel-
ligenten Messsystemen, 

d) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-4, Smart 
Metering PKI – Public-
Key-Infrastruktur für 
Smart-Meter-Gateways, 

d) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-4, Smart 
Metering PKI – Public-
Key-Infrastruktur für 
Smart-Meter-Gateways, 

e) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-5, Kommu-
nikationsadapter, 

e) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-5, Kommu-
nikationsadapter, 

f) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-6, Smart-
Meter-Gateway-Admi-
nistration 

f) BSI: Technische Richtli-
nie TR-03109-6, Smart-
Meter-Gateway-Admi-
nistration 

Fundstelle: 
https://www.bsi.bund.de/
dock/smartmeter-pp-tr“. 

Fundstelle: 
https://www.bsi.bund.de/
dock/smartmeter-pp-tr“. 

Artikel 17 Artikel 17 

Änderung des Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetzes  

Änderung des Erdgas-Wärme-
Soforthilfegesetzes  

Das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz 
vom 15. November 2022 (BGBl. I S. 2035, 
2051), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Erdgas-Wärme-Soforthilfegesetz 
vom 15. November 2022 (BGBl. I S. 2035, 
2051), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 25“ durch die Angabe „§ 3 
Nummer 70“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 25“ durch die Angabe „§ 3 
Nummer 70“ ersetzt. 
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b) In Absatz 4 und 5 wird jeweils die 
Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 und 5 wird jeweils die 
Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie“ ersetzt. 

2. In § 8 Absatz 4 Satz 2, § 9 Absatz 4 
Satz 2, § 10a Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 15 wird jeweils die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie“ er-
setzt. 

2. In § 8 Absatz 4 Satz 2, § 9 Absatz 4 
Satz 2, § 10a Absatz 2 Satz 1 sowie 
§ 15 wird jeweils die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie“ er-
setzt. 

Artikel 18 Artikel 18 

Änderung des Strompreisbrem-
segesetzes 

Änderung des Strompreisbrem-
segesetzes 

Das Strompreisbremsegesetz vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2512), das zu-
letzt durch Artikel 12a des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Strompreisbremsegesetz vom 20. 
Dezember 2022 (BGBl. I S. 2512), das zu-
letzt durch Artikel 12a des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 16“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 37“ ersetzt. 

a) In Nummer 13 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 16“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 37“ ersetzt. 

b) In Nummer 14 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 2“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 8“ ersetzt. 

b) In Nummer 14 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 2“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 8“ ersetzt. 

c) In Nummer 24 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 10a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 17“ ersetzt. 

c) In Nummer 24 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 10a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 17“ ersetzt. 

d) In Nummer 29 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 3“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 9“ ersetzt. 

d) In Nummer 29 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 3“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 9“ ersetzt. 
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2. In § 5 Absatz 1 Satz 7, § 12b Absatz 6 
und 7 Satz 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

2. In § 5 Absatz 1 Satz 7, § 12b Absatz 6 
und 7 Satz 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

3. In § 14 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 38“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

3. In § 14 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 38“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 109“ ersetzt. 

4. In § 24 Absatz 2 , § 25 Satz 3, § 28 
Nummer 2, § 35 Absatz 5 Satz 1, 2, 4, 
6 und 7, § 46 Absatz 2 Satz 1, § 48 Ab-
satz 1 in der Angabe vor Nummer 1, 
§ 48a Absatz 1 Satz 1 und 4, Absatz 5 
Satz 1, § 48b Absatz 1 Satz 1 und 3 so-
wie § 50 Satz 2 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ und in § 48a Absatz 3 Satz 1 wird 
die Angabe „Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

4. In § 24 Absatz 2 , § 25 Satz 3, § 28 
Nummer 2, § 35 Absatz 5 Satz 1, 2, 4, 
6 und 7, § 46 Absatz 2 Satz 1, § 48 Ab-
satz 1 in der Angabe vor Nummer 1, 
§ 48a Absatz 1 Satz 1 und 4, Absatz 5 
Satz 1, § 48b Absatz 1 Satz 1 und 3 so-
wie § 50 Satz 2 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ und in § 48a Absatz 3 Satz 1 wird 
die Angabe „Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

Artikel 19 Artikel 19 

Änderung des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes 

Änderung des Erdgas-Wärme-
Preisbremsengesetzes 

Das Erdgas-Wärme-Preisbremsenge-
setz vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2560, 2894), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 202) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

Das Erdgas-Wärme-Preisbremsenge-
setz vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I 
S. 2560, 2894), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 202) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 
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b) In Nummer 4 Buchstabe d und e 
wird jeweils Angabe „Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

b) In Nummer 4 Buchstabe d und e 
wird jeweils Angabe „Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

c) In Nummer 8 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 25“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 70“ ersetzt. 

c) In Nummer 8 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 25“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 70“ ersetzt. 

2. In § 9 Absatz 5, § 16 Absatz 4, § 21 
Nummer 2, § 33 Absatz 3 Satz 1, § 34 
Absatz 1 Satz 1, § 37a Absatz 6 und 7 
Satz 3, § 39 Absatz 2 Satz 1, § 40 
Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

2. In § 9 Absatz 5, § 16 Absatz 4, § 21 
Nummer 2, § 33 Absatz 3 Satz 1, § 34 
Absatz 1 Satz 1, § 37a Absatz 6 und 7 
Satz 3, § 39 Absatz 2 Satz 1, § 40 
Satz 1 und 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

Artikel 20 Artikel 20 

Änderung des Energiesiche-
rungsgesetzes  

Änderung des Energiesiche-
rungsgesetzes  

Das Energiesicherungsgesetz vom 20. 
Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 167) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Energiesicherungsgesetz vom 20. 
Dezember 1974 (BGBl. I S. 3681), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. 
Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 167) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 2a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 26a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 72“ und die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

1. In § 2a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 26a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 72“ und die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie“ 
ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

aa) In Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

bb) In Satz 3 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

b) Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 wird 
durch die folgende Nummer 2 er-
setzt: 

b) Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 wird 
durch die folgende Nummer 2 er-
setzt: 

„2. das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie mitge-
teilt hat, dass ein Fall nach 
Nummer 1 eingetreten ist und 
dies in geeigneter Form veröf-
fentlich worden ist sowie“. 

2. „ das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie mitge-
teilt hat, dass ein Fall nach 
Nummer 1 eingetreten ist und 
dies in geeigneter Form veröf-
fentlich worden ist sowie“. 

3. In § 6 Absatz 1, den §§ 7 und 10 Ab-
satz 1 Satz 2 und in § 16 Nummer 2 
Buchstabe a wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

3. In § 6 Absatz 1, den §§ 7 und 10 Ab-
satz 1 Satz 2 und in § 16 Nummer 2 
Buchstabe a wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

4. § 17 wird wie folgt geändert: 4. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: b) Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

aa) In Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 
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bb) In Satz 4 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

bb) In Satz 4 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch 
die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

5. § 17a wird wie folgt geändert: 5. § 17a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 und 6 Satz 5 und 7 wird 
jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 und 6 Satz 5 und 7 wird 
jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

6. § 17b wird wie folgt geändert: 6. § 17b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 und 3 wird je-
weils die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 Satz 2 und 3 wird je-
weils die Angabe „Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 und 5 Satz 4 und 5 wird 
jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 3 und 5 Satz 4 und 5 wird 
jeweils die Angabe „Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

7. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

7. In § 19 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 
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8. In § 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 
Satz 4, § 21 Absatz 4 Satz 3 und § 23a 
Absatz 8 Satz 1 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

8. In § 20 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 
Satz 4, § 21 Absatz 4 Satz 3 und § 23a 
Absatz 8 Satz 1 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

9. § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 9. § 24 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

a) Satz 1 wird durch den folgenden 
Satz ersetzt: 

„Nach der Ausrufung der Alarm-
stufe oder der Notfallstufe durch 
das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie nach Artikel 8 
Absatz 2 Buchstabe b und Arti-
kel 11 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in Verbindung mit 
dem Notfallplan Gas des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie vom September 2019, der 
auf der Internetseite des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie veröffentlicht ist, kann die 
Bundesnetzagentur die Feststel-
lung treffen, dass eine erhebliche 
Reduzierung der Gesamtgasim-
portmengen nach Deutschland vor-
liegt.“ 

„Nach der Ausrufung der Alarm-
stufe oder der Notfallstufe durch 
das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie nach Artikel 8 
Absatz 2 Buchstabe b und Arti-
kel 11 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2017/1938 in Verbindung mit 
dem Notfallplan Gas des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie vom September 2019, der 
auf der Internetseite des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und 
Energie veröffentlicht ist, kann die 
Bundesnetzagentur die Feststel-
lung treffen, dass eine erhebliche 
Reduzierung der Gesamtgasim-
portmengen nach Deutschland vor-
liegt.“ 

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 18“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 39“ ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 18“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 39“ ersetzt. 

10. In § 25 Absatz 1 Satz 1 und 4 und in 
§ 29 Absatz 1 Satz 4 und 5 wird jeweils 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

10. In § 25 Absatz 1 Satz 1 und 4 und in 
§ 29 Absatz 1 Satz 4 und 5 wird jeweils 
die Angabe „Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz“ durch die 
Angabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

11. In § 30 Absatz 2 Nummer 1 wird die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

11. In § 30 Absatz 2 Nummer 1 wird die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 
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Artikel 21 Artikel 21 

Änderung der Gassicherungs-
verordnung 

Änderung der Gassicherungs-
verordnung 

Die Gassicherungsverordnung vom 26. 
April 1982 (BGBl. I S. 517), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 31. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 94) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Die Gassicherungsverordnung vom 26. 
April 1982 (BGBl. I S. 517), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 31. März 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 94) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 1a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 6“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 12“ ersetzt. 

1. In § 1a Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 6“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 12“ ersetzt. 

2. In § 7 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

2. In § 7 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministeriums für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

Artikel 22 Artikel 22 

Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 

Änderung des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. 
Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. 
Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 52) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Nummer 9 wird durch die folgende 
Nummer 9 ersetzt: 

1. § 3 Nummer 9 wird durch die folgende 
Nummer 9 ersetzt: 

„9. „Bilanzkreis“ ein Bilanzkreis nach 
§ 3 Nummer 21 des Energiewirt-
schaftsgesetzes,“. 

9. „ „Bilanzkreis“ ein Bilanzkreis nach 
§ 3 Nummer 21 des Energiewirt-
schaftsgesetzes,“. 

2. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

2. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 
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„(1) Anlagenbetreiber dürfen den 
Anschluss der Anlagen von dem Netz-
betreiber oder einer fachkundigen drit-
ten Person vornehmen lassen. Soweit 
bei dem Anschluss nach Satz 1 eine 
elektrische Anlage hinter einer Hausan-
schlusssicherung im Sinne des § 13 
Absatz 1 Satz 1 der Niederspannungs-
anschlussverordnung errichtet, erwei-
tert, geändert oder instandgehalten 
wird, bleiben die dafür geltenden Anfor-
derungen an eine Eintragung in das In-
stallateursverzeichnis eines Netzbetrei-
bers unberührt.“ 

(1) „ Anlagenbetreiber dürfen den 
Anschluss der Anlagen von dem Netz-
betreiber oder einer fachkundigen drit-
ten Person vornehmen lassen. Soweit 
bei dem Anschluss nach Satz 1 eine 
elektrische Anlage hinter einer Hausan-
schlusssicherung im Sinne des § 13 
Absatz 1 Satz 1 der Niederspannungs-
anschlussverordnung errichtet, erwei-
tert, geändert oder instandgehalten 
wird, bleiben die dafür geltenden Anfor-
derungen an eine Eintragung in das In-
stallateursverzeichnis eines Netzbetrei-
bers unberührt.“ 

3. In § 10b Absatz 4 wird die Angabe 
„nach § 95 Nummer 2a erlassenen Ver-
ordnung“ durch die Angabe „nach § 19 
Absatz 2 Satz 3 und 4 des Messstellen-
betriebsgesetzes erlassenen Verord-
nung“ ersetzt. 

3. In § 10b Absatz 4 wird die Angabe 
„nach § 95 Nummer 2a erlassenen Ver-
ordnung“ durch die Angabe „nach § 19 
Absatz 2 Satz 3 und 4 des Messstellen-
betriebsgesetzes erlassenen Verord-
nung“ ersetzt. 

4. In § 11a Absatz 1 Satz 1 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 12“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 27“ ersetzt.  

4. In § 11a Absatz 1 Satz 1 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 12“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 27“ ersetzt.  

 4a. § 21b Absatz 2 wird durch den fol-
genden Absatz ersetzt: 

 „Anlagenbetreiber dürfen den in ihren 
Anlagen erzeugten Strom prozentual 
auf verschiedene Veräußerungsformen 
nach Absatz 1 aufteilen. Erfolgt die pro-
zentuale Aufteilung nicht ausschließlich 
auf die Veräußerungsformen des Ab-
satzes 1 Satz 1 Nummern 1 und 4, müs-
sen die Anlagenbetreiber die Prozents-
ätze nachweislich jederzeit einhalten. 
Sätze 1 und 2 sind nicht für die Ausfall-
vergütung, die unentgeltliche Abnahme 
und den Mieterstromzuschlag nach § 
21 Absatz 3 anzuwenden.“ 

 4b. In § 21c Absatz 2 Nummer 3 wird 
die Angabe „§ 21b Absatz 2 Satz 1“ 
durch die Angabe „§ 21b Absatz 2 Satz 
2“ ersetzt. 

5. § 90 wird wie folgt geändert: 5. § 90 wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer 3 wird wie folgt geändert: a) Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In der Angabe vor Buchstabe a 
wird die Angabe „Anlagenbe-
treiber“ durch die Angabe 
„Wirtschaftsteilnehmer nach 
Artikel 2 Nummer 11 der 
Durchführungsverordnung 
(EU) 2022/996“ ersetzt. 

aa) In der Angabe vor Buchstabe a 
wird die Angabe „Anlagenbe-
treiber“ durch die Angabe 
„Wirtschaftsteilnehmer nach 
Artikel 2 Nummer 11 der 
Durchführungsverordnung 
(EU) 2022/996“ ersetzt. 

bb) Buchstabe c wird durch den 
folgenden Buchstabe c ersetzt: 

bb) Buchstabe c wird durch den 
folgenden Buchstabe c ersetzt: 

„c) zu den Anforderungen an 
die Anerkennung von 
Systemen und Zertifizie-
rungsstellen sowie zum 
Akkreditierungsverfahren 
und zu den Maßnahmen 
zu der Überwachung von 
Systemen, Zertifizie-
rungsstellen und Wirt-
schaftsteilnehmern, ein-
schließlich erforderlicher 
Einsichts-, Probenent-
nahme- und Weisungs-
rechte sowie Auskunfts-, 
Herausgabe-, Duldungs- 
und Mitwirkungspflichten, 
einschließlich des Rechts 
der zuständigen Behörde 
oder Zertifizierungsstel-
len, während der Ge-
schäfts- oder Betriebs-
zeit, Grundstücke, Ge-
schäfts-, Betriebs- und 
Lagerräume sowie Trans-
portmittel zu betreten, so-
weit dies für die Überwa-
chung oder Kontrolle er-
forderlich ist,“. 

c) „ zu den Anforderungen an 
die Anerkennung von 
Systemen und Zertifizie-
rungsstellen sowie zum 
Akkreditierungsverfahren 
und zu den Maßnahmen 
zu der Überwachung von 
Systemen, Zertifizie-
rungsstellen und Wirt-
schaftsteilnehmern, ein-
schließlich erforderlicher 
Einsichts-, Probenent-
nahme- und Weisungs-
rechte sowie Auskunfts-, 
Herausgabe-, Duldungs- 
und Mitwirkungspflichten, 
einschließlich des Rechts 
der zuständigen Behörde 
oder Zertifizierungsstel-
len, während der Ge-
schäfts- oder Betriebs-
zeit, Grundstücke, Ge-
schäfts-, Betriebs- und 
Lagerräume sowie Trans-
portmittel zu betreten, so-
weit dies für die Überwa-
chung oder Kontrolle er-
forderlich ist,“. 

b) Nummer 4 wird durch die folgende 
Nummer 4 ersetzt: 

b) Nummer 4 wird durch die folgende 
Nummer 4 ersetzt: 
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„4. die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung mit 
Aufgaben zu betrauen, die die 
Einhaltung der in der Rechts-
verordnung nach den Num-
mern 1 bis 3 geregelten Anfor-
derungen sicherstellen, ins-
besondere mit der näheren 
Bestimmung der in der 
Rechtsverordnung auf Grund 
der Nummern 1 und 2 gere-
gelten Anforderungen sowie 
die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung und 
in Bezug auf das Akkreditie-
rungsverfahren die Stellen, 
die nach § 8 des Akkreditie-
rungsstellengesetz vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2625), 
das zuletzt durch Artikel 47 
des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fas-
sung, beliehen oder errichtet 
sind, mit der Wahrnehmung 
von Aufgaben nach Num-
mer 3.“ 

4. „ die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung mit 
Aufgaben zu betrauen, die die 
Einhaltung der in der Rechts-
verordnung nach den Num-
mern 1 bis 3 geregelten Anfor-
derungen sicherstellen, ins-
besondere mit der näheren 
Bestimmung der in der 
Rechtsverordnung auf Grund 
der Nummern 1 und 2 gere-
gelten Anforderungen sowie 
die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung und 
in Bezug auf das Akkreditie-
rungsverfahren die Stellen, 
die nach § 8 des Akkreditie-
rungsstellengesetz vom 31. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2625), 
das zuletzt durch Artikel 47 
des Gesetzes vom 23. Okto-
ber 2024 (BGBl. 2024 I 
Nr. 323) geändert worden ist, 
in der jeweils geltenden Fas-
sung, beliehen oder errichtet 
sind, mit der Wahrnehmung 
von Aufgaben nach Num-
mer 3.“ 

6. § 95 Nummer 2a wird gestrichen. 6. § 95 Nummer 2a wird gestrichen. 

Artikel 23 Artikel 23 

Änderung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes 

Änderung des Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetzes 

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 54) 
geändert worden ist wird wie folgt geändert: 

Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 
vom 21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2498), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 54) 
geändert worden ist wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 
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a) Die Angabe zu § 10 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

a) Die Angabe zu § 10 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 10 Zulassung von neuen, modernisierten 
oder nachgerüsteten KWK-Anlagen, 
elektronisches Verfahren“. 

„§ 10 Zulassung von neuen, modernisierten 
oder nachgerüsteten KWK-Anlagen, 
elektronisches Verfahren“. 

b) Die Angabe zu § 20 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

b) Die Angabe zu § 20 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 20 Zulassung für den Neu- und Ausbau 
von Wärmenetzen, Vorbescheid, 
elektronisches Verfahren“. 

„§ 20 Zulassung für den Neu- und Ausbau 
von Wärmenetzen, Vorbescheid, 
elektronisches Verfahren“. 

c) Die Angabe zu § 24 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

c) Die Angabe zu § 24 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 24 Zulassung für den Neubau von Wär-
mespeichern, Vorbescheid, elektroni-
sches Verfahren“. 

„§ 24 Zulassung für den Neubau von Wär-
mespeichern, Vorbescheid, elektroni-
sches Verfahren“. 

2. In § 2 Nummer 22 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 17“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 38“ ersetzt. 

2. In § 2 Nummer 22 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 17“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 38“ ersetzt. 

3. In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird 
die Angabe „1a“ gestrichen. 

3. In § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 wird 
die Angabe „1a“ gestrichen. 

4. In § 7 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

4. In § 7 Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt:  

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt:  

„§ 10 „§ 10 

Zulassung von neuen, moderni-
sierten oder nachgerüsteten KWK-

Anlagen, elektronisches Verfah-
ren“. 

Zulassung von neuen, moderni-
sierten oder nachgerüsteten KWK-

Anlagen, elektronisches Verfah-
ren“. 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 wird 
die Angabe „, 1a“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 6 wird 
die Angabe „, 1a“ gestrichen. 
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c) Nach Absatz 5 wird der folgende 
Absatz 6 eingefügt: 

c) Nach Absatz 5 wird der folgende 
Absatz 6 eingefügt: 

„(6) Der Antrag auf Zulassung 
muss elektronisch über das vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal 
gestellt werden.“ 

(6) „ Der Antrag auf Zulassung 
muss elektronisch über das vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal 
gestellt werden.“ 

6. § 12 Absatz 3 wird durch den folgenden 
Absatz 3 ersetzt: 

6. § 12 Absatz 3 wird durch den folgenden 
Absatz 3 ersetzt: 

„(3) Der Antrag muss vor Baube-
ginn der Anlage elektronisch über das 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal ge-
stellt werden.“ 

(3) „ Der Antrag muss vor Baube-
ginn der Anlage elektronisch über das 
vom Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal ge-
stellt werden.“ 

7. Nach § 15 Absatz 6 wird der folgende 
Absatz 7 eingefügt:  

7. Nach § 15 Absatz 6 wird der folgende 
Absatz 7 eingefügt:  

„(7) Die Mitteilungspflichten gegen-
über dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle müssen elektronisch 
über das vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle eingerichtete Por-
tal erfüllt werden.“ 

(7) „ Die Mitteilungspflichten gegen-
über dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle müssen elektronisch 
über das vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle eingerichtete Por-
tal erfüllt werden.“ 

8. In §18 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe bb Dreifachbuch-
stabe bbb und Buchstabe b Doppel-
buchstabe bb wird jeweils nach der An-
gabe „erforderlich ist“ die Angabe „und 
das Wärmenetz bis zum Ende des vier-
ten Jahres nach der verbindlichen Be-
auftragung der wesentlichen Bauleis-
tungen in Betrieb genommen worden 
ist“ eingefügt. 

8. In §18 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe 
a Doppelbuchstabe bb Dreifachbuch-
stabe bbb und Buchstabe b Doppel-
buchstabe bb wird jeweils nach der An-
gabe „erforderlich ist“ die Angabe „und 
das Wärmenetz bis zum Ende des vier-
ten Jahres nach der verbindlichen Be-
auftragung der wesentlichen Bauleis-
tungen in Betrieb genommen worden 
ist“ eingefügt. 

9. § 20 wird wie folgt geändert: 9. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 
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„§ 20 „§ 20 

Zulassung für den Neu- und Aus-
bau von Wärmenetzen, Vorbe-

scheid, elektronisches Verfahren“. 

Zulassung für den Neu- und Aus-
bau von Wärmenetzen, Vorbe-

scheid, elektronisches Verfahren“. 

b) Nach Absatz 6 wird der folgende 
Absatz 7 eingefügt: 

b) Nach Absatz 6 wird der folgende 
Absatz 7 eingefügt: 

„(7) Der Antrag auf Zulassung 
muss elektronisch über das vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal 
gestellt werden.“ 

(7) „ Der Antrag auf Zulassung 
muss elektronisch über das vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal 
gestellt werden.“ 

10. § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe bb wird durch den fol-
genden Doppelbuchstaben bb ersetzt: 

10. § 22 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b 
Doppelbuchstabe bb wird durch den fol-
genden Doppelbuchstaben bb ersetzt: 

„bb) eine verbindliche Beauftragung 
der wesentlichen Bauleistungen 
erfolgt ist, sofern nach Landes-
recht keine Genehmigung für den 
Wärmespeicher erforderlich ist 
und der Wärmespeicher bis zum 
Ablauf des vierten Jahres nach der 
verbindlichen Beauftragung der 
wesentlichen Bauleistungen in Be-
trieb genommen worden ist,“. 

bb) „ eine verbindliche Beauftragung 
der wesentlichen Bauleistungen 
erfolgt ist, sofern nach Landes-
recht keine Genehmigung für den 
Wärmespeicher erforderlich ist 
und der Wärmespeicher bis zum 
Ablauf des vierten Jahres nach der 
verbindlichen Beauftragung der 
wesentlichen Bauleistungen in Be-
trieb genommen worden ist,“. 

11. § 24 wird wie folgt geändert: 11. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

a) Die Überschrift wird durch die fol-
gende Überschrift ersetzt: 

„§ 24 „§ 24 

Zulassung für den Neubau von 
Wärmespeichern, Vorbescheid, 

elektronisches Verfahren“. 

Zulassung für den Neubau von 
Wärmespeichern, Vorbescheid, 

elektronisches Verfahren“. 

b) Nach Absatz 6 wird der folgende 
Absatz 7 eingefügt: 

b) Nach Absatz 6 wird der folgende 
Absatz 7 eingefügt: 
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„(7) Der Antrag auf Zulassung 
muss elektronisch über das vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal 
gestellt werden.“ 

(7) „ Der Antrag auf Zulassung 
muss elektronisch über das vom 
Bundesamt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle eingerichtete Portal 
gestellt werden.“ 

12. § 32a wird wie folgt geändert: 12. § 32a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 Satz 4 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 7 Satz 4 wird die Angabe 
„Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

13. In § 33 Absatz 3 in der Angabe vor 
Nummer 1, § 33a Absatz 4 Nummer 3 
und § 34 Absatz 1 und 2 Satz 1 in der 
Angabe vor Nummer 1, Absatz 3 bis 5 
Satz 1 bis 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

13. In § 33 Absatz 3 in der Angabe vor 
Nummer 1, § 33a Absatz 4 Nummer 3 
und § 34 Absatz 1 und 2 Satz 1 in der 
Angabe vor Nummer 1, Absatz 3 bis 5 
Satz 1 bis 3 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

14. § 35 wird wie folgt geändert: 14. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 19 wird nach der Angabe 
„§ 18 Absatz 1 und 2“ die Angabe 
„, § 22 Absatz 1 und 2“ eingefügt. 

a) In Absatz 19 wird nach der Angabe 
„§ 18 Absatz 1 und 2“ die Angabe 
„, § 22 Absatz 1 und 2“ eingefügt. 

b) Nach Absatz 24 der folgende Ab-
satz 25 eingefügt: 

b) Nach Absatz 24 der folgende Ab-
satz 25 eingefügt: 
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„(25) Um die Stunden zu ermit-
teln, in denen der Spotmarktpreis 
im Sinn des § 7 Absatz 5 negativ 
ist, ist für den Zeitraum nach dem 
31. Dezember 2024 bis einschließ-
lich zu dem Tag, an dem die Strom-
börsen erstmals in der vortätigen 
Auktion am Day-Ahead-Markt 
Stromviertelstundenkontrakte der 
Kopplung der Orderbücher zu-
grunde legen, § 3 Nummer 42a des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2024 gelten-
den Fassung anzuwenden. Für 
KWK-Anlagen, die vor dem 25. 
Februar 2025 den Dauerbetrieb 
aufgenommen haben oder nach ei-
ner erfolgten Modernisierung wie-
der aufgenommen haben oder ei-
nen Zuschlag in einer Ausschrei-
bung nach § 8a oder § 8b erhalten 
haben, ist ab dem Tag, an dem die 
Strombörsen erstmals in der vortä-
gigen Auktion am Day-Ahead-
Markt Stromviertelstundenkon-
trakte der Kopplung der Orderbü-
cher zugrunde legen, eine Kalen-
derstunde dann als negativ im Sinn 
des § 7 Absatz 5 zu berücksichti-
gen, wenn das arithmetische Mittel 
aus den Spotmarktpreisen der 
Viertelstunden dieser Kalender-
stunde negativ ist.“ 

(25) „ Um die Stunden zu ermit-
teln, in denen der Spotmarktpreis 
im Sinn des § 7 Absatz 5 negativ 
ist, ist für den Zeitraum nach dem 
31. Dezember 2024 bis einschließ-
lich zu dem Tag, an dem die Strom-
börsen erstmals in der vortätigen 
Auktion am Day-Ahead-Markt 
Stromviertelstundenkontrakte der 
Kopplung der Orderbücher zu-
grunde legen, § 3 Nummer 42a des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes in 
der am 31. Dezember 2024 gelten-
den Fassung anzuwenden. Für 
KWK-Anlagen, die vor dem 25. 
Februar 2025 den Dauerbetrieb 
aufgenommen haben oder nach ei-
ner erfolgten Modernisierung wie-
der aufgenommen haben oder ei-
nen Zuschlag in einer Ausschrei-
bung nach § 8a oder § 8b erhalten 
haben, ist ab dem Tag, an dem die 
Strombörsen erstmals in der vortä-
gigen Auktion am Day-Ahead-
Markt Stromviertelstundenkon-
trakte der Kopplung der Orderbü-
cher zugrunde legen, eine Kalen-
derstunde dann als negativ im Sinn 
des § 7 Absatz 5 zu berücksichti-
gen, wenn das arithmetische Mittel 
aus den Spotmarktpreisen der 
Viertelstunden dieser Kalender-
stunde negativ ist.“ 

Artikel 24 Artikel 24 

Änderung des Energiefinanzie-
rungsgesetzes 

Änderung des Energiefinanzie-
rungsgesetzes 

Das Energiefinanzierungsgesetz vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Energiefinanzierungsgesetz vom 
20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das 
zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
21. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 51) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert: 

a) Die Angabe zu § 27 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

a) Die Angabe zu § 27 wird durch die 
folgende Angabe ersetzt: 

„§ 27 (weggefallen)“. „§ 27 (weggefallen)“. 

b) Die Angabe zu § 68 wird gestri-
chen. 

b) Die Angabe zu § 68 wird gestri-
chen. 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 3 Buchstabe b wird durch 
den folgenden Buchstaben b er-
setzt: 

a) Nummer 3 Buchstabe b wird durch 
den folgenden Buchstaben b er-
setzt: 

„b) ein Umweltmanagementsys-
tem nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 oder“. 

b) „ ein Umweltmanagementsys-
tem nach der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 oder“. 

b) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 2“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 8“ ersetzt. 

b) In Nummer 7 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 2“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 8“ ersetzt. 

c) In Nummer 10 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 25“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 70“ ersetzt. 

c) In Nummer 10 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 25“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 70“ ersetzt. 

d) Nach Nummer 13 wird die folgende 
Nummer 13a eingefügt: 

d) Nach Nummer 13 wird die folgende 
Nummer 13a eingefügt: 
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„13a. „Saldo des EEG-Kontos“ der 
Gesamtsaldo aus den Konto-
ständen der für die Aufgaben 
nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz von den Übertra-
gungsnetzbetreibern jeweils 
geführten separaten Bank-
konten nach § 47 Absatz 1 
Satz 1 ohne die nach Anlage 
1 Nummer 9.1 abgegrenzten 
Einnahmen und Ausgaben 
und ohne Berücksichtigung 
von Änderungen der Konto-
stände durch die Einzahlung 
oder Rückzahlung von Darle-
hensvaluta oder sonstiger der 
Zwischenfinanzierung die-
nender Mittel,“. 

„13a. „Saldo des EEG-Kontos“ der 
Gesamtsaldo aus den Konto-
ständen der für die Aufgaben 
nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz von den Übertra-
gungsnetzbetreibern jeweils 
geführten separaten Bank-
konten nach § 47 Absatz 1 
Satz 1 ohne die nach Anlage 
1 Nummer 9.1 abgegrenzten 
Einnahmen und Ausgaben 
und ohne Berücksichtigung 
von Änderungen der Konto-
stände durch die Einzahlung 
oder Rückzahlung von Darle-
hensvaluta oder sonstiger der 
Zwischenfinanzierung die-
nender Mittel,“. 

e) Nummer 15 wird durch die fol-
gende Nummer 15 ersetzt: 

e) Nummer 15 wird durch die fol-
gende Nummer 15 ersetzt: 

„15. „selbständiger Teil eines Un-
ternehmens“ ein Teilbetrieb 
mit eigenem Standort oder ein 
vom übrigen Unternehmen 
am Standort abgegrenzter 
Betrieb mit den wesentlichen 
Funktionen eines Unterneh-
mens, der 

15. „ „selbständiger Teil eines Un-
ternehmens“ ein Teilbetrieb 
mit eigenem Standort oder ein 
vom übrigen Unternehmen 
am Standort abgegrenzter 
Betrieb mit den wesentlichen 
Funktionen eines Unterneh-
mens, der 

a) jederzeit als rechtlich 
selbständiges Unterneh-
men seine Geschäfte füh-
ren könnte und 

a) jederzeit als rechtlich 
selbständiges Unterneh-
men seine Geschäfte füh-
ren könnte und 

b) seine Erlöse wesentlich 
mit externen Dritten er-
zielt und über eine eigene 
Abnahmestelle verfügt.“ 

b) seine Erlöse wesentlich 
mit externen Dritten er-
zielt und über eine eigene 
Abnahmestelle verfügt.“ 

f) In Nummer 16 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 10a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 17“ ersetzt. 

f) In Nummer 16 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 10a“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 17“ ersetzt. 

g) Nummer 18 Buchstabe b wird 
durch den folgenden Buchstaben b 
ersetzt: 

g) Nummer 18 Buchstabe b wird 
durch den folgenden Buchstaben b 
ersetzt: 
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„b) der außerhalb des Bundesge-
biets erzeugt worden ist und 
die Vorgaben des Artikels 19 
Absatz 7 und 9 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 erfüllt,“. 

b) „ der außerhalb des Bundesge-
biets erzeugt worden ist und 
die Vorgaben des Artikels 19 
Absatz 7 und 9 der Richtlinie 
(EU) 2018/2001 erfüllt,“. 

h) In Nummer 21 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 3“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 9“ ersetzt. 

h) In Nummer 21 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 3“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 9“ ersetzt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt: 

a) Nummer 1 wird durch die folgende 
Nummer 1 ersetzt: 

„1. dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie den 
EEG-Finanzierungsbedarf für 
das jeweils folgende Kalen-
derjahr sowie die voraussicht-
liche Höhe des Anspruchs 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 
2 für das laufende Kalender-
jahr,“. 

1. „ dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie den 
EEG-Finanzierungsbedarf für 
das jeweils folgende Kalen-
derjahr sowie die voraussicht-
liche Höhe des Anspruchs 
nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 
2 für das laufende Kalender-
jahr,“. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Land-
wirtschaft, Ernährung und Heimat“ 
ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Land-
wirtschaft, Ernährung und Heimat“ 
ersetzt. 

4. § 5 wird durch den folgenden § 5 er-
setzt: 

4. § 5 wird durch den folgenden § 5 er-
setzt: 
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„§ 5 „§ 5 

Beweislast Beweislast 

Ist die Notwendigkeit oder die Höhe 
einzelner Positionen bei der Ermittlung 
des EEG-Finanzierungsbedarfs, der 
voraussichtlichen oder tatsächlichen 
Höhe des Anspruchs nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 oder 2, des KWKG-Finanzie-
rungsbedarfs oder der Offshore-Anbin-
dungskosten streitig, trifft die Beweis-
last die Übertragungsnetzbetreiber. So-
weit in die Ermittlung dieser Finanzie-
rungsbedarfe sowie der voraussichtli-
chen oder tatsächlichen Höhe des An-
spruchs nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 
2 auch Daten und Prognosen unabhän-
giger Dritter einfließen, ist Satz 1 nicht 
anzuwenden, wenn diese Daten und 
Prognosen unverändert übernommen 
wurden und die Übertragungsnetzbe-
treiber keine Kenntnis von der Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit dieser Da-
ten oder Prognosen haben oder haben 
mussten.“ 

Ist die Notwendigkeit oder die Höhe 
einzelner Positionen bei der Ermittlung 
des EEG-Finanzierungsbedarfs, der 
voraussichtlichen oder tatsächlichen 
Höhe des Anspruchs nach § 6 Absatz 1 
Satz 1 oder 2, des KWKG-Finanzie-
rungsbedarfs oder der Offshore-Anbin-
dungskosten streitig, trifft die Beweis-
last die Übertragungsnetzbetreiber. So-
weit in die Ermittlung dieser Finanzie-
rungsbedarfe sowie der voraussichtli-
chen oder tatsächlichen Höhe des An-
spruchs nach § 6 Absatz 1 Satz 1 oder 
2 auch Daten und Prognosen unabhän-
giger Dritter einfließen, ist Satz 1 nicht 
anzuwenden, wenn diese Daten und 
Prognosen unverändert übernommen 
wurden und die Übertragungsnetzbe-
treiber keine Kenntnis von der Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit dieser Da-
ten oder Prognosen haben oder haben 
mussten.“ 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch 
die folgenden Sätze ersetzt: 

a) Absatz 1 Satz 1 und 2 wird durch 
die folgenden Sätze ersetzt: 
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„Wenn der Saldo des EEG-Kontos 
zum Ablauf des 31. Dezember ei-
nes jeden Kalenderjahres negativ 
ist, haben die Übertragungsnetzbe-
treiber gegen die Bundesrepublik 
Deutschland einen Anspruch auf 
Ausgleich in Höhe des Betrages, 
der dem negativen Saldo ent-
spricht. Wenn der Saldo des EEG-
Kontos zum Ablauf des 31. Dezem-
ber eines jeden Kalenderjahres po-
sitiv ist, hat die Bundesrepublik 
Deutschland einen Anspruch ge-
gen die Übertragungsnetzbetreiber 
auf Ausgleich in Höhe des Betra-
ges, der dem positiven Saldo ent-
spricht, höchstens jedoch in Höhe 
der Summe der Zahlungen, die die 
Bundesrepublik Deutschland zur 
Deckung des EEG-Finanzierungs-
bedarfs nach diesem Gesetz oder 
vor dem 1. Januar 2023 zur Absen-
kung der EEG-Umlage nach § 3 
Absatz 3 Nummer 3a der Erneuer-
bare-Energien-Verordnung in der 
am 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung an die Übertragungsnetz-
betreiber geleistet hat und die noch 
nicht zurückgezahlt wurde.“ 

„Wenn der Saldo des EEG-Kontos 
zum Ablauf des 31. Dezember ei-
nes jeden Kalenderjahres negativ 
ist, haben die Übertragungsnetzbe-
treiber gegen die Bundesrepublik 
Deutschland einen Anspruch auf 
Ausgleich in Höhe des Betrages, 
der dem negativen Saldo ent-
spricht. Wenn der Saldo des EEG-
Kontos zum Ablauf des 31. Dezem-
ber eines jeden Kalenderjahres po-
sitiv ist, hat die Bundesrepublik 
Deutschland einen Anspruch ge-
gen die Übertragungsnetzbetreiber 
auf Ausgleich in Höhe des Betra-
ges, der dem positiven Saldo ent-
spricht, höchstens jedoch in Höhe 
der Summe der Zahlungen, die die 
Bundesrepublik Deutschland zur 
Deckung des EEG-Finanzierungs-
bedarfs nach diesem Gesetz oder 
vor dem 1. Januar 2023 zur Absen-
kung der EEG-Umlage nach § 3 
Absatz 3 Nummer 3a der Erneuer-
bare-Energien-Verordnung in der 
am 31. Dezember 2022 geltenden 
Fassung an die Übertragungsnetz-
betreiber geleistet hat und die noch 
nicht zurückgezahlt wurde.“ 

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 und 2 wird je-
weils die Angabe „Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Klima-
schutz“ durch die Angabe „Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird durch die folgenden 
Absätze 3 und 4 ersetzt: 

c) Absatz 3 wird durch die folgenden 
Absätze 3 und 4 ersetzt: 
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„(3) Der Anspruch nach Ab-
satz 1 Satz 1 wird vier Wochen 
nach Zugang der Mitteilung der 
Bundesnetzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, spätestens 
aber drei Monate nach Zugang der 
Kontoabrechnung nach Absatz 2 
Satz 1 beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie fällig. Die 
Bundesrepublik Deutschland kann 
nach Zugang der Mitteilung der 
Bundesnetzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 auch vor dem Eintritt der 
Fälligkeit leisten. Sie kann in Aus-
nahmefällen mit befreiender Wir-
kung gegenüber allen Übertra-
gungsnetzbetreibern an einen 
Übertragungsnetzbetreiber leisten. 
Der Anspruch nach Absatz 1 
Satz 2 wird vier Wochen nach Zu-
gang der Mitteilung der Bundes-
netzagentur nach Absatz 2 Satz 2 
bei den Übertragungsnetzbetrei-
bern, spätestens aber drei Monate 
nach Zugang der Kontoabrech-
nung nach Absatz 2 Satz 1 beim 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie fällig. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber können nach 
Zugang der Mitteilung der Bundes-
netzagentur nach Absatz 2 Satz 2 
auch vor Eintritt der Fälligkeit leis-
ten. 

(3) „ Der Anspruch nach Ab-
satz 1 Satz 1 wird vier Wochen 
nach Zugang der Mitteilung der 
Bundesnetzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie, spätestens 
aber drei Monate nach Zugang der 
Kontoabrechnung nach Absatz 2 
Satz 1 beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie fällig. Die 
Bundesrepublik Deutschland kann 
nach Zugang der Mitteilung der 
Bundesnetzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 auch vor dem Eintritt der 
Fälligkeit leisten. Sie kann in Aus-
nahmefällen mit befreiender Wir-
kung gegenüber allen Übertra-
gungsnetzbetreibern an einen 
Übertragungsnetzbetreiber leisten. 
Der Anspruch nach Absatz 1 
Satz 2 wird vier Wochen nach Zu-
gang der Mitteilung der Bundes-
netzagentur nach Absatz 2 Satz 2 
bei den Übertragungsnetzbetrei-
bern, spätestens aber drei Monate 
nach Zugang der Kontoabrech-
nung nach Absatz 2 Satz 1 beim 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie fällig. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber können nach 
Zugang der Mitteilung der Bundes-
netzagentur nach Absatz 2 Satz 2 
auch vor Eintritt der Fälligkeit leis-
ten. 
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(4) Die Bundesrepublik 
Deutschland kann auch vor Fällig-
keit die Aufrechnung ihrer Forde-
rung gegen die Übertragungsnetz-
betreiber aus Absatz 1 Satz 2 ge-
gen Forderungen der Übertra-
gungsnetzbetreiber gegen die Bun-
desrepublik Deutschland aus § 7 
Absatz 1 im laufenden Kalender-
jahr erklären. Die Aufrechnung 
kann erklärt werden, sobald dem 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie die Mitteilung der Bun-
desnetzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 zugegangen ist und soweit 
darin die Forderung von der Bun-
desnetzagentur nicht beanstandet 
wurde. Die Aufrechnung durch die 
Übertragungsnetzbetreiber sowie 
die Aufrechnung weiterer gegen-
seitiger Forderungen aufgrund die-
ses Gesetzes ist nur zulässig, 
wenn und soweit sie in dem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 nach 
dem Ablauf des … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor Inkrafttreten 
nach Artikel 28 dieses Gesetzes] 
ausdrücklich vereinbart wird.“ 

(4)  Die Bundesrepublik 
Deutschland kann auch vor Fällig-
keit die Aufrechnung ihrer Forde-
rung gegen die Übertragungsnetz-
betreiber aus Absatz 1 Satz 2 ge-
gen Forderungen der Übertra-
gungsnetzbetreiber gegen die Bun-
desrepublik Deutschland aus § 7 
Absatz 1 im laufenden Kalender-
jahr erklären. Die Aufrechnung 
kann erklärt werden, sobald dem 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie die Mitteilung der Bun-
desnetzagentur nach Absatz 2 
Satz 2 zugegangen ist und soweit 
darin die Forderung von der Bun-
desnetzagentur nicht beanstandet 
wurde. Die Aufrechnung durch die 
Übertragungsnetzbetreiber sowie 
die Aufrechnung weiterer gegen-
seitiger Forderungen aufgrund die-
ses Gesetzes ist nur zulässig, 
wenn und soweit sie in dem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 nach 
dem Ablauf des … [einsetzen: Da-
tum des Tages vor Inkrafttreten 
nach Artikel 28 dieses Gesetzes] 
ausdrücklich vereinbart wird.“ 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

a) Nach Absatz 1 Satz 2 wird der fol-
gende Satz eingefügt: 

„Auch unterjährige Wechsel zwi-
schen positiven und negativen Ab-
schlagszahlungen sind möglich.“ 

„Auch unterjährige Wechsel zwi-
schen positiven und negativen Ab-
schlagszahlungen sind möglich.“ 

b) Absatz 2 Satz 2 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 

b) Absatz 2 Satz 2 wird durch die fol-
genden Sätze ersetzt: 
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„Sofern sich die Fälligkeit der Ab-
schlagszahlungen nicht aus dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag nach 
§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
ergibt, sind die Abschlagszahlun-
gen jeweils zum 10. eines Kalen-
dermonats zu leisten. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber übermitteln 
dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie bis zum Ablauf 
des 15. November eines jeden Ka-
lenderjahres einen Vorschlag für 
die kalendermonatliche Gewich-
tung der Abschlagszahlungen für 
das jeweils folgende Kalenderjahr. 
Der Vorschlag bedarf der Zustim-
mung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Die Zu-
stimmung soll bis zum Ablauf des 
30. November eines jeden Kalen-
derjahres in Textform erteilt wer-
den, sofern keine wesentlichen 
Gründe entgegenstehen. Die Ab-
schlagszahlungen sind erfüllbar, 
sobald und soweit das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Ener-
gie seine Zustimmung zu der ka-
lendermonatlichen Gewichtung der 
Abschlagszahlungen erteilt hat.“ 

„Sofern sich die Fälligkeit der Ab-
schlagszahlungen nicht aus dem 
öffentlich-rechtlichen Vertrag nach 
§ 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
ergibt, sind die Abschlagszahlun-
gen jeweils zum 10. eines Kalen-
dermonats zu leisten. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber übermitteln 
dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie bis zum Ablauf 
des 15. November eines jeden Ka-
lenderjahres einen Vorschlag für 
die kalendermonatliche Gewich-
tung der Abschlagszahlungen für 
das jeweils folgende Kalenderjahr. 
Der Vorschlag bedarf der Zustim-
mung des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Energie. Die Zu-
stimmung soll bis zum Ablauf des 
30. November eines jeden Kalen-
derjahres in Textform erteilt wer-
den, sofern keine wesentlichen 
Gründe entgegenstehen. Die Ab-
schlagszahlungen sind erfüllbar, 
sobald und soweit das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Ener-
gie seine Zustimmung zu der ka-
lendermonatlichen Gewichtung der 
Abschlagszahlungen erteilt hat.“ 

c) Die Absätze 3 und 4 werden durch 
die folgenden Absätze 3 und 4 er-
setzt: 

c) Die Absätze 3 und 4 werden durch 
die folgenden Absätze 3 und 4 er-
setzt: 
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„(3) Die Bundesrepublik 
Deutschland kann die kalendermo-
natliche Gewichtung und die Ge-
samthöhe der Abschlagszahlun-
gen unterjährig unter Berücksichti-
gung der Entwicklung des Saldos 
des EEG-Kontos aus wesentlichen 
Gründen anpassen. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber können eine 
Anpassung der kalendermonatli-
chen Gewichtung und der Gesamt-
höhe der Abschlagszahlungen ver-
langen, wenn die Entwicklung des 
Saldos des EEG-Kontos dies erfor-
derlich macht. Eine Anpassung 
nach Satz 2 kann insbesondere 
dann verlangt werden, wenn der 
Saldo des EEG-Kontos über einen 
längeren Zeitraum oder in nicht un-
erheblicher Höhe unterhalb der er-
forderlichen Liquidität liegt. 

(3) „ Die Bundesrepublik 
Deutschland kann die kalendermo-
natliche Gewichtung und die Ge-
samthöhe der Abschlagszahlun-
gen unterjährig unter Berücksichti-
gung der Entwicklung des Saldos 
des EEG-Kontos aus wesentlichen 
Gründen anpassen. Die Übertra-
gungsnetzbetreiber können eine 
Anpassung der kalendermonatli-
chen Gewichtung und der Gesamt-
höhe der Abschlagszahlungen ver-
langen, wenn die Entwicklung des 
Saldos des EEG-Kontos dies erfor-
derlich macht. Eine Anpassung 
nach Satz 2 kann insbesondere 
dann verlangt werden, wenn der 
Saldo des EEG-Kontos über einen 
längeren Zeitraum oder in nicht un-
erheblicher Höhe unterhalb der er-
forderlichen Liquidität liegt. 

(4) Für die Zwecke des Ab-
satzes 3 übermitteln die Übertra-
gungsnetzbetreiber dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie und der Bundesnetzagen-
tur regelmäßig eine Simulation 
über die voraussichtliche Entwick-
lung des Saldos des EEG-Kontos 
bis zum Ende des laufenden Kalen-
derjahres.“ 

(4) Für die Zwecke des Ab-
satzes 3 übermitteln die Übertra-
gungsnetzbetreiber dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und 
Energie und der Bundesnetzagen-
tur regelmäßig eine Simulation 
über die voraussichtliche Entwick-
lung des Saldos des EEG-Kontos 
bis zum Ende des laufenden Kalen-
derjahres.“ 

7. § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert: 

7. § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert: 

a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

a) In Nummer 1 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie“ ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Land-
wirtschaft, Ernährung und Heimat“ 
ersetzt. 

b) In Nummer 2 wird die Angabe 
„Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft“ durch die An-
gabe „Bundesministerium für Land-
wirtschaft, Ernährung und Heimat“ 
ersetzt. 
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8. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

8. § 10 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Die Netzbetreiber sind berech-
tigt, den KWKG-Finanzierungsbedarf 
und die Offshore-Anbindungskosten 
durch die Erhebung von Umlagen aus-
zugleichen.“ 

(1) „ Die Netzbetreiber sind berech-
tigt, den KWKG-Finanzierungsbedarf 
und die Offshore-Anbindungskosten 
durch die Erhebung von Umlagen aus-
zugleichen.“ 

9. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 9. § 12 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 wird jeweils die Angabe 
„Abschnitt 4 dieses Teils“ durch die 
Angabe „den §§ 30 bis 36“ ersetzt. 

a) In Satz 2 wird jeweils die Angabe 
„Abschnitt 4 dieses Teils“ durch die 
Angabe „den §§ 30 bis 36“ ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

b) Nach Satz 2 wird der folgende Satz 
eingefügt: 

„Die Erhebung der Umlagen erfolgt 
in den Fällen der Sätze 1 und 2 
Nummer 1 gegenüber dem nach 
den §§ 30 bis 36 begünstigten Un-
ternehmen und im Fall von Satz 2 
Nummer 2 gegenüber dem antrag-
stellenden Unternehmen.“ 

„Die Erhebung der Umlagen erfolgt 
in den Fällen der Sätze 1 und 2 
Nummer 1 gegenüber dem nach 
den §§ 30 bis 36 begünstigten Un-
ternehmen und im Fall von Satz 2 
Nummer 2 gegenüber dem antrag-
stellenden Unternehmen.“ 

10. In § 15 wird die Angabe „§ 3 Num-
mer 10“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 16“ ersetzt. 

10. In § 15 wird die Angabe „§ 3 Num-
mer 10“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 16“ ersetzt. 

11. § 19 wird wie folgt geändert: 11. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nummer 3 wird durch die 
folgende Nummer 3 ersetzt: 

a) Absatz 1 Nummer 3 wird durch die 
folgende Nummer 3 ersetzt: 

„3. zwischen den Übertragungs-
netzbetreibern und den Unter-
nehmen, bei denen die Erhe-
bung der Umlagen nach § 12 
Absatz 2 oder 3 durch den 
Übertragungsnetzbetreiber 
erfolgt, zum 31. August eines 
Kalenderjahres,“. 

3. „ zwischen den Übertragungs-
netzbetreibern und den Unter-
nehmen, bei denen die Erhe-
bung der Umlagen nach § 12 
Absatz 2 oder 3 durch den 
Übertragungsnetzbetreiber 
erfolgt, zum 31. August eines 
Kalenderjahres,“. 

b) Nach Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 3 eingefügt: 

b) Nach Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 3 eingefügt: 
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„(3) Für die Differenz zwischen 
den nach § 56 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes von den Vertei-
lernetzbetreibern an den jeweils 
vorgelagerten Übertragungsnetz-
betreiber weitergegebenen Strom-
mengen und den in der Endabrech-
nung nach § 50 Nummer 2 ausge-
wiesenen Strommengen sind zwi-
schen den Verteilernetzbetreibern 
und dem jeweils vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber bis 
zum Ablauf des 15. September des 
auf die Einspeisung folgenden Ka-
lenderjahres für jeden Energieträ-
ger Ausgleichszahlungen zu leis-
ten. Die Höhe der Ausgleichszah-
lungen ist für jede der in Anlage 1 
Nummer 4 zum Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz unterschiedenen 
Energieträgergruppen separat als 
Produkt aus der für den jeweiligen 
Energieträger oder die Energieträ-
gergruppe ermittelten Differenz 
nach Satz 1 und aus dem für die-
sen Energieträger oder diese Ener-
gieträgergruppe ermittelten, ener-
gieträgerspezifischen Jahres-
marktwert des jeweiligen Leis-
tungsjahres nach Maßgabe der An-
lage 1 Nummer 4 zum Erneuer-
bare-Energie-Gesetz zu ermitteln.“ 

(3) „ Für die Differenz zwischen 
den nach § 56 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes von den Vertei-
lernetzbetreibern an den jeweils 
vorgelagerten Übertragungsnetz-
betreiber weitergegebenen Strom-
mengen und den in der Endabrech-
nung nach § 50 Nummer 2 ausge-
wiesenen Strommengen sind zwi-
schen den Verteilernetzbetreibern 
und dem jeweils vorgelagerten 
Übertragungsnetzbetreiber bis 
zum Ablauf des 15. September des 
auf die Einspeisung folgenden Ka-
lenderjahres für jeden Energieträ-
ger Ausgleichszahlungen zu leis-
ten. Die Höhe der Ausgleichszah-
lungen ist für jede der in Anlage 1 
Nummer 4 zum Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz unterschiedenen 
Energieträgergruppen separat als 
Produkt aus der für den jeweiligen 
Energieträger oder die Energieträ-
gergruppe ermittelten Differenz 
nach Satz 1 und aus dem für die-
sen Energieträger oder diese Ener-
gieträgergruppe ermittelten, ener-
gieträgerspezifischen Jahres-
marktwert des jeweiligen Leis-
tungsjahres nach Maßgabe der An-
lage 1 Nummer 4 zum Erneuer-
bare-Energie-Gesetz zu ermitteln.“ 

12. § 20 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

12. § 20 Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Bei der jeweils nächsten Ab-
rechnung sind Änderungen der abzu-
rechnenden Strommenge oder der Zah-
lungsansprüche zu berücksichtigen, die 
sich aus folgenden Gründen ergeben: 

(1) „ Bei der jeweils nächsten Ab-
rechnung sind Änderungen der abzu-
rechnenden Strommenge oder der Zah-
lungsansprüche zu berücksichtigen, die 
sich aus folgenden Gründen ergeben: 

1. aus Rückforderungen auf Grund 
von § 18 Absatz 1, 

1. aus Rückforderungen auf Grund 
von § 18 Absatz 1, 

2. aus einer rechtskräftigen Gerichts-
entscheidung im Hauptsachever-
fahren, 

2. aus einer rechtskräftigen Gerichts-
entscheidung im Hauptsachever-
fahren, 
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3. aus dem Ergebnis eines zwischen 
den Verfahrensparteien durchge-
führten Verfahrens bei der Clea-
ringstelle nach § 81 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 
des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes oder § 32a Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 2 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 

3. aus dem Ergebnis eines zwischen 
den Verfahrensparteien durchge-
führten Verfahrens bei der Clea-
ringstelle nach § 81 Absatz 4 
Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2 
des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes oder § 32a Absatz 4 Satz 1 
Nummer 1 oder Nummer 2 des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 

4. aus einer Entscheidung der Bun-
desnetzagentur nach § 62 dieses 
Gesetzes, § 85 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder § 31b des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 

4. aus einer Entscheidung der Bun-
desnetzagentur nach § 62 dieses 
Gesetzes, § 85 des Erneuerbare-
Energien-Gesetzes oder § 31b des 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, 

5. aus einem vollstreckbaren Titel, 
der erst nach der Abrechnung nach 
§ 15 ergangen ist, 

5. aus einem vollstreckbaren Titel, 
der erst nach der Abrechnung nach 
§ 15 ergangen ist, 

6. aus einer nach § 26 Absatz 2 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
zu einem späteren Zeitpunkt fällig 
gewordenen Zahlung oder 

6. aus einer nach § 26 Absatz 2 des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
zu einem späteren Zeitpunkt fällig 
gewordenen Zahlung oder 

7. aus der unstreitigen Korrektur feh-
lerhafter oder unvollständiger An-
gaben. 

7. aus der unstreitigen Korrektur feh-
lerhafter oder unvollständiger An-
gaben. 

Für die Differenz aus den Änderun-
gen der zwischen den Verteiler-
netzbetreibern und dem jeweils 
vorgelagerten Übertragungsnetz-
betreiber abzurechnenden Strom-
menge nach Satz 1 sind zwischen 
den Verteilernetzbetreibern und 
dem jeweils vorgelagerten Übertra-
gungsnetzbetreiber bei der jeweils 
nächsten Abrechnung für jeden 
Energieträger Ausgleichszahlun-
gen zu leisten. § 19 Absatz 3 
Satz 2 ist entsprechend anzuwen-
den.“ 

Für die Differenz aus den Änderun-
gen der zwischen den Verteiler-
netzbetreibern und dem jeweils 
vorgelagerten Übertragungsnetz-
betreiber abzurechnenden Strom-
menge nach Satz 1 sind zwischen 
den Verteilernetzbetreibern und 
dem jeweils vorgelagerten Übertra-
gungsnetzbetreiber bei der jeweils 
nächsten Abrechnung für jeden 
Energieträger Ausgleichszahlun-
gen zu leisten. § 19 Absatz 3 
Satz 2 ist entsprechend anzuwen-
den.“ 

13. In § 21 Absatz 6 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 17“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 38“ ersetzt. 

13. In § 21 Absatz 6 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 17“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 38“ ersetzt. 

14. § 27 wird gestrichen. 14. § 27 wird gestrichen. 
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15. § 29 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird 
durch die folgenden Nummern 3 bis 6 
ersetzt: 

15. § 29 Absatz 2 Nummer 3 und 4 wird 
durch die folgenden Nummern 3 bis 6 
ersetzt: 

„3. den für das folgende Kalenderjahr 
prognostizierten Höchstbetrag 
nach § 31 Nummer 3 und 4, 

3. „ den für das folgende Kalenderjahr 
prognostizierten Höchstbetrag 
nach § 31 Nummer 3 und 4, 

4. die Netzbetreiber, an deren Netz 
die nach Nummer 1 aufzuschlüs-
selnden Abnahmestellen unmittel-
bar oder mittelbar angeschlossen 
sind, 

4. die Netzbetreiber, an deren Netz 
die nach Nummer 1 aufzuschlüs-
selnden Abnahmestellen unmittel-
bar oder mittelbar angeschlossen 
sind, 

5. die Netzbetreiber, die zur Erhe-
bung der nach Absatz 1 beantrag-
ten begrenzten Umlagen an den 
nach Nummer 1 aufzuschlüsseln-
den Abnahmestellen berechtigt 
sind und 

5. die Netzbetreiber, die zur Erhe-
bung der nach Absatz 1 beantrag-
ten begrenzten Umlagen an den 
nach Nummer 1 aufzuschlüsseln-
den Abnahmestellen berechtigt 
sind und 

6. die Netznutzer der nach Num-
mer 1 aufzuschlüsselnden Abnah-
mestellen, es sei denn, die nach 
Absatz 1 begrenzten Umlagen 
werden als eigenständige Umla-
gen gegenüber den Antragstellern 
erhoben oder die Antragsteller 
sind selbst Netznutzer.“ 

6. die Netznutzer der nach Num-
mer 1 aufzuschlüsselnden Abnah-
mestellen, es sei denn, die nach 
Absatz 1 begrenzten Umlagen 
werden als eigenständige Umla-
gen gegenüber den Antragstellern 
erhoben oder die Antragsteller 
sind selbst Netznutzer.“ 

16. In § 30 Nummer 3 Buchstabe c wird die 
Angabe „Delegierte Verordnung (EU) 
2019/331 der Kommission vom 19. De-
zember 2018 zur Festlegung EU-weiter 
Übergangsvorschriften zur Harmonisie-
rung der kostenlosen Zuteilung von 
Emissionszertifikaten gemäß Arti-
kel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (ABl. L 59 vom 27.2.2019, S. 8)“ 
durch die Angabe „Delegierte Verord-
nung (EU) 2019/331 in der Fassung 
vom 30. Januar 2024“ ersetzt. 

16. In § 30 Nummer 3 Buchstabe c wird die 
Angabe „Delegierte Verordnung (EU) 
2019/331 der Kommission vom 19. De-
zember 2018 zur Festlegung EU-weiter 
Übergangsvorschriften zur Harmonisie-
rung der kostenlosen Zuteilung von 
Emissionszertifikaten gemäß Arti-
kel 10a der Richtlinie 2003/87/EG des 
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes (ABl. L 59 vom 27.2.2019, S. 8)“ 
durch die Angabe „Delegierte Verord-
nung (EU) 2019/331 in der Fassung 
vom 30. Januar 2024“ ersetzt. 

17. § 36 wird wie folgt geändert: 17. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 
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„(1) Bei Unternehmen, die der 
Branche mit dem WZ-2008-Code 
2011 nach Anlage 2 zuzuordnen 
sind und bei denen die elektroche-
mische Herstellung von Wasser-
stoff den größten Beitrag zur ge-
samten Bruttowertschöpfung des 
Unternehmens leistet, werden die 
Umlagen unabhängig vom Verwen-
dungszweck des hergestellten 
Wasserstoffs nach Unterabschnitt 
2 mit der Maßgabe begrenzt, dass 
§ 30 Nummer 1 und § 31 Num-
mer 1 nicht anzuwenden sind und 
die Zugehörigkeit der Abnahme-
stelle zu einer Branche nach An-
lage 2 abweichend von § 31 nicht 
erforderlich ist.“ 

(1) „ Bei Unternehmen, die der 
Branche mit dem WZ-2008-Code 
2011 nach Anlage 2 zuzuordnen 
sind und bei denen die elektroche-
mische Herstellung von Wasser-
stoff den größten Beitrag zur ge-
samten Bruttowertschöpfung des 
Unternehmens leistet, werden die 
Umlagen unabhängig vom Verwen-
dungszweck des hergestellten 
Wasserstoffs nach Unterabschnitt 
2 mit der Maßgabe begrenzt, dass 
§ 30 Nummer 1 und § 31 Num-
mer 1 nicht anzuwenden sind und 
die Zugehörigkeit der Abnahme-
stelle zu einer Branche nach An-
lage 2 abweichend von § 31 nicht 
erforderlich ist.“ 

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

b) Absatz 2 Satz 1 wird durch den fol-
genden Satz ersetzt: 

„§ 33 Satz 1 ist auf Unternehmen 
im Sinn des Absatzes 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass diese 
abweichend von § 32 für die Be-
grenzung 

„§ 33 Satz 1 ist auf Unternehmen 
im Sinn des Absatzes 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass diese 
abweichend von § 32 für die Be-
grenzung 

1. im Jahr der erstmaligen Strom-
abnahme zu Produktionszwe-
cken und im ersten Jahr nach 
der erstmaligen Stromab-
nahme Prognosedaten über-
mitteln, 

1. im Jahr der erstmaligen Strom-
abnahme zu Produktionszwe-
cken und im ersten Jahr nach 
der erstmaligen Stromab-
nahme Prognosedaten über-
mitteln, 

2. im zweiten Jahr nach der erst-
maligen Stromabnahme zu 
Produktionszwecken Daten 
auf der Grundlage eines ge-
willkürten Rumpfgeschäftsjah-
res übermitteln, 

2. im zweiten Jahr nach der erst-
maligen Stromabnahme zu 
Produktionszwecken Daten 
auf der Grundlage eines ge-
willkürten Rumpfgeschäftsjah-
res übermitteln, 

3. im dritten Jahr nach der erst-
maligen Stromabnahme zu 
Produktionszwecken Daten für 
das erste abgeschlossene Ge-
schäftsjahr übermitteln und 

3. im dritten Jahr nach der erst-
maligen Stromabnahme zu 
Produktionszwecken Daten für 
das erste abgeschlossene Ge-
schäftsjahr übermitteln und 
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4. im vierten Jahr nach der erst-
maligen Stromabnahme zu 
Produktionszwecken Daten für 
das erste und zweite abge-
schlossene Geschäftsjahr 
übermitteln.“ 

4. im vierten Jahr nach der erst-
maligen Stromabnahme zu 
Produktionszwecken Daten für 
das erste und zweite abge-
schlossene Geschäftsjahr 
übermitteln.“ 

c) Nach Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 3 eingefügt: 

c) Nach Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 3 eingefügt: 

„(3) Die Absätze 1 und 2 sind 
für selbständige Teile eines Unter-
nehmens, die der Branche mit dem 
WZ-2008-Code 2011 nach Anlage 
2 zuzuordnen sind und bei denen 
die elektrochemische Herstellung 
von Wasserstoff den größten Bei-
trag zur gesamten Bruttowert-
schöpfung des selbständigen Teils 
des Unternehmens leistet, entspre-
chend anzuwenden, wenn diese 

(3) „ Die Absätze 1 und 2 sind 
für selbständige Teile eines Unter-
nehmens, die der Branche mit dem 
WZ-2008-Code 2011 nach Anlage 
2 zuzuordnen sind und bei denen 
die elektrochemische Herstellung 
von Wasserstoff den größten Bei-
trag zur gesamten Bruttowert-
schöpfung des selbständigen Teils 
des Unternehmens leistet, entspre-
chend anzuwenden, wenn diese 

1. eine eigene Bilanz und eine ei-
gene Gewinn- und Verlust-
rechnung in entsprechender 
Anwendung der für alle Kauf-
leute geltenden Bestimmun-
gen des Handelsgesetzbuchs 
aufstellen und 

1. eine eigene Bilanz und eine ei-
gene Gewinn- und Verlust-
rechnung in entsprechender 
Anwendung der für alle Kauf-
leute geltenden Bestimmun-
gen des Handelsgesetzbuchs 
aufstellen und 

2. die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung in entspre-
chender Anwendung der 
§§ 317 bis 323 des Handels-
gesetzbuchs prüfen lassen.“ 

2. die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung in entspre-
chender Anwendung der 
§§ 317 bis 323 des Handels-
gesetzbuchs prüfen lassen.“ 

18. § 37 wird wie folgt geändert: 18. § 37 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „unter 
Ausschluss der rückgespeisten 
Energie mindestens 1 Gigawatt-
stunde“ durch die Angabe „mehr 
als 1 Gigawattstunde unter Aus-
schluss der rückgespeisten Ener-
gie“ ersetzt. 

a) In Absatz 1 wird die Angabe „unter 
Ausschluss der rückgespeisten 
Energie mindestens 1 Gigawatt-
stunde“ durch die Angabe „mehr 
als 1 Gigawattstunde unter Aus-
schluss der rückgespeisten Ener-
gie“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „unter 
Ausschluss der rückgespeisten 
Strommenge“ gestrichen. 

b) In Absatz 2 wird die Angabe „unter 
Ausschluss der rückgespeisten 
Strommenge“ gestrichen. 
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19. § 38 wird wie folgt geändert: 19. § 38 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

a) Absatz 1 wird durch den folgenden 
Absatz 1 ersetzt: 

„(1) Bei einem Verkehrsunter-
nehmen mit elektrisch betriebenen 
Bussen im Linienverkehr werden 
die Umlagen auf 20 Prozent be-
grenzt, wenn es nachweist, dass im 
letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr die an der betreffenden 
Abnahmestelle selbst verbrauchte 
Strommenge unmittelbar für den 
Fahrbetrieb elektrisch betriebener 
Busse im Linienverkehr verbraucht 
wurde und unter Ausschluss der in 
das Netz rückgespeisten Energie 
mindestens 100 Megawattstunden 
betrug. Die Begrenzung nach 
Satz 1 erfolgt nur, soweit diese Be-
grenzung und alle sonstigen Beihil-
fen, die dem Unternehmen auf-
grund der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 13. 
Dezember 2023 in dem Antrags-
jahr und in den beiden dem An-
tragsjahr vorangegangenen Steu-
erjahren gewährt worden sind, den 
Betrag von 300 000 Euro nicht 
überschreiten. Als dem Unterneh-
men gewährte Beihilfen im Sinn 
dieses Absatzes gelten alle Beihil-
fen, die dem Unternehmen im Sinn 
des Artikels 2 der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 13. 
Dezember 2023 gewährt werden.“ 

(1) „ Bei einem Verkehrsunter-
nehmen mit elektrisch betriebenen 
Bussen im Linienverkehr werden 
die Umlagen auf 20 Prozent be-
grenzt, wenn es nachweist, dass im 
letzten abgeschlossenen Ge-
schäftsjahr die an der betreffenden 
Abnahmestelle selbst verbrauchte 
Strommenge unmittelbar für den 
Fahrbetrieb elektrisch betriebener 
Busse im Linienverkehr verbraucht 
wurde und unter Ausschluss der in 
das Netz rückgespeisten Energie 
mindestens 100 Megawattstunden 
betrug. Die Begrenzung nach 
Satz 1 erfolgt nur, soweit diese Be-
grenzung und alle sonstigen Beihil-
fen, die dem Unternehmen auf-
grund der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 13. 
Dezember 2023 in dem Antrags-
jahr und in den beiden dem An-
tragsjahr vorangegangenen Steu-
erjahren gewährt worden sind, den 
Betrag von 300 000 Euro nicht 
überschreiten. Als dem Unterneh-
men gewährte Beihilfen im Sinn 
dieses Absatzes gelten alle Beihil-
fen, die dem Unternehmen im Sinn 
des Artikels 2 der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 13. 
Dezember 2023 gewährt werden.“ 

b) Absatz 5 wird durch den folgenden 
Absatz 5 ersetzt: 

b) Absatz 5 wird durch den folgenden 
Absatz 5 ersetzt: 

„(5) § 32 Nummer 1 Buch-
stabe a und b ist entsprechend an-
zuwenden. Die Nachweisführung 
für die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 Satz 2 erfolgt durch eine Ei-
generklärung, in der das Unterneh-
men 

(5) „ § 32 Nummer 1 Buch-
stabe a und b ist entsprechend an-
zuwenden. Die Nachweisführung 
für die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 Satz 2 erfolgt durch eine Ei-
generklärung, in der das Unterneh-
men 



 - 230 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

1. sämtliche Beihilfen angibt, die 
ihm aufgrund der Verordnung 
(EU) 2023/2831 in der Fas-
sung vom 13. Dezember 2023 
in den beiden dem Antragsjahr 
vorangegangenen Steuerjah-
ren und im Antragsjahr bis zur 
Antragstellung gewährt wor-
den sind, 

1. sämtliche Beihilfen angibt, die 
ihm aufgrund der Verordnung 
(EU) 2023/2831 in der Fas-
sung vom 13. Dezember 2023 
in den beiden dem Antragsjahr 
vorangegangenen Steuerjah-
ren und im Antragsjahr bis zur 
Antragstellung gewährt wor-
den sind, 

2. sich verpflichtet, ab der An-
tragstellung und bis zum Ende 
des Jahres, in dem der Be-
grenzungsbescheid ergeht, 
keine sonstigen Beihilfen auf-
grund der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 
13. Dezember 2023 in An-
spruch zu nehmen, die den zu-
lässigen Gesamtbetrag aller 
Beihilfen aufgrund dieser Ver-
ordnung von 300 000 Euro 
übersteigen würden, und 

2. sich verpflichtet, ab der An-
tragstellung und bis zum Ende 
des Jahres, in dem der Be-
grenzungsbescheid ergeht, 
keine sonstigen Beihilfen auf-
grund der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 
13. Dezember 2023 in An-
spruch zu nehmen, die den zu-
lässigen Gesamtbetrag aller 
Beihilfen aufgrund dieser Ver-
ordnung von 300 000 Euro 
übersteigen würden, und 

3. bestätigt, dass es keinem För-
derausschluss nach Artikel 1 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 
13. Dezember 2023 unter-
liegt.“ 

3. bestätigt, dass es keinem För-
derausschluss nach Artikel 1 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2023/2831 in der Fassung vom 
13. Dezember 2023 unter-
liegt.“ 

20. § 40 Absatz 5 wird durch den folgenden 
Absatz 5 ersetzt: 

20. § 40 Absatz 5 wird durch den folgenden 
Absatz 5 ersetzt: 

„(5) Die Entscheidung ergeht 
schriftlich oder elektronisch mit Wirkung 
gegenüber dem Antragsteller, dem 
nach § 29 Absatz 2 Nummer 4 und 5 
mitgeteilten Netzbetreiber und dem 
nach § 29 Absatz 2 Nummer 6 mitge-
teilten Netznutzer. Sie wirkt jeweils für 
das dem Antragsjahr folgende Kalen-
derjahr.“ 

(5) „ Die Entscheidung ergeht 
schriftlich oder elektronisch mit Wirkung 
gegenüber dem Antragsteller, dem 
nach § 29 Absatz 2 Nummer 4 und 5 
mitgeteilten Netzbetreiber und dem 
nach § 29 Absatz 2 Nummer 6 mitge-
teilten Netznutzer. Sie wirkt jeweils für 
das dem Antragsjahr folgende Kalen-
derjahr.“ 
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21. In § 44 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 
Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

21. In § 44 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 3 
Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

22. § 51 wird wie folgt geändert: 22. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 2 Buchstabe c 
Doppelbuchstabe bb wird die 
Angabe „Buchstabe b,“ durch 
die Angabe „Buchstabe b und“ 
ersetzt. 

aa) In Nummer 2 Buchstabe c 
Doppelbuchstabe bb wird die 
Angabe „Buchstabe b,“ durch 
die Angabe „Buchstabe b und“ 
ersetzt. 

bb) Die Nummern 3 und 4 werden 
durch die folgende Nummer 3 
ersetzt: 

bb) Die Nummern 3 und 4 werden 
durch die folgende Nummer 3 
ersetzt: 

„3. bis zum 25. Oktober ei-
nes Kalenderjahres 

3. „ bis zum 25. Oktober ei-
nes Kalenderjahres 

a) die Ermittlung des 
EEG-Finanzierungs-
bedarfs, der voraus-
sichtlichen Höhe ei-
nes Anspruchs nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 
oder 2 für das lau-
fende Kalenderjahr, 
des KWKG-Finanzie-
rungsbedarfs und 
der Offshore-Anbin-
dungskosten und  

a) die Ermittlung des 
EEG-Finanzierungs-
bedarfs, der voraus-
sichtlichen Höhe ei-
nes Anspruchs nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 1 
oder 2 für das lau-
fende Kalenderjahr, 
des KWKG-Finanzie-
rungsbedarfs und 
der Offshore-Anbin-
dungskosten und  

b) den Wert des Ab-
zugs für Strom aus 
ausgeförderten Anla-
gen nach § 53 Ab-
satz 4 des Erneuer-
bare-Energien-Ge-
setzes für das fol-
gende Kalenderjahr.“ 

b) den Wert des Ab-
zugs für Strom aus 
ausgeförderten Anla-
gen nach § 53 Ab-
satz 4 des Erneuer-
bare-Energien-Ge-
setzes für das fol-
gende Kalenderjahr.“ 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Bei der Veröffentlichung 
nach Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a sind die Datengrundlagen, 
Annahmen, Rechenwege, Berech-
nungen und Endwerte, die in die 
Ermittlung der jeweiligen Angaben 
nach Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a eingeflossen sind, anzuge-
ben.“ 

(2) „ Bei der Veröffentlichung 
nach Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a sind die Datengrundlagen, 
Annahmen, Rechenwege, Berech-
nungen und Endwerte, die in die 
Ermittlung der jeweiligen Angaben 
nach Absatz 1 Nummer 3 Buch-
stabe a eingeflossen sind, anzuge-
ben.“ 

c) In Absatz 4 wird die Angabe „und 
der Bericht nach Absatz 1 Num-
mer 3“ gestrichen. 

c) In Absatz 4 wird die Angabe „und 
der Bericht nach Absatz 1 Num-
mer 3“ gestrichen. 

d) In Absatz 5 wird die Angabe „und 
den Bericht nach Absatz 1 Num-
mer 3“ gestrichen. 

d) In Absatz 5 wird die Angabe „und 
den Bericht nach Absatz 1 Num-
mer 3“ gestrichen. 

23. § 52 wird wie folgt geändert: 23. § 52 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. a) Absatz 2 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Nach Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 2a eingefügt: 

b) Nach Absatz 2 wird der folgende 
Absatz 2a eingefügt: 

„(2a) Erfolgt die Erhebung der 
Umlagen auf die Netzentnahme für 
das jeweilige Kalenderjahr nach 
§ 12 Absatz 2 oder Absatz 3 durch 
einen Übertragungsnetzbetreiber, 
ist das nach Teil 4 Abschnitt 4 be-
günstigte oder antragstellende Un-
ternehmen selbst zur Mitteilung der 
Angaben nach den Absätzen 1 und 
2 an den Übertragungsnetzbetrei-
ber verpflichtet. Die Frist nach Ab-
satz 2 fällt in den Fällen des Satzes 
1 auf den 31. Mai des Kalenderjah-
res.“ 

„(2a) Erfolgt die Erhebung der 
Umlagen auf die Netzentnahme für 
das jeweilige Kalenderjahr nach 
§ 12 Absatz 2 oder Absatz 3 durch 
einen Übertragungsnetzbetreiber, 
ist das nach Teil 4 Abschnitt 4 be-
günstigte oder antragstellende Un-
ternehmen selbst zur Mitteilung der 
Angaben nach den Absätzen 1 und 
2 an den Übertragungsnetzbetrei-
ber verpflichtet. Die Frist nach Ab-
satz 2 fällt in den Fällen des Satzes 
1 auf den 31. Mai des Kalenderjah-
res.“ 

24. § 53 wird wie folgt geändert: 24. § 53 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nummer 3 wird nach 
der Angabe „Absatz 2“ die Angabe 
„, 2a“ eingefügt. 

a) In Absatz 1 Nummer 3 wird nach 
der Angabe „Absatz 2“ die Angabe 
„, 2a“ eingefügt. 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 

b) Absatz 2 wird durch den folgenden 
Absatz 2 ersetzt: 
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„(2) Der nach Teil 4 verringerte 
Anspruch auf Zahlung der Umla-
gen erhöht sich für das jeweilige 
Kalenderjahr um 20 Prozent-
punkte, soweit die folgenden Mittei-
lungspflichten nicht spätestens bis 
zum 31. März des Jahres erfüllt 
werden, das auf das Kalenderjahr 
folgt, in dem diese Mitteilungs-
pflicht unverzüglich zu erfüllen ge-
wesen wäre: 

(2) „ Der nach Teil 4 verringerte 
Anspruch auf Zahlung der Umla-
gen erhöht sich für das jeweilige 
Kalenderjahr um 20 Prozent-
punkte, soweit die folgenden Mittei-
lungspflichten nicht spätestens bis 
zum 31. März des Jahres erfüllt 
werden, das auf das Kalenderjahr 
folgt, in dem diese Mitteilungs-
pflicht unverzüglich zu erfüllen ge-
wesen wäre: 

1. die Mitteilungspflicht nach § 52 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 

1. die Mitteilungspflicht nach § 52 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 
und 

2. die Mitteilungspflicht nach § 52 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 
soweit sie sich auf die Anga-
ben nach § 52 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bezieht. 

2. die Mitteilungspflicht nach § 52 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4, 
soweit sie sich auf die Anga-
ben nach § 52 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 bezieht. 

Der Fristablauf nach Satz 1 ver-
schiebt sich, soweit für die Mittei-
lung nach § 52 Absatz 2 eine spä-
tere Frist als der 31. März vorgese-
hen ist, auf das Datum der späte-
ren Frist.“ 

Der Fristablauf nach Satz 1 ver-
schiebt sich, soweit für die Mittei-
lung nach § 52 Absatz 2 eine spä-
tere Frist als der 31. März vorgese-
hen ist, auf das Datum der späte-
ren Frist.“ 

25. § 56 Absatz 1 Nummer 5 und 6 wird 
durch die folgenden Nummern 5 und 6 
ersetzt: 

25. § 56 Absatz 1 Nummer 5 und 6 wird 
durch die folgenden Nummern 5 und 6 
ersetzt: 

„5. die Gebietseinheit der NUTS-
Ebene 2, in der der Letztverbrau-
cher seinen Sitz hat, nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1059/2003 und 

5. „ die Gebietseinheit der NUTS-
Ebene 2, in der der Letztverbrau-
cher seinen Sitz hat, nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1059/2003 und 

6. den Hauptwirtschaftszweig, in 
dem der Letztverbraucher tätig ist, 
auf Ebene der NACE-Gruppe 
nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006.“ 

6. den Hauptwirtschaftszweig, in 
dem der Letztverbraucher tätig ist, 
auf Ebene der NACE-Gruppe 
nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1893/2006.“ 
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26. In § 59 Absatz 4 Satz 3 und in den 
§§ 64 und 65 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

26. In § 59 Absatz 4 Satz 3 und in den 
§§ 64 und 65 wird jeweils die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz“ durch die Angabe „Bun-
desministerium für Wirtschaft und Ener-
gie“ ersetzt. 

27. Nach § 66 Absatz 6 werden die folgen-
den Absätze 7 bis 10 eingefügt: 

27. Nach § 66 Absatz 6 werden die folgen-
den Absätze 7 bis 10 eingefügt: 

„(7) Bei der Ermittlung des EEG-Fi-
nanzierungsbedarfs für das Jahr 2026 
ist § 4 Nummer 1 in Verbindung mit An-
lage 1 in der am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor Inkrafttreten nach Arti-
kel 28 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Differenzbetrag nach Anlage 1 
Nummer 1.1.2 nachträglich nicht be-
rücksichtigt wird. 

(3) „ Bei der Ermittlung des EEG-Fi-
nanzierungsbedarfs für das Jahr 2026 
ist § 4 Nummer 1 in Verbindung mit An-
lage 1 in der am … [einsetzen: Datum 
des Tages vor Inkrafttreten nach Arti-
kel 28 dieses Gesetzes] geltenden Fas-
sung mit der Maßgabe anzuwenden, 
dass der Differenzbetrag nach Anlage 1 
Nummer 1.1.2 nachträglich nicht be-
rücksichtigt wird. 

(8) § 7 Absatz 2 Satz 4 und 6 ist 
entsprechend anzuwenden auf die Ge-
wichtung der kalendermonatlichen Ab-
schlagszahlungen der Bundesrepublik 
Deutschland an die Übertragungsnetz-
betreiber für das Kalenderjahr 2026, die 
die Übertragungsnetzbetreiber auf der 
Grundlage der Bestimmungen des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrags nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis zum Ab-
lauf des … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor Inkrafttreten nach Artikel 28 die-
ses Gesetzes] an das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie übermit-
telt haben. 

(4) § 7 Absatz 2 Satz 4 und 6 ist 
entsprechend anzuwenden auf die Ge-
wichtung der kalendermonatlichen Ab-
schlagszahlungen der Bundesrepublik 
Deutschland an die Übertragungsnetz-
betreiber für das Kalenderjahr 2026, die 
die Übertragungsnetzbetreiber auf der 
Grundlage der Bestimmungen des öf-
fentlich-rechtlichen Vertrags nach § 9 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 bis zum Ab-
lauf des … [einsetzen: Datum des Ta-
ges vor Inkrafttreten nach Artikel 28 die-
ses Gesetzes] an das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie übermit-
telt haben. 

(9) § 6 ist auf die Ermittlung des 
Ausgleichsanspruchs für das Jahr 2025 
anzuwenden. 

(5) § 6 ist auf die Ermittlung des 
Ausgleichsanspruchs für das Jahr 2025 
anzuwenden. 
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(10) Zum Ablauf des … [einsetzen: 
Datum des Tages vor Inkrafttreten nach 
Artikel 28 dieses Gesetzes] bereits be-
stehende Regelungen des öffentlich-
rechtlichen Vertrags nach § 9 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 zur Aufrechnung, 
sind ab dem … [einsetzen: Datum des 
Tags des Inkrafttretens nach Artikel 28 
dieses Gesetzes] nicht mehr anzuwen-
den.“ 

(6) Zum Ablauf des … [einsetzen: 
Datum des Tages vor Inkrafttreten nach 
Artikel 28 dieses Gesetzes] bereits be-
stehende Regelungen des öffentlich-
rechtlichen Vertrags nach § 9 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 zur Aufrechnung, 
sind ab dem … [einsetzen: Datum des 
Tags des Inkrafttretens nach Artikel 28 
dieses Gesetzes] nicht mehr anzuwen-
den.“ 

28. § 68 wird gestrichen. 28. § 68 wird gestrichen. 

29. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 29. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1.1 wird durch die fol-
gende Nummer 1.1 ersetzt: 

a) Nummer 1.1 wird durch die fol-
gende Nummer 1.1 ersetzt: 

„1.1 Der EEG-Finanzierungsbe-
darf wird transparent ermittelt 
aus dem Differenzbetrag zwi-
schen den prognostizierten 
Einnahmen der Übertra-
gungsnetzbetreiber nach den 
Nummern 2.3, 4.1, 4.3 und 
4.4 und den prognostizierten 
Ausgaben der Übertragungs-
netzbetreiber nach den Num-
mern 3 und 5.1 bis 5.10 für 
das jeweils folgende Kalen-
derjahr.“ 

„1.1 Der EEG-Finanzierungsbe-
darf wird transparent ermittelt 
aus dem Differenzbetrag zwi-
schen den prognostizierten 
Einnahmen der Übertra-
gungsnetzbetreiber nach den 
Nummern 2.3, 4.1, 4.3 und 
4.4 und den prognostizierten 
Ausgaben der Übertragungs-
netzbetreiber nach den Num-
mern 3 und 5.1 bis 5.10 für 
das jeweils folgende Kalen-
derjahr.“ 

b) In Nummer 4.4 wird die Angabe 
„des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes“ gestrichen. 

b) In Nummer 4.4 wird die Angabe 
„des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes“ gestrichen. 

c) Nummer 5 wird wie folgt geändert: c) Nummer 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nummer 5.7. wir die Angabe 
„§ 3“ durch die Angabe „§ 4“ 
ersetzt. 

aa) In Nummer 5.7. wir die Angabe 
„§ 3“ durch die Angabe „§ 4“ 
ersetzt. 

bb) In Nummer 5.9 wird die An-
gabe „des Energiewirtschafts-
gesetzes und“ durch die An-
gabe „des Energiewirtschafts-
gesetzes,“ ersetzt. 

bb) In Nummer 5.9 wird die An-
gabe „des Energiewirtschafts-
gesetzes und“ durch die An-
gabe „des Energiewirtschafts-
gesetzes,“ ersetzt. 
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cc) In Nummer 5.10 wird die An-
gabe „erforderlich sind.“ durch 
die Angabe „erforderlich sind 
und“ ersetzt. 

cc) In Nummer 5.10 wird die An-
gabe „erforderlich sind.“ durch 
die Angabe „erforderlich sind 
und“ ersetzt. 

dd) Nach Nummer 5.10 wird die 
folgende Nummer 5.11 einge-
fügt: 

dd) Nach Nummer 5.10 wird die 
folgende Nummer 5.11 einge-
fügt: 

„5.11 Zahlungen der Über-
tragungsnetzbetreiber an 
die Bundesrepublik 
Deutschland nach den 
§§ 6 und 7.“ 

„5.11 Zahlungen der Über-
tragungsnetzbetreiber an 
die Bundesrepublik 
Deutschland nach den 
§§ 6 und 7.“ 

d) Nummer 9.3 wird wie folgt geän-
dert: 

d) Nummer 9.3 wird wie folgt geän-
dert: 

aa) In Satz 2 wird nach der An-
gabe „Ausgaben“ die Angabe 
„und der Differenzbetrag der 
tatsächlichen nach Num-
mer 9.1 abgegrenzten Einnah-
men und Ausgaben“ eingefügt. 

aa) In Satz 2 wird nach der An-
gabe „Ausgaben“ die Angabe 
„und der Differenzbetrag der 
tatsächlichen nach Num-
mer 9.1 abgegrenzten Einnah-
men und Ausgaben“ eingefügt. 

bb) Nach Satz 2 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

bb) Nach Satz 2 wird der folgende 
Satz eingefügt: 

„Der Wert des Abzugs darf kei-
nen negativen Wert anneh-
men.“ 

„Der Wert des Abzugs darf kei-
nen negativen Wert anneh-
men.“ 

e) In Nummer 10 wird jeweils die An-
gabe „1.1.1“ durch die Angabe 
„1.1“ ersetzt. 

e) In Nummer 10 wird jeweils die An-
gabe „1.1.1“ durch die Angabe 
„1.1“ ersetzt. 

Artikel 25 Artikel 25 

Änderung des Wärmeplanungs-
gesetzes 

Änderung des Wärmeplanungs-
gesetzes 

Das Wärmeplanungsgesetz vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) wird 
wie folgt geändert: 

Das Wärmeplanungsgesetz vom 20. 
Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer 15 wird wie folgt geän-
dert: 

a) Nummer 15 wird wie folgt geän-
dert: 

aa) In Buchstabe h wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 17“ durch 
die Angabe „§ 3 Nummer 38“ 
ersetzt. 

aa) In Buchstabe h wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 17“ durch 
die Angabe „§ 3 Nummer 38“ 
ersetzt. 

bb) In Buchstabe i wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 24a oder Num-
mer 24b“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 65 oder 66“ er-
setzt. 

bb) In Buchstabe i wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 24a oder Num-
mer 24b“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 65 oder 66“ er-
setzt. 

 1a. In § 5 Absatz 2 wird nach Satz 1 der 
folgende Satz eingefügt: 

„Für bestehende Gemeindegebiete, in 
denen zum 1. Januar 2024 100 000 Ein-
wohner oder weniger gemeldet sind, ist 
die Frist des Satzes 1 Nummer 2 der 31. 
Dezember 2026, wenn die Erstellung 
des Wärmeplans Gegenstand einer 
Förderung aus Mitteln des Bundes 
war.“ 

2. § 11 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt 
geändert: 

2. § 11 Absatz 1 Nummer 2 wird wie folgt 
geändert: 

a) In Buchstabe a wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 4“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 10“ ersetzt. 

a) In Buchstabe a wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 4“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 10“ ersetzt. 

b) In Buchstabe b wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 26b“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 73“ ersetzt. 

b) In Buchstabe b wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 26b“ durch die An-
gabe „§ 3 Nummer 73“ ersetzt. 

c) In Buchstabe c wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 18“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 39“ ersetzt. 

c) In Buchstabe c wird die Angabe 
„§ 3 Nummer 18“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 39“ ersetzt. 

3. In § 34 Satz 1 und 4 wird jeweils die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 

3. In § 34 Satz 1 und 4 wird jeweils die An-
gabe „Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz“ durch die Angabe 
„Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie“ ersetzt. 
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Artikel 26 Artikel 26 

Änderung der Betriebssicher-
heitsverordnung 

Änderung der Betriebssicher-
heitsverordnung 

Die Betriebssicherheitsverordnung vom 
3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), die zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 
2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Die Betriebssicherheitsverordnung vom 
3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), die zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 27. Juli 
2021 (BGBl. I S. 3146) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

In § 1 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 15“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 32“ ersetzt. 

In § 1 Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§ 3 
Nummer 15“ durch die Angabe „§ 3 Num-
mer 32“ ersetzt. 

Artikel 27 Artikel 27 

Änderung der Luftverkehrs-
Ordnung 

Änderung der Luftverkehrs-
Ordnung 

Die Luftverkehrsordnung vom 29. Okto-
ber 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 9. Juli 2024 
(BGBl. I 2024 I Nr. 25) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

Die Luftverkehrsordnung vom 29. Okto-
ber 2015 (BGBl. I S. 1894), die zuletzt durch 
Artikel 2 der Verordnung vom 9. Juli 2024 
(BGBl. I 2024 I Nr. 25) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

In § 21h Absatz 3 Nummer 3 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 11“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 25“ ersetzt. 

In § 21h Absatz 3 Nummer 3 wird die An-
gabe „§ 3 Nummer 11“ durch die Angabe 
„§ 3 Nummer 25“ ersetzt. 

Artikel 28 Artikel 28 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der 
Verkündung in Kraft. 
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EU-Rechtsakte: EU-Rechtsakte: 

1. Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 
2003 über die Schaffung einer gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statis-
tik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1), die 
zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2023/674 vom 26. Dezember 2022 (ABl. L 87 
vom 24.3.2023, S. 1) geändert worden ist 

1. Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 
2003 über die Schaffung einer gemeinsamen 
Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statis-
tik (NUTS) (ABl. L 154 vom 21.6.2003, S. 1), die 
zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2023/674 vom 26. Dezember 2022 (ABl. L 87 
vom 24.3.2023, S. 1) geändert worden ist 

2. Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 
20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 
29.1.2004, S. 1; L, 2024/90828, 20.12.2024) 

2. Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 
20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen (ABl. L 24 vom 
29.1.2004, S. 1; L, 2024/90828, 20.12.2024) 

3. Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. De-
zember 2006 zur Aufstellung der statistischen 
Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revi-
sion 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnun-
gen der EG über bestimmte Bereiche der Statis-
tik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1), die durch 
die Verordnung (EU) 2025/941 vom 7. Mai 2025 
(ABl. L, 2025/941, 20.5.2025) stillschweigend 
aufgehoben wird. 

3. Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 20. De-
zember 2006 zur Aufstellung der statistischen 
Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revi-
sion 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnun-
gen der EG über bestimmte Bereiche der Statis-
tik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1), die durch 
die Verordnung (EU) 2025/941 vom 7. Mai 2025 
(ABl. L, 2025/941, 20.5.2025) stillschweigend 
aufgehoben wird. 

4. Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung 
und Marktüberwachung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produkten und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Ra-
tes (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30–47), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1020 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und 
die Konformität von Produkten sowie zur Ände-
rung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verord-
nungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) 
Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1-
44) geändert worden ist 

4. Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 
2008 über die Vorschriften für die Akkreditierung 
und Marktüberwachung im Zusammenhang mit 
der Vermarktung von Produkten und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EWG) Nr. 339/93 des Ra-
tes (ABl. L 218 vom 13.8.2008, S. 30–47), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1020 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über Marktüberwachung und 
die Konformität von Produkten sowie zur Ände-
rung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verord-
nungen (EG) Nr. 765/2008 und (EU) 
Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1-
44) geändert worden ist 

5. Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 2009 zur För-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen und zur Änderung und anschließen-
den Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16; L 
216 vom 22.7.2014, S. 5; L 265 vom 5.9.2014, 
S. 33), die durch die Richtlinie (EU) 2018/2001 
vom 11. Dezember 2018 (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82) aufgehoben worden ist 

5. Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 2009 zur För-
derung der Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen und zur Änderung und anschließen-
den Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 
2003/30/EG (ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 16; L 
216 vom 22.7.2014, S. 5; L 265 vom 5.9.2014, 
S. 33), die durch die Richtlinie (EU) 2018/2001 
vom 11. Dezember 2018 (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82) aufgehoben worden ist 



 - 240 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

6. Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 über die freiwillige Teilnahme von 
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem 
für Umweltmanagement und Umweltbetriebs-
prüfung und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG 
(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2018/2026 vom 19. 
Dezember 2018 (ABl. L 325 vom 20.12.2018, 
S. 18) geändert worden ist 

6. Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. No-
vember 2009 über die freiwillige Teilnahme von 
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem 
für Umweltmanagement und Umweltbetriebs-
prüfung und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der 
Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG 
(ABl. L 342 vom 22.12.2009, S. 1), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2018/2026 vom 19. 
Dezember 2018 (ABl. L 325 vom 20.12.2018, 
S. 18) geändert worden ist 

7. Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Okto-
ber 2011 über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 326 vom 
8.12.2011, S. 1), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1789, 15.7.2024) geändert worden ist 

7. Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 25. Okto-
ber 2011 über die Integrität und Transparenz des 
Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 326 vom 
8.12.2011, S. 1), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1789, 15.7.2024) geändert worden ist 

8. Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. April 
2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Ener-
gieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entschei-
dung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) NR. 
714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 (ABl. L 115 
vom 25.4.2013, S. 39), die durch die Verordnung 
(EU) 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1789, 15.7.2024) teilweise aufgehoben 
worden ist 

8. Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 17. April 
2013 zu Leitlinien für die transeuropäische Ener-
gieinfrastruktur und zur Aufhebung der Entschei-
dung Nr. 1364/2006/EG und zur Änderung der 
Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) NR. 
714/2009 und (EG) Nr. 715/2009 (ABl. L 115 
vom 25.4.2013, S. 39), die durch die Verordnung 
(EU) 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1789, 15.7.2024) teilweise aufgehoben 
worden ist 

9. Verordnung (EU) Nr. 543/2013 der Kommission 
vom 14. Juni 2013 über die Übermittlung und die 
Veröffentlichung von Daten in Strommärkten 
und zur Änderung des Anhangs I der Verord-
nung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates (ABl. L 163 vom 
15.6.2013, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 
2019/943 vom 5. Juni 2019 (ABl. L 158 vom 
14.6.2019, S. 54) stillschweigend aufgehoben 
worden ist 

9. Verordnung (EU) Nr. 543/2013 der Kommission 
vom 14. Juni 2013 über die Übermittlung und die 
Veröffentlichung von Daten in Strommärkten 
und zur Änderung des Anhangs I der Verord-
nung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Par-
laments und des Rates (ABl. L 163 vom 
15.6.2013, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 
2019/943 vom 5. Juni 2019 (ABl. L 158 vom 
14.6.2019, S. 54) stillschweigend aufgehoben 
worden ist 

10. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchs-
verordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/6/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom 
21.10.2016, S. 320; L 348 vom 21.12.2016, 
S. 83), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2024/2809 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 
2024/2809, 14.11.2024) geändert worden ist 

10. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 16. April 
2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchs-
verordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 
2003/6/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 
2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1; L 287 vom 
21.10.2016, S. 320; L 348 vom 21.12.2016, 
S. 83), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2024/2809 vom 23. Oktober 2024 (ABl. L, 
2024/2809, 14.11.2024) geändert worden ist 
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11. Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Ände-
rung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349; 
L 74 vom 18.3.2015, S. 38; L 188 vom 
13.7.2016, S. 28; L 273 vom 8.10.2016, S. 35; L 
64 vom 10.3.2017, S. 116; L 278 vom 
27.10.2017, S. 56), die zuletzt durch die Richtli-
nie (EU) 2024/2811 vom 23. Oktober 2024 (ABl. 
L, 2024/2811, 14.11.2024) geändert worden ist 

11. Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Ände-
rung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349; 
L 74 vom 18.3.2015, S. 38; L 188 vom 
13.7.2016, S. 28; L 273 vom 8.10.2016, S. 35; L 
64 vom 10.3.2017, S. 116; L 278 vom 
27.10.2017, S. 56), die zuletzt durch die Richtli-
nie (EU) 2024/2811 vom 23. Oktober 2024 (ABl. 
L, 2024/2811, 14.11.2024) geändert worden ist 

12. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 
der Kommission vom 17. Dezember 2014 über 
die Datenmeldung gemäß Artikel 8 Absätze 2 
und 6 der Verordnung (EU) 1227/2011 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über die 
Integrität und Transparenz des Energiegroßhan-
delsmarkts (ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 121) 

12. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1348/2014 
der Kommission vom 17. Dezember 2014 über 
die Datenmeldung gemäß Artikel 8 Absätze 2 
und 6 der Verordnung (EU) 1227/2011 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über die 
Integrität und Transparenz des Energiegroßhan-
delsmarkts (ABl. L 363 vom 18.12.2014, S. 121) 

13. Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission 
vom 24. Juli 2015 zur Festlegung einer Leitlinie 
für die Kapazitätsvergabe und das Engpassma-
nagement (ABl. L 197 vom 25.7.2015, S. 24), die 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2021/280 vom 22. Februar 2021 (ABl. L 62 vom 
23.2.2021, S. 24) geändert worden ist 

13. Verordnung (EU) 2015/1222 der Kommission 
vom 24. Juli 2015 zur Festlegung einer Leitlinie 
für die Kapazitätsvergabe und das Engpassma-
nagement (ABl. L 197 vom 25.7.2015, S. 24), die 
durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2021/280 vom 22. Februar 2021 (ABl. L 62 vom 
23.2.2021, S. 24) geändert worden ist 

14. Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) 

14. Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 9. September 
2015 über ein Informationsverfahren auf dem 
Gebiet der technischen Vorschriften und der 
Vorschriften für die Dienste der Informationsge-
sellschaft (ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) 

15. Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission 
vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzko-
dex mit Netzanschlussbestimmungen für Strom-
erzeuger (ABl. L 112 vom 27.4.2016, S. 1) 

15. Verordnung (EU) 2016/631 der Kommission 
vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzko-
dex mit Netzanschlussbestimmungen für Strom-
erzeuger (ABl. L 112 vom 27.4.2016, S. 1) 

16. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kom-
mission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates in Bezug auf die organisa-
torischen Anforderungen an Wertpapierfirmen 
und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimm-
ter Begriffe für die Zwecke der genannten Richt-
linie (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1; L 246 vom 
26.9.2017, S. 12; L 82 vom 26.3.2018, S. 18), 
die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2021/1254 vom 21. April 2021 (ABl. L 277 vom 
2.8.2021, S. 6) geändert worden ist 

16. Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kom-
mission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates in Bezug auf die organisa-
torischen Anforderungen an Wertpapierfirmen 
und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimm-
ter Begriffe für die Zwecke der genannten Richt-
linie (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 1; L 246 vom 
26.9.2017, S. 12; L 82 vom 26.3.2018, S. 18), 
die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 
2021/1254 vom 21. April 2021 (ABl. L 277 vom 
2.8.2021, S. 6) geändert worden ist 



 - 242 - Bearbeitungsstand: 07.11.2025  13:14 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

17. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4. 5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 
74 vom 4.3.2021, S. 35) 

17. Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verar-
beitung personenbezogener Daten, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 
95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. 
L 119 vom 4. 5.2016, S. 1; L 314 vom 
22.11.2016, S. 72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2; L 
74 vom 4.3.2021, S. 35) 

18. Verordnung (EU) 2016/1388 der Kommission 
vom 17. August 2016 zur Festlegung eines Netz-
kodex für den Lastanschluss (ABl. L 223 vom 
18.8.2016, S. 10) 

18. Verordnung (EU) 2016/1388 der Kommission 
vom 17. August 2016 zur Festlegung eines Netz-
kodex für den Lastanschluss (ABl. L 223 vom 
18.8.2016, S. 10) 

19. Verordnung (EU) 2016/1447 der Kommission 
vom 26. August 2016 zur Festlegung eines Netz-
kodex mit Netzanschlussbestimmungen für 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssys-
teme und nichtsynchrone Stromerzeugungsan-
lagen mit Gleichstromanbindung (ABl. L 241 
vom 8.9.2016, S. 1) 

19. Verordnung (EU) 2016/1447 der Kommission 
vom 26. August 2016 zur Festlegung eines Netz-
kodex mit Netzanschlussbestimmungen für 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssys-
teme und nichtsynchrone Stromerzeugungsan-
lagen mit Gleichstromanbindung (ABl. L 241 
vom 8.9.2016, S. 1) 

20. Verordnung (EU) 2016/1719 der Kommission 
vom 26. September 2016 zur Festlegung einer 
Leitlinie für die Vergabe langfristiger Kapazität 
(ABl. L 259 vom 27.9.2016, S. 42; L vom 267 
vom 18.10.2017, S. 17), die durch die Durchfüh-
rungsverordnung EU 2021/280 vom 22. Februar 
2021 (ABl. L 62 vom 23.2.2021, S. 24) geändert 
worden ist 

20. Verordnung (EU) 2016/1719 der Kommission 
vom 26. September 2016 zur Festlegung einer 
Leitlinie für die Vergabe langfristiger Kapazität 
(ABl. L 259 vom 27.9.2016, S. 42; L vom 267 
vom 18.10.2017, S. 17), die durch die Durchfüh-
rungsverordnung EU 2021/280 vom 22. Februar 
2021 (ABl. L 62 vom 23.2.2021, S. 24) geändert 
worden ist 

21. Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 
über bestimmte Aspekte des Gesellschafts-
rechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46) die zu-
letzt durch die Richtlinie (EU) 2025/25 vom 19. 
Dezember 2024 (ABl. L, 2025/25, 10.1.2025) ge-
ändert worden ist 

21. Richtlinie (EU) 2017/1132 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 
über bestimmte Aspekte des Gesellschafts-
rechts (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 46) die zu-
letzt durch die Richtlinie (EU) 2025/25 vom 19. 
Dezember 2024 (ABl. L, 2025/25, 10.1.2025) ge-
ändert worden ist 

22. Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission 
vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitli-
nie für den Übertragungsnetzbetrieb (ABl. L 220 
vom 25.8.2017, S. 1), die zuletzt durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/280 vom 
22. Februar 2021 (ABl. L 62 vom 23.2.2021, 
S. 24) geändert worden ist 

22. Verordnung (EU) 2017/1485 der Kommission 
vom 2. August 2017 zur Festlegung einer Leitli-
nie für den Übertragungsnetzbetrieb (ABl. L 220 
vom 25.8.2017, S. 1), die zuletzt durch die 
Durchführungsverordnung (EU) 2021/280 vom 
22. Februar 2021 (ABl. L 62 vom 23.2.2021, 
S. 24) geändert worden ist 

23. Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (ABl. L 280 vom 
28.10.2017, S. 1), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1789, 15.7.2024) geändert worden ist 

23. Verordnung (EU) 2017/1938 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2017 über Maßnahmen zur Gewährleistung der 
sicheren Gasversorgung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EU) Nr. 994/2010 (ABl. L 280 vom 
28.10.2017, S. 1), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/1789 vom 13. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1789, 15.7.2024) geändert worden ist 
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24. Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission 
vom 23. November 2017 zur Festlegung einer 
Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizi-
tätsversorgungsystem (ABl. L 312 vom 
28.11.2017, S. 6), die zuletzt durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 2022/828 vom 25. Mai 
2022 (ABl. L 147 vom 30.5.2022, S. 27) geän-
dert worden ist 

24. Verordnung (EU) 2017/2195 der Kommission 
vom 23. November 2017 zur Festlegung einer 
Leitlinie über den Systemausgleich im Elektrizi-
tätsversorgungsystem (ABl. L 312 vom 
28.11.2017, S. 6), die zuletzt durch die Durch-
führungsverordnung (EU) 2022/828 vom 25. Mai 
2022 (ABl. L 147 vom 30.5.2022, S. 27) geän-
dert worden ist 

25. Verordnung (EU) 2017/2196 der Kommission 
vom 24. November 2017 zur Festlegung eines 
Netzkodex über den Notzustand und den Netz-
wiederaufbau des Übertragungsnetzes (ABl. L 
312 vom 28.11.2017, S. 54; L 31 vom 1.2.2019, 
S. 108) 

25. Verordnung (EU) 2017/2196 der Kommission 
vom 24. November 2017 zur Festlegung eines 
Netzkodex über den Notzustand und den Netz-
wiederaufbau des Übertragungsnetzes (ABl. L 
312 vom 28.11.2017, S. 54; L 31 vom 1.2.2019, 
S. 108) 

26. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82; L 311 vom 25.9.2020, S. 11; 
L 41 vom 22.2.2022, S. 37), die zuletzt durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1711 vom 13. Juni 2024 
(ABl. L, 2024/1711, 26.6.2024) geändert worden 
ist 

26. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen (ABl. L 328 vom 
21.12.2018, S. 82; L 311 vom 25.9.2020, S. 11; 
L 41 vom 22.2.2022, S. 37), die zuletzt durch die 
Richtlinie (EU) 2024/1711 vom 13. Juni 2024 
(ABl. L, 2024/1711, 26.6.2024) geändert worden 
ist 

27. Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kom-
mission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung 
EU-weiter Übergangsvorschriften zur Harmoni-
sierung der kostenlosen Zuteilung von Emissi-
onszertifikaten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 59 vom 27.2.2019, S. 8; L 180 
vom 4.7.2019, S. 31), die zuletzt durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2024/873 vom 30. Ja-
nuar 2024 (ABl. L, 2024/873, 4.4.2024) geändert 
worden ist 

27. Delegierte Verordnung (EU) 2019/331 der Kom-
mission vom 19. Dezember 2018 zur Festlegung 
EU-weiter Übergangsvorschriften zur Harmoni-
sierung der kostenlosen Zuteilung von Emissi-
onszertifikaten gemäß Artikel 10a der Richtlinie 
2003/87/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates (ABl. L 59 vom 27.2.2019, S. 8; L 180 
vom 4.7.2019, S. 31), die zuletzt durch die Dele-
gierte Verordnung (EU) 2024/873 vom 30. Ja-
nuar 2024 (ABl. L, 2024/873, 4.4.2024) geändert 
worden ist 

28. Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 
über die ENISA (Agentur der Europäischen 
Union für Cybersicherheit) und über die Zertifi-
zierung der Cybersicherheit von Informations- 
und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (ABl. L 151 
vom 7.6.2019, S. 15–69), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2025/37 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 
2024 zur Änderung der Verordnung (EU) 
2019/881 im Hinblick auf verwaltete Sicherheits-
dienste (ABl. L, 2025/37, 15.1.2025) geändert 
worden ist 

28. Verordnung (EU) 2019/881 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 
über die ENISA (Agentur der Europäischen 
Union für Cybersicherheit) und über die Zertifi-
zierung der Cybersicherheit von Informations- 
und Kommunikationstechnik und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 526/2013 (ABl. L 151 
vom 7.6.2019, S. 15–69), die zuletzt durch die 
Verordnung (EU) 2025/37 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Dezember 
2024 zur Änderung der Verordnung (EU) 
2019/881 im Hinblick auf verwaltete Sicherheits-
dienste (ABl. L, 2025/37, 15.1.2025) geändert 
worden ist 

29. Verordnung (EU) 2019/941 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 
über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG 
(ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 1) 

29. Verordnung (EU) 2019/941 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 
über die Risikovorsorge im Elektrizitätssektor 
und zur Aufhebung der Richtlinie 2005/89/EG 
(ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 1) 
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30. Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur 
Gründung einer Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit der Energieregu-
lierungsbehörden (ABl. L 158 vom 14.6.2019, 
S. 22), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2024/1789 vom 13.6.2024 (ABl. L, 2024/1789, 
15.7.2024) geändert worden ist 

30. Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 zur 
Gründung einer Agentur der Europäischen 
Union für die Zusammenarbeit der Energieregu-
lierungsbehörden (ABl. L 158 vom 14.6.2019, 
S. 22), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2024/1789 vom 13.6.2024 (ABl. L, 2024/1789, 
15.7.2024) geändert worden ist 

31. Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 
über den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 158 
vom 14.6.2019, S. 54), die zuletzt durch den Be-
schluss (EU) 2025/1016 vom 16. Mai 2025 (ABl. 
L, 2025/1016, 23.5.2025) geändert worden ist 

31. Verordnung (EU) 2019/943 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 
über den Elektrizitätsbinnenmarkt (ABl. L 158 
vom 14.6.2019, S. 54), die zuletzt durch den Be-
schluss (EU) 2025/1016 vom 16. Mai 2025 (ABl. 
L, 2025/1016, 23.5.2025) geändert worden ist 

32. Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit ge-
meinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbin-
nenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125; 
L 15 vom 20.1.2020, S. 8; L, 2024/117, 
13.6.2024), die zuletzt durch den Beschluss 
(EU) 2025/1016 vom 16. Mai 2025 (ABl. L, 
2025/1016, 23.5.2025) geändert worden ist 

32. Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit ge-
meinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbin-
nenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 
2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125; 
L 15 vom 20.1.2020, S. 8; L, 2024/117, 
13.6.2024), die zuletzt durch den Beschluss 
(EU) 2025/1016 vom 16. Mai 2025 (ABl. L, 
2025/1016, 23.5.2025) geändert worden ist 

33. Durchführungsverordnung (EU) 2021/280 der 
Kommission vom 22. Februar 2021 zur Ände-
rung der Verordnungen (EU) 2015/1222, (EU) 
2016/1719, (EU) 2017/2195 und (EU) 
2017/1485 zwecks Anpassung an die Verord-
nung (EU) 2019/943 (ABl. L 62 vom 23.2.2021, 
S. 24) 

33. Durchführungsverordnung (EU) 2021/280 der 
Kommission vom 22. Februar 2021 zur Ände-
rung der Verordnungen (EU) 2015/1222, (EU) 
2016/1719, (EU) 2017/2195 und (EU) 
2017/1485 zwecks Anpassung an die Verord-
nung (EU) 2019/943 (ABl. L 62 vom 23.2.2021, 
S. 24) 

34. Verordnung (EU) 2022/869 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 zu 
Leitlinien für die transeuropäische Energieinfra-
struktur, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2009, (EU) 2019/942 und (EU) 2019/943 
sowie der Richtlinien 2009/73/EG und (EU) 
2019/944 und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 347/2013, die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/1991 vom 24. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1991, 24.7.2024) 

34. Verordnung (EU) 2022/869 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2022 zu 
Leitlinien für die transeuropäische Energieinfra-
struktur, zur Änderung der Verordnungen (EG) 
Nr. 715/2009, (EU) 2019/942 und (EU) 2019/943 
sowie der Richtlinien 2009/73/EG und (EU) 
2019/944 und zur Aufhebung der Verordnung 
(EU) Nr. 347/2013, die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/1991 vom 24. Juni 2024 (ABl. L, 
2024/1991, 24.7.2024) 

35. Durchführungsverordnung (EU) 2022/996 der 
Kommission vom 14. Juni 2022 über Vorschrif-
ten für die Überprüfung in Bezug auf die Nach-
haltigkeitskriterien und die Kriterien für Treib-
hausgaseinsparungen sowie die Kriterien für ein 
geringeres Risiko indirekter Landnutzungsände-
rungen (ABl. L 168 vom 27.6.2022, S. 1), die zu-
letzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2025/196 vom 3. Februar 2025 (ABl. L, 
2025/196, 4.2.2025) geändert worden ist 

35. Durchführungsverordnung (EU) 2022/996 der 
Kommission vom 14. Juni 2022 über Vorschrif-
ten für die Überprüfung in Bezug auf die Nach-
haltigkeitskriterien und die Kriterien für Treib-
hausgaseinsparungen sowie die Kriterien für ein 
geringeres Risiko indirekter Landnutzungsände-
rungen (ABl. L 168 vom 27.6.2022, S. 1), die zu-
letzt durch die Durchführungsverordnung (EU) 
2025/196 vom 3. Februar 2025 (ABl. L, 
2025/196, 4.2.2025) geändert worden ist 
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Energiewirtschaftsrechts zur Stär-

kung des Verbraucherschutzes im Ener-
giebereich sowie zur Änderung weiterer 

energierechtlicher Vorschriften 

Beschlüsse des 17. Ausschusses für 
Wirtschaft und Energie 

36. Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. 
Dezember 2022 zur Festlegung eines Rahmens 
für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung 
erneuerbarer Energien (ABl. L 335 vom 
29.12.2022, S. 36), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/223 vom 22. Dezember 2023 
(ABl. L, 2024/223,10.1.2024) geändert worden 
ist 

36. Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. 
Dezember 2022 zur Festlegung eines Rahmens 
für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung 
erneuerbarer Energien (ABl. L 335 vom 
29.12.2022, S. 36), die zuletzt durch die Verord-
nung (EU) 2024/223 vom 22. Dezember 2023 
(ABl. L, 2024/223,10.1.2024) geändert worden 
ist 

37. Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission 
vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf De-mini-
mis-Beihilfen (ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023) 

37. Verordnung (EU) 2023/2831 der Kommission 
vom 13. Dezember 2023 über die Anwendung 
der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union auf De-mini-
mis-Beihilfen (ABl. L, 2023/2831, 15.12.2023) 

38. Durchführungsverordnung (EU) 2024/482 der 
Kommission vom 31. Januar 2024 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
2019/881 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Annahme des auf den 
Gemeinsamen Kriterien beruhenden europäi-
schen Systems für die Cybersicherheitszertifi-
zierung (EUCC) (ABl. L, 2024/482, 7.2.2024) 

38. Durchführungsverordnung (EU) 2024/482 der 
Kommission vom 31. Januar 2024 mit Durchfüh-
rungsbestimmungen zur Verordnung (EU) 
2019/881 des Europäischen Parlaments und 
des Rates hinsichtlich der Annahme des auf den 
Gemeinsamen Kriterien beruhenden europäi-
schen Systems für die Cybersicherheitszertifi-
zierung (EUCC) (ABl. L, 2024/482, 7.2.2024) 

39. Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(ABl. L, 2024/1275, 8.5.2024) 

39. Richtlinie (EU) 2024/1275 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. April 2024 
über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden 
(ABl. L, 2024/1275, 8.5.2024) 

40. Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 
über gemeinsame Vorschriften für die Binnen-
märkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Was-
serstoff, zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2023/1791 und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/73/EG (ABl. L, 2024/1788, 15.7.2024) 

40. Richtlinie (EU) 2024/1788 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 
über gemeinsame Vorschriften für die Binnen-
märkte für erneuerbares Gas, Erdgas und Was-
serstoff, zur Änderung der Richtlinie (EU) 
2023/1791 und zur Aufhebung der Richtlinie 
2009/73/EG (ABl. L, 2024/1788, 15.7.2024) 

41. Verordnung (EU) 2024/1789 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 
über die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, 
Erdgas sowie Wasserstoff, zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1227/2011, (EU) 
2017/1938, (EU) 2019/942 und (EU) 2022/869 
sowie des Beschlusses (EU) 2017/684 und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
(ABl. L, 2024/1789, 15.7.2024) 

41. Verordnung (EU) 2024/1789 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 
über die Binnenmärkte für erneuerbares Gas, 
Erdgas sowie Wasserstoff, zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1227/2011, (EU) 
2017/1938, (EU) 2019/942 und (EU) 2022/869 
sowie des Beschlusses (EU) 2017/684 und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 
(ABl. L, 2024/1789, 15.7.2024) 
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Begründung 
1. Zu Artikel 1 Nummer 2 (§ 3) 

Die Änderungen in § 3 Nummern 4, 14, 30, 38, 63 und 72 dienen der Korrektur von 
redaktionellen Fehlern, die bei der intendierten unveränderten Übernahme der Begriffs-
bestimmungen aus dem geltenden Recht aufgetreten sind. 

Die Änderung in § 3 Nummer 27 ist eine redaktionelle Anpassung, die den Gleichklang 
zwischen der Definition der Direktleitung im Energiewirtschaftsgesetz und der unions-
rechtlichen Begriffsbestimmung in Artikel 2 Nummer 41 der Richtlinie (EU) 2019/944 
klarstellen soll.  

2. Zu Artikel 1 Nummer 6 Buchstabe b (§ 5 Absatz 4a) 

Die Änderung soll sicherstellen, dass eindeutig geregelt wird, dass die Stromlieferanten 
über diese Absicherungsstrategien auch tatsächlich verfügen und nicht unter Verweis 
auf die Verpflichtung, diese entwickeln zu müssen, dauerhaft nicht über entsprechende 
Absicherungsstrategien verfügen. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 20a – neu (§ 13a) 

Die neu eingefügte Nummer 20a ergänzt § 13a Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes um eine Klarstellung. Die Netzbetreiber müssen die Vorgaben der Verord-
nung (EU) 2019/943 zum Schutz der Selbstversorgung mit EE- und KWK-Strom be-
achten. Diese sind unmittelbar anzuwenden und bedürfen grundsätzlich keiner Umset-
zung. Die Klarstellung soll gewährleisten, dass alle technisch vorhandenen Möglichkei-
ten genutzt werden, damit der europarechtlich geschützte EE- und KWK-Selbstver-
brauch im Falle einer Redispatchmaßnahme weiterhin soweit wie möglich gewahrt 
wird. Anlagenbetreiber, die den Schutz in Anspruch nehmen möchten, müssen dazu 
die Voraussetzungen für eine differenzierte Steuerbarkeit ihrer Anlage sicherstellen 
und dem Netzbetreiber die geschützten Selbstverbräuche mitteilen. Wenn diese Vo-
raussetzungen gegeben sind, sind die Netzbetreiber in der Lage, diese Anlagen so in 
ihre Prozesse zu integrieren, dass nur die Netzeinspeisung geregelt wird, die Verbräu-
che ohne Netzeinspeisung jedoch möglich bleiben. Da allerdings der Eigenverbrauch 
nicht „netzneutral“ ist und auch die Vermeidung der Netzentnahme zu kritischen Netz-
zugständen führen können, muss auch die Möglichkeit erhalten bleiben, notfalls auch 
den Eigenverbrauch abzuregeln. Dies entspricht den europarechtlichen Vorgaben 
nach Artikel 13 Absatz 6 Buchstabe c letzter Halbsatz „, es sei denn, es gäbe keine 
andere Möglichkeit zur Lösung von Netzsicherheitsproblemen“. 

4. Zu Artikel 1 Nummer 39 Buchstabe b (§ 23c) 

Es soll ein redaktioneller Fehler korrigiert werden, um zu gewährleisten, dass Betreiber 
von Ladepunkten wie intendiert neue Rechte erhalten und nicht neue Aufgaben und 
Pflichten übertragen bekommen. 

5. Zu Artikel 1 Nummer 67 (§ 42c) 

Die Anpassung in § 42c Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 gewährleistet, dass Gesellschaften, 
die sich ausschließlich zu dem Zwecke der gemeinsamen Energienutzung zusammen-
schließen, Anlagen zur gemeinsamen Energienutzung betreiben können. Zur Erfüllung 
der Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 5, 1. Halbsatz, ist in diesem Falle 
auf die Gesellschafter oder Mitglieder abzustellen. 
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Die Änderungen in § 42c Absatz 1 Satz 1 Nummern 6 und 7 stellen klar, dass der 
Gesetzeszweck (Bereitstellung zeitlich ausreichend hochaufgelöster Messdaten) tech-
nologieoffen erreicht werden kann, ohne unnötige Mehrkosten zu erzeugen. 

Im kommunalen Kontext besteht Bedarf an niederschwelligen Möglichkeiten, EE-Strom 
auf öffentlichen Liegenschaften zu erzeugen und diesen u.a. kommunalen Unterneh-
men zur Verfügung zu stellen, die keine eigene Möglichkeit haben, PV-Erzeugung auf-
zutauen, beispielsweise kommunale Schwimmbäder. Die bisherige Regelung in § 42c 
Absatz 2 des Entwurfs schloss solche Unternehmen aus, die an und für sich Kleinstun-
ternehmen im Sinne der Empfehlung sind, von dieser aber ausgenommen wurden, weil 
25% oder mehr ihres Kapitals oder ihrer Stimmrechte direkt oder indirekt von einem 
oder mehreren öffentlichen Stellen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts ein-
zeln oder gemeinsam kontrolliert werden. Gerade diese Unternehmen können aber in 
der Lage sein, an Energy Sharing-Modellen teilzunehmen. Die Präzisierung des Ver-
weises in Satz 1 auf die zitierte KMU-Empfehlung der EU-Kommission aus dem Jahr 
2003 und die Ergänzung in einem neuen Satz 2, dass Artikel 3 Absatz 4 des Anhangs 
der Empfehlung 2003/361/EG keine Anwendung findet, ermöglicht es nun auch kom-
munalen KMU als Letztverbraucher an der gemeinsamen Energienutzung teilzuneh-
men.  

6. Zu Artikel 1 Nummer 97 (§ 75 Absatz 3a) 

Die inzidente Kontrolle adressiert das Mehrebenensystem von Rahmenfestlegungen, 
Methodenfestlegungen und netzbetreiberindividuellen Entscheidungen, das von der 
Bundesnetzagentur für den Bereich der Netzkostenregulierung in Anlehnung an die 
bisherige Kaskade von Gesetzesvorgaben, Rechtsverordnungen und Festlegungen 
entwickelt wurde. Bei „klassischen“ Entscheidungen der Bundesnetzagentur oder einer 
Landesregulierungsbehörde, die im Rahmen eines Missbrauchsverfahrens nach § 30 
oder § 31 des Energiewirtschaftsgesetzes, eines Aufsichtsverfahrens gemäß § 65 des 
Energiewirtschaftsgesetzes oder zur Vollstreckung nach § 94 des Energiewirtschafts-
gesetzes ergehen, bestehen demgegenüber nicht die in der obigen Begründung ge-
schilderten prozessualen Besonderheiten eines mehrstufigen Vorgehens. Es besteht 
kein Grund für eine Erweiterung des Rechtsschutzes. Die Ergänzung stellt daher klar, 
dass in den letztgenannten Fällen keine inzidente gerichtliche Überprüfung stattfindet. 

7. Zu Artikel 1 Nummer 103 (§ 111b) 

Die Streichung des Absatz 3 Satz 2 ist eine redaktionelle Korrektur und beseitigt eine 
Doppelregelung im Regelungstext, die infolge der Umsetzung des Organisationserlas-
ses der Bundesregierung dienen. 

8. Zu Artikel 1 Nummer 111 (§ 118) 

Buchstabe a ändert die im Entwurf vorgesehene Regelung zu § 118 Absatz 4, der eine 
Übergangsregelung für den Anschluss von Biomethananlagen an das Gasnetz enthält. 

Die Übergangsregelung wird bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. Dadurch wird 
klarstellend geregelt, dass Netzanschlussbegehren, die bis zum 31. Dezember 2026 
gestellt wurden oder werden und bei denen die notwendige Vorauszahlung bis zum 31. 
Dezember 2026 beim Netzbetreiber eingegangen ist, weiterhin nach den Regelungen 
des § 33 Absatz 1 bis 9 der mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft tretenden 
Gasnetzzugangsverordnung behandelt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob der 
Anschluss der Anlage bis zum 31. Dezember 2026 erfolgt ist. Die Übergangsregelung 
umfasst auch Biogasaufbereitungsanlagen, die bereits in der Vergangenheit an das 
Gasversorgungsnetz angeschlossen wurden (Bestandsanlagen). Der Verweis auf § 
20b der Gasnetzentgeltverordnung in Satz 2 erfolgt aus Klarstellungsgründen. 
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Die Änderung in Buchstabe a1 passt § 118 Absatz 6 Satz 3 an. Die Anpassung ermög-
licht, dass die Regelung auch auf Stromspeicher anzuwenden ist, die nur einen Teil 
des ausgespeicherten Stroms wieder in dasselbe Netz einspeisen. Dies ermöglicht es 
den Betreibern der Stromspeicher, anteilig wieder ins Netz eingespeiste Strommengen 
wirtschaftliche vermarkten zu können, da sie für diese Strommengen von der Netzent-
geltbefreiung Gebrauch machen können. Durch den eingefügten Verweis auf § 21 des 
Energiefinanzierungsgesetzes kommen die dort in den Absätzen 1 bis 4a geregelten 
Bestimmungen entsprechend für die anteilige Befreiung von den Netzentgelten zur An-
wendung. Der Verweis auf § 21 des Energiefinanzierungsgesetzes führt insbesondere 
dazu, dass auch bidirektional genutzte Ladepunkte für Elektromobile entsprechend ei-
nem Stromspeicher einbezogen werden. 

Die Änderung in Buchstabe a2 fasst § 118 Absatz 7 neu. Die Definition der Kundenan-
lage wurde im Jahr 2011 geschaffen. Nach den Vorgaben europäischer und nationaler 
Rechtsprechung besteht seit dem Jahr 2025 eine Verpflichtung zur richtlinienkonfor-
men Auslegung des Begriffs. Für Betreiber von Kundenanlagen nach § 3 Nummer 24a 
und 24b in der bislang geltenden Fassung, die bisher von der Regulierung ausgenom-
men waren, ergibt sich nun die Unsicherheit, ob sie zukünftig als Energieversorgungs-
netze nach § 3 Nummer 37 der Regulierung unterliegen. Da die Regulierung von Ener-
gieversorgungsnetzen mit erheblichen Pflichten für die Betreiber, aber auch für die zu-
ständigen Regulierungsbehörden mit erheblichem Aufwand verbunden ist, soll vermie-
den werden, dass nur aufgrund ungeklärter Abgrenzungsprobleme, Produktionspro-
zesse oder Geschäftsmodelle eingestellt werden, da die regulatorischen Anforderun-
gen erhebliche Investitionen erfordern würden. Die Übergangsregelung soll zum einen 
ermöglichen, die notwendigen Anpassungen des nationalen Rechtsrahmens unter Be-
teiligung aller betroffenen Akteure sowie ggf. der EU-KOM zu erarbeiten. Zum anderen 
soll Modellen, für die eine Anpassung an die regulatorischen Anforderungen eines 
Netzbetreibers möglich erscheint, ausreichend Zeit eingeräumt werden, um sich auf 
die neue Rechtslage einzustellen und notwendige strukturelle Anpassungen zu veran-
lassen.  

Mit der Übergangsregelung wird die bisherige Rechtslage für Bestandsanlagen für drei 
Jahre konserviert und Betreiber bisheriger Kundenanlagen sind nicht als Netzbetreiber 
zu behandeln. Anlagen, die erst nach dem Inkrafttreten des Gesetzes an das Energie-
versorgungsnetz angeschlossen werden, können sich nicht darauf berufen. Für diese 
Anlagen ist die Definition der Kundenanlage nach § 3 Nummer 65 und 66 europarechts-
konform auszulegen. In Bezug auf diese Anlagen wäre zu prüfen, ob sie entlang der 
Begründung der EuGH und des BGH ohnehin nicht als Netzbetreiber zu behandeln 
wären. So wären Anlagen weiterhin Kundenanlagen, die zur Weiterleitung von Elektri-
zität mit Hoch-, Mittel- oder Niederspannung dienen, aber nicht dem Zweck der Belie-
ferung von Großhändlern oder Endkunden dienen (siehe Randziffer 62 und 65 des Ur-
teils des EuGH C-293/23). Der BGH führt in der Begründung seines Beschlusses aus, 
dass „jedenfalls sämtliche Leitungssysteme, die der Weiterleitung von Elektrizität die-
nen, die nicht zum Verkauf bestimmt ist“ nicht erfasst sind (siehe Randziffer 29 des 
Beschlusses des BGH EnVR 83/20). Weiterhin wird davon ausgegangen, dass Versor-
gungsanlagen innerhalb eines Gebäudes kein Netz darstellen und deshalb weiterhin 
als Kundenanlagen gelten können. Darunter sind, bei rein technischer Betrachtung, 
elektrische Anlagen im Sinne einer Hausinstallation in einem Gebäude zu verstehen. 
Dies gilt unbeachtlich der Eigentumsverhältnisse innerhalb einer Hausversorgungsan-
lage, so dass auch die Versorgung von privaten oder gewerblichen Mietern über die 
jeweilige Hausversorgungsanlage möglich ist, ohne dass die Anlage als Netz anzuse-
hen ist.  

Bis zum Ablauf der Übergangszeit kann für Bestandsanlagen dahingestellt bleiben, ob 
es sich um eine Kundenanlage handelt oder um eine Anlage, die zukünftig als Netzbe-
treiber zu behandeln wäre. Weiterhin ist beispielsweise gewährleistet, dass die für 
Netzbetreiber geltenden entflechtungsrechtlichen Anforderungen an die Rechnungsle-
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gung und Buchführung z.B. nach § 6b EnWG sowie weitere auf den Begriff des Ener-
gieversorgungsnetzes oder Netzbetreibers abstellende Regelungen außerhalb des 
Energiewirtschaftsgesetzes wie zum Beispiel im Energiefinanzierungsgesetz bis zum 
Ablauf der Übergangsfrist auf Kundenanlagen keine Anwendung finden. 

Es sollte dem bisherigen Betreiber der Kundenanlage im Zusammenwirken mit dem 
vorgelagerten Netzbetreiber zudem unbenommen bleiben, den genannten Übergangs-
zeitraum zu nutzen, um eine Einigung zu erzielen. Diese kann etwa darin bestehen, 
dass die für die Versorgung der Anlage notwendigen Verteilungsanlagen dem vorgela-
gerten Verteilernetzbetreiber gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen Ver-
gütung übereignet werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, dem vorgelagerten Vertei-
lernetzbetreiber den Besitz an den Verteilungsanlagen einzuräumen bzw. ihm die Be-
triebsführung im Wege eines Pachtmodells zu überlassen oder ihn mit Aufgaben des 
Netzbetriebs als Dienstleister zu betrauen. Um in sämtlichen Fallgestaltungen einen 
geordneten Übergang zu gewährleisten, werden die Anlagen für einen Übergangszeit-
raum bis zum Ablauf des Jahres 2028 von den für Energieversorgungsnetze geltenden 
Vorgaben freigestellt. 

9. Zu Artikel 2a (§ 35 BauGB) 

Zu § 35 Abs. 1 Nr. 10: Mit der neuen Nummer 10 soll bei Wärmespeichern und unter-
tägigen Wasserstoffspeichern eine Beschleunigung der bauplanungsrechtlichen Zuläs-
sigkeit erreicht werden. Bisher werden Wärmespeicher im Außenbereich zum Teil mit 
Verweis auf § 35 Absatz 1 Nummer 3 privilegiert. Dies ist aber im Hinblick auf den 
Begriff der „Ortsgebundenheit“ im hohen Maße mit Unsicherheiten im Vollzug und dem 
Risiko der gerichtlichen Kontrolle belastet. In der Praxis verhindert dies oftmals die Re-
alisierung von Projekten. Wärmespeicher sind jedoch ein essentieller Baustein zur De-
karbonisierung der Wärmenetze. Dabei ist die Errichtung und der Betrieb von Aquifer-
wärmespeichern und Kavernenspeichern in besonderem Maße auf den Außenbereich 
angewiesen sind. Insofern besteht eine mit Windenergieanlagen, die nur an Standorten 
mit hoher Windhöffigkeit errichten werden können, vergleichbare Interessenlage.  

Ferner ist auch eine explizite Aufnahme von untertägigen Wasserstoffspeichern in § 35 
Absatz 1 geboten, die zentral für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und den Aus-
bau des Wasserstoffnetzes sind. Bei diesem Speichertyp läuft die bisherige Regelung 
in § 249a in der Praxis weitgehend leer, da sie aufgrund ihrer hohen Anforderungen 
kaum genutzt wird und in diesem Zusammenhang nahezu keinen Anwendungsbereich 
für untertägige Speicher bietet. Für eine schnelle Errichtung auch von untertägigen 
Wasserstoffspeicher werden diese daher explizit in § 35 Absatz 1 Nummer 10 aufge-
nommen. Eine Außenbereichsprivilegierung ist notwendig, da unterirdische Wasser-
stoffspeicher aufgrund der geologischen Voraussetzungen standortgebunden sind und 
die entsprechenden obertägigen Einrichtungen diese Gegebenheiten berücksichtigen 
müssen. Die Vorkommen von Kavernen sind in Deutschland sehr begrenzt, sodass 
keine Wahl hinsichtlich der örtlichen Standorte besteht. Im Rahmen der Energiewende 
nehmen untertägige Wasserstoffspeicher eine zentrale Säule ein. 

Zu § 35 Abs. 1 Nr. 11: Mit der neuen Nummer 11 werden Großbatteriespeicher aus-
drücklich, eigenständig im Außenbereich privilegiert und bauplanungsrechtlich erleich-
tert zugelassen. Batteriespeicher wurden im Vollzug bisher nicht eindeutig dem Absatz 
1 Nummer 3 zugeordnet und zum Teil das Merkmal der „Ortsgebundenheit“ verneint. 
Nach gängiger Rechtsprechung (BVerwG, Urt. v. 16. 6. 1994 – 4 C 20/93, m.w.N.) 
muss das Vorhaben nach seinem Gegenstand und seinem Wesen ausschließlich an 
der fraglichen Stelle betrieben werden können. Hierfür genügt nicht, dass sich der 
Standort aus Gründen der Rentabilität anbietet oder gar aufdrängt. Erforderlich ist viel-
mehr, dass der Betrieb auf die geographische oder die geologische Eigenart der Stelle 
angewiesen ist, weil er an einem anderen Ort seinen Zweck verfehlen würde. Die neue 
Regelung löst diesen uneinheitlichen Rechtsvollzug durch eine eigenständige Ziffer 
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auf. Die Privilegierung ist geboten, um ein zügiges bauplanungsrechtliches Verfahren 
zu gewährleisten, denn zur Stabilisierung und Entlastung des Stromnetzes ist es in 
hohem Maße erforderlich, sehr schnell gerade auch Großbatteriespeicher zu errichten. 
Die Errichtung und der Betrieb von Großbatteriespeichern in planungsrelevanter Grö-
ßenordnung von einer Speicherkapazität von mindestens 1 MWh ist aufgrund ihrer 
Größe und ihrer Natur nach nur im Außenbereich möglich, da diese Batteriespeicher 
gerade auf die Nähe zu einem Umspannwerk und einem Netzknotenpunkt mit hoher 
Spannungsebene angewiesen sind. Dies macht eine Privilegierung dieser essenziellen 
Energiewendetechnologie erforderlich.   

10. Zu Artikel 22 (§§ 21b und 21c Erneuerbare-Energien-Gesetz) 

Die Neufassung des § 21b Absatz 2 EEG führt zu einer Flexibilisierung des Prinzips 
der sogenannten „starren Proportionalität“ im Bereich der Direktvermarktung in § 21b 
EEG. § 21b Absatz 2 EEG ermöglicht es Anlagenbetreibern grundsätzlich die erzeug-
ten und eingespeisten auf unterschiedliche Veräußerungsformen nach § 21b Absatz 1 
EEG aufzuteilen. Dabei galt bislang nach § 21b Absatz 2 Satz 1 2. Halbsatz EEG a.F. 
der Grundsatz der sog. „starren Proportionalität“. Danach musste eine im Vorfeld fest-
gelegte proportionale Aufteilung der Strommengen auf Veräußerungsformen jederzeit 
eingehalten werden. Dies diente historisch vor allem dazu, zu vermeiden, dass Anla-
genbetreiber sich flexibel zwischen den Vorteilen der Einspeisevergütung und der da-
mit verbundenen ÜNB-Vermarktung und einer sonstigen Direktvermarktung bei hohen 
Strompreisen optimieren können. Insbesondere würde dies das Prognoserisiko über 
Reststrommengen einseitig den vermarktenden ÜNB zuordnen und damit zulasten des 
EEG-Kontos sozialisieren. Diese Gründe gelten nachwievor. Allerdings gilt dies nicht 
im selben Maße für die prozentuale Aufteilung zwischen verschiedenen Formen der 
Direktvermarktung. Hier trägt das Prognoserisiko der Direktvermarkter selbst. Insofern 
kann der Grundsatz der „starren Proportionalität“ in solchen Konstellationen gelockert 
werden. Dies betrifft insbesondere auch Energy Sharing Konstellationen nach § 42c 
EnWG n.F., bei dem Strommengen dann flexibel im Wege der sonstigen Di-rektver-
marktung als Energy-Sharing-Mengen weitergegeben werden. Reststrommen-gen 
können eine Förderung nach dem EEG erhalten und mit der Neufassung des § 21b 
Absatz 2 EEG müssen Restrommengen in der Marktprämie nach § 20 EEG die „starre 
Proportionalität“ nicht einhalten. Gleiches gilt für längere Direktleitungen, die nicht be-
reits unter die Regelung des § 21b Absatz 4 Nummer 2 EEG fallen, aber auch alle 
weiteren denkbaren Kombinationen von sonstiger Direktvermarktung nach § 21a EEG 
und der Veräußerungsform der Marktprämie (bzw. der geförderten Direktvermarktung) 
nach § 20 EEG. Nicht von der Pflicht zur Zuordnung nach § 21b Absatz 1 EEG erfasst 
und damit von der starren Proportionalität ausgenommen, bleiben aufgrund der Aus-
nahmeregelung des § 21b Absatz 4 EEG 2023 auch weiterhin solche Strommengen, 
die im Eigenver-brauch verbraucht oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe zur 
Anlage und ohne Netzdurchleitung an Dritte weitergegeben werden. Die Änderung in 
§ 21c EEG ist eine notwendige redaktionelle Folgeänderung.  

11. Zu Artikel 25 (§ 5 Wärmeplanungsgesetz) 

Die vorgeschlagene Ergänzung betrifft Kommunen, die einen Antrag auf Bundesförde-
rung gestellt haben und bei denen es aufgrund lokaler Umstände, beispielsweise der 
Nichtverfügbarkeit externer Dienstleister, zu Verzögerungen bei der Erstellung des 
Wärmeplanes kam. Die vorgeschlagene Ergänzung würde es dem beliehenen Projekt-
träger erlauben, in begründeten Einzelfällen (nicht aber pauschal) auf Antrag eine Ver-
längerung vorzunehmen. Ohne die vorgeschlagene Ergänzung ist auch in begründeten 
Ausnahmefällen eine solche Verlängerung des Förderzeitraumes über den 30. Juni 
2026 hinaus nicht möglich, da die Ausnahmeregelung nach § 5 Absatz 2 des Wärme-
planungsgesetzes für das Gemeindegebiet nicht mehr gilt, wenn bis zum 30. Juni 2026 
kein Wärmeplan erstellt und veröffentlicht wurde. In diesem Fall dürfte die Kommune 
durch den Bund nicht weiter gefördert werden. 



 

 

Berlin, 25. August 2025 

 

Verbändeappell Kundenanlage 

 

Energiewende und WeƩbewerbsfähigkeit sichern – BürokraƟeflut ohne Nutzen verhindern 

Ausgangslage: 

Der BGH hat im Mai 2025 auf Grundlage eines zuvor ergangenen Urteils des EuGHs zur Kundenanlage 
entschieden. Die daraus folgende Neuauslegung hat massive negaƟve Auswirkungen auf die bisher 
regulierungsfreie und damit wenig Kosten verursachende Stromversorgung in Immobilien, Gewerbe, 
Industrie und Kommunen. Sie gefährdet zudem das Fundament der bewährten betrieblichen Praxis, 
da die Konstrukte nun als regulierte Verteilnetze gelten könnten. Dadurch drohen massive wirtschaŌ-
liche Verwerfungen. Dies belastet und gefährdet sowohl Energiewende und Klimaschutz als auch die 
WeƩbewerbsfähigkeit vieler Unternehmen. Es besteht bereits jetzt aufgrund des Schwebezustands 
eine erhebliche Rechtsunsicherheit. Fällt der Status Kundenanlage, droht eine Welle an unabsehba-
ren BürokraƟepflichten, die volkswirtschaŌlich keinerlei Mehrwert brächten und das Ziel der Entbüro-
kraƟsierung konterkarieren.  

Wir fordern daher kurzfrisƟg: 

 Die Bundesregierung sollte rasch einen Runden Tisch zur Kundenanlage einrichten, um ge-
meinsam Lösungsmöglichkeiten auch mit Blick auf die europäische Ebene zu besprechen. Die 
unterzeichnenden OrganisaƟonen bieten dafür ihre Unterstützung an.  

 Die Bundesnetzagentur sollte für den derzeiƟgen Schwebezustand klarstellen, dass Neuan-
schlüssen von Kundenanlagen nichts im Wege steht, sofern sie den aktuell geltenden Rege-
lungen des EnWG Genüge tun. 

 Die Bundesregierung sollte so schnell wie möglich eine Lösung finden, die die etablierte Pra-
xis rechtlich absichert, ohne dabei die Möglichkeiten der Anschlussnutzer innerhalb der Kun-
denanlage auf freie Lieferantenwahl einzuschränken. Dabei sollte die aktuelle Rechtslage 
nicht ohne Folgenabschätzungen geändert werden.  

Betroffenheit: 

Die konkrete Anzahl an Kundenanlagen ist bislang an keiner Stelle erfasst, da der Status auf einer 
Selbsteinschätzung beruht. Wir schätzen, dass die Zahl im sechsstelligen Bereich liegt. 

 In der WohnungswirtschaŌ wären im Grunde alle Modelle nicht mehr wirtschaŌlich, bei denen 
Strom lokal erzeugt und an Mieter und Miteigentümer geliefert wird. Jede Hausverteileranlage 
könnte ohne Klarstellung als reguliertes Verteilnetz zu bewerten sein. Das häƩe zur Folge, dass 
die Strompreise deutlich steigen würden. Damit würden die Bewohner von Mehrfamilienhäusern 
gegenüber Einfamilienhäusern benachteiligt und die ParƟzipaƟon in Mehrfamilienhäusern an der 
Energiewende geschwächt, die poliƟsch gewünscht ist und gerade erst durch Reformen der Mie-
terstrommodelle verbessert wurde.  

 WirtschaŌsimmobilien wie Einkaufzentren, Supermärkte, LogisƟkzentren, Rechenzentren oder 
Bürogebäude benöƟgen den Status als Kundenanlagen, da die interne Stromverteilstrukturen 
DriƩe wie Bäckereien, Mobilfunkmasten oder Fremdbüros mitversorgen. Hier drohen erhebliche 
Mehrkosten und die Objektversorgung durch InvesƟƟonen in Solaranlagen oder Wärmepumpen 
steht in Frage.  



 In der Industrie sind Kundenanlagen Standard. Diese dienen sowohl der Eigenversorgung sowie 
der Versorgung von DriƩen. DriƩe können sein: Schwesterunternehmen, KanƟnen, Dienstleister 
oder andere Industriebetriebe, die sich mit auf dem Gelände befinden. Die Industrie benöƟgt den 
Status der Kundenanlage weiterhin, da ein regulierter Netzbetrieb Unternehmen sowohl aus der 
Großindustrie als auch aus dem MiƩelstand überfordern würde. Dies resulƟert aus den regulato-
rischen Anforderungen. Allein der Einbau der notwendigen Messinfrastruktur würde schnell zu 
Kosten in Millionenhöhe führen. Hinzu kämen nicht kalkulierbare Mehrkosten für zusätzliches 
Personal. Die WeƩbewerbsfähigkeit vieler tausend Industriebetriebe dürŌe in Frage stehen. 

 Auch in zahlreichen anderen Bereichen sind Kundenanlagen üblich, wie z. B. bei kommunalen Ge-
bäuden, öffentlichen Einrichtungen und QuarƟeren sowie generell bei QuarƟerskonzepten u. a. 
mit WohnungseigentümergemeinschaŌen auch in Form von Einfamilienhäusern, und es drohen 
dieselben Konsequenzen wie bei der WohnungswirtschaŌ, WirtschaŌsimmobilien und der Indust-
rie. 
 

Auswirkungen 

 Sollten die Gerichtsurteile eine Wirkung in den Bestand enƞalten, würden enorme Mehrkos-
ten im Milliardenbereich durch Regulierungsanforderungen, ggf. Netzentgelte und den damit 
einhergehenden BürokraƟeaufwänden vertraglichen Änderungen, neuen Messeinrichtungen 
sowie Netzumlagen einhergehen. Die Aufwände für Netzbetreiberpflichten würden sprung-
haŌ steigen, ohne dass dadurch ein volkswirtschaŌlicher Mehrwert entsteht.  

 GleichzeiƟg würde der Netzbetrieb künstlich in Branchen ausgeweitet, deren Kernwertschöp-
fung und ExperƟse in ganz anderen Feldern liegt. 

 Die damit einhergehende Unsicherheit strahlt bereits in den Markt aus. Einzelne Netzbetrei-
ber verweigern z. B. Neuanschlüsse von Kundenanlagen, ohne dass es dafür eine Rechts-
grundlage gibt.  
 

Unser Appell 

Um erheblichen Schaden von Unternehmen und Energiewende abzuwenden, ist eine gesetzliche Lö-
sung auf EU- und Bundesebene notwendig, die mit Augenmaß den europäischen Regulierungszusam-
menhang berücksichƟgt. Die Möglichkeit besƟmmte, nicht markterhebliche, Infrastrukturen so wie 
bisher zu belassen, ist für den WirtschaŌsstandort Deutschland unerlässlich. 


